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KNOEBL lilICHAEL
LIEBENAUER-HAUPTSTR S3 B
8041 GRAZ

Graz, am

Kundenkennzeichen

7225407

lhre zuständige Direktion:

Generaldirektion Graz
8010 Graz, Herrengasse 1 8-20
Tel.r 0043 (0)316 80375222 Fax: S490
E-N4ail: service@grawe.at

100.000,00

EUR 100.000,00

140,49

AßMEN WECH§E,TJ§ETNAE
Vsrsich6rung Aldiengesellschaft
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&
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Se'ite 1

04.11 .2015

Sie werden betreut von:

HeTTn WILHELM GRUEBLER
Tel .: +43 316 8037 6701Mail: wi I hel m, gruebl er€grawe. at

Aufgrund des gestellten Antrages gewähren wir gemäß dieser Polizze und den vereinbarten Versicherungsbedingungen
VeßicherungsschuE ft.ir das beschriebene Risiko während der vereinbarten Vertragsdauer. War weisen daraui hin, da-ss äne
automatische Verlängerung über die vereinbarte Vertragsdauer hinaus für die Kz-Flaftpflichtuersicherung geseuliih geregelt
ünd für andere Sparten rn {er Regel vertraglich vereinbart ist. Genauere BestimmuÄgen dazu enthafe-n die vereinba;en
Versicherungsbedingungen. Das Adressfeld dieser Polizze bezeichnet den oder die Ver;cherungsnehmer. Jede Sparte einer
BündeMersicherung stelft einen rechtlich selbstständigen Vertrag dar.

POI-IZZE ZUR GRAWEPRIVAT BÜilDELVERSICHERUilG

Ausferti ounos -Grund :

Ersatz dör Pol izze(n):
4 . 555 086

Versi cherungsdauer vom 0'1 , 11 . 2015 00 Uhr bi s 01 .02 .2026 00 Uhr

Versi cherunosort:
9122 ST-KANZIAN-KLOP-S
GRABELSDORF 23

Hauptfäl1igkeit ist jeweils der 1. Februar

EIGENHEIHVERSICHERUNG - TOPSCHUTZpIUs

Wertgesichert auf Basis Baukostenindex Juli 2015

1 Wohnhaus - Wochenendhaus Holz/hart N EUR

Feuerversi cheruno
Sturmversi cherunä
Lei tunoswasservef si cheruno
HaftofTi chtvers icheruno für Haus - und Grundbesi tz

Pauschal vers. -Summö EUR 2,000,000,00
Gesamtversi cherungssumme

Jahresbruttoprämie EUR

Bi tte beachten

D! 5il r..r

Sie dje Fortsetzung auf Seite 2

A-aolo 6lar, llerrengass€ 18-20, ßgistriert beirn LGZ 6raz unter FN laqam. !tD: A1uyoo66oa
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Wertges'ichert auf Basis Baukostenindex Juli

Für diesen Vertrag gelten folgende Bedingungen:

Besondere Bed i ngunq Schri ftformverei nbarung
(SF 1 / Stufe 6)

Besondere Bedi nqung der Gfazer Wechselseitigen Versicherung AG -
Kl ause lDaket Privat- und Aqrarversi cherunq : -
(PA Klaüseln 2011 / Stufe 5)

AFB 2002. ZB F WG 2002. ABS 2012. ASIB 2002. ZB St l^lG 2002, LZl10
EH Too Plus 2014 G. BB Terror 2003. BB EKOmE 2002, AWB 2002
ZB l^, ülG 2002, AHVBi EHVB-FN 2012, BB BKI 2009

Besondere Bedi ngung (en) HW/6,Al86l2

FEUER - VERS ICHERUl{G

Seite 2
Graz, am 04 .11 .2015

45 .000 ,00

56.963,00

42,58

2015

N EUR

2 .250 . 00
7.000.00
2 .7 13',00

1 Gesamter Drivat oenutzter Inhalt
exklusive' Barqeld, Schmuck. Wertpapiere
und K ra ft fa h r Zeuoäim/in d. l^iohnhau§- Wochenendhaus

? Vqrqofgq für Einrichtung
3 tr ntrl eduno
4 AuFräumunoS- . Abbruch- . Feuer'l ösch- .

Bewegungsr. Schutz- und Entsorgungs-
kosten

EURN EUR
EUR

Gesamtversi cherungssumme EUR

Jah resbruttopräm i e EUR

Für diesen Vertrag gelten folgende Bedingungen:

Besondere Bedi ngunq Schri ftformverei nbarung(SF1/Stufe6I
ABS 2012, AFB 2002, ZB F WG 2002, BB BKI 2009, LZl10, BB Terror 2003
BB EKomE 2002

Besondere Bedi ngung (en) A/1

RECHTSSCHUTZ - VERSI CHERUNG

l.i ertgesi chert auf Basi s Verbraucherprei si ndex Jul i 2015

Die anqeführte(n) Versicherunq(en) gi lt (gelten) für
MICHAEI KNOEBL 

.Gäb. DAt', 27 .12:1965
ANGESTELLTER
sowie versicherte Personen gemäß den Bedingungen

EXPDBitte beachten Sie die Fortsetzung auf Seite 351
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Versi cherungssumme

Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutzfür den Privat- und Berufsbereich (Artikel 19)

Sel bstbehal t
Besondere Bedi ngung RS / 121

Jah res b rut top räm i e

Für diesen Vertrag gelten folgende Bedingungen:

Bggondere Bedi nouno Schrj ftformverei nbarung(SF1/Stufe6]
ARB 2015, BB VPI 2009, LZt10

Besondere Bed i ngung (en) RS/102

EßAZEN WECIISEI;SHNGE
Versicherung Aldiengesellschaft

Seite 3
Graz, am 04 .11 .2015

EUR '125 . 000 , 00

26,03EUR

Jährl i che Fo l geprämi e

Guthaben
Vorschrei bung Erstprämi e

zu bezah l en

ab 01 .02.2016 EUR

aus Polizze 4.555.086 EUR
ab 01.11.2015 EUR

EUR

bei l iegenden Zahlschein

lw,

1 ,76

$ßAZEß WECHSELSHNGE

209 , 10

50, 53
52,29

Bitte verwenden Sie zur Einzahlung den

Die Prämi en bei nhal ten Steuern.

tlnsere Bankverbindungen:
Raiffeisenlandesbank Steiermark IBAN: AT23 3800 0000 0005 1052, BlCr RZSTAT2G
PSK IBAN: AT31 6000 0000 0717 0706, Blc: OPSKATWW

Legende der Abkürzungen:
N=Neuwert Z=Zeitwert V=Verkehrswert H=Haflungshöchstsumme

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit auf seine Kosten Abschriften aller Erklärungen
begehren, die von ihm oder für ihn dem Versicherer gegenüber mit Bezug auf den Vertrag
abgegeben worden sind

IE

Versicherung

(il,t)
EXPDBitte beachten Sie die Fortsetzung auf Seite 4

DS 552 n.r A-8oro 6raz, Herrengas5e 18-20, registr ear beirn LCI Gräz untei FN 177(an. !tD:ATUl7oo66o9

351

DVR: oo5oo5c
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ANHANG

Alle Telte die als vertragliche Vereinbarung für diese Polizze gelten (Versicherungsbedingungen und Klauseln), sind vollständig in

Anhang 2 enthalten. ln diesen Texten wird an verschiedenen Stellen auf gesetzliche Bestimmungen verwiesen. Daher enthält Anhang 1

jene Gesetzestexte, auf die an anderer Stelle Bezug genommen wird.

Die lnformation über beslehende RücL(rittsrechte finden sich in den §§ 3 und 3a Konsumentenschutzgesetz (KSchG) n den §§ 5b und 5c

Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) und in § I Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG). KlildEllgslcghtg- sind in

§ 8 Abs 3 VersVG geregelt

ANHANG 1 - GESETZLICHE BESTIMMUNGEN (auszugsweise)

VERSICHERUNGSVERTRAGSGESETZ (VersVG)

VORSCHRIFTEN FUR SAI\4TLICHE
VERSICHERUNGSZWEIGE.

Erstes Kapitel - Allgemeine Vorschriften.

§5b. (1) Gibt der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung
dem Versicherer oder selnem Beauftragten persönlich ab so hat
dieser ihm unverzüglich eine Kopie dieser Vertragserklärung
auszuhändigen.

(2) Der Versicherungsnehmer kann binnen zweier Wochen vom
Vertrag zurücldreten, sofern er
'1. entgegen Abs. 1 keine Kopie seiner Vertragserklärung
erhalten hat,

2.die Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestim"
mungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im
Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene Anderungen der
Prämie nicht vor Abgabe seiner Vertragserklärung erhatten hat
oder

3. die in den §§9a und 18b VAG und, sofern die Vermittlung
durch einen Versicherungsvermittler in der Form
"Versicherungsagent" ertolgte, die in den §§ 137f Abs.7 bis I
und 1379 GewO 1994 unter Beachtung des § 137h GewO 1994
vorgesehenen Mitteilungen nicht erhalten hat.

(3) Dem Versicherer obiiegt der Beweis, daß die in Abs. 2 Z 1 und
2 angeführlen Urkunden rechtzeitig ausgefoLgt und die in Abs.2
Z 3 angeführten Mitieilungspflichten rechtzeitig erfüllt worden sind.

(4) Oie Frist zum Rücktritt nach Abs- 2 beginnt erst zu laufen, wenn
die in Abs.2 Z 3 angeführten l\,4itteilungspflichten erfüllt worden
sind dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die
Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind und er über
sein RücKrittsrecht belehrt worden ist.

(5) Der RücKritt bedafi zu seiner Rechtwirksamkeit der
geschriebenen Form; es genügt, wenn die Erklärung innerhalb der
Frist abgesendet wird. Das RücKrittsrecht erlischt spätestens
einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins
ejnschließlich einer Belehrung über das RLrcktrittsrecht. Hat der
Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm hiefür die
ihrer Dauer entsprechende Prämie.

(6) Das Rücktrittsrecht gilt nicht, wenn die Vertragsiaufzeit weniger
als sechs l\lonate beträgt.

§ 5c. (1) lst der Versicherungsnehmer Verbraucher (§ 1 Abs. 1 Z 2
KSchG), so kann er vom Versicherungsvertrag oder seiner
Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen binnen 14lagen in
geschriebener Form zurLrcktreten. Hat der Versicherer dem
Versicherungsnehmer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt
ihm daiür dle ihrer Dauer entsprechende Prämie.

(2) Die Frist zur Ausübung des RalcKrittsrechts beginnt mit dem
Tag zu laufen, an dem dem Versicherungsnehmer

1. der Versicherungsschein und die Versicherungsbedingungen

Bitte beachten Sie die Fortsetzung

einschließlich der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung
oder -änderung,

2. die in §§ 9a und 18b VAG sowie in den §§ 137f Abs.7 und I
und 1379 in Verbindung mit § 137h GewO 1994 vorgesehenen
lnformaiionen und

3. eine Belehrung über das RücKrittsrecht

zugegangen sind.

(3) Das Rücldrittsrecht nach Abs. 1 steht dem Versicherungs-
nehmer nicht zu, wenn die Vertragsaufzeit weniger als sechs
l\,lonate beträgt. Es erlischt spätestens einen Monat nach dem
Zugang des Versicherungsscheins und einer Belehrung über das
Rücldrittsrecht.

§6. (1) lst im Vertrag bestimmt, daß bel Verletzung einer
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem
Versicherer gegeni.rber zu eriüllen ist, der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leislung frei sein soll, so tritt die vereinba,le
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine
unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag
innerhalb eines l\ronates, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen, es sei denn daß die Verletzung als eine
unverschuldete anzusehen isl. Kündigt der Versicherer innerhalb
eines Monates nicht. so kann er sich auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen.

('1a) Bei der Verletzung einer Obliegenhejt, die die dem
Versicherungsvedrag zugrundeliegende Aquivalenz zwischen
Risiko und Prämie aufrechterhalten soll. lrift die vereinbarte
Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die
vereinbarte hinter der fur das höhere Risiko tarifmäßig
vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von
Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen,
die kelnen Einfluß auf die Beurteiung des Risikos durch den
Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur ein, wenn die
Obliegenheit vorsätzlich verle2t worden ist.

(2) lst elne Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer
zum Zweck der Verminderung der cefahr oder der Verhütung
einer Erhöhung der Gefahr dem Verslcherer gegenüber -
Lrnabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist,
so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leislungsfreiheit
nicht berufen, wenn dle Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt
des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den
Umfang der dem Versiche.er obliegenden Leistung gehabi hat.

(3) lst die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine
Obliegenheit verletä wird, die nach dem Eintritt des
Versicherungsfalles dem Ve6icherer gegenüber zu erfüllen ist. so
trtt die vereinbade Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die
Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletä, die Leistungspflicht
des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die
Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder
auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch aui die

EXPD

ERSTER ABSCHNITT

auf Sei te 351
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Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Lelstung Einfluß gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher d6r Versicherer bei
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist
unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem
Versicherungsnehmer vorher dje Versicherungsbedingungen oder
eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit
milgeteilt wird.

§8. (1) Eane Vereinbarung, nach welcher ein Versjcherungs-
verhä,tnis als stillschweigend verlängeil gilt, wenn es nicht vor
dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig,
als sich die ledesmalige Verlängerung auf mehr als ein Jahr
erstrecK.

(2) lst ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit einge-
gangen (dauernde Versicherung), so kann es von beiden Teilen
nur für den Schluß der laufenden Versicherungsperiode gekündigt
werden. Die Kilndigungsfrjst muß für beide Teile gleich sein und
darf nicht weniger als einen l\ronat, nicht mehr als drei Monate
bekagen. Auf das Kündigungsrecht können die padeien
einverständlich bis zur Dauer von zwei Jahren verztchten

(3) lst der Versicherungsnehmer Verbraucher (s 1 Abs. 1 Z 2
KSchG), so kann er ein Versicherungsverhältnis, das er für eine
Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen ist, zum Ende des
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen. Eine allfä ige Verpflichtung
des Versicherungsnehmers zum Ersatz von Vorteilen, besonders
Prämiennachlässen, die ihm wegen einer vorgesehenen längeren
Laufzeit des Vedrags gevvährt worden sind, bleibt unberühd.

§ 10..(1) Hat der Versicherungsnehmer seine Wohnung geändert,
die Anderung aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so ginUgt fiir
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes
nach der letzten dem Versicherer bekannten Wohnung. Die
Erklärung wird in dem Zeitpunld wirksam, in welchem sle ohne die
Wohnungsänderung bei regelmäßiger Beförderlng dem
Versicherungsnehmer zugegangen wäre

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem
Gewerbebetrieb genommen, so sind bei einer Verlegung der
ge\ryerblichen Niederlassung die Vorschriften des Abs. 1

entsprechend anzuwenden.

§ 11. (1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendjgung der
zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der
Leistung des Versicherers nötigen Erhebungen lällig. Die
Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der
Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem
Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des
Versicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen
noch nicht beendet werden konnten, und der Versicherer diesem
Verlangen nicht binnen eines Monats entspricht.

(2) Sind diese Erhebungen bls zum Ablauf eines Monates seit der
Anzeige des Versicherungsfalles nicht beendet, so kann der
Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung
Abschlagszahlungen in der Höhe des Betrages verlangen, den
der Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat.

(3) Der Lauf der Frist des Abs.2 ist gehemmt. solange die
Beendigung der Erhebungen infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers gehindert ist.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Ver"
pflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befrelt wird, ist unwirksam.

Zweites Kapitel Anzeigepflicht. Erhöhung der cefahr.

§16. (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschtuß des
Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die übernahme

dhwrffi
Seite 5

Graz, am 04 . 1'1 , 2015
der Gefahr erheblich sind, dem Versich€rer anzuzeigen. Erheblich
sind jene cefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluß
des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den
vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluß
auszuüben. Ein Umstand, nach wdchem der Versicherer
ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im
Zweifel als erheblich

(2) lst dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen
Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer vom Vertrag
zurücKreten. Das gleiche giit, wenn die Anzeige eines erheblichen
LJmstandes deshalb unterblieben ist, \4/eil sich der
Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig
entzogen hat.

(3) Der Rücldritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den
nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlossen,
wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unterblieben istt hat jedoch der Versicherungsnehmer einen
Ljmstand nicht angezeigt. nach dem der Versicherer nicht
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser
vom Vertrag nur dann zurüchreten, wenn die Anzeige vorsätzlich
oder grob fahrlässig unterblieben ist.

§ 17. (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann
zurücktreten, wenn über einen erheblich Umstand eine unrichtige
Anzeige gemacht worden ist.

(2) Der RUcktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem
Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumslände an
Hand von vom Versicherer in geschriebener Form gestellter
Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen
unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht
ausdrücklich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur jm
Falle arglistiger Verschweigung zurocktreten.

§ 19. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem
Vertreter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommt für
das Rücldrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und
die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der
Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß die Anzeige eines
erheblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder
unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter
noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§ 20. (1) Der RücKritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die
Frist beginnt mit dem ZeitpqnK, in welchem der Versicherer von
der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntris erlangt.

(2) Der RücKritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu
erklären. lm Falle des RücKrilies sind, soweit dieses
Eundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie etw€s anderes
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander dje empfangenen
Leistungen zurüclcugewähren; eine celdsumme ist von dem
Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen.

§21. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall
eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung
gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die
Anzeigepflicht verletä ist, keinen Einfluß aul den Eintritt des
Versjcherungsfalls oder soweit er keinen Einfluß auf den Umfang
der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 22. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Iäuschung über Gefahrumstände anzufechten, blejbt unberührt.

§23. (1) Nach Abschluß des Vertrages darf der Versicherungs-
nehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung
der Geiahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

EXPDBitte beachten Sie die Fortsetzung auf Seite
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(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, daß durch
eine von ihm ohne Einwilligung des Vetsicherers vorgenommene
oder gestattete Anderung die Getahr erhöht ist, so hat er dem
Versicherer unvezüglich Anzeige zu machen.

§ 24. (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorsohrift des § 23
Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muß
dieser dle Kündigung erst mit dem Ablauf eines lvonates gegen
sich gelten lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
l\lonates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder
wenn der Zustand wiederhergestellt isi, der vor der Erhöhung
bestanden hat.

§ 25 (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift
des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt

(2) Die Verpllichturlg des Versicherers bleibt bestehen wenn die
Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungs-
nehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2
vorgesehene Anzeige nicht unverzilgllch gemacht wird und der
Versicherungsfall später als einen l4onat nach dem Zeitpunld
eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zuoehen
müssen, es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung
der Gefahr bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch
dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erlolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr
keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit
sie kelnen Elnfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers
gehabt hat.

§ 26. Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden,
wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr
durch das lnteresse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für
das der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der
Nlenschlichkeit veranlaßt wird.

§ 27. (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrages unabhängig vom
Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr ein,
so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeltpunld an ausgeübt wird in dem der
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat,
oder \renn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung
bestanden hat.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der
Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unvezüglich Anzeige
zu m3chen,

(3) lst dle Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte
Umstände verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter
Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Anderung von
Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des
Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs.2
nicht anzuwenden.

§28. (1) Wird die iri §27 Abs.2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung ?ur Leistung frei wenn der Versicherungsfall später
als ernen l\,4onat nach dem Zeitpunld eintritt, in welchem die
An2eige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm
die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in
welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen Das gleiche gilt,
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wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht
erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf
den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß
auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29. Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in
Eetracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in
Betracht, wenn nach den l-Jmständen als vereinba( anzusehen
ist, daß das Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der
Gefahr nicht berilhrt werden soll.

§ 30. Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der
Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages
eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem
Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war.

§ 31 (1) Liegen die Voraussetzungen unler denen der Versicherer
nach den Vorschrifren dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur
Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder
Personen vor, aufdie sich die Versicherung bezieht, so steht dem
Versicherer das Recht des Rücldrittes oder der Kündigung für den
übrigen Teii nur zu wenn anzunehmen ist, daß für diesen allein
der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen
nicht geschlossen hätte.

(2) Nlacht der Versicherer von dem Recht des Rücktriltes oder der
Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder Personen
Gebrauch, so lst der Versicherungsnehmer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die
Kündigung kann jedoch nicht für einen späteren Zeiipunkt als den
Schluß der Versicherungsperiode erkärt \Jerden, in welcher der
Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer
wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Erhöhung der
Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil
der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich d1e

Versicherung bezieht, so ist dle Vorschrift des Abs 1 auf die
Befreiung entsprechend anzuwenden.

§38. (1) lst die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14
Tagen nach dem Abschluß des Verslcherungsvertrags und nach
der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirK ist, berechtigt, vom
Vertrag zurüclcutreten. Es gilt als RücKritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an
gerichtlich geltend gernacht w rd.

(2) lst die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch
nicht gezahlt, so lst der Versicherer von der Verpfllchtung zur
Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der
rech2eitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden
verhindert war.

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den
Verslcherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfo'gen
der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39. (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
bestimmeni zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der
eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach Abs.2 und 3 mit dem Ablaul der Frist
verbunden sind. Eine Frislbestirnrnung, ohne Beachtung dieser
Vorschriften, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versioherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist
der Versicherungsnehrner zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung
der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der
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Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein
Verschulden verhindert $Jar

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungslrist
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im
Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der
Zahlungsfrist so verbunden werden, daß sie mit Fristablauf
wirksam wird, \,!enn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug istt darauf ist der
Versicherungsnehmea bei der Ki.indigung ausdrücklich
aulmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort,
wenn der Versichherungsnehmer innerhalb eines Monates nach
der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung
verbunden worden ist. annerhalb eines Monates nach dem Ablaui
der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der
Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen
der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a. lst der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH
der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Vezug, so tritt
eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des
Versicherers nicht ein.

§ 40. Wird der Versicherungsvertrag während der
Versicherungsperiode oder sonst vozeitig aufgeldst, so gebührt
dem Versicherer die Prämie nur für die bis dahin verstrichene
Vedragslaulzeit, soweit nicht Sonderbestjmmungen anderes
vorsehen. Oie Möglichkeit für den Versicherer, sich für diesen Fall
die Zahlung einer angemessenen Konventionalstrafe (Geschäfts-
gebühr) auszubedingen (§ 1336 ABGB), bleibt unbe[ihrt.

§51. (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des
versicherten lnteresses (Versicherungswert) erheblich übersteigt,
kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer
vellangen daß zur Beseitigung der Übewersicherung die
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetZ wird.

(2) lst die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch
eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges verursacht
oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der
Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung
vom Eintritt der Überversicherung ab stellen.

(3) ln den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungs-
nehmer zurüclcuerstattenden Prämienteile erst am Schluß der
Versicherungsperiode zu zahlen.

(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vefirag in der Absicht
ab, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig.

(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen
lrrlums anzufechten, bleibt unberührt.

§59. (1) lst ein lnteresse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren
Versicherern versichert und übersteigen die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus
anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von
jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden
(Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise zur
ungeteilten Hand verpflichtet, daß dem Versicherungsnehmer
jeder Versjcherer ftlr den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach
seinem Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen
nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Oie Versicherer sind nach Maßgabe der Bekäge, deren
Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber
vertragsmäßig obliegt, untereinander zum Ersatz verpflichtet. lst
auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden,
so kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom
anderen Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom
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anderen Versicherer nur dann Ersatz verlangen, wenn er selbst
nach dem für ihn maßgebenden Recht zum Ersatz verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der
Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermö'gensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht
geschlossene Vertrag nichtig.

§ 60. (1) Hat der Versiaherungsnehmer den Vertrag, durch welchen
die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem
Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er
verlangen, daß der später abgeschlossenen Vertrag aufgehoben
oder die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger
Minderung der Pdmie, auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedecK ist.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch
entstanden ist, daß nach Abschluß der mehreren
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind
jedoch in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer abgesch'ossen
worden, so kann der Versicherungsnehmer nur die
verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und
der Prämien verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herababsetzung wird erst mit dem Ablauf
der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das
Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen,
erlischt, wenn der Versjoherungsnehmer es nicht unverzüglich
geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis
erlangt hat.

§64. ('1) Eine Vereinbarung, daß einzelne Voraussetzungen des
Anspruchs aus der Versicherung oder die Höhe des Schadens in
einem Schiedsgutachterverfahren durch Sachverständige
festgestellt werden sollen, ist nur wirksam, wenn vorgesehen ist,
daß der Sachverständige oder die Sachverständigen von einem
unbeteiligten Dritten oder jeweils in gle,cher Anzahl vom
Versicherer und vom Versicherungsnehmer namhaft gemacht
werden, wobei vorgesehen werden kann, daß diese
Sachverständigen oder ein unbeteiligter Dritter einen
Vorsitzenden zu bestimmen haben.

(2) Die von dem oder den Sachveständigen getroffene
Feststellung ist nicht verbindlich, lyenn sie offenbar von der
wirkliahen Sachlage erheblich abweicht. Die Festslellung erfolgt in
di6em Fall durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder
wol{en oder sle verzögern.

(3) Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen vom Gericht zu
bestellen, so ist für die Bestellung das Bezirksgericht zuständig, in
dessen Sprengel der Schaden entstanden ist. Durch eine
ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten kann die Zuständigkeit
eines anderen Bezirksgerichtes begdndet werden. Der Beschluß,
durch den dem Antrag auf Bestellung der Sachverständigen
stattgegeben wird, ist nicht anfechtbar.

(4) Eine Vereinbarung, die von der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1

ab\lveicht, ist nichtig.

§68. (1) gesteht das versicherte lnteresse beim Beginn der
Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein
künftiges Unternehmen oder sonst filr ein kiinftiges lnteresse
genommen ist, das lnteresse nicht zur Entstehung, so ist der
Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der
Pämie frei; der Versicherer kann eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte lnteresse nach dem Beginn der
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er
häfte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunl( beanlragt worden wäre, jn welchem der Versicherer
vom Wegfall des lnteresses Kenntnis erlangt.
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(3) Fälli das versichede lnteresse nach dem Beginn der
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine
behördliche l\laßnahme aus Anlaß eines Krieges weg oder ist der
Wegfall des lnteresses die unvermeidliche Folge eines Krieges,
so gebüh( dem Versicherer nur der TeiL der Prämle, welaher der
Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4) ln den Fällen deI Abs.2 und 3 sind die dem
Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile east
nach Kriegsende zu zahlen.

§91. Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht
rechtzeiugen Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende
Zahlungsfrist mindestens einen l\,4onat betragen.

KONSUMENTENSCHUTZGESETZ (KSchG)

Rücktrittsrecht
§ 3. (1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den
vom Unternehmer für seine geschäftllchen zwecke dauernd
benütäen Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer
Messe oder einem lvlarl( benützten Stand abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücldreten. Dieser
Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder
danach binnen einer Woche erkläd we.den; die Frist beginnt mit
der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und die
Anschrift des Unternehmers, die zur ldentifizierung des Vertrags
notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das
Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch mit
dem Zustandekommen des Vertrags zu laufen. Diese Belehrung
ist dem Verbraucher anläßlich der Entgegennahme selner
Ve(ragserklärung auszufolgen. Das Rücktrittsrecht erlischt bei
Versicherungsverträgen spätestens einen lvlonat nach
Zustandekommen des Vertrags.

(2) Das Rückrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer
oder ein mit ihm zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im
Rahmen einer Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder einer
ähnlichen Veranstaltung oder durch persönliches, individuelles
Ansprechen auf der Straße in die vom Unternehmer for seine
geschäftlichen Zwecke benü2ten Räume gebracht hat.

(3) Das RücKrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem
unternehmer oder dessen Beauftragten zwecks SchließLrng
dieses Vertrages angebahnt hat,

2 wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen zwischen den Beteillgten oder ihren
Beauftragten vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie üblcherweise von Unternehmern
außerhalb ihrer Geschäftsräume geschlossen werden und das
verenbade Entgelt 15 Euro oder wenn das Unternehmen nach
seiner Natur nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben wird
und das Entgelt 45 Euro nicht übersteigt.

(4) Der RücKritt bedad zu seiner Rechtswirksamkeit der
Schriflform. Es genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück,
das seine Vertragserklärung oder die des Unternehmers enthält,
dem L,nternehmer oder dessen Beauftragten, der an den
Vedragshandlungen (Anm.: richtg: Vertragsverhandlungen)
mitgewirkt hat, mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen läßt,
daß der Verbraucher das Zustandekommen oder die
Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die
Erklärung lnnerhalb des im Abs. 1 genannten Zeitraumes
abgesendet wird.

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder
vom Vertrag zurücKreten, wenn der Unternehmer gegen die
gewerberechtlichen Regelungen über das Sammeln und die
Entgegennahme von Dienstleistungen über das Aufsuchen von
Privatpersonen sowie Werbeveranstaltungen oder über die
Entgegennahme von Bestellungen auf Waren (§§ 54, 57 und 59
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GewO 1994) verstoßen hat. Die Bestimmungen des Abs. 1 und 4
sind auch auf dieses Rücldrittsrecht anzuwenden. Es steht dem
Verbraucher auch in den Fällen des Abs. 3 zu.

§ 3a. (1) Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder
vom Vertrag weiters zurücl(reten wenn ohne seine Veraniassung
lür seine Einwilligung maßgebliche Umstände, die der
Unternehmer im Zuge der Vertragsverhandllngen als
wahrscheinlich dargestellt hai, nicht oder nur in erheblich
geringerem Ausmaß eintreten

(2) Llaßgebliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind

1. die EMartung der l\,4itwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
die erforderlich ist, damit die Leistung des lJnternehmers
erbracht oder vom Verbraucher verwendet werden kann,

2. die Aussicht auf steuerrechtliche Vodeile.

3 die Aussicht auf eine öffentliche Förderung und

4. die Aussicht auf einen Kredit.

(3) Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frlst
beginnt zu laufen, sobald filr den Verbraucher erkennbar ist, daß
die in Abs. 1 genannten tjmstände nicht oder nur in erhebiich
geringerem Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung
tlber dieses Rrlcktrittsrecht erhalten hat. Das Rücldritisrecht
erlischt jedoch spätestens einen Monat nach der vollständigen
Erfüllung des Vetrags durch beide Vedragspartner, bei Bank- und
Versicherungsverträgen mit einer ein Jahr übersteigenden
Veftragsdauer spätestens einen N4onat nach dem
Zustandekommen des Vertrags.

(4) Das RücKrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn

1. er bereits bei den Vertragsverhandlungen wußte oder wissen
mußte, daß die maßgeblichen Umstände nicht oder nur in

erheblich geringerem Ausmaß eintreten werden,

2. der Ausschluß des RücKrittsrechts im einzelnen ausgehandelt
worden ist oder

3. der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des
Vertrags bereit erklärt.

(5) FLlr die RücKrittserklärung gilt § 3 Abs. 4 sinngemäß.

FERN-FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZ
(FernFinG)

Rücktrittsrecht
§ 8. (1) Oer Verbraucher kann vom Vertrag oder seiner
Vertragserklärung bis zum Ablaui der in Abs. 2 genannten Frlsten
2urücktreten.

(2) Die Rücktrittsfrlst bekägt 14 Tage, bei Lebensversicherungen
im Sinn der Richtlinie 200283/EG über Lebensversicherungen.
ABl. Nr 1345 vom 19. Dezember 2002, S. 1, und bei
Fernabsatzverträgen über die Altersversorgung von
Einzelpersonen aber 30 Tage. Die Frist ist jedenfalls gewahrt,
wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem
Empfänger zur Verfügung stehenden und zugänglichen
dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem
Ablauf der Frist abgesendet wird.

(3) Die Rr:lcl(rittsfrist beginnt mit dem lag des
Vertragsabschlusses. Bei Lebensversicherungen (Abs. 2) beginnt
die Frist mit dem Zeitpunl(, zu dem der Verbraucher über den
Abschluss des Vertrags informiert wird.

(4) Hat aber der Verbraucher die Vertragsbedingungen und
Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so
beginni die Rücktrittsfrist mit dem Elhalt aller dieser Bedingungen
und lnformationen.

(5) lnnerhalb der RücKrittsfrist darf mit der Erfüllung des Vertrags
erst nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers
begonnen werden.

Bitte beachten Sie die Fortsetzung auf Seite I EXPD
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ANHANG 2 . VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

Vollständige Texle aller Versicherungsbedingungen in dieser Polizze - Stufensystem:

Die TeXe, die lhren indüiduell vereinbarten VersicherungsschuE beschreiben und die als vertragliche Vereinbarung gelten,
können nach einem hierarchischen Stufensystem aus verschiedenen Versicherungsbedingungen aufgebaut sein.
Zur Verdeutlichung dieses Systems sind in diesem Fall in den Überschriften der Versicherungsbedingungen Stufen
angegeben. Stufe 1 enthätt ganz allgemeine Regelungen, höhere Stufen enthalten speziellere Bestimmungen.

Für alle Texte gilt der GrundsaE, dass die allgemeinere Regelung in einer niedrigeren Stufe durch die spezieliere Regelung
in einer höheren Stufe präzisiert oder auch abgeändert werden kann. So kann es z.B. sein, dass ein Risikoausschluss auf
niedrjger Stufe durch eine spezielle Deckungserweiterung auf höherer Stufe aufgehoben wird. Die Regelung auf höherer
Stufe wirkt stärker.

Die stärkste Wirkung haben jedenfalls die lndividualvereinbarungen, die auf den vorangegangenen Seiten dieser Polizze
ausgewiesen sind.

Verweis auf gesetzliche Bestimmungen:

Die folgenden Texte verweisen an verschiedenen Stellen auf gesetzliche Bestimmungen. Der vollständige Wortlaut dieser
Geseeestexte ist in Anhang 1 ersichtlich.

Besondere Bedingung A/1

Vorsoroeversi cheruno
Die Voisorqeversichörunq dient zum Ausqleich einer durch Wert-
steioerunqän oder ni cht"ausrei chende Böwertuno verursachten
Unteiversicherunq, Die hiefür versicherte Sumfte wird 'i m
Schadenfall auf die Versi cherunossummen der Posten aufoetei lt.für die sie beurkundet ist und 6ei denen eine Unterver§icheruno
vorl ieot. Die Verteilunq richtet sich nach der bei den einzeln6n
Posten-bestehenden Unteiversicherung.

Besondere Bedingung HW/ 6

Besondere Bedingunq Rückkürzunq der Entschädiqung für Schäden
durch Überschwefimuig (Hld 6 / SIufe 6)

Hat die Grazer l^/ecbsel se j ti qe Versicherunq AG auf Grund eines
Hochwassers/einer Uberschweffimuno (= ein Söhadenereionis) an
i hre Versi cherunosnehmer Entschädi ounoen zu I ei stenl diä zu-
sammen den Betraö von EUR 30.000.0U0. ö0 (Kumu l schadenorenze)
überschrei ten . sö werden di e auf sämtl iche Ansoruchsbärechti oten
entfalIenden Entschädiounoen alIe im oleichen brozentuelIen -
Ausmaß derart qekürzt. -da5s sie zusamüen nicht'mehr als
EUR 30.000,000;00 betiagen.
Al s ei n Schadenerei oni s. wel ches für di e Ermi ttl uno der Höchst-
orenze von EUR 30.000.000.00 maßoeb'l ich ist. oeltei alle zu
Schäden führenden Gefahren, die äuf dieselbe Ursache zurück-qehen, wobei diese Ursache zu Schäden führt. die in einem
öinheitlichen zeitlichen Zusammenhanq von 72 Stunden eintreten.
Ob ein oder mehrere Schadenereion'i ssä in diesem Zeitraum vor-lieqen, entscheidet im Zweifelsfall ein Gutachten der 0ster-
reiöhi schen Zentralanstalt für Heteorologie und Geodynamik.

EXPDBitte beachten Sie die Fortsetzung auf Seite 10 351
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Die Deckuno von Schäden d
orundsätzl ich in den vere
Bedi nounoen (Bedi nounoen
Abändöruig dör. dort gätro
Kurzung verel nbart:

urch Überschwemmuno/Hochwasser i st
i nbarten Al I oemei nän und Besonderen
Stufe 1-5) oöreoelt. In Eroänzuno und
ffenen Re§eTungön ist folgönde Rück-
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Polizze Nr. 4, 653 . 992

Besondere Bedingung A/86/2

Besondere Bedingung RS/'102

Besondere Bedingung Rs / 121

Auswahl des Rechtsanwaltes: Selbstbehalt

2. Wählt der Versi cherungsnehmer kei nen

Bi tte beachten Sie die Fortsetzung auf

mit
vom

vom Versi cher
di e Auswahl

5. ARB durch
bei m Versi ch

(Art . 10 Pkt .

äß Art . 6 ARB

vom Versi cherer vorge -

Für d ie Höchstorenze von EUR 30 , 000 .000 ,00 si nd al I e Ansprüche
zusammenzurechien. die sich aus dem oesamten Vertraqsbestand
der Sachversi cherüno (exklusive ienef Verträqe. für-die der
Tarif für induqtriqbqtriebe gilt) de1 Grazer-Wechselseitigen
Versicherung AG auf Grund de§ eihen Schadenereigni sses er:
geben,

Besondere Bedinqung Schäden durch grobe Fahr'lässigkeit(Al86l2 / Stufe"5 ) -
Bei orob fahrlässioer Herbeiführuno des Versicherunosfalls
oemäß §61 VersVG värzichtet der Veisicherer auf den-Einwand
äer Leistunosfreiheit hinsichtlich ienes Teiles der Ent-
schädi ounosTei stuno . di e den Betraq- des L imi ts ni cht überstei qt ,

Als Lifri t"oelten 5Ü* der Versicherünqssumme für das ieweils vöm
Schaden betroffene Gebäude, Für iene'Gebäude, die ohne Anführunq
i n der Pol i zze mi tversi chert sj nd . gel ten al s Li mi t 50% i hres
Vers-i cherunoswerts .

Dieser Verzicht oilt auch für die üblichen Eiqenmontaqen.
Dieser Verzicht 6etrifft aber nicht sämtliche-sonstiqön Einreden
der Lei stunosfrei hei t des Versi cherers . i nsbesondere auch i ene
der Leistunösfreiheit weoen Verletzuno vereinbarter oder oesetz-
I i cher 0bl i 6qenhei ten sor[i e Verl etzun§ von Si cherhei tsvor]
schri ften. -
Durch die Vereinbarunq dieser Besonderen Bedinquno werden alle in
sonstioen Bedinounoen-enthaltenen Reoelunoen aüßei Kraft oesetzt,
dje LeistunqspfTi chten des Versicfgrärs bäi grob fahrlässiger
Herbeiführufig'des Versi cherungsfa l1s vor seheä .

2. Versicherunosschutz haben - sofern sie unselbständio oder
nicht erwer6stätio sind - auch der mit der versicheiten Per-
son in häusl i cher"Gemei nschaft lebende Eheqatte oder Lebens-
defährte (auch ol e i choeschl echtl i cher LebeRsoefährte. sofernin der Polizze änoefüfrt) und deren minderiä6riqe Kinder(auch Enkel - , Adoöti v- , Pfl eqe- und Sti efki nderl Enkel ki nder
r'edoch nur, wenn bie in häusTicher Gemeinschaft mit der ver-
6icherten Person leben), sowie deren volliähriqe Kinder bis
zur Vollenduno des 25.'Lebensiahres. sofein siö kein eioenes
reoe'l mäßi oes E inkommen haben ünd i n der Berufsausb il dunö
stähen bzri. den ordentlichen Präsenzdienst oder Wehrersätz-
di enst abl ei sten.

er voroe -
des Reöhts -
den Versi che -erer et ne
2. ARB) ,

vol l

1. Die Wahrnehmuno recht'l icher Interessen im Zusammenhano
ei ner sel bständi qen oder frei berufl i chen Täti gkei t i st
Versi cherungsschütz ausgesch I ossen .

1. l^,ählt der Versi cherunqsnehmer einen
schl aoenen RechtsanwaTt oder erfolot
anwaltes oemäß Art. 10 Pkt, 4. odeirer. sowiö in allen Fällen, in denen
Interessenskol'l i si on entstanden i st
trägt der Versicherer d'ie Kosten gem

EXPD
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schlaqenen Rechtsanwalt, und ist der Versicherer oemäß Pkt. 1nicht-veroflichtet, die Kosten voll zu tra0en. beteiliot sich
der Versiöherunosnehmer - außer in Fällen des Beratunoö-
Rechtsschutzes r an den oro Versi cherunosfal I entstehänden
Kosten mit 10 % der Schaäenle'i stung. mi destens aber 0,25 %
der Versi cherungssumme

3. Im Beratunos-Rechtsschutz - sofern dieser vereinbart ist -
übernimmt der Versicherer oro Versicherunosfall die Kosten
gemäß Rechtsanwal tstari f TP 8, höchstens jedoch EUR 109.00
inkl usi ve Umsatzsteuer.

EXPD
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Besondere Bedingung der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG - Klauselpaket Privat- und

Agrarversicherung:
(PA Klauseln 2011 / Stufe 5)

Die Geltung der folgenden Klauseln kann für Verträge in den Sparten Eig€n-
heim-, Feu6F, Sturm-, LeilungswasseF und Haushaltversicherung vereintart sein.

Vorausselzung der Gellung für den Vertrag in derjew€iligen Sparte ist

- dass in dieser Polizze ein Verlreg der betreffenden Sparle üb€rhaupt
abgesch,ossen ist und

- dass die Gellung der belreffenden Klausel im Folgenden für dies6 Sparte
€usdrücklich vorgssehen isl.

Besondere Bedlhgung Wi.deraufbau innerhalb österreichs
(PA-Ftos i stufe 5)

§g!l!!qi Kann nur vereinberl werden für Verträge in den Sparlen Eigenheim-, FeueF,
Sturm- und Leitungswasserversicherung,

Es isl vereinbart, dass der Wiederaufbau bzw. die Wiederhorslellung such ohne
Vorliegen eines behördlichen Wiederaurbauverbotes inn€.ha,b Österreichs erfolgen
kann. Die Enlschädigungsleisiung isl jedoch mil j6nem Bgtrag b€grenz, der sich bei
Wiederaurbau bzw. Wiederherslellung an derselbsn Stelle und im gleichen Umfang

Besondere Bedingung zur Restwertanrechnung
(PA-F21s / Srufe 5)

Geltuno: Kann nur vereinbarl werd€n filr Vertläge in den Sparlen Eigenheim-, FeueF,
Sturm- und Leilungswasserversicherung.

Bei der Ermiltlung der Enlschädigung filr Gebäude werden Restwe.te dann nicht
b€rücksichligi, wenn ihr W6rl nichl höh€r als 10 y6 der jeweiligen Enlschädigung ist
und die Gebäuderesle zum Wiedeßulbau talsächlich nichl veMendel werden.

Bei teikeiser Verwendung der Gebäuderesle zllm Wiederaufbau oder bei ainer
anderen wirtschaftlichen Velwerlu ng der Gebäuderesie erlolgt aliquoie Anrechnung.

Besondere Bedingung Aherkennungsklausel
(PA-F303 / stufe 5)

§g!ll!!!q Kann nur v€reinbart werden fürVerlräge in den Sparten Eigenheim-, FeueF,
Betriebsunlerbrechungs-, Slurm-, Leitungswasser- und Haushallversicherung.

Der Versiohorer erkennl an. dass ihm bei Vertragsabschluss sämtliche erheblichen
Gefahrenumstände bekannl geworden sind, es sei denn, dass irgendwelche
Umslände arglistig verschwiegen wurden.

Unbeabsichligle Fshl€r beim Abschluss des Veßicherung6verlEges, ehl€
ve.sehenllich unterbliebene Anzeigen oder Anmeldungen beeinlrächlig€n die
Leistungspflichi des Versicherers nicht, sie sind jedoch nach Bekannlworden dem
Versicherer unvezüglich anzuzeigen.

Besondere Bedingung Anzeigepflicht filr Feuer- und Bu.Verslcherung
(PA-F304 / Stufe 5)

Gg!!!!gj Kann nur vereinbarl werden für Verträge in den Sparlen Feuer- und
Belri6bs!nierbrechungsversicherung,

Bestehen die Feuer- und die Belriebsunlerbrechungsversicherung bei demselben
Versicherer oder unler F|hrung d€sselben Versicher6rs, so gelten Anzeigon des
Versioherungsnehmers von Gefahrenumsiänden bei Abschluss des Verlrages oder
von Gefahrenänderungen nach Abschluss d6s Verlrages für beide Versicherungen.

ßNAZEß WEEH§EISEIITGE
Versicherung trlliengesollschaft

Besondere Bedingung Anzeige von Gefahrerhöhungen (Versehensklausel)
(PA"F3o5 / stufe 5)

ggl!!lg: Kann nur voreinbart werden für Vedräge in den Sparlen Feuer-.
Betriebsunterbrechungs-, Slurm- und Leilungswasserversicher!ng,

Der Versicherungsnehmer wird sein Autsichtspersonal z!r laufenden üben,achung
der Gefehrehverhällnisse auf den Versicherungsgrundslücken verpflichten und
G€tahrerhöhung6n recntze;lig an,/eigen. Dies grh auch für Gefdhrerhohungen, die sich
aus der And€rung besleherder oder der Aufn.hme neuer Betriebs..vle,ge ergeben

Die Anzeige einer Gefahrerhöhung gilt als rechtzeitig, wenn sie unvezüglioh erslattet
wird, nachdsm die Versicherungsableilung (der Versich€rungssachbearbeilsr) des
Versicherungsnehmers Kenntnis von der Gefahrerhöhung erhallen hal. Der
Versicherungsnehmer hal dafür zu sorgen, dass die jeweils zusländigen Slellen des
Belriebes die €rforderlichen Meldungen an die Versicherungsabteilung (den
Versichearngssachbearbeiter) unverzüglich ersletlen.

Darüber hinaus hat de. Versichetungsneh mer, um etwa versehenllich nichl gemeldele
odor bisher nicht bekannl gewesen€ cefahre.höhungen nachkäglich feststellen zu
können, das versicherle Risikojährlich zu prüfen.

Vorletzl d€r Versichorungsnehm6r s6ine Anzsigepflichl, so bleibl die Verpflichiung des
Versicherers zur Leisluog besl€hen, wenn die Vedelzung weder auf Vorsalz noch auf
grober Fahrlässigkeit bsruhl. Fitr diesen Fall ist vereinbarl, dass dsr Versicherer
rückwirkend vom Tag der G6fahrerhöhung an eine etwa erforderliche höh€re Prämie

PNI|O F434 01.M.2011 112
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Besondere Bedingung Arbeiten durch Betriebsfremde
(PAf307 / Stute 5)

§gl!g!$ Kann nur vereinbart werden für verträge in den sparlen Feu€r-,
Belriebsunlerbrechungs-, Sturm- und Leilungswasserversioherung.

Eroänzend zu den Bestimmungen der ABS ilber Sicherheilsvorschrifien und den
Regelungen Allgemeiner Sicherheilsvorschriflen in Zusalzbedingungon isl vereinbart:

1. Aüch bej Durchfilhrung von Arbeilen durch Bslriebsfr6md6 ist sichezustellen dass
diese die Sicherheilsvorschrifien beachten und die nolwendigen Konkollen durch
zuverlässige PBrsonen des Versioherungsnehmers durchgefühd werden.

2. Bei Durchfilhrung von Feuerarbeilen sind unler ellen Umständen Beslimmungen
Allgemeiner Sicherheilsvorschriflen der nach dieser Polizze geltenden Zusalz-
bedingungen einzuhalteni der Versicherungsnehmer träg( für die Einhaltung der
Vorschriflen die volle Vera nhlortu ng.

3. Werden lrolzdem bei Bau', ReparatuF oder lvlontagearbeilon auf dem
Versicherungsgrundstück von den ausfiihrenden Handwerkern, deren Angestelllen
oder Arbeitern die Sicherheitsvorschriflen wider Wissen und Wiilen des
Versichorungsnehmers verlelzl, so isl dieser nichl dafür veraniworllich.

Besondere Bedingung
Vorübetgehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften

(PA-F308 / Stufc 5)

Ggl3g!!l Kann nur vereinbarl werden für Verträge in den Sparten Eigenheim-, Feuer-,
86lriebsunterbrechung§- und Haushaliversicherung.

1. Wenn im Zuge von Bau-, Umbeu- oder Reparelurarbeilen aui dem Versicherungs-
grundstück durch zwingende lechnischo Gründe vorübergehend Sicherheils-
vorschriften gemäß den ABS nicht eingehallen L{erden, so beeinllusst dies nicht die
Leislungspflichi des Versicherers, sofern bei der Durchf(lhrung der Arbeiten die
gebolene erhöhte Sorglall beachlel wird und die Deuor der vorübergehenden
AblJeichung von Sicherheitsvorschrifien 4 Monale nichl übersleigt. Unler diesen
Vorauss6tzungen verzjchl6l der Versicheror auch auf den Einwand der
Gefahrenerhöhung.

2.Die Veroinberung gemäß Punkl 1. gilt nichl ftrr die Durchführung von
Feuerarbeilen, ohne Unlerschied, ob sia durch eigenes Personal oder durch
Fremdtirmen durchgeführt werd€n.

3. Bei Ourchführung von Feuerarbeiten sind unl6r allen Umsländen Besiimmungen
Allgemeiner Sichefieilsvorsohriften dor nech dieser Polizze gellenden Zusalz-
bedingungen einzuhelien: der Versicherungsnehmer lrägl filr die Einhallung der
Vorschift en die volle Veranlworlung.

4. Die Vereinbarung gemäß Punkl 1. gilt nichl für Brandmeldeanlagen oder
Löschanlagen, die als verlragliche Sicherheilsvorschrifl ausdrücklich in dieser
Polizze vereinbart sind.

&
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Eesondere Bedingung Bestklausel
{PA-F401 / Stufe 5)

§ellglS Kann nur vereinbarl werden für Verträge in den Sparlen Eigenheim-, F6ueF,
Belriebsunlerbrechungs", Slurm-, Leliungswasser- und Haushaltversicherung,

Werden,lrähreod der Dauer des vorliegenden V€rsicherungsveirrages die Prämien
(Nachlässe und Zlschläge) von den in Oslerreich täligen Versicherungs-
unternehmungen allgemein derarl abgeänderl, dass sich nach den neuen
Empfehlungen der Unlernehmungen für die vorliegende Versicherung eine geringere
Prämienzahlung ergeben würde, so isl der Versicherungsnehmer berechligl eine
Herabseizung der in vorliegenden PoLizze und evenluellen Nachträg6n berechnelen
Prämien auf das geringere Ausmaß gemäß den neuen Gegebenheiten zLr verlangen,
Werden die Verlragsgrundlagen dieses Vertrages (Allgemeine Bedjngungen,
Zusalzbedingungen, Sondorb€dingungen, Besondere Bedingungen bzw.
Sich€rheitsvorschriften) während der Laufzeil d eses Versicherungsverlrages
zugunslen des Vers cheru ngsnehmers geändert, so gellen diese Anderungen mil
sofo diger Wirku ng für die Dauer von 6 Monalen auch für diesen Vertrag.

Diese Vereinbarung gill nichl fü. neu hinzukommende versicherbare Gefahren
und/oder versicherbare Sachen.

Erfordem die Anderungen eine höhere Prämie, so wird diese vom Zeilpunkt der
Anderung an berechnel, wenn der Versicherungsnehmer durch schriflliche Erklärung
die Anderung verlangl.

Erfolgl innerhalb dieser 6 Monale seitens des Versicherungsnahmers keln
ausdrückliche. Wunsch, dass die neuen Bedingungen bzw. Sicherheiisvorschrifien
dern Verlrag zugrunde zu legen sind, gelten die bisherigen Vertl€gsgrundlagen.

Besondere Bedingung Ahderung von Bedingungen und Klausein
(PA-F402 / stufe 5)

GC!!g!ll Kann nur vereinbart werden für Verträge in den Sparlen Eigenheim,, Feuer",
Belriebsunlerbrechungs-, Slurm-, Leilungswasser- und Haushallversicherung.

Werden die diesem _Verlrag zugrundeliegenden, von der Aufsichisbehörde
gen€hmiglen oder in Oslerreich allgemoin üblichen Allgenreinen Bedingungen,
Zusatzbed ingu ngen, Sonderbeding u ngen, Sicherheilsvorschriflen, Besondere
Aedingungen, Klauseln und Vereinbarungen während der Laufzeit dieses
Versicherungsverlrages zugunsten des Versicherungsnehmers geänderi, so kann der
V€rsicherungsnehmer diese Anderungen auch für diesen Vefiräg verlangen. Ertordern
Anderungen eine höhere Prämie, so wird diese vom Zeitpunkt der Anderung an
berechnel. Über das Ausmaß der Erhöhung ist mit dem Vertragspartner Einiqun.q zu

Besondere Bedingung Zahlung der Entschädigung
(PA-F410 / Stufe 5)

GgB!!$ Kann nurvereinbarl werden filr Verträg€ in d€n Spaden Eigeoheim-, Feuer-,
Sturm-, Leilungswässer- und Haushaltversich6rung.

Es ist vereinbarl, dass der Versicherungsnehmer zv,r€i Wochen nach Anzeige des
Schadens als ersle Teilzahlung jenen Belrag verlangen kann, der nach Lage der
Sache mindestenszu zahlen ist.

Liegt zu diesem ZeilpLrnkl noch kein Sachv€rctändigen-Gulachlen vor, so wird der
Versicherer das Einvernehmen mjt dem Saohversländigen über eine angemessene
Akonlozahlung herstellen.

Auch bei noch nichi vollsiändiger Klarheii über die Leisiungsverpflichtung des
Versicherers wird eine Akontierung ohne Präjudiz und mil voller Rück-
zahlLrngsverpflichtung des Veßicherungsnehmers bei Leistungsfreaheil des
Versicherers vorgenommen, wenn der Versicherungsnehmer entsprechende
Sicherheiten stellt.

Die vorslehenden Vereinbarungen gellen vorbehalllich der Zusiimmung eiwaiger
Sperscheinberechligler und Hypolhekare zur Auszahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehnrer.

Besondere Bedingung Auswahl der Sachverständigen
(PA-F702 / Stute 5)

§gllUlIL Kann nur vereinbart werden fürVe(räge in den Sparten Eigenheim-, Feuer-,
Eelriebsunlerbrechungs-, Slurm-, Leitungsw€sser- und Haushallversicherung.

Der Vercicherer wird zu Sachverständigen keine Personen beslellen, die in- oder
ausländische Milbewerber des Versicherungsnehmers slnd, oder zu diesem in
irgendeiner Geschäfl sverbindung stehen.

Bei gerichllich beeideten Sachversländigen gill eine ceschäftsverbindung nur dann
als gegeben, wenn sie Haussachversländige eines lvlilbewerbers sind.
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Besondere Bedingung der Grazer Wechselseitigen
Versacherung AG Schriftformvereinbarung:

(SF 1/Stufe 6)

Für diesen Verlreg isl 2ur Form von Erklärung6n und andsren lnformalionen

§ehllltom: Folg6nd6 Erklärungen und lvlitteilungen zwischen Versicherer und
Veasicherungsnehmern bzw, Versicherlen oder sonstigen Dritten sind nur in
Schriftform wirksam:

. KündigungenoderRüchriltserklärungen,

. Anlräge auf Prämienfreist€llung oder Rückka'rf von Leb€nsversicherungen,

. Anzeigen des Wegfallsdes versichenen lnteresses,

. Anträge aul Anderung des Anspruchsberechtigten für den Erhalt von Versiche-
rungsleislung€n (2.8. Bezugsrechlsänderung).

Schriftform bsdeütst, dass dem Erklärungsempfäng6. das Original der Erklänrng mil
eigenhändlger unleßchrifi des Erklärenden zugehen muss. Die qualillzierle
eleldronische Sighalur gemäß § 4 Signaturgesetz isl der eigenhändigen Unlerschrifl
nichl gleichgsst6lll.

Ges!fujrbqe--fa[0: Für alle anderen Erklärungen und lnformalionen des
Versicherungsnehmers bzw, Versicherlen oder sonstiger Dritler im Zusammenhang
mit den beantregten Versicherungen genllgl es zur Wirksamkeit, wenn sie in
geschriebener Forn arrolgen und zugehen, Der geschriebenen Form wjrd durch einen
Text in Schriflzeichen. aus dem die Person des Erklärenden hervorgehl (2.8. Telefax
oder E-l\rail). entsprochen.

Bloß mündlich abgegebene Erklärungen und lnformalionen des Versicherungs-
nehmers, desVersicherlen oder sonstiger Oritler sind nichl'ahksam.

anAzEn wEcfisElsgflaE
Versicherung Aktienges€llschaft
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Besondere Bedingung der
Grazer Wechselseitigen Versicherung AG

Wertanpassung nach dem Verbraucherpreisi ndex
(BB VPI 2009 / Stufe 4)

l Weatanpassuno

Filr die Vers cherrngssumnren bzvi Präm enbemess!ngsgnrnd agen und Pränrie
dieses Verslcherungsvenrages ist ausdrückich die Wedbesland skell nach dem
von der Blndesansia i SIATISTK ÄUSIR/A nronal ioh 'reriaulbaden
Verbraucherpreisindex \,/ie fo qi vere nbarl:

I 1. Ausgangsindex

Flir d e Berechnuig der Werianpassung st der A!sgansslndex maßSeblch. Der
Ausgangs ndex si jene Zalrl des Verbra!cherpreisindex. d e für den vredvoran-
gegangenen Monal des Vers cherungsbeg nns verauibari flrrde (Bsp Be
VerslcherLrnssbeslnn im l,/ai sl Aussan!srndex die lndexzah fur Jaffer)
Der Ausgafgsifdex ist d!rrch Angabe des lrelrefienden l\rlöfals irr der Polzze
anoefühd (Bsp'rJensesichefl auiBasis Verbräucherpreis ndex N4ona1 i Jahr')

1 2 Zeitpunkt der Wertanpassungen:

ln der Po izze isl die Ha!pifällgkeit der Prämie angerilhit Z! jeder Haupttäl gkeit
vrlrd die lährliohe Wedanpassung der Vers oherungssunrmen bz,'r Pramiei-
bemessungs!rüf dlaser und der Prämie d!rchgeiilh.l

1 3 Berechnungsmoclus

Als lndex zrr Ha!plfä ligke l sllt jene Zah des Verbraucherpreis ndex. d e rüi
den yieilvoransegangenen Monal vor d-.r le,.re lisen Hauplfä ligkeit verauibarl
,ijurde. De Versicherunossunrmen bzv/. Prämienbemessungsgftrndlagen und
Pram -. erhöhen oder verm ndern skrh be leder Ha'rplfäil Ske I ln dem Verhällnis,
das der Verä|derung des akiuelen rrder zur Halrplfa igkel gegenÜber dem
A!sgangsindex bzr,,. dem vorangegangerren ndex z!r Haupifäl igke I enispricht.
Der Prozenlsalz der Erhöhung oder Redrz er!ng v',ird dem Vers cherun!snehmer
zu leder Hauplfällskelt bekannt gegeben

I4. Nachfolgeindex:

Wird der vereinbarle lfder drlch einen NachfolseLndex erseizt oder überhaupl
nichl mehr berechnei und publzed, so'.rrird er duroh dei von Amis viegen a,r

serie Slelle lretenden Nachfolge ndex ersei:t

2 Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung:

Die in den vere nbarlen anderen Versicherunssbed ng!ngen enlhalienen
Vorschrlten über Unleryersicherung finden im Schadenlal nur ifso eil

21 die bei Vearagsabsch uss vereifbarlen Versicher!rsssummen bzvr' Pramien-
bemess!ngsgrundlagen n chl dem tatsäch lchen Wen der versicherien Sachen
eflsprochen haben oder

2 2 d e nach Vedragsabsch uss auf Ver angen des Vers cherungsnehmers
seärdeden Versicherunsssuinnren bna Präm enbemessurrgsgrundlag-'n nichl
dem Versicheftrrgswed der verslcheriei Sachen enlsprochen haben oder

2.3 de inlolge von Veranderungen der vers cherten Sachen (Zu- und Umbauten,
Neuanschafiungen rsv/.) enislandene Wertsleigerunqr nichl durch enlsprechBnde
Erhöhung der Ve.scherrngss!mmen b2vr Prämienbemessunssglundlaser
Berücks chi gun0 fand

3 Grenze der Entschädigung

Ab\{elchend von den BesiLmmungen der ALlgeme nen Bedlngun!en fLlr de
Sschvers cherunq (ABS) biden d e ln der Polizze ausgev'riesenen Versicherungs-
summen bzvr. Prämienbemessungsgrufdlag-.n der vom Schaden betroffenen
Postiof. unler Berlicks chllgung der prozenl!re lei lndervetändenrng bs zum
Schadenszeiipunki die Grenze der Entschädig!nS.

4. Nebenversicherung

m Fal von Näbenversicherun!en iBeslehen mehrerer Vers cherungsvedrage be

lersch edenen Versicherern für dasse be nteresse) beziehl sich der vorsiehend
angeiührle Verz chl auf den Einvrard der Unlerlersicherung n!r auilenen Te l.1es
Schadens. der dem Ve,hälinls der Versicheruigssumme 7um Zeitp!rnk1 des
Abschlusses dieses Verlrages zurrl damalgen Vers ich eru ngs\,,e 11 enls pri chl.

4,653.992

A/9/2 F391 01.06 2009 ',ll1

351



4,653.992 üPolizze Nr.

Graz, an04.11.2015 tw, GßAZEN WECH§EISHNGE
Versicherung Aktiengesellschaft

Besondere Bedingung der
Grazer Wechselseitigen Versicherung AG

Wertanpassung nach dem Baukostenindex
(BB BKI 2009 / Stufe 4)

1. Wenanpassungl

Für die Versicherungssummen bzw. Prämienbemessungsgrundlagen und Prämi€
dieses Versicherungsvertrages isl ausdr0cklich die Wertbeständigkeit nach dem
von der Bundesansla,t SfA7STK AUSfR/Ä monallich verlaulbansn
Baukoslenindo)( (Baumeisterarbeiten) wie folgl vereinbarl:

1.1. Ausgangsindex:

Für die Berechnung der Wertanpassung ist der Ausgangsindex maßgebiich. Der
Ausgangsindex isl jene Zahl des Baukostenindex, die für don viertvoran-
gegangenen Monat des Versicherungsbeginns verlaulbarl wurde (Bsp. Bei
Versicherungsbeginn im [4a] isl Ausgangsindex die lndexzahlfllr Jänner).
Der Ausgangsindex ist durch Angabe des beireffenden Monals in der Polizze
angeführt (8sp.: '\^/engesichert aui Basis Baukostenindex lvonal / Jahr").

1.2. Zeitpunkt der Wertanpassungen:

ln der Polizze isl die Hauplfälligkeat der PIämie angeführt. Zu jeder Hauptfällagkeil
v,/ird die jäh.liche Werlanpassung der Versicherungssummen bzw. Prämien-
bemessungsgrundlagen und der Prämie durchgeführl.

1.3. Berechnungsmodusi

Als "lndex zur Hauptfälligkeil" gih jene zahl des Baukostenindox, die für den
viertvorang69angenen Monal vor der j6weiligen Hauptfäiligkoil verlautbart wurde.
Oie Versicherungssummen bzw. Prämienbemessungsgrundlagen und Prämie
erhöhen od€r v€rmindern sioh beijeder Hauptfälligkeit in dem Verhällnis, das der
Veränderung des aktuellen lndex zur Hauptfälligkeil gegenüber dem
Ausgangsindex bzw. dem vorangegangenen lodex zur Hauplfälligkeit entsprichl.
Der Prozenlsatz der Erhöhung oder Reduzierung uird dem Versich6rungsnehmer
zu jeder Hauplfäiligkeil bekannt geg€ben.

1.4. Nachfolgelndcxi

Wid dor v€rainbade lndex durch einen Nachfolgeindex erselzl oder überhaupl
nicht mehr berechnet und publiziert, so wird er durch den von Amls wegen an
seine Slelle lretenden Nachfolgeindex erselr.

2. VerzicM aufden Eihwahd der unte,versichetung:

Die in den v€reinbarlen anderen Versicherungsbedingungen enthallenen
Vorschriflen üb6r Unterversicherung finden im Schadenfall nur insoweil

2.1. die bei Vortragsabschluss vereinbarteo Vorsicherungssumm€n bzw. Prämi6n-
bemessungsgrundlagen nicht dem tatsächlichen Werl der versicherten Sachen
enlsprochen haben oder

2.2. die nach Verlragsabschluss auf Verlangen des Versichsrungsnehmeß
geänderlen Versicherungssrmmen bzv/. Prämienbemessungsgrundlagen nichl
dem Versich€rungswerl der versicherlen Sachen enlsprochen haben oder

2.3. die infolge von Veränderungen d€r versicherten Sachen (Zu- und Umbauten,
Neuanschallungsn usw.) enistanden6 Werisleigerung nicht durch entsprechende
Erhöhung der Versicherungssumm€n bzw. Prämianbsmessungsgrundlagen
Berücksichtigung fand.

3. Grenze der Entschädlgung:

Ahrieichend von den Beslimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die
sachversicherung (ABS) bildet die in der Polizze ausgewiesene Versicherungs-
summe bzw. Prämienbemessungsgrundlage der vom Schaden belroffenen
Posilion, unler Berücksjchtigung der prozentuellen lndexveränderung bis zum
Schadenszeitpunki, die Grenze der Enl6chädigung.

4. Nebenverslcherung:

lm Fall von Nebenversicherungen (Besl€hen mehrerer Versicherungsvert.äge bei
verschiedenen Versicherern für dasselbe lnleresse) beziehi sich der vorstehend
angeführle Ver:ichl auf den Einwand der Untewersicherung nur aufjenen Teildes
Schadens, d€r dem Verhällnis der Versicherungssumme zum Zeilpuokl des
Abschlusses dies€s Vertrages zum damaligen Versicheru ngsw€rt €nlspri chi.

AJtor2 F388 0i 06.2009 1/1
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Polizze Nr. 4,653.992

Gtaz. am04.11.2o15

Besondere Bedingung der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG - Laufzeitrabatt:
(t.z10 / Stufe 5)

Für die Prämie dieses Vertrages (= dieser Sparte) gilt folgende Vereinbarung: Die auf Grund der vereinbarten
zehnjährigen Vertragsdauer entstehenden kalkulatorischen Kosten\orteile werden als Laufzeitrabatt
berücksichtigt. Es ist somit die Prämie in diesem Dokument die ermäßigte Prämie nach Abzug des
Laufzeitrabatts.
lm Fall \ozeitiger Vertragsauflösung entfällt die Grundlage für den Laufzeitrabatt, daher verpflichtet sich der
Versicherungsnehmer zu einer entsprechenden Nachzahlung. Bemessungsgrundlage für die Nachzahlung ist
die in diesem Dokument ausgewiesene ermäßigte Jahresprämie. Die Nachzahlung berechnet sich bei
Vertragsende

nach vollen 1 zö 4 67 8 I 10 Jahren

mit 90 80 70 60 50 40 30 2A '10 0 Prozent der Bemessungsgrundlage,

bea im ersten nur mit 90 o/o der Bemessungsgrundlage.

QtlAß F4A5 01 102009 th
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Polizze Nr.

Graz, an 4411 2415

4,653.992

Besondere Bedingung der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG fUr Eigenheim-Topschutz-plus:

(EH Top Plus 2014 c / Stufe 4)

I ALLGEMEINESl

1 l. Als Abg renzu nS skriler u m für lie Frage ob ein gey/erblicher oder iandwiri-
schafllicher Bekieb geführl wi d oder ene Sache gev,rerblich oder land\r'J 11-

schattlch genltzl vr'ird lsl die lvlilg iedschaft bei der Wlrtschaflskammer od,Är
einer anderen Kammer b?w der Kammer für Lsnd- und Forsh/,/irisohatl undloder
dasVorliegen lalsäch icher andr"rlrtschaftlicherTäiiqkeil maßoeblich

Bei gewerblicher oder landwi.lschafllicher Nutzung besiehl aus diesem
VersicherLrngsverlrag fur bevregliche Sachef und Nebenqebäude orundsälz ich
kein Versicherungss.hulz

1.2. De. Versicherer verzichtet auf den Einv",and der Unlerversicherufg, so.rred de
Unteryersicherung im Zelpunkt des Schadefs 20% der Versicherunsssumme
nlchi tibersleigt.

13. Fur die Feuer-, Slurm- und Leilungsv/asserverslcherung gelten unabhängig vor
e ner allfallig hiefilr in der Polizze angeführten gesonderten Versicher!ngssumrne
10o/. der fl]r Gebäude vereinbarten Versicherungssunrmen als Versicherunss-
summe der Vorsorgeversicherung für ale in der Polizze angefi_ihrlen oder
versehenl ich nicht anoeführlen Gebäude.

Drese Vorsorgeversicherung dieni 2um Ausgleich einer durch Wertsteigerungen
Neuanschafiungen oder nichl ausreichende Belrerlung verursachten
Urlervers cherlns. Die hiefur versi.hede Summe urird im Schadenfall aul de
Versicherungssummen jener Posil onen autgetelll, bei denen Unlerverslcheruns
vorliegl. Oie Verleilung richlel sich fach der bel den einzelnen Posiiionen
bestehenden Unlerversicherung.

Diese Vorsorgeversicherung gill jedoch nur dann, wenn an einem Gebäude ein
Tolaischaden eingetrelen isi

Diese Vorso rgever sicheru ng g ll nichl fur
- Nebengebäude, de aufgrund einer anderen Besonderen Bedingung ohne

Aniührung in der Polizze versiched sind
- Gebäude die landv/irtschaftlich oder gerr'erbl ch genllzl s nd
- lVobilheime Glashäuser, Foliengewächshäuser, Foliengewächslunnels
- Gebaude die ' eder ein Fundament, noch eine Verankerung aufweisen,

Gebälde. die zu mehr aLs 600/" dauernd entwerlei slnd.

14 Für die Bemessung der Enlschädlgung ist vereinbart, dass släidig bevl/ohnle und
ge,flarlele Gebäude ledenialls einen Ze tweil von zumindesl 400/0 des Neuv/eds
haben und die Enlschädigurg zum Neuvren edolsi

1.5. Für die FeLreF, Slurm- und LeilungswasserversicherLrrg gilil

Der Versich6rer verzlchtel lm Falle grob fahnäss ser Herbeitührung des
Versicherufgsfalles aui def Ein,rand der Leislungsireiheit gemäß § 61 VersVG
hinsichl ich jenes Teiles der Enlschädigungsleisluns, der EUR 10000,-- nichi
t'bersie gl. DieserVez chl gilta!ch für die ublichen Eigenmonlagen
Dieser Verzchi beir fft aber nlchl sämiliche sonsl.len Einreden der
Leistungsfreiheii des Versicherers, insbesondere auch jene der LeislLrngsfreiheil
wegen Vedelzung vereinbarier oder geselzlicher Obliegenheiten sov/ie
Verlelzung von Sicherheitsvorschrifien

2. FEUERVERSICHERUNG: Abr./eichend von den Allgemelnen Bedingungen der
Grazer Wechse seitigen Versicherung AG Iür die Feueruersicherung (AFB) sind
iolgende Anderungen bzu.,. Erweilerunsen des Versicherungsschulzes vereinban

2.1. Schäde- o,rc ino ehe' EliTschag ,Lbe spdn ulq l.oukion n'oge Biitr-
schlages) sind an folgenden Sachen auf bzw. nnerhalb des Versicherungs-
grundslücks versichert:

An der gesamien Lichl", Kraft und
Gebäud6 einschließlich angeschossener el€Krotechnlscher
Einrichiungen und an allen Zu- ufd Veüindungsleilungen.

D ese El}Ve lerung des Versicherufgsschulzes gili auch für land\r'rla{schafil ches
lnventar, das nichl mehr der Führung eines lardvr'idschaftlichen Belriebes dienl

Diese E^reiter!ng des Versicherungsschllzes gill n chi fitr

- ge$rerblich genulzle Sachen,

- Sachen die im Rahmen der Aligemeinen Bedlnqlnqen der Grazer
Wechselseitigen Verscherung AG frir Haushaliversicherungen versiched
,.{erden können.

Schädef, die durch innere oder außere Abfillzung des Maieria s oder.lu.ch
unsachgemäße lnslandhallung der verciche.len Sachen he.rorsertlfen werden.

2.2.Bei einem enischäd gungspflichl gen Feuerschaden gitt auch der Brafdherd mil
einer Versicheru ng ssu m me von EUR 2 000,- auf Erstes Risiko vers cherr. sofern
dieserzu den versicherlen Sachen gehöd.

tw, ßfrA,EfrWECfl§Et.§flnßE
Versicherung Aktiengesellschaft

2 3. Sengschäden und Schäden durch Verr!ßung sind nrll eiIe.
Versicherungssumme von EUR 1 000,- aul Ersles Risiko versicherl.

2 4 Schäden durch Verpuffufg in Kachelöfen sind \rersichert.

2.5. Schäden an versrchenen Gebäuden durch Anprall Ltnbekannter Fahrzeuge sind
mil e nerVersicherungssumme von EUR 10.000,- auf Erstes Rislko versioherl

2.6. Schäden durch Abslurz oder Anpra I von Lufl oder Raum{ahrzeugen, Salelliien,
deren Teiei oder Laduna sind versichert

2.7. Einfredungen lnd Kullren die en versichedes cebäude umf.leden snd ml
einer Versicherungssumme von EUR 10 000 - auf Ersies Risiko versioherl, dles
auch gegen dle Gelahr der Beschädigung durch Anpml unbekannter KFz Filr
Waldbrandschäden beslehl keine Deckung.

2.8 Gr!ndstücksirfraslruklur wie gemauerte Grllplätze 'ferrassen, Freilreppen Hof-
und GehvJegbefesiigungen, Bools- und Badesiege slnd mtl einer
Verslcherungssummevon EUR 5.000,-. auf Erstes Rislko versicherl.

2.9. Garlenanlagef und Kulturen s nd mii einer Versicherungssumnre vof
EUR 1.000.-. auf Ercies Risiko verslcherl.

2 l0Nebengebäude, Garagen, Schuppen. baulche Pergolen ütrerdachle
Absieliplälze. Wäscheplälze, Irlüilsamme plälze Lrrrd Garlen- und Werkzeughütten
am Versicher!ngsgrufdslück m I einer bebauten GrL.rndfläche von nraximal 50m:
sind zusatzlch zu den in der Polzze ausge!^riesener Gebäuden zum Neuwerl

As Nebengebälde lm§inn dieser Vere in baftrng gellef nichl:

- Gebäude, die für Wohnzwecke !:teeignel sind,

- Gebäude, die lafdwirlscha{llich oder oeh,erb ich aenulzl s:nd

- tulobilhe me, Glashäuser, Foliengevrächshäuser Folienge,rächslunnels

- GebäLtde, d e v./eder ein FLrndameni noch elne Verankerung aufweisen

2.11Folgende Außenanlagef am Versicheftrngsorl sind im Rahmen der
Gesamiversic herungssu mm e ve rsiched:

Anschlrisse (Strom, Wasser, Gas, Telefon Telekabel). Gas, und Heizöllanks
(ohne deren inhalt), Wasserzu- und ab eilurgsrohre, Wasseruersorsunss- und
Aufbere lungsanlagen, Torsprech- und Gegensprechanlasen Tore (auch
Schranken) saml ihren Belälisunss- und/oder Heizeiemenlen, Poslkaslen, Alarm-
und Uberwachunssanlasen

212.Solar- und Folovollaikanlagen am Gebäude oder am Versich-Ärungsgrundsiück
sind im Rähmen der Gesa mlvers icheru ngssum me vers cheri.

2l3.Anlennenarlagen, Beleuchtungskörper und Tanks am Gebä!de oder am
VersicherLrngsgr!ndsirick sind im Rahmen der cesamlversicherun!ssumme
vers cherl, sofern nicht VersicherungsschLrlz aus einer anderen Vers cherung

2.14 Marksen, ausgenornmen Sonnensegel als Gebäudez!beh.jr sind im Rahmen
der Gesamlve rslcheru ngssu mme ve rsicherl

215Dauerhafl aufgesiellle Spielplatzeinrichlungen (einschließlch flr verankerie
Trampoiine) sind mil einer Versicherungssumme vof EUR 2.500,- auf Erstes
Risiko versiched.

2.16.Gemaler1e bzw ins Erdreich versenhe SchvJimmbecken und Wh rlpools,
einschl. Sklmmerleilungen sind mil einer Versicherungss!mme von EUR
10 000.- auf Erstes Risiko versi.hert

2.17.Schwimmbad- und WhirlpoolabdeckLrnsen aussenommen Pänen oder Follen,
sincl ml elner VersicherungssLrmme von EUR 1.000,- auf Erstes Risiko

2 18.BaLrs1offe s nd am Verslcherungsgr!ndsttick mit einer Veßicherungssumme von
FUR '0 000 - aLI t'sr.s eisr.o. Frs,cnerl

219.1ändv,rlrlschailliches lnveniar isl an allen Orten rnnerha b Ösierrelchs mll einer
Versicherungssumme von EUR 15.000,- auf Erstes Risiko zLrm Zeii\,jed
vers che.i sorem es nicht mehr der FührLrng eines landyrlrlschalilichen Eelriebes
dienl.

Als landvrirlschaflliches lnvenlar gellen landvxrtschaflliche Einrichlungen
l\,4aschinen und Geräle, Trahoren und Zusmaschinen, Ernlefrüchie aller Arl,
Kleinvleh und Schvreine, Belriebsmiitelund Nulz- und Brennsloffe alerAri.
Für TIaKoren und Zugmaschinen gili cler VerslcherLrngsschutz innerhalb Europas
(geografisch), versicheft sind a!ch Kabelbrand- !nd Kabelschmorschäden.

Für Schäden am inhall von Raucherkammern die mit dem RäucheF und
Selchbelrieb zusammenhängen. werden maxlmal EUR 375,.' ersei?1

2.20.Privale Kraft !nd Wässerfahrzeuge ufd derer Anhänger, Mopeds und
Molorräder, die dem Vers cherungsnehmer gehören, sind in ruhendem Zusiand
am Versicherungsgrundslück zum Verkehrcwerl verslcherr Da{ür aitr eine

trh
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Polizze Nr.

Graz, am 04 '1 1 2015

Vers cherLrrrgssummc lon EUR 10.000, aufEßtesRsiko Schäden dedurch
lnbelrlebselzef des Moiors - auch m Einslellraum - entstehen snd nchi

2 21.Schäden an Vlül sammelgefaßen slnd vers cherl.

222.Koslen ba!hcher Verbesse.ungei, die nach einem e rsalz pl ichiigen r'eueF
schaden nachvreis rch aulgr!nd geselzlcher oder behördlrcher Vor§chrfief
nolvrefdig vrerden, sind vers cherl. Dafür seltei als zusälz che Versicherufss
summe 7% der Gesamlv€rsrcherungsslrnme Dle Enlschäd gung für dlese
Kosien isi jedenfalls mit 301ä der EnlschädigLrns iur den Gebaudeschaden
lmilierl.

2 23 Koslen e fer Ersalzvrohnlng bzvr' lMieile'llsi slnd im Rahmen der Gesaml
versicher ungssumme w e folsi versicheri

Wird durch eI Schadenereisfls ein verscheries Gebä de so beschäd gl, daß
der Mleler eifer darn berindlichen Wohnuns den l,/ietzlns kraft Gesetzes oder
nach dem l,4ielvenrag ganz oder leihrese lerr'Jergern dad, so ersetzl der
Versicherer def dadurch eiigehendef l4ielzins

Wlrd de Wohnung dle der Vers cheturngsnehrner rm verscherlen Gebälde
selbsl be rohnl, dLrrch e I Schadenere gn s ganz oder ie l,rreise unbenutzbar, so
erselzi dBr Versicherer den I\/ elvrert der unbenÜlzbar gewordenen Räume
lnsovrel nchl dem Versicherungsnehnrer die B€schränkung au{ den elvr'a

benüizbar gebliebenen Tellder Wohnuns zugemulel werden kann.

Als lv4ielyren !,i1 der geselz iche oder odsübliche Ivlieizins ltir Wohn!ngef
siercherAd Größe und Lage.

Die Enischädigung wird aui den den Versicherungsnehmer nachv,eisbar
enYachsenen Schaden beschränkt

Der l\,llelz ns oder l,llet\r/ert ,lird nur bis zLrm SchlLrss des Monats gef/äh.l in dem
de Wohnung r.Jieder benilizbar gevjorden ist langsiens bis zum Ablauf von
sechs Moraien nach dem Einirltl des Sohadefereignisses

2 24 Fe!erLöschkosten, Berreq!nss !fd Sch!tzkosien Abbr!ch- und Aufräumkoslen
sov/ e Enlsorgungskosien sind mll einer 2usälz ichen Vers chetungs§umme a!i
Ersles R s ko in Höhe vorr 20 ?ro der Gesamiversicher!ngssumme ve.sicherl

2 25.Auf,refdüngef (Spesen, Fahrlkosien, Telefonkoslen eic ) sind be einer

Entschädig!ngsleislung über EUR 5.000 .' mit einer Verslcherungssumme von

EUR 500.-. auf Ersies Risiko verc ched

2 26.Eii Verpflegungsauftrand fiir Feüerv'/ehren bei Schäden uber EUR 5 000,-. isl
oeaen Nachlreis der Kosten mil e ner Versicherungssummevon EUR 250,'. auf
Ersles Risrko vers cheri.

227Schäden durch rad oakl !e solope, ifsbesondere soche d!ICh radioaklve
Verunre nigLng (Kontam naiiof) sind versiöhert und zvtar nur dann urenn

- das Schadeneregn s am VeISich-.rungsorl e nlrll und

- d e die Konlaminaiion verurcachenden radroakiiven lsolope vers cherte Sachen
oder deren Te le sind.

2.28.1m Rahmen der vers cherien Feuerlös.hkosterr Bev/egungs' und Scht'ukosien
Abbruch- und Aulräumkosten sovrie Enlsorg!ngskoslen erden auch
lvehrkosten ercelzl die \7egen e nes Schadens durch radioakiive lsolope gemäß
Punki 2.27 aufgrund behordLcher Afordnung anfallen

3. STURIITIVERS|CHERUNG: Abv/e chend von der AlLgemeln€n Bed ngungen der
Grazer Wechsesetigen Verslchelung AG IüI die Siurmversicherun!, (ASIB) sind
lolgende Anderungen bzv,/. Erureilerungen des V€rsicherungsschul2es vere nbari:

I ' S -jda. d. Cet ö.ia ode. Oeud-oFr e ididr-reI oi,'c Lber.ch..p1 'unq

Vermurung und Lavilnef und die be diesen Schadenereignissen anfallendef
Kösien (Pl]nki 3 19.) s nd mil elner Vers cherunsssumme von EUR 5.000 - auf
ErsiesRskoversiched

Überschdemmung ist d e Überflulung des Grundes und Bodens des
Versicheturnssones

- durch Willerunssn ederschläge

- dLrch Kanalrücksiau nfolge vof Witlerungsn edersch ägerr

- dLrrch A!suferuns von oberirdischen sleheiden oder fließ-"nden GeTJässe[n.

Ni.ht v.rslcherl slnd

- Schäden .lurch vorhersehbare Überschü/emm!ngen

- Schäden die ausschießich durch das Ansleigen des Grufdvrasserspiesels
!eursacht vlerden

Vermuruncr enlsiehi durch ene lllassenbe!^regLrng von Erdreich Wasser,
Schlamm und anderen Eeslandleilen die durch nalLrrlredrigle Wassere n\/i.iftung
aLrsgelöst wird.

LaüJinen s nd an BeIghängen abgehende Schnee_ oder Eismassen

Der Versicherungsnehmer sl verdlichiel, die versicherief Sachef
or.lnungsgemäß in Sland zu halteni Abflussleiiufgen am Versicherungsorl sind

frei z! hallen und bei übeillulungsgelährdeten Rä!men snd Rücksiauklappen

4,653.992

anzubringef !nd regelmäßig zu rra.ten Vedet2l der Versicherungsnehmer e ie
der vorslehenoen Oblegonhe lcn st der Velsicheler nach Vlaßgabe des

§ 6 VersVG von der Verpllichlung ?ur Le slLrng froi.

32 Schäden an nnen liegenden Gebäudebeslandtei-.n d!rch Wrllerun!snieder-
schläge (N edercchlagsvjasser Schnee ode. Hasel) sind mit e ner
Versicher!igssumm-. von EUR 5.000 3uf Eßles Ris ko ohne Rücksichi al]l die
Enlsleh!ngs!rsache vers.he.t w-pni die Willerungsniedersch äge durch die
Dachha!1 oder durch ordnungsgemäß lerschlossene Fenster ode. A!ßeiliren
eingedrunljen sind.

Nicht lers chert sind Schädon durch Grundfeuchl gkeil Gund,//asser oder
Langzeile n!,rirkungen (2.8. Tramlermorschufg HoLziäu e, etc.)

3.3 Schäden an BaLrbestandleilen oder versichedem GebarudezubehÖI versichener
Gebaude die sich m Slchlbereich beflnden, s nd m;l einer Veßrcherungss!mme
lon EUR 3000- aüf Erstes Rsiko auoh dann gedeckl, \,!efn es sch Lrm

Bee nlräch1 qursen ohne Ausvr'irkunsen auf d e Brauchbarkerl, Fuikiionsläh eke t

oder NLrlz!ngsdauer der Sachen handelt !nd lJenn d o W ederhersle luf! effolgi

3.4 N chl versicherl sifd Schäd-.n d!rch die nrllle bare oder unmiilelbare W rkunfl rron

Baumangeln

3.5. Schaden an !ersicheden Gebäuden durch Dachla\"rinen sind m t e ier
Versicherungssumme von ELJR 10.000 - auf Erstes Risiko vers cherl.

3.6 Nebengebäude Garagen, Schuppef, bau iche Persolerr, iiberdachte
Absle lplatze Wäschep ätze Mu lsamme pläize und Gaden- und Werkzeughillten
am Versich€rungsgrundsiilck m t e ner bebaulen Grufdfläche von m.ximal 50nrl
sind zLsä1zlch zu den n der Po izze ausgevriesenen Gebäudef zlm Neu'/i€r1

As Neb-.nSebäude nr Sinn dieser Vere nbarLrng selten nicht:

- Gebäude d e filr WohnnJecko geeignei sind

- cebäude, d e lafd!,/irlschatlllch oder sevierbl oh gefuizi s nd

- IMobi heime Glashäuser. Folief g,^v/ächshä!ser, Fo ieigevJächslunnels

- Gehaude, dre weder ein Fundame rl, noch e ne Verankoruns aufvre sen,

' Gebälde. d e zu mehr als 6004 da!ernd enlv/erlei sind

3 7 Folg-.nde Außenrn agen am Verslcheruissort sifd l,n Rahmen der

Gesamlversicher!ngssurnnre versicherl:

Anschlüsse (Strom Wasser Gas Telelon Telekabel), Gas- !nd Heizalanks
(ohne deren nhalt) WasserzLr- Lrnd ab eiiunssrohre Wasse.versorg!rr0s- ufd
ALribererl!ngsarlagen rorsprech- uid Gegensprechaflasen Tore (auch
Schrankenl sami ihren Beiäiiqungs- !nd/oder He ze 8firenten, Poslkästen, A]arm'
und Übernrach!ngsanla!,en.

3.8 Antennefanagoi, Solaranlagen, Fotovolia karlagen BeleuchtunsskÖrper und

Tanks am Gebälde oder am VersicherLrnqsorundstück slnd im Rahmen de{

Gesami,/erslcherungssu,nme v.rscherl, sofern nchl Ve.sicherungsschulz aus
elner anderen Vercicherung beslehl

3.9. l,4arksen a!sgenommen Sonnensege als Gebäudezubehör snd rni €,iner

Versicherungssumme voi EUR 5.000 - auf Ersles Rislko lersichen.

3 10 Dauerhafl airfgesielle Spie plaizeifrichlunsen (e nschließ ich fix verankerte
Trarflpol ,re) sind nr 1 e fer Verslcherunssslmrna vof EUR 2 500. aul Ersles
Risik. r'.rs.he.1

3ll Gema!erte h:w ns Eldreich versenkte Schwinrmtrecken uid Whirlpoois
einsohl. SkimmerLeilungen. sind mii eifer Velsichei!ngssumme von IiUR
10 000. auf Erstes R siko !eßiche,1

Der Versicherungsschu12 erslreckt s:ch nur a!f dre Bas sdeckung gemäß ASlfl

3.12.Schu/immbad und Wh rlpoo abdeckunser'r, al]sgenommen Panen oder Folen
sfd m1 einer VersicherungssLrmme !,on EUR 1000- alr Ersles Rsko

3 13 Gebäudeverglasungen aLrs Klnstslolf aller Arl sind mil -'ifer
Versicherunsssumme von EUR 5.000,' aul Ersles Rlsiko zurn NeuYrerl

3 14Ba! iclre Eiffr -.dungei rnd Zäune, d e eln ,ersichertes Gebäude umfrieden sn.l
,nit einer Vers cher!rgssumme vor EUR T0 000,- aLrf EIsles Risiko 'rersichen
Oplische Schäden s nd a!sgenonrmen.

3.15.Pr,raie Krafi- !fld WasseriahrzeLrse und deren Anhänser. Mopeds ufd
Motorräder, d e dem Vers ch-.nrngsnehmer gehÖren sind n ruherdem Z!slafd
n veß cheden Gebaudef zum Verkehßv?erl verc che.t Dafirr gllt eiie
Versicher ! ngssu nr me von EUR 10.000. _ auf Ersles Risiko Schäden d -' durch
lnbeiriebseizen des [4oto.s - auch m Eiisle lra!m entslehen, si.d licht

3 l6.Schaden ai Mülsammelsefäßen slnd v"rs.hert.

3l7Koslef baulcher Veriresserungen, die nach einem ersaizpflichtr§en Sl!rnl
schadei nachvreisLch aufgftrnd geselzlicher oder behördliche! Vorschrtlef
noivr'en.lig werden s nd verslcherl Dafiir ge ien als zusatzliche Vers chertn§s_
srimma 71; .ler Gesamh,ersicheruigssurnme. Die Entschädlg!ng iiir .iese
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koslen isl jedenfalls mil 30% der Enlschädlgung für den cebäudeschaden
limilierl.

3.16Kosleo einer Ersatwohnüng bz/v. lvietvedusl sind im Rahmen der cesam!
versicherungssumme wie folgl versichert:

Wird durch ein Schadenereignis ein versicherles Gebäude so beschädigl, daß
der Mieler einer darin befindlichen Wohnung den lvlielzins kraft csselzes oder
nach dem Mielvertrag ganz oder teilweise veMeigern darf, so orselzt der
Versicherer den dadurch enlgehenden Mietzins.

Wird die Wohnung, di6 der Versich€rungsnehmer im versicherien Gebäude
sälbst bewohnl, durch ein Schadenereignis ganz oder teitweise unbenüizbar, so
erseä der Versioherd den Mietvled der unbenülzbar g€wordenen Räume,
insoweit nicht dom Versicherungsnehmer die Beschränkuhg auf den 6lwa
benützbar geblisbenen TeilderWohflung zugemutel werden kann.

Als Mietwerl gilt der gesetzliche oder ortsübliche lvtietzins für Wohnungen
gleicherArt, Größe und Lage.

Die Enlschädigung wird auf den dem Versicherungsnehmer nachweisbar
6tuachsenen Schaden b6schränkl.

Der Mi€lzins oder l\rietwerl wird nur bis zum Schluß des Monats gewährt, in dem
die Wohnung wiader benützbar geworden ist, längstens bis zum AbtauI von
sechs lvlonaien naoh dom Einlrill des Schadenereignisses.

3.1986\^regungs- und Schulzkosten, Abbruch- und Aufräumkoslen sowie
Enlsorgungskoslen sind mit einer zusälzlichen Versicherungssumme auf Ersles
Risiko in Höhe von 20 % der cesamtvorsicheru ngssu mme versichert.

3.2o.Aufwendungen (Spes6n, Fah(koslen, Telefonkosten etc.) sind bei einer
Enlschädigungslaistung über EUR 5.000,.. mil einer Versicherungssumme von
EUR 500,* auf Ersles Risiko versicherl.

3.21 . Verpflegungsaufwand für FeueMehren isl beiSchäden tiber EUR 5.000,- gegen
Nachweis der Kosten mil einer Versicherungssumme von EUR 250,- auf Ersles
Risiko versichert.

3.22.Schäden durch radioaktjve lsotope, insbesondere soiche durch rädioaktive
Veruflrelnigüng (Konlaminalion). sind veßichert, und zwar nur dann, wenn

- das Schadenereignis am Versicherungsorl eintrilt und

- die die Kontaßinalion verursachenden radioaKiven lsotope versicherte Sachen
oder deren Teilesind.

3.23.1m Rahmen d6r versicherlen Bewegungs- und Schnlzkosten, Abbruch- und
Aufräümkoslen sowie Entsorgungskoslen werden auch Mehrkosten ersetzt, die
wegen eines Schadens durch radioaKive lsolope gemäß Punkt 3.22. aufgrund
behörd licher Anordn ung anfallen.

3.24.Sofern ein Baum am Versicherungsgrundslück bei einem Sturm auf ein cebäude
stürä und so einen versicherten Gebäudeschaden verursacht, sind die
Aufräumkosten für diesen Baum mil einer Versicherungssumme von EUR
1.000,- auf Ersles Risiko versichert. Die versachene Gefahr Slurm isl im Sinne
de. Allgemeinen Bedingungen fllr dio Siurmversicherung zu verstehen.

Mil dies€r Versicherungssumme von EUR 1.000,- auf Er§es Risiko sind auch
koslen von Vorsorgemaßnahmen versicherl, die der Vors;cherungsnehmer für
qebolen hallen darf, um zu verhindern, dass b€i einem Slurm ein Baum am
Versicherungsgrundslück ein versicherles Gebäude beschädigen kann. Die
Enlschädigung für solche Vorsorgemaßnahmen isl mil EUR 300,- pro
Versicherungsp6riode begrenä.

3 25.Oer Versicherungsnehmer hal bei Sturmgefahr sämlllche Ötlnu ngen versicherler
Gsbäud€ (Fenster, Türen und dergjeichen) ordnungsgemäß zu vorschließen und
Ma*isen einzütahren.

3.26.Für Schäden durch die Gefahren der Punkte 3.1. und 3.2. und die daraus
resullierenden Kosien gemäß den Punkten 3.18.,3.19. irnd 3-22. isl die
Enlschädigungsleislung pro Schadenereignis jedenfalls mil EUR'10.000,-
begrena, auch wenn zum selben Ereignis andere zusälzliche Deckungs-
erweilerungen gemäß den PunKen 3.5. bis 3.19. an$/endba. wären.

4.LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG: Abweichond von d€n Allgemeinen
aedingungen der Grazer Wechselsoiligen Versicherung AG für die
Leilungswasserversicherung (AWB) sind tolgende Anderungen bzw. Erwsil6rongen
des Varsicherungsschuizes vereinbarll

4.1. An Zu- Lrnd Ableilungsrohren, Kall'und Warmwassersyslemen und an Misch-
wasserkanäien innerhalb oder außerhalb des v€rsicherlen Gebäudes auf dem
Vorsicherungsgrundslück sind Bruchschäden auch dann versichsrl, wenn
Korrosion,VerschleißoderAbnulzung den Bruchschaden verursachl haben.

FUr Zu leilu ngsroh rs gill dies auch außerhalb des Versi6herungsgrLtndslUcks-

Nichl versichert sind Schäden an jenen Zu- und Ableilungsrohren, die
a ussch ließlich der Versorg ung von Gebäuden dienen, dis in diesem V€rlrag nichi
versicherl sind.

4.2. An den versicherlen Rohren, nichtjedoch ao angeschlossenen Einrichtungen und
Armaluren,sind auch Dichlungsschäden versicherl.

ü
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§7, Veßbheruns Alrtiensesellscllaft

4.3- Schäden an den an die Leitung angeschlossenen Einrichtungen und Armaturen,
soweit deren Erneuerung oder Reparatur im Zuge der Behebung eines
versicherlen Rohrgebrechens nolwendig isl, sind versichert.

4.4. Versichert sind auoh

- Schäden am oder durch das Wärmeabgabesystem einer Fußboden- oder
Wandheizung. Es isl aber vereinbarl, daß bsi Schäden an wasserführenden
Fußboden- oder Wandheizungen die Kosten tür Rsparatur oder Austausch
einer Heizungsschlaufe v€rsicherl sjnd.

- Schäden an od6r durch wasserfilhrende Solaranlagen, die sich am cebäude
oder auf dem/den Versicherungsgrundstück(en) belinden.

' Schäden durch Austr€ten von Wasseraus Schwimmbeoken und Whirlpoots die
im Erdgeschoß oder im Kellergeschoß €ingebaut sind.

Schädon an oder durch nichl fix monlierle Solarpoolheizungen sind nicht
versicheri,

4-5-Neb€ngebäude, Garagen, Sch{rppen, bauliche Pergoten, ilberdachte
Abstellplälze, Wäscheplälze, Müllsammelplätze und carten- und Werkzeughütien
am Versicherungsgrundsl0ck mil einer bebaulen Grundfläche von maximal som,
sind zusälzlich zu den in der Polizze ausgewiesenen Gebäuden zum Neuwert

Als Neb€ngebäude im Sinn dieser Vereinbarung gehen nicht:

- Gebäude, die ftir Wohnzwecke geeigns! sind,

- Gebaude, die landwirtschaftlich oder gewerblich genutZ sind,

- Mobilheime, clashäus€r, Foliengewächshäuser, Foliengowächslunnels,

- G€bäude, die w€der ein Fundament, noch eine Verankerung aui^/€isen,

- Gebäud€, die zu mehr als 600/0 dauernd entwerlel sind.

4.6. Folgende Außenanlagen am Versicherungsort sind im Rahmen der
Gesamtversicherungssumme versicherl:

Anschlüsse (Sirom, Wasser, Gas, Telefon, Telekabel), Gas' und Heizölianks
(ohne deren lnhalt). Wasserzu- und ableilungsrohre, Wasserversorgungs- und
Aufbereitungsanlagen, Torsprech- und cegenspreohanlägen, Tore (auch
Schranken) samt ihren Belätigungs- und/oder Heizelementen, Postkäslen, Alarm-
und Uberwächungsanlagen.

4.7. Solar- und Fotovollaikanlagen am Gebäude oder am Versioherungsgrundstück
sind im Rahmen der Gesamlversicheruhgssumme versicherl-

4.8- Die Kosien filr die Beseiligung von Verslopfungen leilungswasser" od6r
mischwasserführ6nder Ableilungsrohre auf dem Versicherungsgrundst{lck sind

4.9 Die Kosien fllr Wasserverlusl infolge ein€s versicherlen Schadens sind mit einer
Versicherungssummevon EUR 5.000,- aii Ersles Risiko versicherl.

4.1o.Kosten baulicher Verbesserungen, die nach einem ersalzpflichligen Leitungs-
lvässerscheden nachwsislich aufgrund geselzlicher oder behördlicher
Vorschriflen notw€ndig w€rden, sind veßichert. Dalllr gellen als zusälzliche
Versicherungssumme 770 der Gesamtversicherrrngssumme. Die Enlschädigung
filr diese Koslen ist jedentall6 mil 300/0 der Enlschädigung für d6n
Gebäudeschad€n limiliert.

4.11.Kost6n einer Ersatzwohnung bzw. Mielverlust sind im Rahmen der Gesamt
versicherungssumme wie folgl versichert:

Wird durch ein Schadensreignis ein versicherlss Gebäude so beschädigt, daß
der Mieler eine. darin befindlichen Wohnung den Mielzins kraft Geselzes oder
nach dem Mieiverlrag ganz oder leilweise veMeigern darf, so erselZ der
V6rsiohererden dadurch entgehenden Mi612ins.

Wird die Wohnung, di€ der Versicherungsnehmer im versicherlen Gettiude
selbst bewohnl, durch ein Schadsnereignis ganz oder leilweise unbenützbar, so
ersalzl der Versicherer d6n l!4i€twert d6r unbonülzbar gewordenen Räume,
insoweit nichl d€m Versicherungsnehmer die Beschränkung auf den etwa
benülzbar gsblieb€nen TeilderWohnungzugemulel werden kann.

Als Mjetwerl gill der g6setzlich6 oder orlsübliche Mietzins für Wohnungen
gleicherArl, Gftjß€ und Lage.

Die Enlschädigung wird auf d6n dem Versicherungsnehmer nachweisbar
erwachsenen Schaden besch.änkl.

Der Mietzins oder Mielwert v,/ird nur bis zum Schluss des lMonais gewähft, in
d€m die Wohnung wieder benülzbar geworden isl, längslens bis zum Ablauf von
sechs lrronälen nach dem Eintritt d6s Schadenerelgnisses.

4.12.Privale KrsJl- und Wasserfahrzeuge und deren Anhänger, lvlopeds und
Motorräder, die dem Versicherungsnehmer gehören. sind in ruhendem Zustand
in versicherlen G€bäuden zum Verkehrsv/erl versichert. Dafur gill eine
Vercicherungssumm6 von EUR 10.000,- auf Ersles Risiko. Schäden, di6 durch
lnbekiebselzen d6s Molors - auch im Einsiellraum ' entslehen. sind nichl
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4.13.Gemauerte bzw. ins Erdreich vor§enkls Schwimmbecken und Whirlpools,
einschl. Skimmerleilungen. sind mit elner Versicherungssumme von EUR
10.000,- auf Erstes Risiko versicherl.

4.14.8ei Tapeten, Malereien, lenilen Wand- und Bodenbolägen und solchen aus
Kunslsloff gall der Neuwert als Ersalzwerl, sofern die Werlminderung durch Aller
und Abnulzung im Zeilpunki unmiilelbar vor dem Schaden€inlritl weniger als
60% betragen hal.

4.15.|n jedem Schadenfall sind die Kosten iü. das Einziehen neuer Rohre bis zu einer
Länge von 10 m versicherl.

Werden nach einem schadenfall Rohre mit elner Länge von mehr als 10 m
eingezogen, so wird der Schaden im Verhältnis von 10 m Rohr zur tatsächlich
eingszogenen Rohrlänge ersetzl.

4.16.Bev,/egungs- und Schulzkosten, Abbruch- und Aufräumkoslen sowie
Entsorgungskoslen sind mit 6iner zusälzlichen Versicherungssumme auf Ersles
Risiko in Höhe von 20 % der Gesamlversicheru ngssu m me versicherl.

4.17.Schäden durch radioahive lsotope, i.sbesondere solche durch radioaklive
Verun.einigung (Kontamination), sind versicherl, und zwar nur dann, wenn

- das Schad€ner€ignis am Versicherungsort einiritl und

- die die Konlaminalion verursachenden radioakliven lsolope versicherte Sachen
oder deren Teile sind.

4.181m Rahmen der versjoherlen Bewegungs- und Schulzkoslen, Abbruch- und
Aufräumkosten sowie Enlsorgungskosten werden auch l\'lehrkoslen erseizl, die
wegen eines Schadens durch radioaklive lsotope gemäß Punkt 4.17. aufgrund
behörd licher Anordn u ng anlallen.

4.l9.Aufwenduogen (Spesen, Fahrlkosien, Telefonkosien elc.) sind bei einet
Enlschädigungsleistung über EUR 5.000,- mil €iner Versicherungssumme von
EUR 500,- auf Ersles Risiko versicherl.

4.2o.Verpflegungsauf and für Feuerwehren isl beiSchäden über EUR 5.000,- gegen
Nachweis der Kosten mit einer Versicherungssumme von EUR 250,- auf Erstes
Risiko versicherl.

4.21.Schäden an Ableilunqsrohren und Kanälen außerhälb von Gebäuden werden
immer zum Zeilwert erselzl.

4.22.Für die Koslen einer Kamerabefahrung von Ableitungsrohren, die zur Behebung
eines gedocklen Leilungswässerschadens erlorderlich ist, isl die Enlschädigung
mit€ 200,- begrenä.

5. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG: Abweichend von Abschnilt B,2.10 EHVB nach
llaßgabe des Deckungsumfanges der AHVB für Sohadenersalzvorpfl ichtungen des
Versicherungsnehm ers a us Bauvorhaben gemäß nachlolgend6n Besllmmungenl

5.1. Bauherre$risiko

Der Versicherungsschutz beziehl sich auf das Risiko des Versicherungsnehmers
als Bauherr von Abbruch-, Bau-, ReparatuF und Grabungsarbeiten an der
versicherlon Liegenschafl, wenn die Gesamlkoslensumrne des Bauvorhabens,
einschließlich elwaiger Eigenleislungen, EUR 450.000,- nichl tibersteigl.

5.2 Eauunternehmerrisiko

Oer VersicherUngssohulz beziehl sich auf das Risiko des Vorsicherungsnehmers
als Unlernehmer von Abbruch-, Bau-, Reparalur- und Grabungsarbeiien an der
versicherlen Liegenschafl, wenn die Gesamtkoslensumme des Bauvorhabens,
einschließlich etwaiger Eigenloislungon, EUR 450.000,-- und der Anteil d6r vom
Versicherungsnehmer erbrachten Eigenleistungen (gesamle Eaukoslen lilr
Arb€ilen in Eigenregie) EUR 75.000,- nicht übersteigl.

5.3. Umwellslörung

Die besondere Vereinbarung gemäßArt.6 AHVB isl getroffen

Die Versicherungssumme beträgl im Rahmen der Pauschalversicherungssumme
EUR 75.000,-.

Versicherle Risiken:

- Heizöllagerung, wobeidas Lagervolumen nichi begrenzt ist.

_ Bestand von Anlagen zur Reinigung und Lagorung von Hausabwässern aus
dem priyaien aereich (2.8. Senkgruben, Xl€inklärenlagen).

Für jede Anderurg oder ErweilerLng der versrchonen Risiker beslehl nur dann
Versicherungsschutz, wenn auch diesbezügiich eine besondere Vereinbarung
getrofien wurde. Art.2, Ph.1 AHVB isl nicht anzuw€ndan.

Der Selbslbehall des Versicherungsnehmers b€lrägt in jedem Versicherungsfall
10 % des Schadens, mindestens EUR 350,-.

5.{. tvlüllsammelbehälter

Der Versicherungsschulz beziehi sich auch auf schadenersalzverpfl ichtungen
wegen Beschädigung, Zerslörung, Vedust oder Abhandenkommen von
l\,4üllsammelbehäliern.

Die Bestimmungen des Art. '1. Pkt. 2.2 sowie Arl. 7, PK. 10.1 AHVB finden
insoweil keine Anwendung-

Die Versicherungssumme belrägl im Rahmen der Päusohalversicherungssumme
EUR 1.000,*.

5.5. Tierhallung

Die Haflpflichiversichenrng umfassl auch die Tierhallung gemäß AHVB/EHVB,
jedoch beschränkt aul die Hallung eines Hundes und beschränkt auf eine
Pa u6chalversich erungssum me von EUR 750.000,-'.
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Besondere Bedingung der crazer Wechselseitigen
Versicherung AG für Schäden durch Terrorakte

(BB Terror 2003 / Stufe 6)

'1. Genereller Aussschluss von Schäden durch Terrorakte

Neben den in den vereinbarlen Allgemeinen und Besonderen Bedingungen
(Bedingungen Stufe 1 - 5) angeftihrten nicht versicherlen Schäden sind zusäl2lich
ausgeschlossen - sofern sie übeftaupl Gegenstand d€s Versicherungsverlrages
sind - ohne Rücksicht euf and6re mitwirkende Ursachen oder Ereignisse, di€ zur
gleichen Zeil oder in €iner vom Schsdon abweichendon Reihenfolge statlfinden,
jesliche Arl von Schäden, Verluslen, Koslen oder Aufüvendung€n, die direkl oder
indirekt verursachl werden von, sich eßeben aus oder im Zusammenhang slehen
mil jeglicher Arl von TerroraKen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch - sofern sie tiberhaupt
Gesensland des Versicherungsvertrages sind " j€gliche Arl von Schädon,
Verluslen, Kost6n oder Aufwendungen, die direkl od6r indireh verursacht werden
von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang sl€h€n mil Handlungeß, die zur
Eindämmung, Vorbeugung oder Unlerdrückung von T€rrorakten ergrifton werden
oder sich in irgendeanerWeise deraul beziehen.

TerroraKe sind jogliche Handlungen von Personen oder P€rsonengruppen zur
Erreichung politischer, ethnischer, religiöser, id60logischer oder ähnlicherZiele, die
geeignel sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der
Bevölkeruhg zir verbreilen und dadurch auf eine Regierung oder slaalliche
Einrichlung Einfluss zu nehmen.

lsl der Versicherungsnehmer Unlemehmer im Sinne des Konsirmenlenschulz-
geselzes, so hat er nachzuweisen, dass ein Schaden wed6r unmillelbar noch
milielbar im Zusammenheng mil einem Terrorah slehl

2. Begrenzter Elnschluss von Schäden durch Tefiorakte

2.1. Der Ausschluss gemäß Punh 1 wkd nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen eufgehoben.

Das R'siko von Schäden durch Terrorakle whd vom Versichorer in den
Österreichischen Versicherungspool zur Deckung von Terorrisiken 6ingobrachl,
dessen lvlilgliederausschließlich enlsprechend ihremAhleil haft6n.

Auf der Websile des Verbandes der Versicherungsunternehmen Öslerreichs
(w\".ryv.wo.a1) sind w€itere lnformatiohen über Mitglieder und der6n aktlrelle
Eeteiligungsquole am Osterreichischen Versicherungspool zur Deckung von
Terrorrisiken v€röflenllicht.

2.2. Ausgeschlossene Schäden

lm Rahmen dieser Besonderen Bedingung besteht, unabhängig vom Gegenslend
des Versicherungsverlreges, k€ine Deokung für

2.2.1. Betriebsunlerbrechungsschäden jeglicher Art, die sich aus dem Einschluss von
Rücl«virkungsschäden fur Abnehmer- Lrnd Zuliefererrisiken oder aus
Zugangsbeschränkungen ergeben;

2.2.2. Schäden, Verluste, Kosten oder Aufu,endungen, die direkl oder indirekl durch
einen Ausfall von Versorgungslgistungsn (2.8. Slrom, Gas, Wasser,
Telekommunikalion) verursachl werdeni

2.2.3. Schäden, Verluste, Koslen uod Aufwendungen, die direkt oder indirekl durch
Kontamination aufgrund radioaktivor Subslanzen oder aufgrund nuklearer
Sp.engstofJe (gleich welcher Ursache, ab€r insbesondere auch als Folge von
Terrorahen) verursachl werden

Unler Konlaminalion isl die Verseuchung, Vergiitung, Verhinderung und/oder
Einschränkung der Nutung von Sachen aulgrund der Auswirkungen nuklearer
Substanzen zu verstehen.

2.2.4 Schäden, Verlusle, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekl durch
biologisehe oder chemische Kontamination verursachl werden;

Unler Konlaminalion isi die Verseuchung, Vergiflung. Verhlnderung und/oder
Einschränkung der Nulzung von Sachen aufgrund der Auswirkungen
chemischer und/oderbiologischerSubslanzen zu verstehen.

2.2.5. Schädon im Rahmen siner Transport- oder Kunstgegensländeversicherung.

2.3. Örllich€r Gellungsbereich

Der Versicherungsschulz erslrecld sich auf die in Öderreich gelegenen
versicherlen Risiken.

ANAaEß WECHSEISHNAE
Versicherung Aktiongesellschaft

2.4. Enlschädigungshöchstgrenze

Schäden durch Terrorakle sind pro Kalenderjahr bis zur Höhe der
Gesamlverslcherungssumme (Sach- und Beldebsunleörechungsversicherung
zusammen), ist diesejedoch höher als EUR 5.000.000,-, dann nur bis zu diesem
Bekag, versicherl,

Diese Entschädigungshöchstgrenze ünlerliegt keiner Wertanpassung. Sie slellt
die maximale Entschädigung je V6rsich6rungsorl und Versicherungsnehmer dar
und zwar auch dann, wenn mehrere Versichorungsverlräge, die Uber den
Öslerreichischen Versicherungspool v6rsichert sind. ftir d;s vom Schaden
belroffene Risiko bestehen.

2.5. KüE ung der Enlschädigung

Oas Risiko von Schäden durch Terroraldo wird vom Versicherer in den
Öderreichischen Versich€rungspool zur Deckung von Terronisiken eingebracht,
der fllr v6rsjchert6 Schäden durch Tofiorakte pro Schadenersignis und pro
Kalsnderjahr eine Enlschädigungsgrenze von EUR 200,000.000,- zzgl. allfälliger
Slaalshaftung vorsieht-

Übersleigen die versicherten Schäden durch Terrorakle bei den in den Pool
eingobrachlen Risiken pro Kalenderjahr insgesaml die im Pool vorgesehene
Enlschädigungsgrenze, so vrerden die auf die einzelnen Anspruchsberechtiglen
entfallenden Enlschädigungen verhällnismäßag de.arl gekürzl, dass si6
zusammen die Enlschadigungsgr€nze d66 Öslerreichischen Versicherungspools
zur Deckung von Terrorrisiken pro Kalenderjahr nichl übersteigen.

2.6. Fälligkeii d6r En1§chädigung

Die Enlschädigung isl fällig, sobald feslsleht, dass keine Kür2ung erfolgl oder in
welchem Ausmaß eine Kurzung erfolgen muss.

3. Geltungsdauer

Punkl 2. kann unabhängig von den sonsligen Beslimmungen dieser Besonderen
Bedingung oder des Verrrages filr sich allein vom Versicherer unter Einhallung
einer Kündigungsfiist von €inem lvonat g€k0ndigi werden.

Oarüber hinaus endet die Geltungsdauer des Pünkles 2. der Besonderen
Bedrngung jedenlalls dann wenn der ÖsleleichEche Ve,sicherungspool /ur
Deckung von Terrorrisiken seine Tätigkeil einslelll. Die Einsiellung der Tätigkeil
wird im Amlsblatl der Wiener Zeilung v€röffontlichl.

/r. Schlussbestlmmung

Klarstellung: Durch dies6 Besonde.e Bedingung werden alle woiler reich€nden
Deckungen in Bedingungan der Stufe 1 bis Sluf6 5 beschränkt. Diese Besondere
Bedingung gewährl aber keine Erweilerung des Versicherußgsschutzes, der nach
den anderen vereinbarlen BedingLrngen vorgesehen ist,
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Polizze Nr. 4,653.992

Graz, an 44.11.2015

Besondere Bedingung der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG für die Versicherung von

Entsorgungskosten / mit Erdreich
(BB EKOmE 2002 / Stufe 4)

1. Bis 2u der für Enlsorgungskosien besonders vereinbsrlen Versicherungssumme
auf ersles Risiko sind die Koslen für Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und
Deponierung verslchert.

1 , 1 . Oiese Koslen mUssen verursachl werden du rch

- elne in diesem Vedrag versichefte Gefahr und

- am Versioherungsorl berindliche versicherle Sachen und/oder am Versiche-
runqsort bellndliches Erdreich.

1.2. Versicherl bl jev,/eib nur die koslengünstigste Abwicklung, v,/enn gemäß den
geseizliohen oder behördlichen Bestimmungen verschiedone lMöglichkeiten der
Enlsorgung zulässiq sind.

1.3. Enlsorgungskoslen, die dürch Kontafirination von G€wässern oder Lufl
verursachl v/erden. sind nioht versicherl.

1.4. Bei Vermischung von nichl versicherlen Sachen mil versicherten Sachen oder
Erdreich werden nur die Enlsorgungskosten filr die versioherten Saohen und das
Erdreich erselzl.

1.5. Entstehen Enisorgungskoslen für Erdreich oder für vorsicheri€ Sach€n, die
bereils vor Eint ltdes Schadenereignisses konlaminiert waren (Alllaslen), so sind
nur jene Koslen versioherl, die den für die Beseiligung der Alllasten
eriorderlichen Beirag ilbersieigen, und arar ohne Rilcksichl darauf, ob und w€nn
dieser Belrag ohne das Schadenereignis aufgevr'endel worden wäre.

1.6. Für kontaminienes Erdreich gilt:

Versicherl sind auch die Kosten der nolvr'endigen Wiederauffüllung der
Aushubgrube mil Erdreich.

Für diese Wiederaufiüllungskoslen und die Entsorgungskosten von
kontaminiertem Erdreich wird in j6dem Schadenfall der als enlsohädigungs-
pflichtig errechneie B6lrag um den vereinbarlen Selbslbehall geküzt.

2. Untersuchungskosten sind Kosten, die dadurch enlslehen, daß d!rch b€hö.dliche
oder saohverständige Untersuchung feslgesielll werden muß, ob

- gefährlicher Abfall oder Problemsloffe,

- Sachen, die einer Ablieferungspflichl nach tierkörperuerwerltlngsreohllichen
Bestimmungen unlerliegen,

- kontaminiertes Erdreich

angefallen, wie diese zu b€handeln und/oder zu deponieren sind.

2.1. Gefährlicher Abfall und Problemsloffe sind im Sinn des Abfallwirlschafisgeselzes
(AWG), BGBI. 325/90 in der Fassung BGBI. 155/94, zu verstehen.

2.2. Unter konlaminierlem Erdreich isl sobhes zu verstehen, dessen geordnale
Edassung, Sicherung !nd/oder Behandlung wegen seiner Verbindung mä anderon
Sachen (ausgenommen radioshive lsotop€) auf Grund des Abfallwirtschafts-
geselz6s (AWG), BGBI. 325/90 in der Fassung BGBI. 155/94, oder des
Wasserrechtsgesetzesl959 in der Fassuns BGBI.252190 geboien ist.

3, Abtuhrkosten sind Koslen des Transporls zum zweck der Behandlung oder zur
Deponierung.

4. Behandlungskosten sind Koslen für Maßnahmen, welche dazu dienen,
gefährlichen Abfall od6r Problemstoffe, Sachon, die einer Ablieieruflgspflicht nach
tierkörperverwerlungsrechliichen Bestimmungen unterliegen und/oder konlami-
niertes Erdreich, i.S. des Abfallwirtschaflsgeselzes (AWG), BGBI. 325/90 in der
Fassung BGBI. 155/94 zu veMerlen, zu beseiligen oder deponiefähig zu machen.

4.1. Oae Koslen einer höchslens sechsmonaligen Zwischenlagerung sind im Rahmen
der Versicherungssumme nach Punkl 1. unler der Vorausselzung versichert, daß
die Zwischenlagerung dem Versich6rer unverzüglich angezeigtwird.

5. Deponierungsko§en sind Koslen der Oeponierung einschließlich der für die
Deponierung zu entrichtenden öffenllichen Abgaben.
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Polizze Nr.

Gß2, am04.11.2015

4,653.992

Allgemeine Bedingungen der GrazerWechselseitigen
Versicherung AG fur die §achversicherung

(ABS 2012 / Stufe 1)

Geltungabereichl

Die ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Bedingungen für Sparlen der
Sachversicherung, die eufdie cellung der ABS ausdrücklich hinweisen_

Velweise auf gesetzliche Bestimmungen:

Geselzosstellen des Versicherungsvertragsgesetzes 0/ersvc), die in diesen
Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) angeführl werden, sind im
Anhang 1 der Polizze in vollem Wortlaulwiedergegeben.

lnhaltsverzeichnis

Artikel 1 Anz€ige von Gefahrumständen bei Vertragsabschluss
Arlikel 2 Gefahrerhöhung

Arlikel 3 Sicherheitsvorschriften

Artikel 4 Versicherungsperiode, Hauptfälligkeit; Bündelversicherungi Prämie
Eeginn und Voraussetzungen desVersicherungsschulzes

Arlikel 5 Mehrfache Versicherung
Arlikel 6 Überversicherung; Doppelversicheruns

Artikel 7 Begrerlzung der Enlschädigungi Unterversicherung;Vorsleuerabzug
Anikel I Sachv6rständigenverfahren

Artikel I Schuldhafl€ Herbeiführung desVersicherungsfalles;
Obliegenheilen im SchadBnfall; belrügerischesVerhall6n

Arlikel 1O Zahlung der Enlschädigung
Artikel 11 Kündigung nach Eintritt d€s Versicherungsfalles
Adikel 12 Form der Erklärungen

Artikel 13 Wohnorlwechsel - Adressänderung

Artike, 14 Auto malischs Venrsgsverlängeru ng

Adikel 15 Gerichissland
A(ikel 16 Verpfändung und Ablretung

Artikel 'i
Anzeige von Gefahrumständen bei Vertrag sabsch luss

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannlen
Urnslände, die für die Ubernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
v!€hrheilsgemäß und vollständjg anzuzeigen. Ein tlmsland, nach welchem der
Versicherer ausdrücklich und in geschrieben€r Form gef.agl hat, gill im Zweifel als
erheblich. Bei schuldhafler Verlelzung dieser michten kann der Versicherer gemäß
den VorausselzLrngen und Begrenzungen der §§ 16 bis 21 VersVG vom Verllag
zudcklrelen und von der VeDflichtung zur Leislung freiv/erden.
Das Rechl des V€rsicherers, den Verlrag w€gen arglisliger Täuschung üb6r cefahr
umslände anzufechlen, bleibl unberührl (§ 22 Ve.sVG).

Anikel 2
cef6hrerhöhung

1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des
Versicherers &eine Gefahrerhöhung vornehmen oder der€n Vornahme durch einen
Drjtlen gestalten. Erlaogl der Versicherungsnehm€r davon Kenntnis, dass durch
eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder geslailele
Anderung die Gefahr erhöht isl oder lritl nach Abschluss des Veßicherungs-
verlrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der
Getahr ein, so hat er dem Veßicher€r unvezüglich in geschrjebener Fom Anzeige
zu erstallen,

2. Tritt nach dem Vertragsabschluss €ine Gefahrerhöhung 6in, kann der Versicherer
kündig6n. Verlelä der Versjcherungsnehmer eine der in Absalz 1 genannlen
Pflichten, ist der Versicherer außerdem gemäß den Voraussetzungen und
Besrenzunsen der §§ 23 bis 31 VersVG von derV€rpflichlung zur Lejslung frei.

3. Die Besiimmungen der vorsl6henden Abselzo finden auch Anwendung auf eine in
der Zeil zwischen Slellung und Annahme des Versicherungsanlrages eingelrelone
Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Anlrages nichl

Artikel 3
Sicherheltsvorschriften

1. Verlelz der Versicherungsnehmer gesetzliche, behördliche oder voreinbarle
Sicherheilsvorschriflen oder duldel er ihr€ Verletzung, kann der Versicherer
innerhalb eines Monais, nachdem er von d6r Verlelzung Kenntnis erlangt hat. die
Versicherung mil einmonaliger Frisl kündigen. Oas Kündigungsrechl erlischt, wenn
der Zuslend wiederhergeslellt ist, der vor derVerletzung beslanden hat.

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Schadenfall
nach der Verlelzung eintritl und die Verlelzung auf Voßalz oder grober
Fahrlässigkeil des Versicherungsn€hmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung
bleibl b3stehen, wenn die Verlotzung keinen Einflüss auf den Eintritt des
Schadenfalles oder soweit sie koinen Einfluss auf den Umlang der Enischädigung

\wrffi
gehabt hal, oder wenn zur Zoil des Schadenfalles lrolz Ablaufs dor in Absatz 1

beschriebenen Frist die Kündigung nicht ertolgl war.

3. lm übrig€n geh€n §6 Absalz 1, 1a und 2 V6rsVG. lst mil der Verleizunq einer
Sicherheitsvorschrift eine Gelahrerhöhung verbunden, finden ausschließlich die
Beslimmungen ütler die Gefahrerhöhung, nicht aber die Regelungen des Absatz 2

Artlkel 4
Versicherungsperiode, Hauptfälllgkelt; Baindelversicherung; Prämle;

Beginn und Voraussetzuhgen des Versicherungsschutzes

1. Als Versioherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertag nicht für kürzere Zeil
abgeschlossen isl, der Zeitraum eines Jahr€s, und zwsr auch dann, wern die
Jahresprämie verlragsgemäß an Teilb€lrägen zu enlrichlen ist.
Jede Versicherungsperiode end6l zum Hauptfälligkeilslermin.

Der Haupifälligkeitstermin isi jeweils der Ersle jenes Monals, in dem die in der
Polizze ausgewiesene Versich€rungsdauer endel,

Die einzelnen Sparlen 6iner 8ündelvsrsicherung slellen rechllich selbstständige
Verlräge dar.

2. Die ersre oder dle e;nmalige Prämie einschließrich Sreuern isl vom
Versicherungsnehmer g€gen Ubermrnlung der Polizze solorl nach Abschluss des
Versicherungsvertrages (Zugang der Polizz€ oder einer gesonderlen Anlrags-
annahmeorklärung) und Aufforderung zu. Prämienzahlung zu zahlen.

3. Der Versicherungsschulz beginnl mil dem vereinbarlen Versiche.ungsbeginn,
jedoch nur unter der Voreussetzung, dass der Versicherungsnehmer die erste oder
einmalige Prämie einschli€ßlich Steuern rechlzeitig. das heißt innerhalb von 14
Tagen, oder ohne schuldheffen Verzug zehll.
Di6 nähere Bestimmung des Beginns dieser Frisl von 14 Tagen, die weileren
Vorausselzungen ftir die Leistungsfreaheil bei Zahlungsverzug oder bei nur
teilweiser Zahlung der ersl€n oder einmaligen Prämie, die Beslimmung des
Begions des Versicherungsschulz6s bei nicht rechlzoiliger Prämienzahlung sowie
wsilere Rechlsfolgon des Zahlungsvezugs sind in den §§ 38 und 39a VersVG
geregell.

4- Die nicht rechlzeilige Zahlung der erslen oder einmaligen Prämie einschließlich
Steuero berechtigl den Versicherer gemäß den Voraussetzungen d6s § 38 VersVG
zum RücKrilt vom Verlrag.

5. Die Folgepämien sind ar den jsweils vereinbarten Fälligkeilslerminen zu zahlen.
Dje Rechlsfolgen des Zahlungsvezugs mii Folgeprämien sind in den §§ 39, 39a
und gl VersVG geregell.

6. lm Fallvon Zahlungsrücksiänden werden beim Versicherer ejn langende Zahlungen
vorrangig auf aushaftende Zinsen und Kosten (unabhängig davon, ob es sich um
Zinsen und Koslen aus älteren der jüngeren Prämienfälligkeiten handelt), dann
je'aeils auf die älleslen, bereils fälligen Prämienforderungen angerechnet.

Bei Bündelversicherungen wird im Fall d€s Prämienzahlungsvezuges der
aushaflende Betrag im Verhällnis der für die einz€lnen Sparlen vereinbarten
Prämien auf dieeinzelnen Verträge Bufgeteill.

lm Fall des Zahlungsverzuges wkd der Versicherer die aushaflenden Belräge in
angemessener und branchenÜblichor Weise zunächsl außergerichilich beim
Versicherungsnehmor eihmahnen. Der Versicherungsnehmer hal die dedurch
verursachlen l\rehraufir,/endungen, die als Mahnspeson verrechnel werden dem
Versichererzu erselzen. Außerdom werden die aushaflenden Beträge, unabhängig
von den sonsligen Folg€n der Nichlzahlung, vom Fälligkeitstag an bis zur
vollsländigen :rfüllung d6r Zahlungsverpllichlung mit einem Zinssatz von 0,8 % je

7. Wird der Versicherungsverlrag während der Vercicherungspe.iode oder sonsl
vorzeiiig aufgelösl, so gebllhrl d6m Varsichersr die Prämie ftir die bis dahin
versl chene Vertragslaufzeit. so /eil nicht Sonderbestimmüngen anderes vorsehen
(§ 40 Satz 1 VersVG).
Endel der Versichorungsverlrag vor Ablauf der Verlragszeil wegen Wegfalls des
lnleress*, gebührl dem Veßicherer die Prämie, die er hätle €rheben können,
wenn die Versichsrung nur bis zu dem Zeitpunkt beantrcgi worden wäre, in
welchem dor Versioherer von dem Wegfalld6s lnleresses Kenntnis erlangl (§ 68
Abs. 2 VoßVG).

Wird der Vertrag aus Verschulden d€s Versicherungsnehmars oder sonst aus
Gründen, die in der Sphäre des Versicherungsnehmers liegen, vozeilig beendel.
so isl der Versicherungsnehmer verpflichlel, d6m Versicherer eine angemessene
Geschäflsgebtihr zu erslgtien. Dia Geschäftsgebühr beträgl 30 o/o der jeweiligen
Jahresprämie, mindestens EUR 35,-, höchslens EUR 35O,-.

8. Für die Aussiellung von Sperrscheinon (aufgrund gesetzlicher Bestimmufg, in
anderen Fällen nur mit schrifllicher Zuslimmung d€s Versicherungsnehmers)
werden Sperrscheingebühren neoh dem jeweils gültigen Taril des Versicherers
vorgeschrieben, der Versicherungsnehmsr islär ihrer Bezahlung verpflichiei.

Artikel 5
Mehrfache Versichetung

Njmml der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versacherer für das versicherte
lnteresse eine Ve.sicherung gegen dies6lben cefahren, hal er dem Versicherer
unverzüglich den anderen V€rsichererund die Versicherungssumme anzuzeigen.

ö
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Polizze Nr.

Graz am 04.11.2015

4,653.992

Artlkel 6
Überversich€rung; Ooppelver§icherung

1. Die Versicherung darf nichl zu einer Bereicherung fllhren. Auch wenn die Versiche-
rungssumme den Versicherungswer! übersleigt (Überversicherung), hal der
V€rsich€rer nichl mehr als die bedingungsgemäße Enlschädigung zu erbringen.

2. Übersleigt die Versicherungssumme den Versacherungsv,/erl erheblioh, können der
Versicherungsnehmer und der Versiche.er nach § 51 VersVG eine Herabsetzung
dsr Versicherungssumme und der Prämie verlangen. Eine tariilch feslgelegie
lvlindeslprämie bleibl unberührl.

3. lm Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG.

Artikel 7
Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung; Vorsteuerabzug

1. Oie Ve.sicherungssumme bildel die Grenze filr dje Entschädigung des
Versich€rers, wobei die Entschädigung fiir di6 unler jeder einzelnen Posilion der
Polizze versicherlen Sachen durch die für die belrefiende Position angegebene
Versioherungssumme begrenzl isl-

2. isl die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert (siahe die
Bestimmungen über d6n Versicherungs,"{erl in den Allgemeinen Versjcherungs_
bedingungen dsr belreffenden Sachveßiche.ungssparle - Unlerversicherung), wird
der Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum
Versicherungswerl ers€tzl. ob Unterversicherung vorliegt, ist für iede Position der
Polizze gesond6rl feslzuslellen.

3. Es isl vereinbart, dass bei der Berechnung der Enlschädigung die geselzliche
IlehMerlsleler außer Ansalz bleibl, soweil der Versicherungsnehmer zum
Vorste!erabzug berechligt isl.

artlkel 8
Sachverständigenvedähren

1. Oie Vertragspartner können in geschriebener Form vereinbaren, dass Ursache und

Höhe d€s Schadens durch ein Sachverständigenverfahren leslgeslelll werden.

2. Diese Verein barung hal mindeslenszu enthalien:
- Arl und Umfang der Frageslellungsn an dae Sachverständigen
- Namen der Sachverständigen; jeder Vertragspartner benenni seinen Sach-

versländigen und beauftragt ihn, seine Feslstellungen zu treffen.

3. Beide Sechversländige wählen vor Beginn des Festslellungsverrahrens einen
dritten als Obmann. Einigen sie sich nichl, wird der Obmann auf Anlrag einss
Vertragsparlners oder b€ider Vertragsparlner durch das für den Schadenort
zusländige Bezirksgericht ernannt.

4. Die Sachversländigen übergeben ihre Feslstellung gleichzeiiig dem Versicherer
und dem Versicherungsnehmer. Weichen die Feslstellungen voneinander ab,
übergibt der Versich6rer sie unvezilglioh dem Obmann. Dieser enischeidot ilber
die slritlig gebljebenen Punkle innerhalb der Grenz€n beider Feslslellungen und

übergibl seioe Festsiellung gleichzeilig dem Versichelgr und dem
Versichemngsnehmer.

5. Die Feslstellungen, die die Sachverständigen im Rahmen ahrer Zusländiqkeil
trefien, sind verbindlich und der Berechnung der Entschädigung zugrunde zu l€gen
wenn nichl nachgewiesen wird, dass sie offenbar von dor wirklichen Sachlage
erheblich abweichen- lm Übrigen gill § 64 Abs.2 VersVG.

6. Sofern nicht otwas anderes vereinbart isl, trägt jede Partei die Kosian ihres
Sachverständigen; die Kosten des Obmannes lragen beide Perleien ie zur Hälfte.

7. Ourch das Saohversländigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmersim Schadenfall nichi berühri.

Attikel I
Schuldhafte Herbeif ührung des Versicherungsfalles;

Obliegenheiten im Schadenfall; betrügerisches Verhalten

1. Wenn der V€rsicherungsnehmer oder ein€ der in leilender Slellung für die
Belriebsführung verantworllichen Personen den Sohaden vorsälzlich od€r
grobfahrlässig herbeiführt, isl der Versicherer dem Versicherungsnehmer
qegen{lber von leder Verpflichlung zur Leislung aus diesem Schadenfall frei.

2. Als Oblaegenheil, deren Verlelzung nach Eintrifl des Versicherungsfalles die
Freiheil des Versicherers von der Verpflichlung zur Leislung gemäß den
Vorausselzungen und Eegrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG bewirK, wird
bestimml, dass dem Versicherer im Zuge der Schadensabwicklung alle Angaben
(auch mündliche) vollständig und wahfteitsgetreu zu machen sind

3. lst der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Slellung für die
Belriebsführung verannvorllichen Personen wegen des herbeigefUhrlen Schadens
oder wegen eines bei der Feslstellung der Leislungspflicht oder bei der Errnifllung
der Entschädigung begangenen B€lruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu

einer Slrafe varurteill, so gill die Leislungsfreiheil al§ festgeslellt.

Artikel 10
Zahlung der Entschädigung

1. Die Enlschädigung isl erst nach ihrer vollsländigen Foslstellung Iällig.
Es gill § 11 VersVG.

2. Für die Zahlung der Enlschädigung sind außerdem die in den Versicherungs_
bedingungen der belreffenden Sachversioherungssparle oder in son§ligen
vertraglichen Vereinbarungen geirofionen speziellen Regelungen zu beachlen
(2.8. Wiederherstellungsklauseln in Neuwerwersicherungen).

Artikel 11

Kündigung nach Eintrltt des Versicheaungsfalles
1. Sofern in den Versioherungsbedingungen der belreffenden sachversicherungs"

sparie oder einer sonsligen vertraglichen Veroinbarung keine abv,/6ichendo
Regelung getroffen ist, giltfür das Kündigungsrechl im Versicherungsfall:

1.1 Hai nach Eintrilt eines Versicherufgslailes der Versicherer die Verpiliohlung zur
Leislung der Entschädigung anerkannl, so sind teide Verlragspariner dann
bereohtigl, den Versicherungsvedrag zu kündigen, wenn die gesamlen
Sohadenszahlungen seil Beginr dos Vedrages, längsiens jedoch innerha b des
letzten Jahres, die 1ür dies€n Zeilraum verrechneie Prämie übercteigen.

Beide Vertragsparlner velziohien jedoch auf dieses Kündigungsrechl im
Versicherungsfall, wenn sich eine diese Grenze übersteigende Schadens-
belaslung aus einem einzelnen Schadensereignis ergibl.

1.2 Davon unabhängig isl zur Kündigung berechiigl
- der Versicherer in allen Fällen des vollendelen oder auch bloß versuchlen

Versicherungsmissbrauchs durch den Versicherungsnehmer bzvJ. sonsl aus
dem Vertrag Anspruchsberechtigteni

- der Versicherungsnehmer, v,renn der Versicherer dje Leislung der fälligen
Entschädigung zu Unrechl verweigerl.

2. Die Kllndigung isl jederzeil, jedoch nur bis zum Ablauf eines lvlonats seil dem
Absohluss der Verhandlungen über da€ Enlschädigung zulässig.

Oer Versicherer hal eine Kündigungsfrist von einem lvlonat einzuhallen.

Der Versicherungsnehmer kann nichl für eineo späleren Zeilpunh als den Schluss
der laufenden Versicher!ngsperiode kUndigen.

3 Hal der Versicherungsnehmer einen Enlschädigungsanspruch arglislig erhoben, isl
der Versioherer berechligt, den Versicherungsverlrag naoh Ablehnung des
Enlschädigungsanspruches mit soforligerWirkung zu kUndigen.

Artikel 12
Fotm der Erklärungen

Für sämlliche Anzeigen und Erklärongen des Vorsicherungsnehmers an den
Voßicherer ist die geschriebene Form erfordedich, sofern nichl die Schriflform
ausdrücklich und mi1 gesonderter Erklärung vereinbart wurde.

Der gesch ebenen Form wird durch Zugang eines Texles in Schriflzeichen ent'
sprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorg€ht (2.B. Telefax odor E_lvlail).

Schriilform bedeulel, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mil
eigenhändiger Unierschrifl des Erklärenden zugehon muss.

Adkel 13
Wohnortwechsel - adressänderung

Der Versicherungsnehmer hal einen Wechsel seiner Ansohrift dem Versicherer
bekannlzugeben. Eine rechtlich bedeutsame Erklärung gilt auch dann als
zugegangen, wenn der Versicherungsnehmer seiner Verpflichiung zur Bekannigabe
des Anschriftwechsels nicht nachkomml und der Versicheror die Erklärung an die
zuletzl b6kannig€gebene Anschrifl desVersicherungsnehmerssendel.

Anikel 14
Automatische Vertragsverlängerung

1. Der Vertrag gilt zunächsi für die in der Polizze festgesetzle Dauer. Beträgt die
vereinbarle Verl.agsdauer mindeslens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um
jeweils ein Jahr, wonn er nicht drei Nlonale vor Ablaul gekündigl \.ird. Für die
Erklärung der Ablaufkündigung slehl die gesamte V€rlragslaufzeit, unter Beachiung
der zuvor bestimmten Frisl von dreiMonalen, zur Verfügung.

2. Für Vgrsioherungsverträge, der6n Abschluss nichl zum Bekieb eines
Unternehmens des Versicherungsnehmors gehörl Oerbraucherverlräge) isi
vereinbarl, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die Rechl§lolge der
Vertragsverlängerlrng bei unlerlassener Kündigung frühestens seohs l\ronale,
spätestens aber vier Monate vor Ablauf der vareinbarlen Laulzeil, besonders

3. Belrägt die ver€inbari€ Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne
Kündigung.

Artikel 15
Gerlchtsstand

Für Verlräge, f0r di6 die Beslimmungen des Konsumenlenschutzge§elzes keine
Anwendung ilnden, isi Graz als Gerichtssland vereinban.

Artikel 16
Verpfändung und Abtretung

Eine Verpländung oder Ablretung ist nur für Enlschädigungsforderungen aus dem

Versicherungsvertrag zulässig und wkksam, soweit nichl in den Bedingungen der
belroffenen Versicherungssparte eine andere Regelung vorgesehen ist.
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Allgemeine Bedingungen der GrazerWechselseitigen
Versicherung AG für die Feuerversicherung

(AFB 2002 / Stufe 2)

Altgemein€r Teil
Auf die Veßicherung finden die Beslimmungen der Allgemeinen B€dingungen der
Grazer Wechselseiligen Versicherung AG ftir die Sachversicherung (ABS 2002)
Anwendung.

Besonderer Tell
lnhaltsverzeichnls

Arlik3l 1 Versicherte cetahren und Schäden
Arlikel 2 Nicht versichert€ Schäden
Arlikel 3 Versicherle Sachen und Koslen

Arlikel 4 Örtliche Geltung derVersicherung
Ariikel 5 Obliegenheilen des Versicherunqsnehm6rs im schad€nfa
Artikel 6 Versicherungswert
Artikel 7 Enlschädig0ng
Artik€l I Unterversicherung
Aniksl I Zahlung der Entschädigu ng; Wisderherstellung, Wiederbeschatfung;

Realgläubiger
Arlikel 10 Sachverständigenverfahren

Artikel 11 Regreßi Veßicherungssumme nach dem Schadenfall

Adlkel 'l
Versicherte cefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren

'1.'1. Brahdt Brend isi ein Feuer, das sich mit schädigender Wirku ng und aus sigener
Kraft äusbreilel (Schad€nfeuer).

1.2. Blitzschlagi Blilzschlag isl die unmiltelbare Kraft- oder Wärmeeinwikung eines
BliLes auf Sachen (darekter Blilzschlsg).

1.3 Explosloni Explosion ist ejne plöizlioh verlaufende Kraftäußerung, die suf dem
Ausdehnungsbeslreben von casen oder Dämpfen beruht.

Eine Explosion eines Behällers (Kessel, Rohrleilungen und dergleich€n) tiegl nur
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen whd, deß 6in
plötzlicher Ausgleich d6s Druckunterschiedes irnerhalb und außerhalb des
Behälters statlfindet.

Eine im lnneren eircs Behällers durch chemische UmseDung horvorgerufene
Explosion gill auch dann als Explosion, wenn die Wandung des 8ehällers nicht
ze(issen ist.

1.4. Flugzeugabsturzi Flugzeugabstutz isl der Absturz oder Anprsl von Lufl- ode.
Raumfahzeugen, deren Teile oder Ladung.

2. Versicherte Schäden

V6ßi6herl sind Sachschäden, die

2.1. durch die unmlttelbare Einwirkung einer versicherten cefahr (Schadonereignis)
eint.eleni

2.2. als unvermeldliche Folge eines Schadenereign is6es einlrelen;

2.3. bsi einem Schadererolgnis durch Lösch€n, Niederreißen oder Ausräumen
Verursachl W€rden;

2.4. durch Abhandenkommen b€i einem Schadenereignis einlreten.

Artlkel 2
Nlcht verslcheneSchäden

Nichl versichert sind:

1. Sohäden an Sachen, die beslimmungsgemäß ein€m Nulzfeu6r, der Wärme oder
dem Rauch ausgeselzl werdeni

2. Schäden an Saohen, die in ein Nulzfeuer fallen oder gevvorfen M/€rden;

3. Sengschäden;

4. Schäden an elektdschen Ein.iohlungen durch die Erlergie des el6ktrische, Stromes
(2.B. Steigerung der Slromstärke, Überspannung, tsotationsfehter, Kur2schtuß,
Erdschluß. Konlakflehl€r, Versagen Meß, Reget- und
Sicherheilseinßchtungen, Ub6rschlag, Überlastuns).

Solohe Schäden sind auch dann nichl vorsiohert, wenn rlabei Licht-, Wärme- oder
explosionsartige Ersch6inungen auftreteni

5. Schäden an eieklrischen Einrichlungen durch Übeßpanoung oder durch tnduhion
infolge Blilzschlages oder atmosphärischer Entladu ngen (indireh6r Btitzschtag);

GBAZEN WECII§EIßHNAE
Versicherung Aktiengesellschaft

6. Schäden durch mechanische Eetriebsauswirkungen und Schäden an
Verbrenoungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum aufirelenden
Explosioneni

7. Schäden durch Projehrle aus Schußwaflen

8. Schäden durch lJnterdruck (lmplosion);

9. Schäden durch die unmittelbare oder mittelbare Wkkung von

9.1. Kriegsoreignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserktärung, einschtieß,ich stter
Gewalthandlungen von Slaalen und aller cewatlhandtungen polilischer oder
lerorislischer Organisationen;

9.2. inneren Unruhen, Btlrgerkieg, Revolution, Rebollion, Aufruhr, Aufslandi
g-3. allen mil den g€nannlen Ereignissen (Punkte 9.1. und S.2.) verbundenen

m ilitärischen odor bshördlichen Maßnahmeni

9.4. Erdbeben oder anderen außergewöhnlichen Naturereignisson;

9.5. Kernenergie, radioakliven tsolop€n oder ionasierenderStrahlong.

Zu den Punkten L bis 8. gilt: Wenn solche Schäden zu ein6m Brand oder zu einer
Explosion ftjhren, isl der dedurch entslehende Schaden veßichert.

Zu den Punkten 2., 3.,4., 6., 7. und 8. gilt: Solche Schäden sind versichert. wenn sie
als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten.

2u Punkt 9. gilti lsl dor Versicherungsnohmer Unlernehmer im Sinne des
Konsumenlonschulzgeselzes, so hal or nachzuwoisen, daß der Schadon mil den in
den Punhen 9.1. bis 9.5. genannlen Ereignissen oder deren Folgezusländen weder
unmittelbar noch miltelbar im Zusämmenhang steht.

Artikel 3
Versicherte Sachen und Kosten

'1. Versicherle Sachen

'1.1. Versichert sind die in der Polizze bezeichneten Sach€n, die im Eigentum des
Versicherungsnehmors slehen, ihm unlet Eigentumsvorbeha,t verkauft und
übergeben oder ihm verpfändel wurden.

1.2. Fremde Sachen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung, und nur sov,reit
nichl aus einem anderon Versicherungsvortrag Entschädigung er,engt werden
kann, v6rsichert,

Bei der Versicherung fremder Sache. isl fllr den Versicherungswe.t das
lnteress€ des Eigenlümers maßgebend, sow€it nichts anderes vereinbart ist.

2. Versichene Koslen

2.1. Versichert sind Koslen fi.lr lvlaßnahmen, auch für erfotgtose, die der
Versicherungsnehmer bei ein6m Schadenereagnis zur Abwendung oder
Minderung des Schadens für notw€ndig hallen durne.

Der Ersatz dieser Koslen und die Enischädigung für die versicherten Sachen
betragen zusammen höchsiens die Versicherungssummei dies gitt jedoch nich1,
soweil IVaßnahmen auf WeasungdesV€rsichsrerserfolgl sind.

2.2. Nur aufgrund besonderer Veroinbarung sind versicherl:

2.2.1. Feuerlöschkosten, das sind Kosten für die Brandbekämpfung, ausgenommen
Koslen gemäß Punkl2.3.

2.2.2- Bewegungs- und Schutkosten, d3s sind Kosten, die dadurch entslehen, daß
zum Z\"Jeck der Wiederherslellung oder Wiederbeschaffung versicherter
Sachen andere Sachen bewegl, verändert oder geschül, we.deo müsseni
insbesondore sind das Kosten f0r Oe- und Remonlage von Maschinen oder
Einrichlungen sowie lijr Durchbruch, Abriß oder Wiederaufbau von
Gebäudeteilen.

2.2.3. Abbruch- und Auträuhkosten, das sind Kosten für Tätigkeilen am
Versicherungsorl und soweil sie vsrsicherte Sachen betreffen, und zwarfür den
nö1ig6n Abbruch stehengebliebener, vom Schaden belroffener Teile sowie filr
das Aufräumen einschließlich Sonieren der Resle und Abfälle.

Darunter fallen nichl Enlsorgungskoslen nach Punkt 2.2.4.

2.2.4. Entsorgungskosten, das sind Koslen für Unlersuchung, Abfuhr, Behand,ung
und Deponierung vom Schaden betrotfener versicherter Sachen,

2.3. Nichl vdrsichen sind:

2.3.1. Koslen, die durch Gesundheilsschäden bei Erfüllung der Rettungspflichl
verursacht werden;

2.3.2- Koslen fUr Leislungen der im öfientliohon lnteresse oder auf bohördtiche
Anordnung lälig gewordenen Feuerwehren und anderen Verpflichteten.
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Artlkel 4
Örtliche Geltung der Versicherung

Bewegliche Sachen sind nu. an dem in der Polizze bezeichnelen Versichorungsorl
versicherl. Werden sie von dort entfernl, ruhi der Versicherungssohulz. Erfolgt dle
Enlfernung auf Dausr, erlischl für diese Sachen der Versicherungsverlrag.

Artikel 5
Obliegenheilen desVersicherungsnehmers im Schadenfall

1. Schadennlnderungsplllcht

1.1. Nach Möglichksil ist bei 6inem unmitlelbar drohenden oder eingetrelenen
Schad6n

- für die E.hallung, Rettung und Wiedererlangung der veßicherlen Sachen zu
sorgeni

- dazu Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhallen.

1.2. Bei Verlusl von Sparbilchern lnd Wertpapieren muß die Sperre von
Auszahlungen unverzi.lglich beanlragt und, soweit möglich, das gerichtliche
Krafl loserklärungsverfahren elngeleilet werden.

2. Schädenmeldungspflicht

Jeder Schaden ist unverzüglich dem Versicherer zu mglden und der
Sicherheilsbehörde anzuzeig€n. ln der Anzeige bei der Sicherheitsbehörde sind
insbesondere alle abhandengekommenen Sachen anzugeben.

3. Schadenaufklärungsptllcht

3.1. Dem Versicherer isl nach Möglichkeil jede Untersüchung über die Ursache und
Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungsleislung zu
gestailen.

3.2. Bei der Schad6nermitllung isl unterslülzend mitzuwirken und aul Verlangen sind
dem Versioherer entspreohende Unierlagen zur Verfügung zu siellen, Oie Kosten
dafür lrägl der Versicherungsnehmer.

3.3. Bei Gobäudeschäden ist dem Versicherer aufVerlangen ein beglaubigter Grund-
buchaoszug nach dem Sland vom Tag des Schadenereignisses vora]legen. Die
Kosten dafür trägl der Versicherungsnehmer.

3.4. Der durch den Schaden herbeigeführle Zusiand darf, solange der Schaden nichi
ermiflell isl, ohne Zuslimmung des Versicherers ßichl veränderl werden. es sei
denn, daß einB solche Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder im
öffentlichen lnleresse notwendig isi.

4, Lelstungsfreihelt

Verlelzl der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheilen, isi der
Versicherer nach lrlaßgabe des § 6 Veßicherungsvertragsgosetz (VersVG) - im Fall
einer Verlelzung der Schadenminderungspflichl nach Uaßgabe des § 62 VersVG -
von der Verpflichtung zur Leislung frei.

Artikel 6
Versicheaungswed

1. Spezielle Bestlmlnungen zumVerslcherungswert
'l,1. Als Versicherungswert von Gebäuden kann vereinbarl werdenl

1.1.1. der Neuwerl.

Als Neuwert eines Gebäudes gellen die ortsüblichen Kosten seiner
Neuherslellung einschließlich der Planungs- und Konslruklionskoslen;

1.1.2. der Zeit' /erl.

Der Zeitwen eines Gebäud6s wird aus dern Neuwerl durch Abzug eises d€m
Zusland des Gebäudes, insbesondere seines Allers und seiner Abnützung
entsprechenden Belrages ermitIell;

1.1.3. der Verkeh.swert.

Der Verkehrswerl eines Gebäudes ist der erzielbare Verkaufspreis, wobei der
Wertdes Grundslilckes außer Ansalz bleibl.

'1,2. Als Versicherungswert von Gebrauchsgegenständen und Bet ebseinrichtun-
gen kann ver6inbarl werden:

1.2.1. der Neuwerl.

Als Neuwerl gelt€n die Koslen für die Wiederbeschafiung von neuen Sachen
gleicherArt und GUle;

1.2.2. det ZeitvF'n.

Der Zeihaert wird aus dem Neuweri durch Abzug eines dsm Zusland der
Sache, insbesondere ihres Allers und jhrer Abn(ilzung enlsprechenden
Betrages ermillell;

1.2.3. der Verkehrsu/erl.

DerVerkehrswert isl der ezieibare Verkaufspreis für die Sache.

1.3. Als Versicherungswerl von Waren und Vorräten gelten die Kosten für die
Wiederherst6llung oderWiederbeschaflung von Sachen gleicher Art und Güle.

lsl bei War€n und Voffäen der elzielbare Verkaufspreis niedriger als die Koslen
für di€ Wiederhsrslellung oder Wiederbeschaffung so gilt dieser als
Versicherungswert.

1.4. Als VersicherLrngswerl gellen bei

- celd und Geldeswerten der Nennweri,

- Sparbüch€m ohne Losungsworl de. BBlrag des Guthabens,

- Sparbüchern mil Losungsworl die Koslen des Kraltioserklärungsverfahrens,

- Werlpapieren mil amtlirhem Kurs diejeweils lelae amlliche Nolierung,

- sonsligen Wedpapieren der lVarklpreis.

1.5. Als Versicherungswerl von Oatenträgern mil den darauf belindlichen
Programmen und Daien, Reproduhionshilfsmilteln, Urkunden, I\,4uslern,
Prolotypen und dergleichen gelten die Kosten für die Wiederhe.stellung oder
Wiederbeschaffung.

1.6. Als Versicherungswerl behördlich zugelassener Straßen., Wasser- und
Lufttahrzeuge gill der Verkehrsw€rl.

1.7. Als Versicherungswerl sonsiiger, in den Punlden 1.2. bis 1.6. nichl genannter
beweglicher Sachen gill der Verkehrsv'/€n.

2, Allgemeine Bestimmungen zum Versichetungswert

2.'1. Unabhängig von den Beslimmungen der Punhe 1.1. bis 1.7. gill als
Versicherungsweri jedenfalls der Verkehrswerti

2.1.1. bei Sachen von hislorischem oder künsllerischem Werl, bei denen die Allerung
im allqemeinen zu keiner Enlweriung Iührt;

2.1.2 bei beweglichen Sachen, die gewerbsmäßig verliehen werden, z.B. Leihbücher,
Leihvideobände., Leihmaschinen und Laihgeräte.

2.2. Bei der Ermittlung des Versicherungswertes wird ein persönlicher LiebhabeNeri
nichl berücksichligt.

AftiketT
Entschädigung

1. Für Gebäude, Gebräuchsgegenstände und Betriebselnrichtungen (Adikel 6,
Punkte 1.1. und 1.2.):

I . 1 . lst d ie Versicherung zum Neuwerl gemä ß Adikel 6 verein barl,

'1.1.1. wird bei Zerstörung o{ter Abhandenkommen der Versicherungswert unmitlelbar
vor Einlrill des Schadenereignisses erselzl;

1.1.2- weden bei Beschädigung die notwendigen Reparalurkoslen zur Zeit des
Einlritles des Schadenereignisses (Neuwertschaden), höchstens jedoch der
Versicherungswed unmiltelbar vor Einlrill des Schadenereignisses, 6rselzi.

'1.1.3. War der Zoilwen der vom Schaden belrofienen Sache unmitlelbar vor Einlritl
des Schadenereigniss€s kleiner als 40yo des Neuwerles, wid höchsiens der
Zeitwerl erse2l.

1.1.4.War die vom Schaden belroffene Sache unmitlelbar vor Einirilt des
Schaden€reignisses dauernd ent'aeriel, wkd höchslens der Verkehrswert

Ein Gebäude isi insbesondere dann dauernd entvlerlel, wenn es zum Abbruch
beslimml oderallgemein oder für seinen Belriebszweck nichl mehr veMrendbar
ist.

Gebrauchsgegenslände und Bekiebseinrichtungen sind insbesondere dann
dauernd entwerl€|, $ronn sie dauernd aus dem Betrjeb ausgeschieden oder
allgemein oderlUr ihren Belriobszweck nichl m6hrveMendbar sind

1.2. lsl die Versicheruflg zum Zeitwerl gemäßAnitel 6 vereinbart,

1.2.1. wkd bei Zerctörung oder Abhandenkommen der Vorsicherungswert unmitlelbar
vor Eintritl des Schadenereignisses €rselz;

1.2-2- wetden bei Beschädigung die nolwendigen Reparaturkosten zur Zeil des
Einlrities des Schadenereignisses, gekürzl im Vorhällnis Zeitwerl zu Neuwei{,
höchslens jedoch der Versicherungswert unmillelbar v Eintritl des
Schadenereignisses, ersetä.

1.2.3. War die vom Schaden belroffene Sache unmillelbar vor Eintritl des
Schadenereignisses dauernd 6nbverl6l (Punkt 1.1.4.), wird hochslens der
VerkehIsweri ersetzi.
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1.3. lsl die Versicherung zum Verkehrswert gemäß Artikel 6 veroinbart,

1.3.1. wird beiZerslörung oder Abhandenkommen de. Versicherungswert unmitelbar
vor Eintitt des Schadenereignisses €ßetz;

1.3.2. werden bei Beschädigung die nolwendigen Reparaturkoslen zur Z6it des
Eintriltes des Schadenereignisses, gekürzt im Verhältnis Verkehrswert zü
Neuwerl, höchslens jedoch der Versicherungswerl unmatlolbar vor Eintritl des
Schadenereignisses, ersela-

2. Für Wareh und Vorräte (Adikel 6, Punh 1.3.)

2.1. wird b€i Zerstörung oder Abhandenkommen der Versichenrngswerl unmittelbar
vor Einlrilt des Schadenereignisses erseE;

2.2. w€rden bei Beschädigung die notwsndigen Roparaturkosten zur Zeil des
Einhitles des Schadenereignisses, höchstens j€doch der Versicherungswed
unmitlelbar vor Einl.itt des Schadenoreigniss€s, ers€ta.

2.3. Warde. erzielbare Verkaufspreis abztiglich der ersparten Koslen unmittelbar vor
Einlritl des Schadenereignissos niedriger als die Koslen der Wiederhersteilung
odor Wiederbeschsfiung, wird höchsiens dieser niedrigere Werl erselz.

3. Für Geld und Geldeswerte, Sparbüchd und Werapapiere (Anikel6, Punh 1.4.)
!4rerden die Koslen der Wiederbeschaffung, höchstens jedoch der
Versichorungswerl unmiltelbarvor Eintriil des Schadsnereignissss, erselzl.

4. Fil. Datenträger und derglelchen (Arlikel 6, Punkt 1.5.) werden die Kosten der
Wiederherstellung oder Wiederbeschafiung erselzl, sor /eil die Wiederherstellung
oder Wiederb€scheffung notwendig isl und innerhalb von zwei Jahren eb dem
Einlritl des Schadenereignisses lalsächlich erfolglt andernfalis wird nur der
lMalerialw€rt ersetzl.

5. Für Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen (Arlikel 5, Punhe 1.6., 1.7. und
2.1.)

5.1. fird bsi Zerslörung oder Abhandenkommen der Vorsicherungswert unmiitelbar
vor Einiritl des Schadenereignisses ersetzt;

5.2. w€rd6n bei Beschädigung die notw€ndigen Reparaturkoslen zur Zeit des
Eintriltes des Schadenereignisses, höchslens j€doch der Versicherungswert
unmiltolbarvor Einlritt desSchadenerelgoisses, erselzl.

5. Für veisicherte Xosten (Anikel 3, Punki 2.) werden dae tatsächlich anfallsnden
Koslen erseä.

7. Allgemelne Bestlmmungen zur Entschädigung

7.'1. Wird durch die Reparalur einer Sache ihr Versicherungswerl gegenüber ihrem
Versicherungswerl unmitlelbar vor Eintritl des Schadeoereignisses erhöhl,
werden die Reparalurkoslen um den Belrag der W€rlerhöhung gekürzl-

7.2. Der Werl verbliebener Reste wird jedenfalls angerechnet; behördliche
Beschränkungen der Wiederherstellung oder Wied€rbeschaffung werden bei der
Boflerlung der Resle nicht berücksichligl.

7.3. Für abhandengekommene und später wiederherbeigeschalfle Sachen gill

7.3.1. D6r Veßicherungsn€hmer ist zur Zurücknahme dieser Sachen verpflichtet,
soweit dies zumulbar ist.

7.3.2. W€rden Sachen nach Zahlung der Entsohädigung wiederherbeigeschalfl, hal
der Versiohorungsnehmor die erhaltene Entschädigung, abzüglich der
Vergülung für einen allfälligen Minderwerl, zurückugeb€n. Sachen, deren
Zurücknahme nicht zumulbar ist, sind dem Versicherer zu übereignen.

7.4. Bei zusammengöhörigen Einzelsachen wird die allfällige Enlworlung, welche die
unboschädigt gsbli€benen Einzelsachen durch di6 Beschädigung, ZeGtörung
od€r das Abhandenkommen der anderen erleiden, niohl berücksichtigt.

Artik.l I
lJnterverslcherung

Gemäß Ariikel 7 ermitlelle Entschädigungen u/€rden bei Vorliegen einer
UnteNersicherung nach den Bestimmungen der ABS gekürzl; dies gilt nicht, wenn
Versicherung auf Ersles Risikov6reinbart isl.

Artikel I
Zahlung der Entschädigung; Wiede,herstellung, Wiederb€schaff ung;

Realgläubige.
1 Der Ve rsicheru ngsn€hmer hal voreßt nur Anspruch:

1.1. Bei Gebäuden

1.1.1. bei Zerstörung auf Ersatz des Zeilwertes, höchstens jedoch des
Verkeh r§wertes i

1.1.2. bei Besohädigung auf Ersalz des Zeilwertschadens, höchsiens jedoch des
Verkehrswerlschadens.
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1.2. Bei Gebrauchsgegenständen uhd Betflebseinrichtungeh

1.2.1. beiZerstörung oder Abhandenkommen auf Ersatz des Zeilu/erles;

1.2.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zeilwedschadens.

1.3. Der Zeilwensohaden verhäll sich zum N€uw€rlschaden wie der Zeitwerl zum

Der Verkehrswertsohadon verhäll sich zum Neuwerlschaden wie der
Verkehßwert zum Nouwert.

2- Den Anspruch auf den die Zahlung gsmäß Punh 1. üb€rsleigenden Teil der
Entschädigung erwirbt der Versich€rungsn€hmer ersl dann und nur insoweil, als
folgende Vorausselzungen erfiilll sind:

2.1. es isi gesich€rt, daß die Enlschädigung zur Gänze zur Wiedgrherstellung bz\,v.
Wiederbeschafrung verw€ndei wird.

Sachen, die vor dem Eanlritl des Schadenereigoisses bereits hergeslslll,
angoscheft oder bsstelll waren, oder sich in Herslellung befanden, gellen nichl
als wiederhergesielll bzw. wiederbeschaffli

2.2- die Wiederherstellung eines Get*iudes erfolgl an der bisherigeh Slelle. lsl die
Wiedsrherslollu ng € n dieser Slelle behördlich verbolen. so genügl die Wiederher
siellung an dnde.sr Slelle innerhalb Oslerr€ichs:

2.3. die wiederhergeslolllen bzw. waederbeschaffren Sächen di€nen dem gleichen
Belri€bs- bzw. Vervvenduogszw€ck;

2.4- die Wiederherslellung bzw. Wiederbeschaffung erfolgt innerhalb von drei Jahren
ab dem Eintrilt d6s Schaden6reignisses.

3. Für G€bäude, die zur Zeit des Eintrittes d6s Schadensreignisses mil Hypolheken,
r|ach den Vorschriff€n der Exekulionsordnung eryvorbenen Befriedigungsrechlen,
Reallasten oder Fruchtnießungsrechlen belastel sind, whd die Enlschädigung nar
gezahlt, soweit ihre VeMendung zur Wiederh€rsl€llung gesichert isl.

Die Zahlung whd vorbehaltlos geleistet, wenn die ztr Zed d€s Einlrittes des
Schadenereignisses eingelragenen R€algläubiger innerhalb eines Monals,
nachdem sie von der Absichl, ohne Slch6.ung der bestimmungsgemäßen
Verwondung des Geldes auszuzahlen, verständigt wurden, nichl widersprochen

Seitens der Realgläubiger, die ihr Pfandrechl beim Versicherer angemeldel haben,
bedarf es zur vorbehalllosen Auszahlung der schriftlichen Zuslimmuog.

Artikel r0
Sachverstähdigenverfahren

Für das Sachversländigenve.fahren wird ergänzend zu den Beslimmungen der ABS
v6reinbarl:

1. Die Feslstellung der beiden Sachversländigen muß euoh den Versicherungswerl
der vom Schad€n belroffensn Sachen unmittelbar vor Eirnritt des
Schadan€roignisses sowie den Wert der Reste enlhalten.

2. Auf Veriengen eines Verlragspa.tners muß auch eine Feststellung des
Versichetungswertes der versicherten, vom Schaden nicht betrollenen Sachen
6rfolgen.

Aniket 11
Regreß; Versicherungssumme nach dem Schadenfäll

1. So' eit der Versich€rer dem Versicherungsnehmer oder Versicherlen den Schaden
erselzt, gehen allfällige Schaden6rsalzansprllche des Versicheruogsnehmers oder
Versicherten gegen Dritte auld€n Versich€rer über.

2. Die Ve.sicherungssumme wird nichl dadurch vermindert, daß ein6 Entschädigung
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Allgemeine Bedingungen der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG für die Rechtsschutz-Versicherung

(ARB 201s)

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel I
Wäs ist Gegenstand der Versicherung?

Der Versich6rer sorgl für dio Wahmehmung der rechtlichen lnieressen des Versiche-
rungsnehmers und lrägl die dem Versicheru ngsnehmer dabei entslehenden Koslen.

Dieser Versicherungsschulz wird naoh den Ger.reinsamen und Besonderen Beslim-
mungen gebolen und bezieht sich auf die jev,/eils vereinbarten Risiken.

A(ikel 2

Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?

1. lm Schadenersatz-Rechlsschulz (4d.17, Pkt.2.1. Arl.18, Pkt.2.1 4n.19, Ph.2.1.
und Art.24, Ph.2.3.) gill als Versicherungsfall das dem Anspruch zugrundeliegende
Schadenereignis. Als Zeitpunki des Versi.herungsfalles gill d€r Einlrllt dieses
Schadenereiqnisses,

aei Schäden infolge einer Umwellslörung, dae auf einen vom ordnungsgemäß€n,
slörungsfreien Betrlebsgesohehen abweichenden, einzelnen, plölzlich 6ingelrele-
nen Vorfall zurückzuführen sind, gilt dieser Vorfal (= Störfall) als Versicherungsfall.
AlsZeilpunkl des Versicherungsfalles gill der Einlr;ti dieses Störfalles.

Umweltslör!ng ist die Beeinträchligung der Beschaffgnheit von Lufl, Erdreich oder
Gewässerh.

2. lm Beralungs-Rechlsschutz (4rt.22, Pkl.3.), in beslimmten Fällen des Rechlsschul-
zes für Grundstückseigentum und lvliete (411.24, Pkl.4.), des Rechtsschuizes aus
Erb- und Famllienrechi (Art.25, Pkl.4.) sowie des Daten-Rechlsschutzes (Art.26,
Ph.4.) g€llen die dort beschriebenen Sonderregelungen.

3. ln den übrigen Fällen insbesondere auch für die Gellendmachung eines reinen
Vermögensschadens (Art. 17.?.1., Art. 18.2.1. und Ari. 19.2.1.) sowie fUr die WahF
nehmung rechllicher lnleressen wegen reiner Vermögensschäden (Art. 23.2.1. und
Arl. 24.2.1.1.) - gill als Veßicherungsfall der lalsächliche oder behauptele Versloß
des Versicherungsnehmers, Geqners oder eines Dritt€n gegen Rechlspflichten o-
der Rechlsvorschrifteni der Versicherungsfall gilt in dem Zeilpunkl als eingetreten,
in dem eine der genannlen Personen begonnen hal oder begonnen haben soll, ge-
gen Rechlspflichlen oder Rechlsvorcchrifien zu veßtoßen.

Bei mehreren Verstößen isl der ersle, adäqusl ursächLiche Veßtoß maßgeblich,
wobei Verslöße, die länger als ein Jahr vor Versicherungsbeginn zurückliegen. für
die Feslstellung des Versicherungsfalles außer Belrachl bleibon. lm Führerschein-
Rechlsschutz {4d.17, Pkt.2.3. und Art.'18, Pki.2.3.) isi bei mohreren Verslößen deF
lenige maßgeblich, der die Abnahme oder Eniziehung unmiilelbar auslöst.

Artikel 3

Fürwelchen Zeltraum gllt die Versicherung? (Zeitllcher Geltungsbereich)

1. Die Versicherung erslrech sich grundsälzlich auf Versicherungsfälle, die vdhrend
der Laufzeil desVersicherungsvertrages einlrelen.

2. Lös1 eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versicherungsnehmers, des
Gegnors oder eines Dritleo, die vor Versicherungsbginn vorgenommen 'rurde,
den Veßicherungsfall gemäß Arl.2, Pkt.3. aus, beslehl kein Varsicherungsschulz.
Willenserklärungen oder Rechtshandlungen, die länger ais ein Jahr vor Veßiche-
rungsbeginn vorgenommen wurden, bleiben dsbei außer Betracht.

3. Wirdder Deckungsanspruch vom Versicherungsnehm6r später als zweiJahre nach
Eoendigung des Versioh6rungsverlrages fi.lr das belreffende Risiko gellend ge-
machl, besleht kein Versioherungsschutz. Dies gilt jodoch nichl, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Deckußgsanspruoh nach Kenntnis des Versicherungstalles
im Sinne des § 33 VeßVG (siehe Anhang) un!€rzüglich geltend machl

4. Darüber hinaus wird der Versicherungsschut2 durch die Besiimmungen über Prä-
mienzahlung und Beginn des Versicherungsschutzes (4d.12) und die in den Be-
sonder€n Bestjmmungen geregellen Warlefiisl6n (Ad.20 bis 26) zeitlich begrenzl.

Anikel 4
Wo gilt die Verslche.ung? (ö.tlicher Geltungsbereich)

1. lm Fahrzeug- und Fahrze!g'Verlrags-Rechtsschulz (4n.17), LenkeFRechlsschutz
(Arl.18) sowie im Schadenersalz- und Slraf-Rechlsschutz (Art.19) beslehl Versi-
cherungsschulz fiir Versicherungsfälle, die in Europa (im geographischen sinn),
den außereuropäischen Miltelmeeranrainerslaaten, auf den Kanarischen lnseln,
Madena und den fuoren - auch auf Flug- und Schi{fsreisen innerhalb der äußeren
G.enzen dieses Geltungsbereiches - eintrelen, wenn auch die Wahrnehmung
rechtlicherlnleressen in diesem Gellungsbereich erfolgt.

Dies gill ebenso im Arbeitsgerichls-Rechlsschulz gem. Arl.20, Pkt.1.1. (als Arbeil-
nehmeo, im Sozialversicherungs-Rechlsschulz gem. Arl.21, PK.1.1. (im Prival-
und Berufsbereich als Arbeilnehmer), im Eelat!ngs-Reohlsschulz gem. N1.22,
Pld.1.1. (im Privat !nd BerLrfsbereich als Arbeilnehm6r), im Allgemeinen Vedrags-

Reohisschutz gem. Arl.23 Pkt 1.1 (im Pivatbereich), im Rechtsschutz filr Grlnd-
slückseigonlum und Miele gem.4n.24 als Eigentümer oder Mieler einer aus-
schließlich eigenen Wohnzwecken dienenden WohnLrng oder eines entsprechen-
den Einfamilienhauses, im Rechlsschulz aus Erb- und Familienrecht gem. Ar1. 25
sowie im Daie n-Reohlssch utz gem - Arl.26, Pld.1 . 1 . (im Privalbereich).

2. ln den übrigen in Pkt.1. nicht genannten Fällen bestehl Versicherungsschutz, v,/enß
dar Versicherungsfall im Gellungsbereich gemäß Pkl.1. eintitt, die Wahrnehmung
rechtlich6r lnteressen jedoch in Oslerreich erfolgt und dafUr die Zuständlgkeit eines
slaallichen öslerrsichischen Gerichles oder einer ösierreiohischen Ve.waltungsbe-
hörde gegeben isl.

3. Überdies bastehl im Zusammenhang mit A!slandsaufenlhalten nach Unfällen mil
Körperschaden d6s Versicherungsnehmers oder der milversioherlen Familienan-
gehörigen im Schadenersatz- und Slraf-Rechlsschutz weltweiler Versicherungs-
sohulz, sofern die ununlerbrochene Verweildauer im Ausland zr,,vei Monate nichl
ubersteigi. Die Höchslgrenze der vom Versich€rer zu erb ngenden Leistungen be-
trägl 25 y. der im Zeilpunkl des Versicherungsfalles laut Verlrag gülligen Versiche-
rungssumme.

Der Versicherungsschutz erslrecld sich nichl auf die Übernahms von Kosten aus
Slreilanteils- oder Erfolgshonorarvereinbarungen

Aftlkel 5
Wer ist verslchert und unter welchen Voraussetzungen können mitversicherte

Personen Deckungsansprüche geltend machen?

1, Versicherl sind der Versicherunqsnehmer und die in den Besonderen Beslimmun"
gen jeweils genannlen milversicherton Personen. Die für den V€rsicherungsneh-
mer gelroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß auch tür die miiversicherlen
Personent das lrilfi insbesondere äuch für die Erfüllung der Obliegenheilen zu
(Art.8).

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegenüber dem Versicherer
nur mil Zustimmung des Versicherungsnehmers geltend machen.

Der Versicherungsnehmer isl berechtigi, seine Zuslimmung zu widerrufen, wenn
mitversicherte Personen Versicherungsschriz für die Anfechlung einer Enlschei-
dsng oder die Einl€itung eines anderen Verfahrens verlangen. Der Versicherungs-
schuiz enlfäl11 ab dem Zeilpunkl, zu dern die enlsprechende Erklärung d€s Versi"
cherungsnehmers beim Versjcherer einla ngl.

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungsschulz gehl auf die
Erben des Versich€rungsnehfirers über wenn der Versicheru ngsfa ll vor dessen Ab-
leben eingelrelen isl.

4, Der Versicherungsschulz erslreckt sich auch auf Personen, filr deren llnterhalt der
Versicherungsnehmer nach dem Gesetz zu sorgen halte, wenn sie autgrund des
Ablebens des Versicherungsnehmers eigene Schadgnersaizansprüche gellend

Artlkel 6

Welche Lelstungen erbringt der Verslcherer?

1. Verlangi der VersicherungsnehmerVersicherLrngsschulz, übernimmt der Versiche'
ror im Falls€iner Leislungsptliohl die ab dem Zeiipunkt der Gellondmachung des
Deckungsanspruches entslehenden Koslen gemäß Pkl.6. sowoil sie für die WahF
nehmung der rechllichen lnleressen des Versicherungsnehmers nolwendig sind.

2. Es werden die ab dem Zeitpunkt der Gellendmachung des Deckungsanspruches
enlslehenden Koslen gem . Pkt. 1 . übernommen Vor d iesem Zeitpu nkl enlsla ndene
Koslen sind nur insoweil versicherl, als sie der Versicherer auch bei vorhe.iger Ab-
siimmung und Prüfung seiner Leislungspflichl zu lragen gehabt hätten (Arl. 8).

3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechlsverfolgung oder Rechlsveneidlgung
zweokenlsprechend und nicht mulwillig ist und hinreichende Aussicht auf deren Er-
folg besleht.

Die Prilfung der Erfolgsaussichl gemäß Arl.9 unlerbleibl im Straf-, Führerschein-
und Beralungs-Rechlsschulz.

4, Der versicherungsschulz erstrecki sich, soweii die Besonderen Besiimmungen
nichls anderes vorsehen (4t1.20,21,24 und 25), auf die außergerichtliche Wahr-
nehmung rechilicher lnleressen durch den Versicherer oder durch eane von ihm
beauflragla zur berufsmäßigen Parl.ienverlrolung belugte Person und auf die Ver
tretung vor slaallichen Gorichten und Verwallungsbehörden in allen lnslanzen.
Wenn und soweil dies in deo Besonderen Beslimmungen vorgesehen isl (vsl
Arl.20, Ad.24 und 4d.25), umfassl d6r Versicherungsschulz darüber hinaus außer-
gerichtliche Korfl iKlösung durch l!4edialion.

5. Für das Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwallungsgerichtshof besleht Ver-
sicherungssohuiz nua dann, w€nn dies in den Besonderen Bestimmungen aus-
drüoklich vorqesehen isi.

6. Oer Versicherer zahll

6.1. die ang€messenen Koslen des für den Versicherungsnehmer täligen Rechtsaf'
waltes bis zur Höhe des Rechlsanwallslarifg€selzos oder, sof€rn dorl die Enlloh"
nung für anwallljche Leislungen nichl geregell isl, bis zur Höhe der Allgemeinen
Honorarkrilerioni
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ln gerichtlichen Vsrfahren werden Nebsnleistungen des Rechlsanwaltes maximal
in Höhe des nach dem ieweiligen Terif zulässigen Einheitssalz€s eines am Orl
des in 1. lnslan2 zusländigen Gerichles ansässjgen Rechlssnwalles gezahlt.

Haben am Ort dieses Gerichles nicht mindesiens 4 Reohtsanwälie ihren Kanzlen
sitz, übernimmt der Versicherer die lariflich vorgesehenen lvlehrkosten aus der
Sprengelfremdheil. Diese Beslimmungen sind sinngemäß auch auf die Vertre-
tung vor Verwaltungsbehörden und Vewvallungsge chlen anzuwenden.

Wlrdansielle d6s Rechlsanwaltes eine andere zur b€rufsmäßigen Parteienverlre-
lung befugle Person tätig, werden doren Kosten nach den fürsie gettenden Richt-
linien, maxamal jedoch bis zur Höhe des RechtsanNaltslarifgesetes übernom-

lm Ausland werdon die angomessenen Kosien einer zur berufsmäßigen partei-
enverlretung befuglen Person nach den dori ge[eoden Rich inien übernommen.

6.2. die dem Versicherungsn€hmer zur Zahlung aufortsglen Vorschitsse und Gebüh-
ren für die von Binem Gerichl oder einer Verwa[ungsbehörde beigezogenen
Saohverständigen, Dolmetscher und Zeugen sowie Vorschtjsse und Gebilhren
filr das gerichtlicha oder verweliungsbehördliche Verfahreni

Nicht erselzt werden Koslen für Urteilsv€röffenllichungen und strafrechttiche Voll
2UgSmaßnahmen.

6.3. im Zivilprozess auch die Koslen der Gogenseile, soweii der Versicherungsneh-
merzu deren Zahlung verpflichtet isl;

Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer im Slrah/erfahren
auch die Koslen des Schriflsatzes der Subsidiaranklage.

6.4. die Koslen der Hin- und RLicHahrt des Versicherungsnehmers zu und von einem
ausländischen Gericht. wenn sein Erscheinen als Beschuldigler oder panei von
diesem angeordnel v,/urde oder zur Vermeidung von Rechlsnachteilen erfordeF
lich ist;

Eine Kostenersleltung erfolgl bis zor Höhe der Eisenbahnkoslgn zvreiter Klasse
einschließlich Zuschlägen. Steht dieses Transportmittel nichl zur Verlilgung, eF
sela der Versicherer die l(osten eines vergleichbaren öffentlichen Verkehrsmit.
tels (Autobus, Fähre) bis 2um nächslgelegonen Bahnanschluss. lst der Oi( der
Einvernahme m6hr als 1.500 km vom Wohnsit des Versicherungsnehmers enl-
fernl, erfolgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der Economy-Ktas-se.

6.5. vorschussr,/eise jene Belräge, die vom Versicherungsnehmer im Austand aufge-
wendet werden miissien, um einstweilen von Shafvorfolgungsmaßnahmeh veF
schont zu bleiben (Silaikauiion). Dieser Vorschuss ist vom Versicherungsnehmer
innerhalbvon sechs llonaton abZahlung durch den Ver$chererzurückzuzahleni

6.6. Koslen gemäß Pkt.6.1., Pkt.6.2. und Pkt.5.4. exklusive Ums€lzsteuer, wenn der
Versicherungsnehmer vorsleuerabzugsb6rechtigt isti

6.7. Koston gemäß Pkl-6.1., Pk1.6.2. und Ph.6.4. unbeschadel anderer gesetzlicher
Beslimmungen, wenn und solange Teilzahlungen durch die Gogenseite Kapital
und Zinsen nichl tibersleigeo (ausgenommen inkassofälle gemäß Art.23,
Ptd.2.3.3.).

6.8 Oer Versicherer übernimml im Falle der Uneinbringlichkeil eines rechtskräftig zu-
gesprochenen Schmezensgeldes oder Verdienslentganges auf Grund einer KöF
perv6rletzung oder Tötung der versich6rlon Person den rechtskräftig zugespro-
chenen Betrag inn€rhalb der Versiohoru ngssu m me, wenn derAnspruch inne.halb
von olvlonaien ab Rechlskrefl des Urteils trotz der vom Versicherer geseizten
Exekulionsmaßnahmen nicht einbringlich gemachl werden kann.

Der Anspruch gehl im Ausmaß der Bevorschussung aLrf d€n Versicheror über
und sind Eingänge vorerst auf diese vom Versicherer bevorschussten Beträge
anzurechnen und 6rsl dann auf reslliches Kapilal, Zinsen und Koslen.

Der Versicherungsnehmer isl verpflichlel, den Versicherer bei der cellendma-
chung dieserAnsprüche zu unlerslülzen und ihm auf Vedangen eine Ablretungs-
erklärung auszustellen.

6.9. Werd€n dem Versicherungsnehmer slrafbare Handlungen oder Unterlassungen
vorgeworfen, itbernimml der veßicherer im skaf,Rechlsschurz d6 Art.17,
Pkt-2.2., Ad.1A, PR.2.2. und Art.19, Pkt.2.2. bei slaalsanwaltschafllichen Oiversi-
onsmaßnahmen im Sinn der §§ 198ff. Slrafpro2essordnung (StPO siehe An-
hang) eb dem Zsitpunkl der lvlitteilung des Staalsanwalles Uber die Möglichkeit
einer Diversionsmaßnahme oder ab dem Zeilpunkt der Kontaktaufnahme durch
einen Konfliklregler in Fällen des außergericlitlichen Tatausgleichs auch die nol-
v,endigen Koslen anv,/alllicher Beralungs- und Verlrelungsverhandlungen sowie
einen allfälligen Pauschalkostenbeitrag bis maximal 0,5 % dor Versicherungs-

Werden dem Versicherungsnehmer Gebilhren eines vom Slaatsanwalt beigezo-
genen Sachversländigen od€r Dolmetschers auferlegl, erhöht sich das Kostenli-
mit auf 0,75 % der Versicheru ngssu m m€.

Kein Versioherungsschutz beslehl in den Fällen des Arl.17, Pk1.1.3. und An.18,
Pkt_1_2_

6.10. in Fällen außergerichllicher Konflildlösung durch Medialion

6.10.1.die ab der 2. l/edialionssilzuog aul den Versich€rungsnehmer entfatlenden
Honorarkoslen des Medialors und die Koslen der Verfassung der abschließen-
den Mediationslereinbarung (Punktalion) bis meximal '1,25 % der Versiche-

dhtwrffi
rungssumme. Sind auch nichl versichene Personen als Pariei am Medialions-
verfahren beteiligt, lägl der Versicherer die Koslen anteilig im Verhältnis veßi-
cherler zu nichl versicherlen Peßonen.

6.10.2.Scheilert die Mediation und ve angl der Versicherungsnehmer Deckung für die
Verl.elung vor Gericht oder einer VeMallungsbehörde, zahll der Versicherer
die Kosten für maximäl drei zweistündig€ ir€dialionssilzungen.

6.10.3.Die Versicherungsleistung für lvedialion erslrech sich n;chi auf Kosten beige-
zogener Sachversländigor, sowie Koslen der Verfassung formalrechilich wirk-
sam€r Schriffsätze, Vereinbarungen und Behördeneingaben, wie von Diensl-
verträ§en, Mietverträgen, Grenzberichtigußgsanträgen, Seruitutsverträgen, etc.

7. Die Leistungspflichl des Versichereß ist begrena wie folgt:

7.1. Die Höchstgrenze d6r vom Versicherer in sinem Versicherungsfattfür den Versi-
cherungsnehmer und die miNersicherlen Personen zll eörjngenden Leislungen
bildel die im Zoilpunkt des Versicherungsfalles laul Vertrag gültjge Veßiche-

7.2. Bei mehreren Versicherungsfällen, die sin6n ursächlich und zeitlich zusammen,
hängenden, einheitlichen Vorgang darslellen, slehl die Versicherungssumme nur
einmal zur Verfügung. Ihre Höhe beslimmt sich nach dem Zeitpunkt des 6r6ten
Versioherungsfalles.

7.3. Genießen mehrero Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ihrer rechltich3n lo-
leresseo Versjcherungsschulz aus einem oder mehreren Versicherungsverträgen
und sind ihre lnleressen aufgrund der glejchen oder einer gleicharligen Ursache
gegen den/diesslbon Gegner gorichlel, isl der Versichorer berechtiqi, sein6 Leis-
tungspilichl vorersl

- aul die außergerichlliche Wahrnehmung durch von ihm ausgewählte Rechlsver

- auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärungen als Privalbeleiligte lnd
auf die Forderungsanmeldrngen in lnsoivenzverfahren sowie

- auf nolwendige Musterverfahren zu beschränken. Die dem Versicherer fitr dae
Vorbereilung und Durchführung von lvuslerverfahren entstehende. Kosten
werd€n nach Kopfloiien auf die Versichdrungssummen aller betroffenen Versi-
cherungsnehmer angerechh6t.

We.den vom Versicher€r cemeinschaflsklagefi oder sonstige gemeinschafl liche
Formon de. gerichllichen lnl6ressenwahrnehmung organisiert oder emptohlen
und nimml der Versicherungsnehmer freiwillig daran leil, oder werden mehrere
Klagen vom Gericht verbunden, tibernimml der Ve.sicherer di6 dem einzelnen
Versicherungsnehmer enlstehenden Koslen bis 2u elnem Sublimit von max.
12,5% det mil dem jeweiligen Versicheruogsnehmer ve.einbarlen Versiche-
rungssumm€.

Wenn und sobald die Versicherungsnehmer durch di€se lvlaßnahmen nichl aus-
reichend gegen einen Verlust ihrer Ansprüche durch drohende Verjährung ge-
schtitzl sind, übernimml der Versicherer die Kosten für die individuelle, gerichtli-
che Gellendmachung von AnsprUchen zur Hemmung/Unierbrechung der V6rläh-
rung bis zu einem Sublimil von .r,ax. 12,5 aÄ der mit dem jeweiligen Versiche-
rungsnehmer verein barten Versicherungssumme. lst näch Klärung der für alle be-
lrofren€n Versicherungsnehmer maßgeblichen Vo{ragen noch die gerichtliche
Gellendmachung indivjdueller Ansprüch6 noh,1/sndig, bestehi dafür Versiche-
rungsschulz in vollem Umfange,

Lejstungen gemäß Pkt.7-3- sind auf die Versicherungssumme an2urechnen.

Soforn der Versicherungsschulz die Vertrelung in allgemeinen Verwaltungsver
fahren bzw. vor dem Verfassungs- oder VoMaltungsg€richtshof umfassl, können
diese Bgstimmungen sinngemäß angewandi vuerden.

7.4. Bei einem Vergleioh lrägl der Vorsicherer die Kosten nur in dem lJmfang, der
dem Verhällnis des Obsiegenszum Unterliegen enlsprichl.

7.5. Nach Vodiegen oin6s Exekutionsiilels (2.B. Urteil) t.ägi der Ve6icherer Koslen
der Rochlsverwirklichung für höchstens fünf Exekulionsversuchs einschließlich
derAnmeldung der Forderung in einem lnsolvenzverfahren, begrena mil5 yo der
Versicherungssumm€.

Bei einem lnsolv€nzverfahren über das Vermögen des cegners vor Vorliegen ei"
nes rechlskräfligen Tiiels übernimml der Versicherer neben den Kosten der An-
meldung der Forderung ausschließlich die Kosten des durch 6ine B€str€ilung
notwendigen Zivilverfahrens.

Der V8rsicherer übernimmt, ausqenomm6n in den Fällen des Arl.23, Pkt.2.3.
(Allgemeiner Vertrags-Rechlsschutz für den Betriebsbereich), über den Umfang
des A4.6, Pk1.7.5. hinaus nach Vorliegen eines rechlskränigen Exekulionslilels
die Koslen für die Ausforschung des Aufenthalles und der Vermögensverhällnis-
se des Schuldners bis zu einem Betrag von max. 1,25 % der Vorsicherungssum-
me durch eine vom Versioherer ausgewählle und beauftragle lnslilulion (Deteklei,
Wirtschaft sdienst, Kreditschutzorganisation elc.).

7.6. T.effen in einem Zivilve.fahren Ansprüchs zusammen, für die teils V€rsiche-
rungsschulz bestehl, leils nicht, lrägi der Versicherer nur jene Kosten, die auch
ohne Be{icksichligung der nicht unler Veßicherungsschutz stehenden A,rsprü-
che von ihm zu übernehmen wä.en. Lässl sich die Leislungspflichl danach nichl
beslimmen,lrägl der Versicherer die l(osten anteilig im Verhältnis der §reitw6rte
(Bemessungsgrundlagen) zueinander.
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Werden in einem Zivilvadahten vom Gegner Forderungen aufrechnungsweise
gellend gemachl, für deren Abw6hr kein VersicherurgsschuE beslehl, trägl der
Versicherer nur die Koslen, die der Versicherungsnehmer nach den Koslener-
salzbesiimmungen der Zivilprozessordnung zu lragen hälte, wenn nur seine Ak-
liv.forderung Gegenstand des Prozesses gewesen wäre.

Bei einem Vergleich gill Pkt.7.4. bezogen auf die unler Versicherungsschulz sle-
honden Ansprüch6.

Sind mehrere Delihe Gegenstand eines Slrafverfahrens, für die leils Versiche-
rungsschulz beslehl, leils nichl, lrägl der Versicherer die Koslon anteilig im VeF
hälinis der Bemessungsgrundlag€n für di€ Honorierung anwaltlicher Lsislungen

8. lm Versicherungsvertrag kann v6reinbad worden, dass der Versicherungsnehmer
einen Teilder Koslen selbsl trägl (Selbslbeteiligung).

Artikel 7

Was ist vom Versicheaungsschutz ausgeschlossen?

1. Kein Versicherungsschutz beslehl filr die Wahrnehmsng rechllichsr lnteressen

1.1. in unmitlelbarem oder mittelba.em Zusammenhang mll Kriegsereignissen, inne-
ren unruhen, Terroranschlägen oder Gewaltläligkeiten enlässlich einer öffenlli-
chen Ansamnlung oder Kundgebung, von Sireiks oder Aussperrungen;

1.2. in unmitlelbarem oder mitlelbar6m Zusammenhang mil Kalaslrophen sowie mit
Ereignissen, die auf allmähliche Einwirkung zurilcleufilhren sind. Eine Kalaslro-
phe liegl vor, wenn durch ein Nalurereignls oder ein sonstiges Ereignis dom Um-
fang nach eine außergewöhnliche Schädigung von Menschen oder Sachen ein-
getreten isl oder unmittelbar bevorslehi.

1.3. in unmitlelbarem oder miilelbarem Zusammenhang mil nuklearen Ersign;sseni
mil genelischen Veränderungen oder genlechnisch veränderlsn Organismen;
oder mil A!swirkungen elel(tromagneiischer Felder oder lnfraschall.

Dieser Ausschluss gill nicht, soweit eine humanmedizinische Behandlung zu-
grunde liegt;

1.4. in unmillelbarem oder millelbarem Zusammenhang mil hohellsrechilichen An-
ordnungen, die aufgrund einer Ausnahmesilualion an eine Peßonenmehrheil
gerichiei sindi

1.5. aus dem Bereich des lmmaterialgüterrechtes und im Zusammenhang mil VeF
irägen, die Immalerialgüterrechle zum Gegensiand hab6n;

1.6- aus dem Bereich des Karlell- oder sonsligen Wetlbeweüsrechi6si

1.7. aus dem Bereich des Gesellschafts-, Genossenschafls- und Ver6insrechles, d€s
Rechtes der Stillen Gesellschaften sowie des Rechles der Krrchen und Rsligi-
on§gemeinschaflen;

1.8. aus Ansl6llungsverlrägen geselzlicher Verlreler jurisiischer Personen sowie aus
dem Bereich des Handelsverlrelerrechtesi

1.9. aus dem Bereich des SleueF, Zoll- und sonsligen Abgabenrechl6s;

1.10. aus dem Bereich des Disziplinarrechlesi

1.11. im ursächlichen Zusammenhang mit

a)dem Erwerb eioerWohnung oder ejnes Gebäldes saml Grundslück oder der
Errichlung bzw baubehördlich genehmigungs- oder anzeigepflaohliger Ver
änderung von Gebaudan, Gebäudeleilen oder Grundslücken, die sich im Ei
genlum oder Eesilz des Veßicherungsnehmers befinden oder von ihm erwor-
ben werdeni

b)der Planung derartig6r [4aßnahmen;

c)der Finanzierung eines unler a) genannlen Vorhabens einschließlich des
Grundslücken /erbes;

d)Verlrägen über Superädifi kale und Timesharing, aus Teilnutzungsverträgen
sowie aus Verträgen ilber Wiederkaufs-, Rückverkaufs-, oder Vorkaufsrechle
an unbeweglichen Sachen oder aus Vorverirägen üb6r unbewegliche Sachen;

Oieser Ausschluss gilt nicht für die Gellendmachung von Personenschäden so-
wie im Straf-Rechtsschulz:

1.12. ass Versicherungsverlrägen;

1.13. in ursächlichem Zusammenhang mi1 Schäden, die auf Asbest oder asbssthallige
IVlaterialien zurückzuführen sindi

1.14. in ursächlichem Zusammenhang mil Spiel- und Wetlverlrägen, Gewinnzusagen
oder v6rgleichbaren IMitl€ilungen;

'1.15. aus dem Bereich des Vergaberechles;

1.16. im ursächlichen Zusammenhang rnil d6r Anlage von Vormögen in Finanzinslru-
menlen gem. § 48a (1) 23 Börsegeselz (siehe Anhang) und der damil zusam-
menhängenden Beratung, Vermilllung und Ver$,ällung.

2. Vom Versicherungsschulz sind terner ausgeschlossen

2.1. die Wahrnehmung rechllicher lnleressen mehrerer Versicherungsnehmer des-
selben Rechisschulzversicherungsverlrages uniereinander, milversicheder PeF
sonen unlereinander und mitversicherler Personen gegen den Versicherungs-

nehmer; die Wahrnehmung rechilicher lnleressen zwischen Lebensgefährlen ist
auoh dann ausgeschlossen, wenn die häusliche Gemelnschafl autgehoben is1,

sofern die lnleressenwahrnshmung im Zusammenhang mil der Lebensgemein-
schafl slehii

2.2. Auseinanderselzungen aus Verlrägen, mil denen durch Wechselbegebung, Ver-
gleich, Anerkennlnis oder ähnliche Vereinbarungen eine neue Rechlsgrundlage
geschaffen wurde,6s sei d€nn, ohna die ne!e Rechlsgrundlage wäre Versiche-
rungsschLit2 gegebeni

2.3 die Gellendmachung von Forderungen, die an den Versacherungsnehmer abge-
lrelen wLrrden, und die Abwehr von Haftungen als Verbindlichkeilen anderer
Personen, die der Versicherungsnehmer übernommen hat, wenn die Ablrelung
oder Haflungsübernahrne €rfolgle, nachdem der V€rsicherungsfalleingetreten isl,
oder nachdem vom Versichorungsnohmer, Gegner oder einem Drillen eine den
Versicherungsfall auslösende Rechtshandlung oder Willenserklärung vo.genom-

2.4. die Wahrnehmung rochllicher inleressen im Zusammenhang mit einem über das
Vermögen des Versicherüngsnehmers beanlaaglen lnsolvenzverfahrens;

2.5. Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer voßälzlich und recht6widrig
herbeigefühd hal sowie solche, die lm Zusammenhang mit der Begehung eines
Verbrechens durch den Versicheru ngsnehmer eintreten.

3. Neben diesen allgemBinen Ausschlüssen sind in dBn Besonderen Bestimmungen
spezielle Püsschlussregelungen enthallen (411.17, 18. 19, 20,23.24, 25,26 lnd
27).

Artikel I
Welche Pflichten hat der Vetsichetungsnehmer zur Sicherung seines Oe-

ckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)

1 . Verlangt de. Versicherungsn eh mer Versicherungssch utz, isl er verpflichlel,

1.1. den Versioherer unverz|glich, vollsländig und wahrheitsgemäß über die jeweilige
Sachiege auf2uklären und ihm alle erforderlichen Unledagen auf Verlangen voF
zulegenl

1.2. dem Versicherer die Beauflragung des Rechlslerlreie.s (Arl.10) zu überlassen,
dem Rechlsverlreter Vollma.ht zu erleilen, ihn vollsländig und wahrheilsgemäß
uber die jeweilige Sachlage zu unierrichten und ihm auf Verlangen alle erforderli'
chen Unlerlagen zur Verfügung ?u slellen,

1.3. Kosienvorsohreibungen, di6 ihm zugehen, vor ihrer Begleichung unveeüglich
dem Versichererzur Prüfung zu übermilielni

'1.4 alles zu vermeiden, was die Koslen unnötig erhöhl oder die Koslenersiatlung
durch Orille ganz od6r teilweise verhirderli

1.5. beider Geltendmachung oder Abv,/ehr von zivilrechllichen Ansprüchen außerdem

1.5 1. d6m Vercicherer vorerst dle l\/öglichkeil einzuräumen, Ansprüche selbsl lnner-
halb angemessener Frisi außergerichtlich du.chzuselzen oder abzuwehren i

1.5.2. vor der gerichllichen Gellendmachung oder Abwohr von Ansprüchen und vor
der Anfechlung einer gerichllichen Enlscheidung die Stellungnahme des Versi-
cherers zur Notwendigkeil der lvlaßnahmen (Art. 6.3) und auch zur Aussichl auf
Erfolg einzuholeni der Abschluss von Vergleichon isl mil dem Versicherer ab-

1.5.3. soweil seine lrfleressen nichl unbillig, insb6sondere durch drohende Verjährung
beeinkächiigt werden, vor der gerichil'chen Gellendmachung von Ansprilchen
die Rechtskrafl eines Slrafverfahrens oder eines anderen Verfahrens, insbe-
sondere eines Musterverlahrens, abzu$rarien, das lalsächliche oder rechlliche
Bedeulung für den beabsichligien Rechlsstrell haben kann, oder vorersl nur ei-
n6n Teil der Ansprüche gellend zu machen und die Gellendmachung der ver-
bleibenden Ansprüche bis zur rechlskäfligen Enlscheidung über den Teilan-
spruch zurüclaustellen.

2. Verlelzl der Versicherungsnehmer eine der vorslehend genannten Obliegenheilen,
isl der Versicherer gemäß den Vorausselz!ngen und Begrenzungen des § 6 Versi-
chenrngsvertragsgeselz (VersVG), BGBI. Nr.2/1959, in der jeweils geltenden Fas-
sung (siehe Anlage), von der Verpflichtung zur Leistung frei.

3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheilen sind in den Arlikeln 13, 17, 18 und 19
spezielle Obliegenheilsn geregelt.

Artikel I
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des Versicherungs-

nehmers Stellung zu nehmen?

Was hat bei Meinungsverschledenhelten zwlschen dem Vetsicherer und dem
Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangswelse odet die Erfolgsaussich-

ten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren)

1. Der Versicherer hal binnen zwei Wochen rach Gellendmachung des DeckLrngsan-
spruches durch den Versicherungsnehmer und Erhall der zur Prüfung dieses An'
spruches nolwendigen lJnlerlagen urd lniormationen dem Versicherungsnehmer
gegenüber den Versicherungsschulz grundsätzlich zu besläligen oder begründel
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Versicherung Aktisnges€llschaft

Der Versicherer isl innerhalb der in Abs.1 genannten Frisl berechtigt, diese durch
einsoilige Erklärung um weilere zweiWochen zu vsrlängem.

2. Davon unabhängig hat der Vorsich€rer das Recht, jederzeit Erhebungen über den
muhaßlichen Erfolg der R6chtsverfolgung oder Reohtsverteidigung anzuslellen.
Komml er nach Prüfüng des Sachverhalles unier Beriicksichligung der Rechts- und
Beweislage zum Ergebnis,

2.1. dass h,nreichende Aussichl bestehl, in 6inem Vedahren im angeslreblen Umfang
zu obsiegen, hal er sich zur Übernahme aller Koslen nach Maßgabe des Art.6
(Versacherunqsl€islungen) bereii zu e*lären;

2.2. dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. ein Unterliegen in €inem
V€rfahren wahrschei^lichsr isl als ein Obsiegen. isl er berechtigr die Übernahme
der an die Gegenseite zu zahlenden Koston abzulehnen;

2.3. dass erfahrungsg€mäß keine Aussichl auf Erfolg beslelt, hal er das Rechl, die
Koslenübernahms zur Gänze abzulehnen

3. Filr den Fall von l\reinungsverschiedenheiten zwischen dem V6rsicherer und dem
Veßicherungsnehmer über die Erfolgsaussichl€n der Rechlsverfolsung oder
Rechlsverleidigung oder das Vorgehen zur Eeilegung des Slreitfalles, für den De-
ckung begehll wird, kann der Versichorungsnehmer seinen Anspruch aufVersiche-
rungss.hulz durch Beanlragung eines Schiedsgutaohlerverfahrens oder ohne
Durchlührung eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß § 12 VersVG (siehe An-
hang ) gerichllich gellend machen.

4. Die gänzliche oder leilweise Ablehnung der Koslenilbernahme wegen nichl hinrei-
chender oder fehlender Aussichi auf Ertolg oder sonsliger l\Iainungsverschieden-
heiten im Sinn des Pkl.3. isl dem Versicherungsnohmer unler Bekannlgabe der
Gründe und unler Hinweis auf die [Iöglichkeit eines SchiedsgubchteNerfahrens
gemäß Pkt.s. in geschriebener Form milzuleilen. Die bis zu diesem Zeitpunh auf.
gelaüfenen Kosten sind vom Versicherer zu lragen, sofern die sonstigen Voraus-
selzungen des Versicherungsschulzes vorliegen.

Unterlässl der V6rsicherer den Hinweis gemäß Abs.1, galt der Veßichorungsschulz
für die begehrle Maßnahme als anerkaonl.

5. Verlangt der V€rsicherungsnehmer die Durchführung eines Schiedsgulächieryer-
fahrens, so muss er innerhalb von 4 Wochen naoh Erhall der O6il-)Ablehnung des
Versicherers unier gleichzeiliger Eenennung eines Rechlsanwalles die Einleilung
des Schiedsgulaohterver{ahrsns in geschriebener Form, sofern nicht die Schrifl-
lich koit v€reinbarl isl, beantragen.

Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von 14 Tagen seineF
seils €inen Rechlsanuäll namhafl zu mechen und dioseo mit der Einleitung des
Schiedsgutachlerverfahrens zu beaufrragen.

Versicherungsn6hmer und Versioherer dllrfen nur solche Rechlsanwälle als
Schiedsgulacht€r benennen, die im konkreloo Sireilfall noch nichl als Rechtsvodre-
ler lätig waren. Bei Anwallsgesellschaften schließt die Vertrelungsläligkeil eines
Anwälles alleanderen Anwälle von der Nominierunq äls Schiedsgulachler aus.

Komm€n die beiden Rechtsanwälle zu €iner einhGillichen Meirung, so sind Versi-
cherer und Versich6r!ngsnehmer an diese Enlscheiduhg gebund6h,

Weichl diese Entscheidung jedoch von der wkklichen Sachlago erheblich ab, kön-
nen Versicherungsnehmer oder Versich€rer gemäß § 64 (1) VersVG (siehe An-
hang) diese Enischeidung gerichtlichanfechten.

Treflen die beauftragten Rechlsanwälie innerhalb von vier Wochen keine oder kei-
ne übereinstimmsnde Enlschsidung, kann der Versicherungsnehmer seinen An-
spruch auf Versicherungsschulz gerichllich gellend machen-

6. Die Koslen des Schiedsgulachlerverfahr6ns sind im Verhälinis d6s Obsiegons zum
lJnterliegen in diesem Verfähren vom Versicherer bzw. Versicherungsnehmer zu
iragen, wob€i di€ Koslentragungspflichl dss Ve.sicherungsnehmers mit der Höhe
s€iner eigenen Anwallskosten begren, isl.

Komml os zu keinor Einigung, lrägt jede Seite die Koslen ihr6s Reohlsanwaltes.
Dies€ Kosten leilen das Schicksalder Koslen eines alifälligen Deckungsprozgsses.

Artikel 10

Wer wählt den Rechtsvertreier aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt
und was hat beiVorliegen einer lnt€ressenkollision zu gesch€hen?

1. Der Versicherungsnehmer ist berechligl, zu seiner Vertretung vor Ge.ichlen oder
Verweltungsbehlirden, eine zur berufsmäßigen Parleienverlrelung befugte Person
(Rechlsanwalt, Nolar elc.) fr€i zu w:ihlen. Der Versicherer isl verpflichlet, den Ver-
sicherungsnehm6r auf sein Wahkeoht hinzuweisen, sobald dieser Versicherungs-
schulz für die Einleitung eines Gerichls- oder Verwallungsverfahrons verlangl.

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonsligen Wahrnehmung sei-
ner r€chtlichen lnleressen einen Rechtsanwalt froi wählen. wenn beim Versicherer
eine lnleressenkollision entslanden ist.

Eine lnleressenkollision liegt vor,

- w€nn der Versicherungsnehmer aufgrund dessglben Ereignisses Anspriiche
aus verschiedenen Versicherungsv6rlrägen bei demselben Versicherer g6llend
macht und das Rechisschulz-lnieresse des Versicherungsnehmerc im Gegen-
salz zum widschaftlichen lnleresse des Versachereß in einem anderen Versi-
cherungsa /eig slehl, oder

- wenn in einer Zivilsache ein Gegner auflritl, dem der Versioherer aufgrund ei-
nes andoren Versicherungsverlrages fUr dasselbe Ereignis den VersicherLrngs-
schulz bestätigl hat.

Trilt 6in6 loteressenkollision ein, hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer
von diesem Sachverhelt unverzüglich lrlitt€ilung zu maohen und ihn auf sein Waht-
rechl hin2uweisen

a. enlrälI

4. Der Versicherer isl berechligt, einen Rechtsvenreter auszuwählen:

4.'1. wenn die versicherle a ußergerichlliche Wahrnehm ung rechllicher lnteressen nicht
durch den Versicherer selbsl vorgenommen wlrd;

4.2. in Fällen des Beralungs-Rechisschutzes;

4.3. wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsnehmer kein Rechlsverlreler
namhall gemacht wird, nachdem ihn der Versicherer auf sein Wahkecht und die
Folg6n des Frislablauies hingewiesen hat;

5, Der Versicherer ist v€rpflichtsl, einen Rechtsverlreter auszuvrählsn, wenn der Ver-
sicherungsnehmer bei der Geltendmachung seines Deckungsanspruches keinen
Rechtsverlreler namhafl macht und die soforlige Beaullragung eines Rechlsve.lre-
lers zur Wahrung der rechtlichen lnleresssn 6rforderlioh ist.

6. Die Beauftragung d6s Rechtsverlreters erfolgt durch den Versichsrer im Nämen
und im Auflrag des Versicherungsnehmers

6-1. im Saafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenkerbe.echligung, bei ln-
anspruchnahme des Beratungs'Rechlsschuizes und bei Vorliegen einer lnieres-
senkollision soforli

6-2. in allen anderen Fällen nach Scheilern s€iner außergerichtlichen Bemühungen
(Arl.8, Pkt.1.s.).

7. Der Rechlsvertreler trägl dem Versicherungsnehmer gegenüber unmiltelbar die
Verantuvorlung für die Durchführung seinesAuftrages. Eine diesbeztlgliche Haftung
des Ve6icherers beslohl nichl.

Artik€l '1t

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und
wann gehen Ansprüche aul den Verslcherer übea?

1. Versicherungsansp lche können ersi abgetr6len oder vorpfändel w6rden, wenn sie
dem Grunde und der Höhe nach endgüllig feslgestelll sind.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erslallung von B€lägen, die der Versi-
cherer für ihn geleistet hat, gehsn mil ihrer Enlslehung auf den Versicherer über.
Bereits an den Versicherungsnehm€r zu lückg€zahlle Beträge sind dem Versicherer
zu erstatlen.

Der Versicherungsnehmer ist verpllichlol, den Versich€rer b€ider Geltendmachung
dieser Ansprüche zu unlerslülzeß und ihm auf Verlangen eine Abtrelungsurkunde

Artiket 12

Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen,wie werden
Teilzahlungen angerechnet, welche Mehraufwendungen und Zinsen hat der Ver-

sicherung6nehmer 2u bezahlen, wanh ist elne Geschäftsgebühr zu entrichten
und wähn beglnnt der Versicheru ngsschutz?

1. Als Versichsrungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nichl für eine küzere
Zeit abgeschlossen isl, der Zeilraum eines Jahres, ger€chnet vom Tag des Haupt-
fälligkeißlerminesan, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß
in Teilb6trägen zu enlrichten isl.

Der Hauplfälligkeitslermin ist j€weils der Erste jenes Monals, in dem die in der Po-
lizze ausg6wiesene V€rsich€rungsdauer end6t.

2. Die ersto oder einmalige Prämje, einschließlich Gebühren und Versicherungssteu-
er, isl vom Versicherungsnohmer gegen Aushändigung der Polizze zu zahlen (Ein-
lösung der Polizze)- Dio Folgeprämien einschließlich G€bühren und Versiche-
rungssteuer sind zum vereinbarlen, in der Polizze angeführten HauptfälligkeitsleF
min zu enlrichten.

lsl die Prämie am Fälligkeilslag nicht oder nicht vollständig bezahlt, werden die
aushaflonden Belräge, unabhängig von den sonsligen Folgen der Nichlzahlung,
vom Fälligkeitstag an bis zur vollsländigen Erfüllung der Zahlungsverpflichlung mh
einem Zinssalzvon 0,8 o/o je Monst vezinst.

lm Fallvon Zahlungsrllcksländen werden beim Versicherer einlangende Zahlungen
vorrangig auf aushafiende Zinsen und Koslen - unabhängig davon, ob es sich um
Zinsen und Koslen eus älleren oder jüngeren Pämienfälligkeilen handell - dann
jeweils auf die älleslen, bereils fälligen Prämisnforderungen angerechnel

lm Fall des Prämi€nzahlüngsverzuges wird der Versioh€rer die aushaftenden 96-
lräge in angemessener und branchenüblicher Weis€ zunächsl außergerichtlich
beim Versicherungsnehmer einmahnen. D6r Versi.herungsnehmer hal die dadurch
verursachlen Mehrauidendungen, die als Mahnsposon verrechnet weaden, dem
Versiche16r zu erset2en.

Die Folgen des Zahlungsvezuges sind in den §§ 38, 39 und 39a VersVG (siehe
Ar]hafls) sereseh.
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3. Wird der Rechlsschutz-Versiche.ungsvertrag im Rahmen einer Bünd6lversicherung
abgesohlossen, stellen die einzelnen Sparten der Bündelversicherung rechtlich
selbsiändige Veriräge dar.

lm Fall des Prämienzahlungsverzug€s wird der aushafiende Eelrag im Verhälinis
der für die einzelnen Sparlen vereinberlen Prämien auf die einzelnen V€rlräge aut
geleilt.

4, Wlrd der Vertrag aus Veschulden des Versicherungsnehmers oder sonst aus
Gründen, di€ in der Sphäre des Versicherungsnehmers liegen, vorzBilig beendet,
so isl der Versicherungsnehmer verpflichlel, dem Versicherer eine angemessene
Geschäfisgebühr zu bezahlen- Diese beträgl 30 % der jer €iligen Jahresprämie,
mindeslens EUR 35,00, höchslens EUR 350,00.

5. Der Versicherungsschulz lritl grundsälzlich mil der Einlösung der Polizze (Pkt.2 ) in
Krafl, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wird die Polizze
ersl danach ausgehäßdigt, dann aber die Prämie binnen 14 Tagen gezahll, ist der
V€rsicherungsschulz ab dem vereinbarteo VersicherLrngsbeginn gegeben. Sind in
den Besonderen Bestimmungen Warlefristen vorgesehen (4d.20 bis 27), dann bs"
ginnl der Veßicherungsschulz ersl nach Ablauf dieser Warlefristen.

Artikel 13

Was gilt beiVergrößerung oder Velminderung des versicherten Risikos?

'1. Die Versicherung erstrecK sich, ausgenommen bei einer Vers icheru ng nach 4n.17,
PH.1.4-, auch auf Erhöhungen und End€ilerungen des versicherlen Risikos. Der
Versicherungsnehmer ist jedoch verpflichet, einen nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrag€s oingelreienen, für die Übernahme der Gefehr erheblichen Umsland
dem Versioherer längslens innerhalb eines Monals anzuzeigen.

2. Tritl nach Vertragsabschluss eifl für die Übernahme der Gefahr erheblicher Um-
sland ein, der nach dem Tarif eine höhere als die vereinbane Prämie rechtferligl,
kenn der Vorsicherer die erhöhle Prämie vom Eintritl dieses lJmstandes an verlan-
gen.

Unriohtage oder unlerbliebene Angaben zum Nachleil des V€rsicherers berechtigen
diesen, die Leislungen nur insov,/eit zu erbringen, als es d€m Verhältnis der verein-
barten Prämie zLr der Prämie entsprichl, die bel richtigen und vollständigen Anga-
ben hätie g€2ahll werdBn müssen. Diese Kürzung der Leislungen trltl nichl ein,
wenn der Versicherungsnehmer beweisl, dass die Unrichligkeit oder das Unterblei-
b6n derAngaben nichl aufseinem Verschulden beruhl.

3. Wird die höh€re Gefahr nach den tllr den Geschäflsbetrieb des Versicherers maß'
gebenden Grundsäizen auch gegen eine höhere Prämie nichl übernommen, kann
der Versicherer inßerhalb eioes Monates von dem Zeiipunkt an, in welchem er von
dem für die höhere GeIahr erheblichen lJmsland Kennlnis erlangl hal, den Versi-
cherungsv6rlrag unt6r Einhallung einer Kündigungsfrisl von einem Monei kündigen.

Bei unrichiigen oder unterbliebenen Angaben zum Nachioil des Versicherers isl
dieservon der Verpflichtung zur Leistung frei, außer der Versicherungsnehmer be-
weisl, dass die Unriohligkeil oder das Unlerbleiben der Angaben nichl auf sein€m
Verschulden beruht.

4. Triil nach Verlragsabschluss ein für die Übernahme der GeIahr erhoblicher Um-
sland ein, der nach dem Tarifeine geringere als die vereinbane Prämie rechiferligl,
kann der Versicherungsnehmer v€ angen, dass die Prämie vom Eanlritt dieses
Umstandes an herabgeseLd wkd. Zeigl der Vers cheru ngsnehmer diesen Umstand
dem Versicherer späl6r als einen lvlonat nach dessen Einlritt an, wird die Prämie
vom Eingang der Anzeige an herabgeselzt.

5. Wird eine €rhebliche Efiöhung.des versacherlen Risikos gem. den §§ 23 30
V6ßVG (siehe Anhang) durch Anderung oder Neuschaffung lon Rechlsnormen
oder durch eine Anderung der JLrdikalur der Höchstgerichte bewirld (§27 Abs. 3
VersVG - siehe Anhang), so kann der Versicherer innerhalb eines Jahres ab ln-
krafltreten der Rechtsnormen oder Veröffenllichung der geänderlen Judikalur mit-
lels eingeschriebenen Briefes

5 1 dem Versicherungsn6hmer eine Andenrng des Versicherungsverlragas anbisl6n,

5.2. den Versicherungsvenrag unter Einhaltung einer Frisl von einem Monal kündi-

sen.

Das Angebol zur Andearng des Versicherungsverlrages glll als angenommen,
v./enn es nicht innerhalb eines Monats nach seinem Empfang in geschriebener
Form, sofern nichl die Schriftlichkeil vereinbarl isl, abgelehnl wird.

Bei Ablehnung des Angeboies 0ili der Versichorungsvertrag als vom Veßicherer
gekündigl. ln diesem Fallendei der Versicherungsverirag €inen lvonat nach Emp-
fang derAblehnung-

lm Angebol zur Verlragsänderung hal der Versicherer auf diese Rechlsfolgen aus-
drücklich hinzuweisen.

Anikel 14

Wann und unter welchen Voraussetzungen ändert sich die Prämae? (Wertan-
passung nach dem lndex der Verbräucherpreise)

1. Die Pdmie wrrd aui den Verbraucherpreisindex bzw. bei dessen Entfall aui den
enlsprechenden Nachfolgeindex wertbezogen und basi€rl auf der lndexzahl, die
der bei Vertragsabschluss vereinbarlen Prämie zugrunde liegl. Die Prämie unler_

lieqt den Veränderungen der lndexzahl.

1.1. Ausgangsjndo( Für die Berechnung der Werlanpassung isl der Ausgangsindex
maßgeblioh. Der Ausgangsindex isl iene Zahl des Verbraucherpreisindex 2000,
die für den vierlvorangegangenen Monal des Versicherungsbeginns verlaulbarl
wurde (Beispiel: Bei Versicherungsbeginn im Mai isi Ausgangsindex die Zahl für
Jänneo. Der Ausgangsindex isl durch Angabe des betreffenden Monsls in der
Polizze angeführl (Beispiel: "werlgesicherl auf Basis Verbraucherpreisindex M0-
oal / Jahr").

1.2. Z€ilpunkt der Werianpassurgi ln der Polizze ist die Haupifälligkeii der Prämie
angeführl. Grundsäizlich wird die Werlanpassung jährlich zur Hauplfälligkeil der
Prämie durchgeführl. Die ersie Werlanpassung der Prämie kann früheslens nach
ainem Jahr ab Versicherungsbeginn und in der Folge nichl in kürzeren als einjäh-
rigen Absländen vo.genommen w€rden; sie werden frilheslens ab dem Zeitpunkl
der Veßtändigung des Versicherungsnehmers durch den Versicherer wirksam.

1.3. Berechnüngsmodus: Als "lndex zur Haüptfälligkeil" gilt jen€ Zahl des Verbrau-
cherpreisindex 2000, die für den vienvorangegangenen lvlonal vor der ieweiligen
Hauptfälligk6it verlautbart wurde. Die Prämie erhöht oder vermindert sich beije-
der Hauptfälligkeit in dem Verhältnis, das der Voränderung des aktuellen lndex
zur Hauptfälligkeil gegenüber dem vorangegangenen lndex zur Hauptfälligkeit
enlsprichl. Bei erstmaliger Durchführung der Werlanpassung der Prämie erhöhl
oder verminderl sich die Prämie in dem Verhällnis, das der Verändorung des ak-
luellen lndex zur Hauplfälllgkeil gegenüber dem Ausgangsindex entspricht D6r
Prozentsalz der Prärnienerhöhung oder Prämienreduzierung wird denr Versiche-
rungsnehmer bei jeder wertanpassung bekannt gegeben.

1.4. Nachfolgeindex: Wird der vereinbarle lndex durch einen Nachfolgeindex ersetzl
od€r überhaupl nioht mehr berechnet und publizierl, so wird er durch den von
Amts wegen an seine Slel16lretendon Nachfolgeihdex erselr.

1.5. Allgemeine Vorschrinen über Verl.agsbeslimmungen, die eine Anderuns des
Entqells vorsehen (z.B auf Grund der Anderung der Beschäfliglenanzahl. Ande-
rung der ha-Anzdh, Ander,ng des versicherlen Risixos, Anderung ooe' Neu-
schaffLng von Rechtsnormen gemäß 4n.13, Pkl.5.) bleiben unberührl.

2. Prämiemnpassungen aufgrund des Punhes 1 können nichl in küzeren als einjäh-
rig6n Absländen vorgenommen werden; sie werd€n früheslens ab dem Zeitpunkl
der Versländigung des Versicherungsn6hmers durch den V6rsicherer wirksam.

3. Der Versioherer wird in der l\Iitteiluog dem Versicherungsnehmer den Grund det
Erhöhung klar und versländlich erläulem.

Artlkel ,5
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsverttag oder

endet er vorzeitig?

1. B€trägt die vereinbarte Verlragsdauer mindeslens ein Jahr, verlängerl sich der Ver
lrag jeweils um ein Jahr w€nn er nicht drei l\/onaie vor Ablauf der Verlragszeit von
einem der Verlragsleile in geschriebener Form, sofern nicht die schriflLichkeil veF
einbart ist, gekündigt wird. 8ei Versicherungsverlrägen, deren Abschluss nichl zum
Belrieb eines Unlernehmens des Vensicherungsnehmers gehörl (Verbraucherver
träge), wird d6r Versicheror den Versicherungsnehmer vor Beginn der Kündigungs-
frist auf die Rechtsfolge dsr Vertragsverjängerung bei unterlessener Kilnd gung so
rechlzeilig hinweisen, dass dieser zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung eine
ansemessene Frisl hat.

Belrägt die Verlragsdauer weniger als ein Jahr, endel derVerlrag ohne Kündigung.

2. Weisl der VersicherLrngsnehmer nach, dass ein versicherles Risiko vor Ende der
V€rtrasszeil weggefallen ist, wird auf seinen Anlrag der Verlrag hinsichllich dleses
Risikos vorzeitig beendel.

Fälll eines von rnehreren v€rsicherien Risiken weg, so bleibl der Verlrag in enl-
spr€chend eingesch€nldem Umfa.g beslehen.

Dem Versicherer gebührl die Prämie, die er hätle einheben *önnen, w€nn die Ver-
sioherung von vornherein nur bis zu diesem Z€ilpunkl b€anlragl uJorden wäre, zu
dsm der Versicherer Kenntnis vom Risikowegfall erlangl. Der Versicherer lst be-
rechligl, die für die längere Veriragsdauer eingeräumlen Prämiennachlässe nach"

3. lm Zusammenhang mit dem Einlritl eines Versicherungsfalles kann der Versiche-
rungsverirag unlerfolgonden Voraussolzungen gokilndigtwerden:

3.1 Oer VersicherLrngsneh mer kann kündigen, wenn der Versicherer

- die Besläligung des Versicherungsschulzes (Arl.S, Ph.1.) vezögsn hal,

- die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Art.s, Ph.1.) verspälet, ohne Be-
gründung oder zu Unrechl ausgesprochen hal,

- die Ablehnung der Koslenübernahme gemäß Art.g, Ph-4. ohne Angabe von
Gründen und/oder ohne Hinweis auf die lvöglichkeit eines Schiedsgulachter_
verfahren§ ausgesprochen hal,

Die Kündigung ist innerhalb eines lvlonals vozunehmen

- nach Ablauf der Frisl für die Besläligung und/oder Ablehnüng des Versiche-
r!ngsschulzes (Air.9, Pkl.1.),

- nach Zugaflg der unbegründel€n oder ungereohtfertigten Ablehnung des Ver'
sicherungsschulzes bzw. nach zugang der Ablehnüng der Kostenübernahme
ohne Begründung und/oder Rechtsbelehrung,
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- nach Rechlskrafl des slattgebend6n Urleiles im Falleiner Deckungsklage.

Die Kündigung kann mii sotortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden V6rsi-
cherungsperiode edolgen.

Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeil entfallende
anleilige Prämie. Der Versicherer verzichlel, die für die längere V€rlragsdeuer
eingeräumlen Prämiennachlässe naohzuverreohnen,

3.2. DerVersicherer kann kilndigen, w€nn

- der Veßicheruflgsnehmer 6inen Anspruch argtistig oder mutwi ig erhoben hai
und in allefl Fällen des vollend6l6n oder auch bloß versuchlen Versiche-
rungsmissbrauches durch den Versichsrungsnehmer bzw. sonsl aus dem
Vortrag Anspruchsberechtiglen,

- der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsälzlich oder grob fahF
lässig herb€igetührl hal.

Die Kilndigung ist innerhalb eines Monais vozunehmen naoh Kennhis der Arg-
lisligkeit, der lvulwilligkeit, des Vorsatzes bzw. der groben Fahrlässigkeit oder des
vollendeien bzw. bloß versuchten Vorsicherungsmissbrauchgs durch den Versi-
cherungsnehmer oder sonst aus dem Vertrag Anspruchsberechligien,

Die Kündigung kann unter Einhallung einer einmonaligen Kündigungsfrisl oder
mit sofortige. Wirkung erfolgen.

Dem Versicherer gebührl di6 auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende
anleilige Prämie. Der Versioh€rer verzichtel, die für die längore Vslrragsdauer
einqeräumien Prämiennachlässe nachzuverrechnen.

3.3 Hal nach Eintritt eines Versicherungsfalles der Versicherer den Versicherungs-
schutz besläligt, so sind beide Verlrsgspsrher dann berechtigl, den Versiche-
rungsverlrag zu kündigen, w€nn di€ gesamlen Schadenszahlungen seit Beginn
des Vertrages, längslensjedoch innerhalb des lelzten Jahres, die für diesen Zeit-
raumverrechnele Prämie üb6rsleigen,

Beide Verlragsparlner vezichten jodoch auf dieses Kündigungsrechl im Versi-
cherungsfall, wenn sich eine diese Grenz6 übersteigende Schadensbelaslung
aus 6inem einzelnen Schadenserejgnis oder aus dsm Beralungs-Rschtsschulz
ergibt.

Die Kündigung ist innerhalb eines l\4onals ab Besläligung des Versicherungs-
schutzes vorzunehmen. Der Veßicherer hal eine Kündigungsfrist von einem Mo-
nal einzuhalt€n. Der Versicherungsnehmer kann nichl für einen späteren Zei!-
punkt als den Schluss der laufenden V6rsichoru,rgsperiode kilndigen.

Kündigl der Versicherungsnehmer, gebührt dem Vorsicherer die Prämie, die er
hätle einheben können, wenn die Versicherung von vornherein nur bis zum Zeit-
punl( der Beendigung des Vorirages beanlragt worden wäre. Der V€rsich€rer ist
berechligt, die für die längere Verlragsdauer eingeräumlen Prämiennachlässe
nachzuverrechnen,

Kündigl der Vorsicherer, gebl.lhd dem Ve.sichsrer di6 auf die abgelaufene Versi-
cherungszeit entfallende anlejlige Prämie- Der Versicherer vorziohtel, die für die
längere Verlragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe nachzuverrechnen.

4. Edangl derVersicher€r Kennlnis von der Eröffnung eines lnsolvenzverfahrens über
das Vermi8en des Versicherungsnehmers, kann er den Versicherungsverlrag in-
nerhalb eines Monals ab Kennlnis mil einer Frislvon einem Monat ki.lndigen.

Arti*el 16

lh welcher Form sind Erklärungen abzugebcn?

Rücklritlserklärungon gem- §§ 3,3a KSchG (siehs Anhang) können in jeder beliebi-
gen Form abgegeben werden- Für sonslige Anzeigen und Erklärlrngen des Versiche-
rungsnehmers an den Veßicherer isl die geschriebene Form erforderlich, soforn niohl
die Schrifiform ausdrücklich und mil gesondsrter Erklärung vereinbart wurdo. Der ge-
schriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schrifueichen entsprochen, aus
dem die Person des Erklärend€n heNorg6hl (2.8. Telefax oder E-[,lail). Schriflform
bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mil eigenhändi-
ger Unterschrifi des Erklärenden zugehen muss.

Besondere Bestimmungen

Artikel 17

Schadenersatz-, Straf- und Führerschaln-Re.htsschutz für Fahrzeuge (FahF
zeug-Rechtsschutz)je nachVereinbarung mltoderohne Fahrzeug-Vertrags.

Rechtsschut2

1. Wer isl in we,che. Eigenschafl versicherl?

Versicherungsschulz hab€n je nach Vereinbarung

1.1. der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebender
Ehegalte oder Lebensgefährte (auch gleichgeschlechilicher Lebensgefäh de, so-
fem in der Polizze angefühn) und deren minderjährige Kinder (auoh Enkel-,
Adoptiv-, mege- und Slierkinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher
Gemeinsohaft mit dem Veßichsrungsnshmer leb6n), sowie deren volljährige Kin-
der bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofem sie kein eigenes r€gelmäßj-
ges Einkommen haben und in der Berutsausbildung slehen bzw. den ordenlli-

cnAzEn wEcHsEu§HnaE
V6rsicherung Aktiengesellschaft

cheh Prässnzdiensl oder Wehrersatzdiensl ableisten, für alle nichl betrieblich ge-
nulaen MolorfahrzeLrge zu Lande sowieAnhänger, oder

1.2. der Versicherungsnehmer für alle betrieblich und privat genutzlen Moiorfahrzeü-
ge zu Lande sowie Anhänger, oder

1.3. der Vorsichoru ngsnehmer fiir ein oder mehrore in der Polizze bezeichnele IVIotor-
fahzeuge zu Lande, zu Wasserund in der Lufl sowie Anhänger, oder

1.4 der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher cemeinschalt mil ihm lebender
Ehegatie oder Leb€nsgofährte und deren minderjährige Kinder (auch Enkel-,
Adopliv-, Pllege- und Stielkinderi Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häustjcher
Gemeinschaft mit dem V€rsicherungsnehmer lebsn) für atle nichl berriebtich ge-
nulzlen einspurigon Molorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger sowie für ein aus-
drücklich in der Polizze genanntes mehrspuriges Molorrahzeus zu Land

die in ihrem Eigenlum slehen, von ihnen gehalten werden, auf sie zugelassen oder
von ihnen geleasl sind.

Der Versicherungsschulz erskeckt sich in all6n vier Varianlen auch auf den ber6ch-
liglen Lenker und di6 berechligten lnsassen di€set Fahtzeuge.

2. Was ist versicherl?

Der Versich6ru ngsschulz umfesst

2.1. Schadenersatz-Rechlsschutz

für die Gellendmachung von Schadenersalzansprtichen aufgrund gesetzlicher
Haflpflichlbestimmungen privakechtlicher lnhalls wegen eines erliltenen Perso-
nen-, Sach- oder Vermögensschadens, so /eit diese aus d€l bestimmungsgemä-
ßen Verwendung des versicherten Faheeuges entslehen sowio für die cellond-
machung von dinglichen Herausgabeansprilchen, die vercicherle Molorfahrzeuge
und Zubehör belreffen.

2 1.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit and€ren Beslimmungen dieses Ar-
tjkels und zur Abgrenzung beslehl kein Vercicherungsschutz für die cellend-
machung von Ansprüchen aus schuldrechllichen Verlägen sowie die cellend-
machung von Ansprüchen weg€n reiner Vermögensschäden, di6 aus dar VeF
lolzung gsSelzlich€r oder vorlraglicher Pllichten zwischen Verlragspartnern enl.
slehen, über das Erfüllungsinleresse hinausgehen, oder die aus der Verlelzung
vorvenraglicher Pflichlen enlstehen (nurve.sicherbar in Pk1.2.4.).

2.1.2. Die Gellendmachung von Schadenersalzansprüchen für geschäftlich beförder-
tes Gul isl nu.versicherl, wsnn dies besonders vereinbart isl.

2.2. Straf-Rechlsschutz

filr die Verteidigung in Strelverfahren vor Slrafgerichten, Verwallungsbehörden
oder Verwallungsg€richten wBgen eines Verkehrsunfalls oder der Ubertrelung
von Verkehrsvorschrirlen.

Versicherungsschulz bestehl bei geriohtlichen Slrafverfahren ab Anklage, bei
verwaliungsbshördliehan SiEfverfahren ab der erstsn Verfolgungshandlung.

Darüber hinaus beslehl Versicherungsschulz für die Beiziehung eines Verleidi-
gers zur Vornehmung durch die Emiltlungsbehördsh (Polizei, Staalsanwall), so-
fern auch sonsi für dss vorgoworf€ne Delih grundsätzlich Veßicherungsschuiz
beslehen wurde bzw. nach Beendigung des Verfahrens Versicherungsschulz be-
stehl. Die L€istungen des Versichorors für diese Beiziehung eines Vedeidigers
sind mit 1,25 % der Versicherungssumme begrenzt.

2.2.1. Unter Verkehrsvorschrifien sind die im Zusammenhang mil der Hallung und be-
slimmungsgemäßenVenvendung des Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zLr

vorslehen. Die Vsdelzung derartiger Vorschriften fällt abw€ichond vor Arl.7.
Ph.2.5. unabhängig von der V€ßchuldensform ünter Versichorungsschulz,
vr'enn sie nlchl zum Zweck der Erzielung eines kommerziellen Vorteils began-

2.2.2. ln Verwallungsslrafverfahren beslehl Versicherungsschul2 nur dann, wenn mil
Strafverfilgung eine Freiheilsslrafe (nichl Ersalrreiheitsslrafe) odar eine Geld-
strale von mehr als 0,125 9o der Versicherungssumme fesigesetz wird.

Worden in einer Strafvorfügung mehrere Geldslrafen verhän91, besiehi Versi-
cherungsschulz flir das gesamte Verfahrsn, wenn zumindesl eioe Geldsirafe
von mehr als 0,125 y. der Versichsrungssummefeslgeselzt wird.

Kommt es ohne Erlassung einer Skafverf0gung zur Einloiiung eines ordenili-
ch€n Verfah.ens, bestehl Versich6flrngsschulz filr das gesamle Verrahren.

Unabhängig von der Höhe der Geldslrafe besteht Versich€rungsschulz bei De-
likten, die eine Vormerkung im örllichen Führersch€inregister oder den Enlzug
der Lenkerberechligung bewkken.

2.3. Führerschein-Rechlsschulz

für die Verlretung in Verfahren wegon Enlziahung, Einschränkung, Erlöschen o-
der vorläufiger Abnahme der Lenkerberechligung, wenn das Verfehren im Zu-
sammenhang mir einem Verkehrs'rnfall oder €iner Übsrlrelung von VerkehrsvoF
schriften eingeleilel wurde.

ln diesen Fällen umfasst der Versicherungsschulz auch die Verlretung im Verfah-
.en z!r Wiederausfolg ung der Lenkorberechtigung.

2.3.1. Kein Versicherungsschutz besleht, wenn das Verfehren wegen fehlender geis-
liger oder körpedicher Eignung eingeldtet worden ist.

&
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2.3 2. Sind sonstige Berechligungen zum Führen von Motorfahzeugen Gegenstand
derartiger Vedahren, gelien diese Bestimmungen sinngemäß.

2.4. Fahrzeug-Vertrags-Rechlsschulz

Wenn vereinbarl, umfasst der Versicherungsschulz auch die Wahrnehmung
rechllicher lnleressen aus schuldrechllichBn Verlrägen, die versicherle Fahrzeu-
ge und Anhänger einschließljch Ersalzteilo und Zubehör betreffen.

Als Wahrnehmung rechllicher lnleressen aus schuldrschllichen Verträgen gill
auch die Gellendmachung und Abwehr von Ansprtichen wegen reiner Vermö-
gensschäden, dae aus der Verletzung geselzlicher oder vertraglicher Pflichlen
zwischen Verlragspartnern enlslehen, über das Erfüllungsinleresse hinausgehen,
oder die aus der Vedetzung vorverlraglicher Pflichten enlsleheh.

ln Verbindung mit Fahrzeug-Rechlsschutz gemäß Pk|.1.1., 1-2. odet 1.4. et-
slrech sich dieser Versicherungsschutz auch auf die Wahrnehmung rechllicher

2.4.'1. aus Mielverträgen über Fahrzeug€, die selbsl g€lenki werdeni

Vercicherungssohuiz boslehl auoh für di€ Geltandmachung von eigenen Scha-
denersatzansprüchen aufgru'ld gesetzlicher haflpflichlbeslimmungen prival'
rechllichen lnhalts w€gen eines orlittenen Personen-, Sach- oder Vermögens-
schadens, soweil sie nichl das vom Versicherungsnehmer gelenkle Fahrzeug

2.4.2. aus der Anschaffung des €rslmals zur Versicherung gelangenden Fahrzeug€s,
wenn der Rechlsschulzversicherungsverlrag für dieses Fahzeug innerhalb ei-
ner Woche nach der Anmeldung beginnl und aus Verirägen über die Anschaf'
fung weilerer lvlotorfahrzeuge zu Lande so'die Anhänger und von Folgefahzeu-
s6n,

vlEnn diese Fahzeuge für die gemäß Pkl.'1. jer€ils vereinbarte Nutzung vorge-

ln Verbindung mil Fahzeug-Rechtsschulz gemäß Pk1.1.3. beslehl kein Versiche-
rungsschulz aus Verlrägen Uber die Anschaflung eines Folgefaheeuges gemäß
Pkr.5.2.

ln V8öindung mil Fahrzeug-R6chlsschulz gemäß Pk1.'1.4. besieht kein Verciche-
rungsschulz aüs Verlrägen über die Anschaffung weilerer lvloiorfahzeuge zu
Land.

2.5. Erw€ilerle Deckung zu 2-1- bis 2.3.

lm Zusammenhang mil der Gellendlnachung von Schadenersatzansprüchen odsr
einem Slralverfahren nach einem Verkehrsunaall sowie im Verfahren wegen Enl-
ziehung der Lenkerberechtigung umfasst der Vorsicherungsschulz auch die (os-
ten für Verfassungs- und Verwallungsgerichtshofbeschwerden.

3. Was isl nichl versicherl?

lm FahE eog-Rechlsschulz besleht - neben den in Art.7 genannten Fällen - kein
Versicherungsschutz für die Beleillgung an molorsporllichen Wettbewerben (auch
Weriungsfahrlenund Rallyes) und den dazugehör€nden Tlainingsiahrten.

4 Wano €nlfällt der Versicherungsschulz?

4.1. Als Obliegenheilen, deren Vedelzung die Leisiungsfreiheil des Veßicherers ge-
mäß den Vorausselzungen und Begrenzungen d6s § 6 Abs. 2 VersVG (sishe An-
la96) bewirh, gelten im Fahrzeug,Rechtsschutz,

4.1.1. dass der Lenker die behördlicho Befugnis besilzt, das Fahrzeug zu ienken;

4.1.2. dass der Lenker sich im Zeilpunh des Versicherungsfalles nichl in ein6m durch
Alkohol, Suchlgifl oder l\,,ledikamentenmissbrauch beeinirächligien Zustand be-
ilndel.

42. Als Obliegenheilen, deren Ve.l6lzung die Leislungsfreiheil des Versicherers
gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen de6 § 6 Abs. 3 VersVG (sie-
h€ Anlage) bewirkt, gellen im Fahrzeug-Rechlsschulz,

4.2.1. dass der Lenl(er einer geselzlichen Verpflichiung enlsprichi, seine Alemluft äuf
Alkohol unlersuchen, sich einem Arzl vorführen. sich unlersuchen oder sich
Blut abnshmen zu lasseni

4.2.2. dass der Lenker naoh einem Verkehrsunfall seinen geselzlichon Verständi-
gungs- oder Hilfeleisiungspflichten entsprichi-

Die Verpflichlung zur Leislung bleibl gegenübe. dem Versicherungsrehmer und den
milversicherlen Personen b€siehon, soweil diese die Verlelzung dieser Obliogenhei-
len gem. Pkl. 4.1. und 4.2. weder kannten noch kennen mussten.

4.3. Leislungsfreiheil wegen Verlelzung der Obliegenheiion naoh den Punhen 4.1 2.
uod 4.2- beslehl nur dano, wenn der angefühde Umsland im Spruch oder in der
Begründung einer im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenon
rechtskräftigen Entscheidung ein6s Gerichtes oder einer Vervrallungsbehörde
feslgeslelll worden ist. Vom Versicherer erbrachlo Leislungen sind zurückuzah-

5. Wann verlängerl sich der Versioherungsvertrag oder wann endel er vozeilig?

5.1. Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherlen Personen gemäß Pki.1.1.
oder 1.4. oder der Versicherungsnehmer gemäß Pkt.1.2. seil mindeslens einem
l\/onat nichl mehr Eigenlümer, Haller, Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer

eines Fahzeuges, kann der Versicherungsnehmer die Aulhebung des Veßiche-
rungsverlrages m it sofortiger Wirk! ng verlangen .

5.2. Wird ein nach Pk1.1.3. versichertes Faheeug vorübergehend aus dem Verkehr
genommen, so wird dsdurch der Versiche ru ngsverlrag nichl berührt.

Wird ean nach PK.1.3. versicherlos Fahrzeug veräußed oder fälll es auf sonslige
Weise weg, gehl der VeEicherungsschulz frühestens ab dem Zeitpunh der be-
hördlichen Abmeldung des ursprünglich versicherten Fahzeuges auf ein vorhan-
denes oder innorhalb von drei lvlonalen anzuschaffendes Faheeug der gleichen
Kalegorie (Kraflrad, Kraflwagen, Sonderfahzeug, elc.) über, das an die Sielle
des bisher versicherten Fahzeuges lritl (Folgefahzeug).

Die Veräußerung odor der sonslige Wegfall des Fahrzeuges und die Daten des
Folgefahrz euges sind dem Versicherer ,eweils innerhalb eines Monais anzuzei-
gen. Unierlässl der Vorsiohsrungsnehmor diese Anzeige, isl der Versioherer von
der Verpflichlung zur Leislung frei, es sei denn, für das Folgefahrzeug wurde das
gleiche amllichs Kennzeichen ausgegeben oder es !.,€ren im Zeitpunkl des Ver-
sicherungsfalles beim Versicherungsnehmer nichl mehr Fahzeuge vorhanden,
als beiein und dems€lben Versicherer versicherl waren.

Hat oder erwirbl der Versicherungsnehmer kein Folgefahzeug oder wünschl er
keinen Versicherungsschutz für das Folgefahzeug, isl er berechlagl, d6n Verirag
hinsichllich dieses Risikos riil soforliger Wirkung zu kündigen. Di€ Kündigung isi
innerhalb von drei Monalen ab dem Zeitpunkl der behördlichen Abmeldung des
versicherlen Fahrzeuges voIzunehmen.

Artikel 18

Schadenetsatz-, Straf' und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeuglenker
(Lenker-Rechtsschutz)

1. Wer isl in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschulz haben je nach Vereinbarung

1.1. der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher Gemeinschafl mil ihm lebender
Ehegatte oder Lebensgefährte (auch gleichgeschlechllicher Lebensgefähde, so-
fern in der Pollzze angeführt) und deren minderjährige Kinder (auch Enkel,
Adopiiv- mege- und Slielkinderi Enkelkinder iedoch nur, wenn sie in häuslicher
Gemeinschaft mil dom Versicherungsnehmer leben), sowi6 deren volljährige Kin-
der bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie kein eigenes regelmäßi-
ges Einkommen haben und if der Berufsausbildung slohen bzw. den ordenlli-
chen Präsenzd iensl oder Weh rersalzdienst ableislen:

1.2. d€r Versicherungsnehmer

als Lenker von Fahzeugen, die njcht im Eigenlum einer versicherlen Person ste-
hen, nichl auf sie zugelassen sind bzw. nicht von ihr gehallen oder geleasl werden.

Als Fahzeug im Sinn dieser Beslimmungen gellen l\rolorfahzeuge zu Lande, zu
Wasserund in der Lufl sowie Anhänger.

2. Was isl versicherl?

Der Versicherungsschutz umfassl

2.1. Schadenersaiz-Rechlsschulz

für die Geltendmachung von eigenen Schadenerselzansprüchen aufgrund ge-
selzlicher Haflpflichlbestimmungen privekechtlichen lnhalts wegen eines ertifle-
nen Personen-, Sach' oder Vermögensschadens, soweit sie nicht das vom Versi-
cherungsneh mer gelen kte Fahlzeug belreflen.

Ksin VersicherLrngsschuiz beslehl für die cellendmachung von Ansprüchen aus
schuldrecHlichen Verlrägen sowi€ die Gehendmachung von Aflsprüchen wegen
reiner Vermögensschäden, die aus d6r Verlelzung verlraglicher Pflichten eniste-
hen und über das Erfüllungsinler€sse hinausgehen, oder aus der Verlelzung vor-
verlraglioher Pflichlen enlslehen.

2.2. Slraf-Rechlsschulz

für die Verleidigung in SlEfvedahren vor Slrafgeichlen, Venvallungsbehörden
oder Veft,rallungsg€richlen wegen eines Verftehrsunfälls oder der Überlrelung
von Verkehrsvorschrlflen.

Versicherungsschulz besleht b6i gerichllichen Slrafverfahren ab Anklage, bei
verwaliungsbehördlichen Slrafverfahren ab der erslen Verfolgungshandlunq.

Oarüber hinaus besleht Versicherungsschulz für die Beiziehung eines Verteidi,
gers zur Vern6hmung durch die Ermitilunssbehörd€n (Polizei, Staatsanwalt), so"
fern auch sonst für das vorgeworfene Delild grundsätzlich VersicherungsschuD
besiehen würde bzu/. nach Beendigsng des Verfahrens V€rsichorungsschutz be-
steht. Die Leislungen des Versicherers für diese Beiziehung elnes V€rleidigers
sind mil 1,25 % der Versicherungssumme begrena.

2.2.1. Unter Verkehrsvorschriflen sind die im Zusammenhang mil der beslimnrungs-
gemäßen Verwendung des Fahr2euges gellenden Rechlsnormen zu verstehen.
Die Verletzung dorarligor Vorschrjften fälli abweichend von An.7, PK.2.5. un-
abhängig von der Verschuldensform unler Versicherungsschulz, wenn si6 nicht
zum Zweck der Erzielung eines kommerziellen Vorleils begangen wurde.

2.2.2. ln Verv,€ltungsslratuerfahren beslehl Versicherungsschutz nur dann, wenn mil
Stralverfügung eine Freiheitsslrafe (nicht Ersatzfreiheilsslrafe) oder eine Geld-
slrafe lon mehr als 0,125 % der Versicherungssumme feslgesetzt wird.
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Werden in einer Strafverfügung m€hrere Geldslrafen verhängl, besleht Versi-
cherungsschutz für das gesamle Verfahren, wenh zumindes! ein€ Geldsiräfe
von mehrals 0,125 % der Versichorungssummefeslg€selz wnd.

Komml es ohno Erlassüng einer Slrah/erfügung zur Einleiluno eines ordenlli-
chen Verfahrens, b6slehl Versich€rungsscliutz filr das gesa mle Vorfah ren,

Unabhängig von der Höhe der Geldslrafe beslehl Versicherungsschulz bei De-
likten, die ejne Vormerkung im önlichen Füh rerscheinregister oder den Enlzug

der Lenkerberechligung be\.Jirken.

2.3. Filhrerschein-RachlsschuE

für die Vertreiung in Verfahren wegen Entziehung, Einschünkung, Erlöschen o-
der vorläufigBr Abnahme der Lenk€rberechligung..w€nn des Verfshre" im Zu-
sammenhang mil einem Verkehrsunfall oder erner Uberl.elung von Ve*ehrsvoF
schrifi en eingeleitel wurde.

ln diesen Fällen umfasst der Versicherungsschulz auch die Vertretung im Verfah-
ren zu r W;ederauslolgung der Lenkerberechtigung.

2.3.1. Kein Versicherungsschulz beslehl, wenn das Verfahren wegen fehl€nder geis-
tiger oder körperlicher Eignung singeleilel wurde.

2.3.2. Sind sonslige Berochtigungen zum Führen von ilotorfahrzeugen Gegensland
derarliger Verfahren, gellen die,se Beslimmungeo slnngemäß.

2.4. E&eiterle Deckung

lm Zusammenhang mit der G6ltendmachung von SchedenersaizansprUchen oder
€inem Strafverfahr€n nach einem Vo*ehrsunfall sowi€ im Verfahr€n wegen Enl-
ziehung der Lenkerberechligung umfassl der VersicherungssohuE auch die Kos-
len für Verfassungs- und Ven Jallungsgerichtsholbeschwerden.

3. Was ist nichl versichert?

lm Lenksr-Rechtssohulz bestehl - neb8n den in Arl.7 genannten Fäll6n - kein V€F
sicherun gssch ulz fü r die Beleiligung an motorsportlichon Wellbewe.ben (auch Wer"
lungsfahrlen und Rallyes) und den dazugehörenden Trainingslahrten.

4. Wann entfälll dsr V€rsicheruogsschulz?

4.1. Als Obliegenheilen, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers ge-
mäß den Vorausselzungen und Begr6nzungen des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe An-
lage) bewkkl, geiten im Fahlzeug-R€chlsschulz,

4.1.1. dass dor Lenker di€ behördliche Befugnis besitz, das Fahrzeug zu lenkeni

4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkl des Versicherungsfalles nichl in einem durch
Alkohol, Suchtgift oder Medikamenlenmissbrauch beeinlrächliglen Zustand be-
findel.

4.2. Als Obliegenheilen, deren Verlelzung die Leislungsfreiheil des Vercicherers
g€mäß den Vorausselzung€n und Begrenzungon des § 6 Abs- 3 VersVG (sie-
he Anlage) bewirkt, gellen im Fahrzeug-Rechlssohulz,

4.2.1. dass der Lenker einer geselzlichen Vsrprlichtung entsprichl, seine At€miufl auf
Alkohol unlersuchen, sich einem Azt vorführen, sich unlersuchen oder sich
Blut abnehmen 2u lassen;

4.2.2. dass der Lenker nach ejnem Verkehrsunfall sainen geselzlichen Verständi-
gungs- oder Hilteleistungspf lichten enlspricht.

4.3. Leistungsf.eiheil wegen Verletzung der Obliegenheil€n nach den Punklen 4.1.2.
und 4.2- be§ehl nur dann, w€nn der angeführte umstand im Spruch oder in der
Begründung einer im Zusammenhang mil dem Versicherungsfall ergangenen
rechtskräfligen Enlscheidung eines Gerichles od6r einer VeMaltungsbehörde
fostgestellt worden isl. Vom Versicherer erbrachle Loislungen sind zuruckzuzah-
len,

5- Wann 6ndel der VersicherungsverlEg vorzeitig?

Weisl der Versicherungsnehmer nach, dass er voraussichllich dauernd daran ge-
hinderl ist, ein Faheeug zu lenken oder dass er seine Täligkeit als Berufsfahrer
endgüllig aulgegeban hal, wid über s6in Verlangen in geschriebenor Form, sofern
nichl die Schriftlichkeit vereinbart isl, d6r Vertrag hinsichllich dieses Risikos aufge-
lösl.

Anikel 13

Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs- und Bekiebsbe-
reich

Der Versicherungsschulz s.strech sich je nach Vereinbarung auf den Prival-, Berufs-
ufl d/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist inwelcher Eig8nschafl versiohert?

V6rsicherungsschutz haben

1.1. im Privaibereich

der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher Gemeinschafl mil ihm lebender
Ehegatle oder Lebensgefährte (auch gleichgeschlechllicher Lebensgefährle, so-
fern in der Polizze angefijhrt) und deren mindoriährige l(inder (auch Enkel-,
Adopliv-, Pflege" und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher
Gemeinschafl mil dem Versicherungsnehmer leben), sowie der6n volljährige Kin-
der bis zur Vol{sndung des 25. Lebensjahres, sofgrn sie kein eigenes rogelmäßi-
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3. Was isl nicht vorsicherl?

3,1, zur Vermeidung von Überschneidungen mil anderen
und Versicherungszweigen sowie zur Abgrenzung von
fasst der Veasicherungsschutz nichl

anderen Bausleinen um-

ges Einkomfi€n haben und in der Berufssusbildung stehen bzw. den ordenlli-
chen Präsanzdienst oder Wahrersatzdiensl ableisten, für Vorsicherungsrälle, die
den privaten Lebensbereich, also nicld den Beruts- oder Bolriebsbereich oder ei-
ne sonstig€ Erweöstätigkeit bekeffen; als sonstige Erwerbstäligkeit giltjede nicht
beruflich oder betrieblich ausgeübte Täligkoil mil de.n Ziel daraus Einkünrle zu

1.2. im Berufsbereich

der Versichsrungsnehmer und s6ine Angehörigen gemäß Ph.1.1. in ih.er Eigen_
schafl als unselbständig Erw€rbstätige für Versacherungsfälle, die mit der Berufs-
ausübung unm illelbar zusammen hängen oder auf dem direklon Weg von und zur
Arbeitsslälle eintretsn;

1.3. imBelriebsboreich

der Versicherungsnehm6r fllr den versicherten Betrieb und alle Arbeitnehmer im
Sinn des § 5'1 ASGG für V€rsioherungsfälle, die mit dem Belrieb oder der Tälig-
keil für den Bekieb unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg
von und zur Arbeitsslätl6 einlreten-

2. Was isi versicheri?

Der Versicheru ngsschulz umfasst

2.'1. Schadenersal2-Rechisschulz

für die Gell€ndmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher
Haftpflichlbestimmungon privalrechtlichen lnhalls wegen eines erlittenen P€ßo-
nen-, Saoh. oder Vermögensschadens sowis für die Gellendmachung von dingli-
chen Herausgabeansprüchsn an beweglichen körperlichen Sachen-

2.2. Slral-Rechlsschulz

für die Verteidigung in Strafverfahren vor Strafgerichien, Verwaltungsbehördeß
oder Ver\,l,€llu hgsgerichlen wegen fahdässiger strafbarer Handlungen und Unler-
lassun96n.

Versich€rüngsschuiz beslehl bei gerichllichen stratuerfahren ab Anklag€, bei
verwältungsbehördlichen Slrafverfahren ab der erslen Verfolgungshandlung.

Darüber hinaus beslehl V€rsicherungsschulz für die Beiziehung eines Verteidi-
gers zur Vernehmung durch die Ermilllungsbehörden (Polizei, Slaalsanwall), so-
fern auch sonst für das vorgeworfene Delikl grundsälzlich Vsrsioherungsschutz
bestehen würde bzw. nach Beendigung des Verfahrens Vorsicherungsschulz be-
s16hl. Die L€isiungen dos Versicherers für diese Beiziehung eines Verleidigsrs
siod mii 1,25 7o der Versicherungssumme begr€nzl.

2.2.1. Bei einer Anklage wegen vorsälzliche. shalbarer Handlungen und Uderlassun-
gen wird rijckwkkend Versicherungsschut2 gegeben, wenn €ine rechtskräfiige
Verurleilun€ wegen Fahrlässigkeil, ein rechiskräfliger Freispruch oder 6ine
endgüllige Einslellung dss Verfahrens 6rfolgt, weil es an genügend Grilnd6n
fehll, den Beschuldiglen der Tat für verdächlig zu haflen. Geringfügigkeil der
Tal g6mäß § 191 SIPO gegeben ist oder das Verfahren aufgrund gerichllicher
Diversionsmaßnahmen eingestelll whd.

2.2.2 Filr Handlungen oder Unle assungen, die nur bei vorsälzlicher Begehung
slrafbar sind, beslehl ab6r unabhängig vom Ausgang des Strafvodahrens kein
Versich6rungsschütz, wenn

- der Versicherungsnehmer schon einmal wogen einer auf der gleichen schäd-
lichen Neigung im Sinn des § 71 SIGB berühenden Tat verurteilt worden isli
getilgle Vorslrafen bleiben dabei aüßer Betracht;

- sich die Tal gegen einen Angehörigen (§ 72 SIGB) gerichlet haben solli

- ein nach Pkt. 1 .3. mitversicherter Arbeitnehmer odor geselzlioher Vertrolor d ie
Tatzum Nachleildes versicherten Unlernehmens begangen haben soll.

2.2.3. lm Belriebsbereich beslehl Versicherungsschulz in Verwallungsslrafverfahren
nur dann, \/€nn mil Slrafoerfügung ein6 Freiheitsslrafe (nichl Ersalrreiheits-
slrafe) oder eine Geldslrafe von mehr als 0,125 0/o der Vorsicherungssumme
feslgesel, wird.

Werden in einer Slratoerf0gung mehrere Geldslrafen verhängl, bestehl V6rci-
cherungsschutz für das gesamte Vedahren, wenn zumind€st eine Geldstrafe
von mehr als 0,125 % der Versicherungssumme feslgesetä wird.

Komml es ohne Erlassung einer Slrafoerfllgung zur Einleitung eines ord€nlli
ohen Vorfahrens, bestohl Versicherungsschulz nur, wenn das Verfahren vor Er-
lassung ein6s Bescheidos 6ingeslellt oder wenn mil Bescheid eine Strafe 96-
mäß Abs.1 od€rAbs.2 feslgeseizl wird.

4,653.992 &

tw, WECHSEISEITIGE

3.1.1. Fälle, w6lche beim Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen jn
ihrer Eigenschafl als Eigentümer, Haher, Zulassungsbesilzer, Leasingnehmer
oder Lenksr von Molorfahr2eugen zu Land6, zu Wasser und in der Lufl sowie
Anhängern einlrelen (nur versicherbar in Ari.17 und 18);

3.1.2. die Gellendmachung von Schadenersalzansprüchen zwischen Arbeilgeber und
Arbeilnehmer (n ur versicherbar in A'1.20)i
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3.1.3. die Gellendmachung von Ansprüchen aus schuldrechllichen Vedrägen sowie
die Gellendmachung von Ansprüohen wegen reiner Vermögensschäden, die
aus der Verletzung geselzlicher oder verlraglicher michlen zwischen Vertrags-
partnern entslehen, über das Ertüllungsinleress€ hinausgehen, oder die aus der
Verletzung vorvertraglicher Ptlichlen anlstehen (nur versicherbar in Arl.23)i

3.1.4. im Schadenersalz-Rschlsschuiz Fälle, welche beim VersichBrungsnehmer in
seiner Eigenschafl als Eigentümer oder Eesitzer von Grundstücken. Gebäudsn
oder Gebäudeleilen €ntstehen (nur versicherbat in 4n.24)- Dieser Ausschluss
gill nicht für Gebäude und Wohnung€n (einschließlich dazugehöiger Grundstü'
cke), die ausschließlich eigenen Wohnzwecken dienen.

3.2. lm Schadenersatz- und Straf-Rechtsschulz besteht - neben den in Arl.7 genann-
ten Fällen - kein Versicherungsschulz

3.2.1. im Privalbereich für Fälle, welche beim Versich6rungsnehmer in seiner Eigen-
schaff als Eigentümer oder Pächter von Jagdgebielen, Fischereigewässeh,
Jagd- und Fischereirechteneinlreleni

3.2.2. für di€ Geltendmachung von immateriellen Schadenersalzansprüchen aus der
Verlelzung von Persönlichkeilsrechlen, ausgenommen Personenschäden und
Schäden aus der Verlelzung der persönlichen Freiheil.

4. Wann entfälll der Versicheru ngssch utz?

Als Obliegenheit, deren Verlelzung die Leislungsfreiheii des Versicherers gemäß
den Vorausselzungen und Begrenzungen des § 6 VersVG (siehe Anlage) bewirkl,
gilt, dass der Versicherungsnehmer sich im Zeitpunkl des Versioherungsfalles nicht
in einem durch Alkohol, Suohtgifl oder Medikamenl6nmissbrauch bseinlrächliglen
Zusiand befindel und dass er einer gesetzlichen Verpflichtung anlsprichi, seine
Alemluft auf Alkohol unlersuchen, sich einem Arzl vorfilhren, sich unlersuohen oder
sich Blul abnehmen zu lassen,

Leistungsfreiheit vJegen Verlelzung der Obliegenheil bestehl nur dann, weon der
angeführie Umsland im Spruch od6r in der Begründung einer im ZLrsammenhang
mil dem Versicherungsfall ergangenen rechlskräfiigen Enlscheidung eines Gerich'
tes oder €iner Verw€ltungsbehörde feGigestelll worden ist. Vom Versicherer 6r-
brachi6 Leistungen sind zurilckzuzahlen.

Artlkel 20

Arbeitsgerichts.Rechtsschutz

Der Versicherungsschutz srstreckl sich je nach Vereinbarung auf den Berufs-
und/oder Bet ebsbereich.

1. Werist in welcher Eigenschafl versicherl?

Versicherungsschutz haben

1.1. iß Berufsbereich

der Versichearngsnehmer, sein in häusiicher Gemoinschaft rhit ihm lebender
Ehegatle oder Lebensgefährle (auch gleichgeschlechllicher Lebensgefährle, so-
fem in der Polizze angefühd) und deren minderiährige Kinder (auch Enkel-,
Adopliv', mege- und Stielkinderi Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher
Gemeinschaft mil dem V6rsicherungsnehmer leb€6), sowie deren volljährige Kin-
der bis zur Vollendung des 25. Lobensjahres, sofern sie kein eigenes regelmäßi-
ges Einkommen haben und in der Barufsausbildung slehen bzw. den ordenlli"
chen Präsenzdiensl oder Wehrersatzdiensl ableislen, in ihrer Eigenschafl als Ar-
beitnehmer gem. § 51 Abs-1 ASGG gegenüber ihrem Arbeitgeber gem. § 51 Abs.
1 ASGG sowie als arbeilnehmerähnliche Person g6m. § 51 Abs. 3 ASGG;

1.2. lm Bekiebsbereich

der Versicherultgsnehmer für den versicherten Belrieb als Arbeitgeber gegenüber
seinen Arbeilnehmern.

2. Was;st versicherl?

2. 1 . Der Versicherungssch utz Lr mfassl

- die Wahrnehmung rechllicher lnler€ssen aus Arbeils- oder Lehryerhällnissen in
Verfahren vor Arbeilsgerichlen.

- für Diensinehmer die außergerichlliche Wahrnehmung rechllicher lnteressen
bei Mobbing und s€xuoller Beläsligung am Arbeitsplalz. Die Veßicherungsleis-
lung ist pro Schadenfall mii maxi.nal 1,25 % der Versicherungssumme begrenzi
und kann höchsie.s einmalpro Kalenderjahr in Anspruch genommen werden.

Bei lnsolvenz des Arbeitgebers erstreckt sioh der Versicherungsschulz des ver-
sichorlen Arbeilnehmers auch auf die Anmeldung seiner Forderung und die
Geliendmachung beslriilener Forderungen vor dem lnsolvenz- oder Arbeilsge-
rioht sowie aul den Anlrag auf lnsolvenz-Ausfallgeld und dessen gerichllicher
Gellendmachung.

- Xoslen für die außergerichlliche Wahrnehmung rechtlicher lnleressen bis ma-
ximal 1,25 yo der Versicherungssumme, sofern die Angelegenheil dadurch end'
gültig beendet isl und Nlediation nichl in Anspruch genommen wurde;

- Kosten außergerichilicher Kontlihlösung durch Mediaiion (vgl. 4n.6, PkI.6.10.)
in den Fällen, in denen das dem Konflikl zugrunde Arbeils- oder Lehrverhällnis
zum Zeitpunkl der Gellendmachung des Deckungsanspruches unstreilig auf'
rechl besteht bzw. in denen nach einseiligerAufldsung des Rechlsverhällnisses
eine Anfechlung mil dem Zielder Fortlührung auf unbestimmloZeil erfolgt;

2.2. Bei öffenllich-rechtlichen Arbeilsverhällnissen besteht Versicherungsschutz für
die Wahrnehmung rechtlicher lnleressen bezügl;ch dienst-, b€soldungs- und pen-
sionsrechllicher Anspdche in Verfahren vor Verur€llungsbehörden und Verl1/al-
lungsgerichten und für die Wahrnehmung sonsliger rechllicher lnteressen im Zu-
sammanhang mil dem Arbeitsverhälhis in Vertahren vor Zivilgeriohten sowie,
abweichend von Arl.7, Pkt.1.10., auch für Disziplinsrverfahren.

Der V€rsicherungsschulz umfasst auch die Kosten einer Verfassungs- ud VeF
vralungsgerichlsholbeschurerde bis zu einer Höhe von 2 yo der Versicherungs-
summe, maximaljedoch bis zur Höhe des geselzlich vorgesehenen Pauschalkos-

3. Was isl nlchl versicherl?

3.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mil anderen Rechlsschulz'Bausteinen
umfasst der Versicherungsschotz nicht dieWahrnehmung rechllicher lnleressen

3.1.1. im Zusammenhang mil der Gellendmachung von Schadenersaizansprüohen
gemäß Arl.17 Pkt.2.1. und Arl.18, Pk|.2.1. sowie für die Wahmehmung rechtli-
cher lnieressen gemäß Art.17, Ph.2.4. (nur varsicherbar in Art.17 und 18)i

3.1.2. aus Bestandvetuägen über Grundstücke, Gebäude, cebäudeleile (nur versi-
cherbar in Art.24).

3.2. Im Arbeitsgerichts'Rechtsschuiz b€stehl - n6ben den in Art.7 genannlen Fäl'
len - kein Versicherungsschulz fllr di6 Wahrnehmung rechtlicher lnieress€n aus
dem koLlehiven Arbeilsrechi.

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei lvlonaten ab dem vereinbarten Ver-
sicherungsbeginn eintrelsn, bestehl ksin Versicherungsschulz.

Artlkel 21

Sozialverslcherungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschulz erstreokl sioh je nach Ver€inbarung auf den Prival-, Eerufs-
und/oder Betriebsber€ich.

1. Werisl in weloher Eigenschafl versiohert?

Versicherungsschufz haben

1.1. im Priva! und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher Gemeinschaft mil ihm lebender
Ehegalie oder Leb6nsgefährts (auch g lejchgeschlechlljche. Lebensgefä hrte, so-
fern in der Polizz€ angeführt) und deren minderjährige Kind€r (auch Enkel-,
Adopliv-, mege- und Slielkinder; Enkelkinder jedoch nur, wonn sie in häuslicher
Gemeinschafl mil dem Versicherungsnehmer leben), sowie deren volljährige Kin-
der bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie kein eigenes regelmäßi-
ges Einkommen haben und in der Eerufsausbildung slehen bzw. den ordenlli-
chen Präsenzd iensl oder Weh rersa12dienst a bleisten i

1.2- im Belriebsberoich

d€r Versicherungsnehmer für den versicherlen Belrieb und alle Arbeiinehmer im
§inn des § 51 ASGG für Versicherungslälle, die mit der Berufsausübung urmit
lelbar zusammenhängen oder aui dem direkten Weg von und zur Arbeilsslätle
eintrelen.

2. Was isl versiohert?

Der Versioherungssohulz umfassl die Wahrnehmung rechtlichor l.teressen des
Versicherungsnehmers

2. 1 - in zivilgerichtlichen Verfa hren vor Sozialgerichten wegen Slreilig keiten mil Sozia l-
versicherungsträg€rn in sozialvercicherungsrechllichen Leistungssachen; sozial-
versicherungsrechlliche Leislungssachen sind Ansprüche aus der gesetzlichen
Kranken-, unfall- und Pensionsversicherung,

2.2. in Vedahten vor VeMallungsbehördon oder Vetwallungsgerichlen wegen Fes!
slellung der Sozialversicherungspflichl, der Sozielversicherungsberechiigung, des
Beginns oder Endes de. Sozialversicherung sowie wegen Skeiligkeiten über Bei-
lragszahlungen und Zuschläg€.

Der Versicherungsschuiz umfasst auch die Kostsn einer Vorfassungs- und VeF
wallungsgerichlshofbeschwerde bis zu eir6r Höhe von 2 0/ö der Versicherungs-
summe, maximaljedoch biszur H6he des geseizlich vorgesehenen Pauschalkos-

3. Warlefrisl

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei lvonalen ab dem vereinbarlen Ver-
sioherungsbeginn einlrelen, besieht kein Versicherungsschutz,

Artikel 22

Beratungs-Rechtsschutz

Der Versicherungsschulz erslreckl sich je nach V6reinbarung auf den Privai-, Berufs-
und/od6r Belriebsber€ich.

1- wer ist in welcher Eigenschafl versicherl?

Versicherungsschuiz haben

1.1. im Privat- und Berufsbereich
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der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher G6meinschafl mil ihm lebender
Ehegatle oder Leb6nsgofährte (auch gleichgeschlechilich6r Lebensgefährte, so-
fern in der Polizze angafiihrt) und deren minderjährige Kinder (auch Enkel-,
Adopliv-, Pfege- und Slielkinder; Enkelkander jedoch nur, wenn si6 in häuslicher
Gemeinschan mit dem Versicherungsnehmer leben), sowie deren volljährige Kin-
d€r bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie kein eigenos r€gelmäßi-
ges Einkommen haben und in der Berufsausbildung sleheh bzw. den ordenili
chen Präsenzdienst oder Wehrer$tzdienst ableisten, für eigene Rechtsangele-
9€nheileni

1.2. im Betriebsbereich

der Versicherungsß6hmer ftir Rechtsangelegenheiten des versicherlen Betriebes.

2. Was isl versichert?

Oer Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mUndtiche Rechtsauskunft
durch einen vom Versich6rer ausgewäh lten Rechtsanwall oder Notar.

Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Gebieten des österreichi-
schen Rechtes bzw. in den Fällen d6s Arl.4, Pkl.l. des jeweiligen ausländischen
Rechtes, ausgenommen SteueF, Zoll- und sonsliges Abgabenr€cht, beziehen .

Beziehl sich di€ gev,,ünschle Beratung auI beim selben Versicherer besiehende
Versicherungsverträgs, übarnimmi der Versicherer die Koslen eines vom Vorsiche-
rungsnehmer hei gewählten Rechlsanwalles, der seinen Sit2 am allgemeinen Ge-
richlssland des VersicherungsnehmeG hat.

Eine Beralung kann vom Versicherungsnehmer höchslens einmal pro Kalendermo-
nai in Anspruch genommen werden,

3. Wäsgill als Versicherungsfall?

Als Versicherungsfall gill €ine bereits eingetrelene oder bevorsl€hende Anderung in
den rechllichen Verhällnisson des Vorsicherungsnehmers, di6 €ine Beralung not.
wondig machl.

Ftir Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei lvlonalen ab dern voreinbarten Ver-
sicherungsbeginn einlret€n, beslehl kein Versicherungsschulz.

Arlikel 23
Allgemelner Venrags-Rechtsgchut?

Der Versicherungsschutz erstreckl sich je nach Vereinbarung auf d6n Prival- und/oder
Betri€bsbereich.

1- Wer isl in welcher Eigenschafl versichert?

Vsrsicherungsschuiz haben

1.1. lm Privalbereich

der Versicherungsnehmer, sein in häuslicher Gemeinschafl mil ihm leb€nder
Ehegatte oder Lebensgefährle (auch gleichgeschlechtlicher Lebensgefährte, so-
fern in der Polizze angefllhrt) und deren minderjährige Kinder (auch Enkel-,
Adopliv-, Ptlsgo- und Sliefkinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher
Gemeinschafl mil dem Versicherungsn€hmer leben), sowie deren volliährige Kin-
der bis zur Voll6ndüng des 25. Lebensjahres. sof6.n sie kein eigenes reg€lmäßi-
ges Einkommen haben und in der Berufsausbildung slehen bzw. den ordentli"
chen Präsenzdienst oder Wehrersaizdienst ableislen, für Versicherungsfälle, die
den privaten Lebensbereich, also nicht der Berufs- oder Bekiebsbereich oder ei
ne sonstige E^ rerbsläligkeit betreffeni als sonstige Efwerb§äligk€it gilt jede nicht
beruflich oder belrieblich ausgeübte Täigkeil mit dem Z,el daraus Einkilßfle zu
e'zlelen,

1.2. im Botriebsbersich

der Versicherungsnehmer ftir den versicherten Bekieb.

2. Was isl versioh€rt?

2.1. Der Versich€rungsschutz umfasst die Wahrnehmung reohtlicher lnteressen aus
sohuldrechllichsn Verlrägen des Versicherungsnehmers üb€r b€wegliche Sachen
sowie aus ReparatuF und §onsligen Werkvedrägen des Versicher.:ngsn€hmers
ilber unbewegli6he Sachen.

Als Wahrnehmung rechtlicher lntero§sen aus schuldrechtlichen Verlräg€n gill
auch die Gellendmachung und Abwehr von Ansprüchen weg6n reiner Vermö-
gensschäden, die aus der Verlelzung ges€lzlicher oder v€rlragliche. Pflichlen
zwischen Vertragsparlnem enlstehen, über das Erfilllungsinloresse hinausgehen,
oder die aus derVerlelzung vorverlraglicher michton entslehsn.

2.2. lm Privalberoich erstrecld sich der Versicherungsschulz als Reparatur- bzw.
sonstigen Werkverlrägen über unb€wegliche Sachen nur auf cebäude oder
Wohnungen einschließlioh zugehöriger Grundslücke, di€ vom Versicherungs-
nehmerzu eigenen Wohnzwecken b€nula vrorden.

Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch sonsligen Zwecken dienen,
bestehi Versicherungsschulz nur fllr Fälle, die ausschließlich die eigen€ Woh-
nung belreffen.

Bei Gebäuden, die neben eigenen Wohnairecken nur der njchtgewerbsmäßigen
F16mdenbehe$ergung dienen, beslehtVersicherungsschulzln vollem L,mfang.

§@,
anAzER wEcil§EtsflnaE
Versicherung Akiti6ngesellschaft

?.3. lm Bei ebsboraich bestehl Versicherungsschulz nur unl€r folgenden Vorauss8l-
zungen

2.3.1. sofern und solange die latsächlichen oder behaupieien Forderungen und Ge.
g€nforderungen d€r Vertragsparteien (Gesamtansprüche) aufgrund desselben
Versicherungsfalles im Sinn des Art.2, Pkl.3. die vorlraglich vereinbarte Ober-
grenze unabhängig von Umfang, Form und ZeilpunK der Geltendmachung
nichl llborsteigen;

aufrechnungswsise goltend gemachle Fordorungen des Gegners werdeo fllr
die Berechnung der Gesamtansprüche nur borücksichligt, solern und sobald si6
der Höho nach konkrei bezifieft sind.

Sinkon die Gesamtansprüche vor der geriohllichen GellendmachuoO durch Zah-
lung, Vergleich od6r Anerkennlnis unler die vereintarte Otergrenze, besteht ab
dies€m ZeitpunK Veßicherungsschutz.

Slaigen die GesamlansprUche nach Eesläligung des Versicherungsschulzes
über die vereinbarte Obergronze, entfällt ab diesem Zeiipunkt der Versiche-
rungsschulz.

2.3-2-ffi die Gellendmechung von Ansprüchsn ersl nach sohrifllicher Aufforderung
des Gegners durch den Versichorungsnahmsr, den rechhäßigen Zusland wie-
dea herzustelleni

2.3.3. bei dsr Betreibung unbeslritlener Forderungen (lnkassofälle) sind Teilzahlungen
des Gegners abwoiche6d von Art.6, Ph.6.7. zuerst auf Koslen anzurechnen.

3. Was isl nichl versiche(?

ZürVermgidung von Überschneidungen mil anderen RechlsschuD-Bausteinen und
zur Abgrsnzung von anderen Bausleinen umlassl der Versicherungsschulz nicht
die Wahrneh mung rechtlich6r lnleressen

3.1. aus Verlrägen beireffend Motorfehrzeuge zu Lande, 2u Wasser und in der Luft
sowieAnhänger (n ur versicherbar in An.17, Pkt.2.4.);

3.2. aus Arbeils-oder Lehrve.hällniss€n (nür versicherbar in Art.20).

Zur Vermeidung von Übersohneidungen mit anderen Versicherungszweigen !m-
fassl der Versicherungsschulz nichi

3.3. die Abwehr von Ansprüchen aLrs der Verletzung gesetzlicher, verlreglicher oder
vorvertraglicher michlen, wenn dieses Risiko im Rahmen eines Haffpflichtversi-
cherungsverlrages v6rsicherl isl.

Für Versicherungsfä116, dio vor Ablauf von dreiMonalen ab dem vereinbarlen Ver-
sicherungsbeginn einlreien, besl€hl kein Versicherungsschulz.

Artikel 2/1

Recht3schutz rür Grund§tückseigentum unal Miete

DerVersicherungsschutz erslreckl sich je nach Vereinbarung auf die Selbslnutzung
des versicherlen Objehes und/oder die Gebrauchsüberlassung am versicherlen
obj6h.

1. Werist inwelcher Eigenschafl versicherl?

Versicherungsschutz hal der Versicherungsnehmer

1.1. für Versicherungsiälle, die in soiner Eigenschaft als Eigentiimer, lvieter, P?ichter
oder dinglich Nulzungsberechtigler des in der Polizz6 bozeichnelen Grundslil-
ckes. Gebäudes oder Gebäudeleiles (Wohnung oder sonslige selbsländige
Räumlichkeit) eintr€len (Selbstnulzung);

1.2. für Veßicherungsfälls, die in seiner Eigenschaft als V6rmieier od6r Verpächter
des in de. Polizze bezeichnelen Grundst0ckes, Gebäudes oder Gebäudeleiles
(Vvohnung oder sonstige selbstsländige Räumlichkeil) eintrelen (Gebrauchsüber-
lassung).

Der Versicharungsschulz aus der Gebrauchsl.lberlassung umfassl auch Fäile, die
beim Veßicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigenlümer oder dinglich
Nützungsberechligl6r des versicherten Objektes einkelen.

2. Was ist versicherl?

Der Versich€r!ngsschulz umfassl die Wahrnehmung rechtlicher lnleressen in Ver-
fahren vor österreichischen Zivilgerichlen bzw. im Fall dos 4r1.4, Ph.1. vor auslän-
dischen Zivilgerichten

2.1. aus fuliel- und Pachlverträqeni

DieWahrn6hmung der r6chllichen lnteressen umfessl auch

2.1.1. die Geltendmachung oder Abwehr von Schadenersaizansprüchen w6gen reiner
Vermdgensschäd€n, die aus der Verletzung geselzlicher oder verlraglicher
Pfl ichlen zwischen Vcrlragsparlnern enlstehen, über das Erfüllungsinlercsse
hinausgoher, odsraus derVerleizung vorverlraglicher Ptlichlen enisleheni

2.1.2. die Einbringung von Eesitzstörungs- und Entziehungsklageo gegen Driltei

2.1.3. die Gellendmachung von Schadenersalzansprüchen gegen Oritte wegen Bo-
schädigung des v€rsicherlen Objektes.

lm außerstreitigen Verfahren nach dem lvlietrochisgeselz beslehl Versicherungs-
schulz auch für Verfahren vor den Schlichlungsstellen der Gemeinden.

t
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2.2. aus dinglichen Rechlen, ausgenommen Wohnungseigentum. Der Versicherungs-
schulz umfassl auch die Gellendmachung und Abwehr nachbarrechllicher An_

sp che;

abweichend von Nlikel 7.1.2. beslehl Versicherunssschulz auch für die Gel-
tendmachung und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprilche aufgrund allmähli.hsr
Einwirkungen, v/enn die Einwirkungen von unmillelbar benachbarlen Grundslil-
cken ausgehen oder durch die Einwirkungen unmitlelbar benachbarte Grundslü-
cke belroffen sind.

2.3. a,s Wohn u ngseigentUmer

2.3.1- für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschafl als ausschließlioh Nulzungsbe'
rechligter des versicheden Wohnungseig€nlumsobjekt§ 6inlreieni

2.3.2. für Versicherungsfälle, in dsnen die Eigentümergemeinschafl gegen Dritle vor-
gehi oder von Oritlen in Anspruch genommen wird, anleilig enlsprechend dem
lMiieigentumsanieil des Vorsicherungsnehmers an d€r Gesamlliegenschafi, zu
derdasversichorleWohnungseigenlumsobiekl gehön.

2.3.3. ln allen anderen Fällen übernimml der VersichererfÜr die Wahmehmung .echl-
licher lnteressen des Wohnungseigenlümers max. 1,25 yo der Versicherungs-

2.4. nur fur die Gellendmachung von Schaden€rsaizansprüchon, die aus der Beschä-
digung des versichenon Objekles entslehen.

Koslen für die außerge chlliche Wahrnehmung rechtlicher lnteres$n übernimml
der Vorsicherer bis max. 1,25 % der Versicherurgssuftme, sofern die Angelegon-
heit dadurch endgültig beendel ist

3. Was isl nichl versicherl?

3.1. zur Abgrenzung und Vermeidung von Überschneidungen mii anderen Rechls-
schutz-Bausteinsn umfasst der Versicherungsschulz nichi die Wahrnehmung
rechtlicherlnleressen imZusammenhang

3.1.1. mil der Gellendmachung von Schadenerselzansprüchen als Eigenlümer oder
Besilzer von Gebäuden oder Wohnungen (eirschließlich dazugehöriger Grund-
slücke), die ausschließlioh eigenen Wohnzwecken dienen (nur veßicherbar in
4n.19)i

3.1.2. mil familien- oder erbrechtlichen Auseinandersetzungen (nur versicherbar in
Arl.25).

3.2. lm Rechlsschuiz filr Grundsiückseigenlum und \Iiete besieht - neben den in Art.7
genannlen Fällen - kein Versicherungsschulz für

3.2.1. die Wahmehmung rechllicher lnteressen im Zusammenhang mil dem Erwerb
oder der Veräuß€rung des Eigenlumsrechles oder sonsliger dinglicher Rechle
am v6rsicherien Objekt durch den Versicherungsnehmär;

3.2.2. die Wahrnehmung rechiliche. lnleressen im Zusammenhang mit Ahen der Ho"
heilsverwallung, wie insbesondere in Enteignungs-, Flurverfassungs-, Raum-
ordnungs-, Grundverkehrs- und Grundbochsangelegenheilen;

3.2.3. die Wahrnehmung rechtlicher lnteressen zwischen lvliteigeniümern oder zwl-
schen sonsligen dinglich Nulzungsberechligten des in der Polizze bezeichneten
Objekles.

4. Wasgill als Versicherungsfall?

Bei der gerichllichen Geltendmachung von nachbarrechllichen Ansprilchen auf
Grund allmählicher Einwirkungen, die von unmitielbar b€nachbarten Grundstilcken
ausgehen, gilt der Versicherungsfall in dem Zeitpunh als eingelreten, in dem die
allmählichen Einwirkungen begonnen haben oder begonnen haben sollen, das
orlsübliche [,4aß zu überschreilan. ln allen llbrigen Fällen gelten dis Regelungen
desArt.2.3.

5. Warlefrisl

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei lüonalen ab dem vereinbarlen Ver-
sioherungsbeginn einl.elen, boslehl kein Versicherungsschuiz.

6 Wann v€rlängerl sich der Versicherungsvedreg ode.wann endei 6r vorzeilig?

6 1. Endet der Versicherungsvertrag durch Risikow€gfall gem. § 68 Versicherungsver_
lragsgeselz, umfassl die ver€inbarle Deckung nach Ph. 2.1. auch Versioherungs-
fällo, die innerhalb von sechs Monalen ab Risikoweglall einlrelen.

6.2. Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf lvlonaten ab Risikowegfall
an Slelle der bisherigen Mietwohnung eine andere lMietwohnung und wünschl er
für diese Ersalzwohnung die Fortselzung des Verlrages, so besleht für die Er
satzwohnung ohne neueriiche Wartefrist Versicherungsschutz gem. Ph. 2.1. ab
Beginn des l\/ietvenrages für di€ Ersabwohnung, früheslens aber €b Beondigung
des Mielvertrages filr die ursprünglich versicherte Wohnung.

Für Slreiligkeiten aus dem Abschluss des neuen Mielverlrages besloht Versiche_
rungsschulz, wenn der Abschluss früheslens sechs Monale vor Beendigung d€s
allen Mielvertrages elfolgle.

6.3. Erwirbl der Velsicherungsnehmer als Eigentümer einer selbsi genuEten Woh'
nung oder eines selbst genulren Eigenheimes innerhalb von zwölf Monaten ab
Wegfalldes urspr0nglich versioherlen Risikos ein Ersalzobjekt und wünschl erfor
diesBs ErsalzobjeK die Forlsolzung des Vertrages, so bostehl für das Ersalzob'
jekt ohne neuerliche Wariefri6t Versicherungsschulz genr. Pkt 2 2 (neu bezoga_

nes Eigenheim) oder 2.3. (nau bezogene Eigenlumswohnuns) ab dem Zeilpunkl,
in d6m der Versjcherungsnehmer zur Nulzung des Ersatzobiektes berechligl ist,

k{.lh€stens aber ab Risikoeregfall fü r das ursprünglich versicherl€ ObjeK.

Anikel 25

Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht

1. Werist versichert?

Versicherungsschulz haben der Versacherungsnehmer, sein in häuslicher Gemein_
schafl mil ihm lebender Ehegslle oder Lebensgefährle (auch gleiohgesohlechtlicher
Lebensgefähde, sofern in der Polizze angeführt) und deren minderjährig€ Kinder
(auoh Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Sliefkinder; En kelkinder iedoch nur, wenn sle in

häuslicher Gem€inschafl mil dem Versicherungsnehmer leben), sowie deren voll_
jährige Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern sie kein eigenes re-
gelmäßiges Einkommen haben und in der Berufsausbildung slehen bzw. den or-
dentlichen Präsenzd ienst oder Weh rersatzd iensl ableislen .

2- Was isl lersichen?

2.1. Der Versicherungsschulz umfassl die Wahrnehmung rechllicher lnleressen vor
öslerreichischen zivilgerichlon bzw. im Fall des An.4, Pkt.1. vor ausländischer
Zivilge chien aus dem Bereich

- des Erbreohtesi

- der Rechle zwischen Eltern und Kindern, des Ehorechla sowie des Obsorge-
und Sachwalterrechies,

2.1.1. ln Außerstreilsachen bestehl Versicherungsschuiz grundsätzlich nur für das
Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Enlscheidungen.

2.1.1.1. Ausnahmen:

ln Verfahren über unl6rhallsansprilohe zwischen volljährigen Kindern und ih-
ren Ellern werden Koslen im Verlahren l. lnsianz bis 1,25 yo der Verciche-
rungssumme übernommen, sofefn die Angelegenheit dadurch endgÜllig ec
ledigl isl.

ln Verfahren ilber di6 Abstammung minderjähriger Kinder werden in l. ln-
slanz die eigenen Kosten des vermeintlichen Valers bis 1,25 % der Versiche-
rungs§umme übernommen, sofern die Angelegenheit dadurch endgüllig er'
ledigt isl.

ln Verfahren zur Enlscheidung über widersprechende Erbanlriltserklärungen
(§§ 161 ff AußSlrG) besleht Versichorungsschulz auch in erster lnstanz.

2.2. Koslen für die außergerichlliche Wahrnehmung rechtlacher lnteressen bis maxi-
mal 1,25 % der Versicherungssumme, sofern die Angelegenheil dadurch endgül-
lig beendet isl und l/ediation nichl in Anspruch genommen wurde.

2.3. Koslen außergerichllicher Konfliktlösung durch Mediation (vgl. Art.6, PkI.6.10.).

2-4. lm Bereich des Erbrechtss beslehl (ausgenommen bei wldersprechende Erban-
lrillserklärungen - siehe Pkl.2.1 1.1.) Versicherungsschulz nur tllr Fälle, die dem
streiligen Reohtsweg vorbehalten sind

3. Was isl nichi versicherl?

lm Rechlsschulz aus Erb- und Familienrechl beslehl - neben don in Art.7 genann-
len Fällen - kein Versicherungsschulz für dieWahrnehmLrng rechllicher lnleressen

3.1. in Ehescheidungssaoheni

3.2. in d6n damil in ursächlichemzusammenhang stehenden Streiligkeiteo 0ber

3.2.1. die Rechte zwischen den Ehegatlen, wie insbesonde.e di6 Abgeltung der Mit-
wirkung eines Ehegatlsn im Eru/erb dos anderen, die Aufteilung des eh6lichen
Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse sowie d€n Unterhall,

3.2.2. die Rechte zwischen Eltern und ehelichen Kindern, wie insbesondere den
hauplsächlichen Aufenlhalt minderjähriger Kinder, die Obsorge, das Rechl auf
persönlichen Verkehr arischen den Ellern und den minderjährigen Kindern und
den Unlerhall,

wenn der Versicherungslall während dsr Anhängigkeil des Ehescheidungsverfeh-
rens oder inn€rhalb eines Jahres nach dessen rechlskrälligem Abschluss eingelre_

ln fämilienrechilichen Slreiligkeiten, die bei Einleilung des Ehescheldungsverfah-
rens bereils anhängig waren und mit diesem in ursächlichem Zusammenhang sle-
hen, entfälll der Versicherungsschulz ab dem ZeilpunK der Einleilung des Ehe-
scheidungsverfahrens.

3.3. in Slreiligkeiten über die Rechte zwischen Eltern und unehelichen Kindem, wenn
der Versicherungsfall inn€rhalb eines Jahres nach Aulhebung der häuslichen
Gemeinschafl der Ellern der unehelichen Kinder eingetrelen isi.

ln Streiligkeil6n, die im Zeitpunh der Aulhebung der häuslichen Gemeinschafl
bereils anhängig waren und damit in ursächlichem Zusammenhang slehen, enl_

fällt der Versiohenr ngssch utz ab diesern Zeilpunld.

3.4. zur Feslslell!ng oder Beskeilung der Valerschafl und zur Feslstellung der Nich!
ebslammung vom Ehemann der Mutter ufld für die am Zusammenhang mil einem
solchen Verfahren slehonden Unlerhallssachen, wenn der Versicherungsbeginn
weniger als 9 lvonaie vor der Geburt des betroffenen Kindes liegl.
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3.5. in erbrechtlichen Angologenheilen, wenn der zugrunde liegende Erbfatt vor Versi
cherungsbeginn oder innorhalb ein6§ Jahres danech eingetrete, ist.

4. Wasgill als Versicherungsrall?

lsl der Versicherungsnehmer gezwungen, seine rechtlichen lnleressen in einem
Verfahren zur Feslstellung oder Beslreitung der Vaterschafl bzw. der Ehelichkeil
sowie zur F€slslellung der Unehelichkeit eines Kindes wähEunehmen, obwohl kein
Verstoß im Sinn des Art-2.3. vorliegl, gill die Geburt des Kindes als Versich€rungs-
fall.

5. Wariefrist

Filr Versichorungställe, die vor Ablauf von sechs l]/lonaten ab dem vereinbarten
Versicherungsbeginn einlrelen, besl€ht kein Versicherungsschulz.

Artlkel 26
Daten-R€chtsschutz

1. Wer ist in w€lcher Eigenschafl versichen?

1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer, sein in hä uslicher Gemeinschafl mit ihm lebender Eh6gaile
oder Lebensg€fährle (auch gleichgeschlechtlicher Lebensgefährle, solern in der
Polizze angefuhn) ünd deren minderjährige Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege-
und Slielkinderi Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschatt mil
dem Versicherungsnehmer leben), sowie deren volljährige Kinder bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahres, sofern sie kein eigenes regelmäßiges Einkommen ha-
ben und in der Berufsausbildung slehen b1v. den ordentiichen Präsenzdienst oder
Wehrersalzdiensl ableislen, für Versicherunqsfälle, die den privalen Lebensbe-
reich, also nichl den Berufs- oder Belriebsbereich oder eine sonslige EIwerbstätig-
keil belrefleni

1 2 lm Berriebsb6roich

der Versicherungsnehmer für den versicherlen Belrieb, so,v6il dieser personen"
bezogene Oalen im Sinne des Datenschutzges€lzes (DSG) verarbeitel oder ve.-
arbeiten lässl. Der Versicherungsschulz erslreokl sich auch auf die Organ€ und
den Datenschulzbeauft raglen des Versicherungsnehmers.

2. Was ist versicherl?

2.'1. lm Pravalbereich

die Wahrnehmung rechllicher lnleressen arr Durchselzung von Auskunfls-, Be-
ichligungs-, Lösohungs- und Widerspruchsr€chlen gem. §§ 26 bis 28 DSG 96-
gen privale Datenvorarbeiter im Sinne des Dalenschulzgeselzos.

2.2. lm Betriebsbereich

die Wahrnehmung rechllicher lnteressen des Versicherungsnehmeß zur Abwehr
von Auskunfls-, Berichligungs-, Löschungs- und Widerspruchsr€chlen gem.

§§ 26 bis 28 DSG, die von Eetroffenen im §inne des h€nschuzgesetz€s gel-
lend qemachl werden.

3, Was sl nichl versichert?

3.1. Kein Versicherungsschulz b€sleht im Zusammenhang mit Auskunflsersuchen,
die eine versicherle Person (Ph.1.1. und Pkt.1.2.) im laufenden Jahr bereils an
denselben DalenveMender zum selben Aufgabengebiel gestolll hal.

3.2. lm Beiriebsber€ich beslehi darüber hinaus kein Versicherungsschulz für die
Wahrnehmung rechllicher Interessen

3.2.1. im Zusammenhang mit aulomalionsunlerslützler Verarbeilung von Dal6n, die
Dienslneh mer des versicherien Belriebes belre,Ien;

3,2,2, zur Abwehr von Schadenersatzansprilchen weg6n der Verlelzung dalenschulz-
rechllicher Beslimmungen.

4. Was gilt als Versicherungsfall?

Grundsälzlich gelien die Regelungen des 4n.2, Pkl.3. Wird die Wahrnehmung
rechtliche. lnteressen nolwendig, ohn6 dass ein lalsächlichor oder beheupteter
Versloß gegen Rechtspflichlen oder Rechlsvorschriftan vodi6gt, so isl de, Versi-
cherungsfall das Ereignis. das den Belroffenen im Sinne des Oalenschulzgeselzes
nötigt, ein rechlliches lnteresse wahrzunehmen. B€i mehrergn Ereignissen gelten
dje Regelungen des Ad.z, Pkt.3 sinngemäß.

Für Veßicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monalen ab dem vereinbarlen VeF
sicherungsbeginn einlreten, besteht kein Versicherungsschulz.

Artlkel 27

Anti§talklng.Rechlsschutz

1. Wer ist in welch€r Eigenschaft versicherl?

V6rsicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer, sein in heuslicher Gemein-
schaft mit ihm lebender Eheg3tte oder Lebensgefährte (auoh gleichgeschleohtlicher
Lebensgefährle, sofern in der Polizze angefuhrt) und deren minderjährige Kinder
(auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Slietkinder; Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in
häuslicher Gemeinschafl mil dem Versicherungsnehmer leben), sowie deren voll-
jährige Kinder bis zur Vollondung des 25. Lebensjahres, sofern si6 kein eigenes re-

gelmäßige6 Einkommen haben und in der Borufsausbildung stehen bzw. den or-
denllichen Präsenzdisnst oder Wehrersatzdiensi ableistan, für Versich6rungsfälle,
die den privaten Lebensbereich, also nicht den Berufs- oder Belriebsbereich od€r
eine sonstige Eryv€rbslätigkeil belretren.

2. Was isl versicherl?

Der Versicherungssohulz umfassl den Ankag auf Erlassung einer einst'reiligen
Verfügung w6gen Eingriffs in die Privaisphäre durch beharrljche Verfolgung im sin-
n€ von § 107a SlcB (Slalking), sofern gegen eine beslimmte Person ein Ermitt-
lungsverfahren weg6n § 107a StGB eingeleitet wurde.

lsl dem Versicheflrngsoehmer vom Gerichl di6 Einbingung einer nachfolgend€n
Rechtferligungsklage aufgetragen worden oder leilel der Gegner ein ordenlliches
Zivilverfahren gegen den Versicherungsnehmer zur Abw€h. des behsuptelen An-
spruchs 6ih, umfasst der Vorsichorungsschulz auch die (oslen einos solchen Ver-

3 Wäs ist niöhl veßi.hed?

Für die Wahrnehmung rechtlicher lnleressen b€slehl - neben den in Arl.7 genann-
ten Fällen - kein Versicherungsschulz

3.1. für die Beanlragung einer einslwailigen Vedügung des Vsrsicherungsnehmers

3.1.1. gegen milversioherte Personen (4rt.5.1.),

3.'1.2. gegen Peßonen, die aus dem Versicherungsverlrag milversicherl weren, wenn
der Versicheru ngsfall innerhalb eines Jahr€s ab Entfall der l!4ilversicherung ein-
getrolon ist.

3.2. sofern das Ermittlungsverfahren vor Abschluss des Versicherußgsvertrages oder
innerhalb der Warlefrist eingeleitel wurde.

4. Was gilt als Versich€rungsfall?

Es gelten dis Regelungon des Arl.2, Pkt.3.

5. Warlefrisl

Filr Versicherungsfälle, die vor Ablaul von dr€i lvlonaten ab dem vereinba.ten Ver-
sioherungsbeginn 6inireien, besteht kein Versich6rungsschulz.

Artikel 29
Steuet-Rechtsschutz

1. Werisl in welcher Eigenschafl veßichert?

Versich€rungsschulz heben je nach Vereinbarung

1.1 in Verbindung mit ejnem Fahzeug-Rechtsschulz (Anik€l '17) der Versicherungs-
nehmerals Ejgenlumerdes versicheden Fahz6uges;

1.2 in Verbindung mil 6in6m Liegenschafis-Rechlsschulz (Arlikel Art 24) der Versi-
cherungsnGhmer im §elbstnutzungsbereich als Eigentümer des versicherten Ob-
jekts;

1.3 in Verbindung mil ein6m StratRechlsschslz fur den Privalbereich und Berufsbo-
reioh (Ari. 19.1.1. und Arl 19.1.2.) der Versicherungsnehmer und seine Angehöri'
sen.

2. Was ist v6rsichert?

Der Versicheru ngssoh ulz umfassi abweichond von Adikel 7.'1.9.

2.1. die Wahrnehmung rechllicher lnteressen aus d6m Bereich des Sleuer, Zoll- und
sonsligen Abgabenr€chtes vor dem

2.1.1. Verfassungsgerichlshof (Verfassungsbeschw€rde gemäß Artikel 144 Bundes'
verfassungsgeselz)

2.1.2. VeMaltungsgerichlshof

" wegen Überprüfung der Rechtmäßigkeil sines Erkennlnisses des Bundesfi-
nanzgerichts (Revision gemäß Artikel 133 Abs. I Z 1 Bundesverfassungsge-
selz)i

- weg6n Verletzung de. Enlscheidungspflichl über Eangaben des Versiche-
rungsnehmers (Säumnisanlrag gemäß Artikel 133 Abs. 1 z 2 Bundesverfas-
sungsgeselz);

2.2. die Verteidigung in gerichtlichon Slrafverfahren ab Anklage nach dsm Finanz-
strafgeset (FinStrG). Eingeschlos-sen isl di6 Verteidigung in Verwallungsslrai/eF
fahren ab Einleatung des Verfahrens millels Bescheides oder durch Strafoerfü-
gung g6mäß § 143 Ab§atz 1 Finsl6.
Versicherungsschutz bestehl dab€i

2.2.1. wegen fahrlässiger stralbarer Handlungen und Unterlassungen;

2.2.2- bei Anklage \ivegen vorsälzlichor strafbarer Handlungen und Unterlassungen
wird rtickwirkend Veßicherungsschulz gegebon, wenn

- ein€ rechtskrällige Verurteilung wegen Fahrlässigkeit,

- ein r€chlskräfliger Freispruch, ausgenommen ein Froispruch w6gen Unzu-
sländigkeit, oder
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- sine endgLllige Einslollung des Stmfvoriahrens erfolgt, weil es an genilgen-
dsn Gründen f.hlt, den Beschuldigten der Tat für verdächtig zu hallen oder
mangelnde Strafwürdigkeil der Tal gemäß § 25 FinSlrG gegeben ist.

3. Wasist nicht versichen?

lm Steuer-Rechlsschutz besieht - neben den in Artjkel 7, 17, 19 und 24 genannlen
Fällen - kein Versicheaungsschulz

3.1. im Zusammenhang mil der Haflung für Steuern, Gebühren oder sonslige Abga-
ben Oriller:

3 2. ;m Zusammenhang mltVerfahren, die

3.2.1. vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versichcrungsboginn oder innerhalb
der Warlefrisl liegefldes Anbringen ausgelöst mrdenl

3.2.2. durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der Warlefrist liegenden
tatsächlichen od€r behaupi6len Versloß des Versich6rungsnehmers, der Abga'
benbehörde oder eines Dritlen ausgelöst wurden.

4. Was gill als Versicherungsfall?

Abweichend von Anikel 2 gilt für die Wahrnehmung rechtl,cher lnieressen der Ver-
sicherungsfallmil dem Zeilpunkl des Zuganges der erslen Enischeidung der Abga-
benbehörde ersler lnstanz als eingeireten.

Für die Verteidigung in Strafvorfahren gellen die Regelungen des Aalikels 2.3..

5. Warlefrisl

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei lMonaten ab dem vereinbarlen Versi-
chemngsbeginn eankelen, beslehl kein Versacherungsschutz.

6. Wo gill die Versicherung? (Ödlicher Gellu ngsbereich)

lm Sl€uerRechlsschuiz beslehi Versichsrungsschulz, wenn dle Wahrnehmung
rechllicher lnteressen in Öst6rreich erfolgl und dafür die Zusiändigkeil eines staalli-
chen öslerreichischen Gerichles oder einer slaallichen öslerreichischen verw-al-
lungsbohörde gegeben isl.

7. Rechlsgrundlage

Sow€il nichls anderes vereinbarl isl, gelien die Gemeihsamen Beslimmungen sowie
die Besonderen Beslimmungen der ARB.

Anlage:

§ 5 VersVG:

zung als eine unverschu{deie an2usehen isl. Kündigt der Versicherer innerhalb eines lvlonaies nichl, so kann er sich auf die vereinbarte Leislungsfreiheil nicht berufen.

Leistungsfreiheil außerdem nur in dem Verhällnis ein, in dem die vereinbarle hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verlel-

heit nur ein, wenn die Obliegenheil vorsälzlich verlelzt worden isl.

(2) lst eine Obliegenheil verlelzt, di6 vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung d€r Gefahr dem Ve.sicherer ge-

zung keinen Einfluss aufden Elnlritl des Versicherungsfalls odersoweit sie keinen Einfluss auf den umfang der dem Versicherer obliegenden Leislung gohabl hat.

oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Lsislung Einfluss gshabt hel.

(4) Eine V6reinbarung, nach welcher derVersicherer beiVerleizung oin6r Obliegenheil zum RücHrix berechligl sein soll, isl unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus dsr fahrlässigen Verlelzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechle nur ableilen, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbe-
dingungen oder eine andere L,*unde zugegangen sind, in derdie Obliegenheil milgeleihwird.

§ 12 VersVG:

(1) Die Ansprüche aus dem Versioherungsvertrag verjähr6n in drei Jahren. Slehl der Anspruch einem Driflen zu, so begiflnl die Verjährung zu laufen, sobald diesem s€in Rechl
auf die Leisiung des Versich€rers bekannlgeworden ist; isl dem Orillon dieses Recht nichl bekanntgeword€n, so ve.jähren seine Ansprüche ersl nach zehn Jahren.

(2) lsl ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versioherer angeheldel word€n, so isl die Verjährung bis zum Einlangen ein6r in geschriebener Form übermitiellen Enl.
scheidung des V€rsicherers gehemml, di6 zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeil zugrunde gelegten Tatsache und geselzllchen oder verlraglichen Be-
slimmung begründel ist. Nach zehn Jahren lrifliedoch die Verjährung jedenfalls €in.

ginni erst, nachdem der Versicherer dem Vers;cherungsnehmer g€genüber d6n eftobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowi6 unler Angabe der
mil dem Ablauf der Frist !€rbundenen Rechlsfolge abgelehnl hali sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeil, in der
der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeiligen gerichtlichen Geltend machurg desAnspnrchs gehinderl ist, gehemml.

§ 23 VersVG:

(1) Nach Abschluss d€s Verlrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch
einen Dritten geslatlen.

(2) Erlangt der Vers icherungsneh mer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene odsr gestatlele Anderng die Gefahr erhöht
ist, so hat er dem Versioherer unveeüglich Anzeige zu machen.

§ 24 VersVG:

ruhi die Verletzung nichi auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so muss dieserdie Kilndigung ersi mil dem Ablauf eines Monalos gegen sich gelten lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischl, wenn es nichl innerhalb eines Monales von dem Zeitpunkl an ausgeübl wird, in w€lchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr
Konntnis erlangl, oder wenn der Zustand wiederherg6stelll ist. der vor der Erhöhung bestand6n hat.

§ 25 Ve.sVG:

(1) DerVersicherer isl im Fall einer Verlelzung der Vorschrifl des § 23 Abs. 1 von der Verpfichlung zur Leislung frei, v!€nn der versicherungsfall nach der Erhöhuns der Gefahr
eintrilt.
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(2)

(3)

Die Verpflichtung des Versicherers bloibl beslehen, wenn die Verlelzu ng n icht auf ein6m Verschu lden des Versicherungsneh mers beruhi. Der Versicherer isl jedoch auch in

diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung fr6i, wenn di6 im § 23 Abs. 2 vorgesohone Anzeige nicht unverzüglich gemachl wird und der Versicherungsfall später als ei'
nen i/lonat nach dem Zeitpunkl eintrilt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen mtissen, es s€i denn, dass ihm in diesem Zeilpunkl die Erhöhung der Ge{ahr

Die Verpflichiung des Vorsicherers zur Leistung bleibt aoch dann beslehen, wenn zur Zeit des Einlritls des Versicherungsfalls dio Frisl für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen und eine Ktindigung nichl erfolgl ist od6r wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder sow€il sie keinsn Einfluss
auf den Umfang der Leislung des Versicherers gehabl hat.

§ 2§ VersVG:

Eine unerhebliche Erhähung der Gefahr komml nichl in Betrachl. Eifle Erhöhung der Gefahr komml auch dann nichl in Belracht, wenn nach den Umsländen alsvereinbart anzu-
sehen ist, dass das Versicherungsverhällnis durch di6 Erhöhung dor Gefahr nicht berührt werden soll.

§ 28 VersVG:

(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzilglich gemacht, so isl der Versichersr von der Verpfichlung zur Leistung f.€l, wenn der Versicherungslall später
als einen Monat nach dem ZeitpunK eintrilt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hälie zugehen müssen.

(2) Die Verpflichlung des Versicherers bleibl best€hen, wenn ihm die Erhöhun9 der Gefahr in dem Zeitpunh bskanni war, in w€lchem ihm die Anzeig€ hätle zugehen müssen.
Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritls des Vorsicherungsfalls die Frisi fitr die K|ndigung des Versicherers abgslaufen und eine Klndigung nichl erfolgt isl oder wenn
die Erhöhung dercefahr keinen Einfluss aufden Eintritt des Versieherungsfalls oder soweil sie keinen Einfluss auf den Umlang der Leislung des Versicherers gehabl hal.

Versicherung Aktiengesellschaft

§ 30 versvc:

Die Vorschrifien der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des V6rsicherungsanlrages eingekelene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die
dem Versicherer be,derAnnahme des Anlrages nichi bekanni v!ar.

§ 33 VersVG:

(1) DerVersicherungsnehmer hat den Einlritt des Versicherungsfalles, nachdem er von ihm Kennlnis erlangl hal, unverzüglich d6m Versichorer anzuzeigen.

(2) Auf eine Vereinbarung, nach welchsr der Versicherer von der Verpflichlung zur Leislung frei sein soll, wenn der micht zur Anzeige des Versichorungsfalles nicht genügl

wird, känn sich der Versicherer nichl berufen, sofern er in andererWeisevon dem Eintrilt des Versicherungsfalles rechlzeilig Kennlnis erlangt hat.

§ 38 versvc:
(1) lsl d ie ersle oder ein malige Prämie inne.halb von 14 Tagen nach dem Abschlu ß des Versicherungsvertrags u nd nach der Aufforderung zur Prämienzahlung nichl gezahli, so

isl der Versicherer, solenge dieZahlung nicht bewirh isl, berechligt, vom Vertrag zurüclzukelen. Es gill als Rücktrilt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht inne.halb
dreierMonate vom Fälligkeitslag an gerichtlich gellend gemachl wird.

pflichlung zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der rechtzejligen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden ve.hindert war.

(3) Die Aufiorderung zur Prämienzahlung hal die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechlsfolgon nur, wenn der Versicherer den Versicherungsn€hmer dabei auf diese hingewie_

(4) Oie Nichlzahlung von Zinsen oder Koslen lösl die Rechtsfolgsn derAbs. 1 und 2 nicht 3us.

§ 39 VersVG:

Wochen bestimmenizur uniezdchnung genügl eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtstolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mil dem
Ablasf der Frisl verbunden sind. Eine Frislbestimmung, ohne Beachlung dieser Vorsch riflen, isl unwirksam.

(2) Trifl der Versicheru ngsfall nach dem Ablauf der Frist ein und isl der Versicherungsnehmer zur Zeil des Einlritles mil derZahlung der Folgoprämie imVezug, so isl derVer
sicherervon derVerpflichlung zur Leistung frei, es seidenn, daß der Versioherungsneh mer an der r6chlzeiligen Zahlung ohns sein Verschulden verhinderl war.

lung im Vezug isl. Die Kündigung kann bereits mil der Beslimmung der Zahlungsfrisl so verbundon werden, daß sie mit Frislablauf wirksam wird, wenn derVersicherungs-
nehmer in dies€m Zeilpunkl mitderZahlung im Verzug isl;darauf ist der Voßicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungeß der
Kündigung tallen fort, \,venn der Versicherungsneh mer innerhalb eines Monales nach d6r Kündigung oder, falls dis Kündigung mit der Fristbeslim m ung verbunden vlorden
ist, lnnerhelb eines lr,loneles nach dem Ablauf der Zahlungsfrisl die Zahlung nachholl, sofern nichl der Versicheflrngsfall bereils eingetrelen isi-

(4) Oie Nichlzahlu ng von Zinseo oder Koslen löst die Rechtsfolgeo derAbs. 1 bis 3 nichl aus.

§ 26 VersVG:

Di€ Vorcchriflen der §§ 23 bis 25 sind nichl anzuwenden, wenn der Versjcharungsnehm€r zu der Erhöhung de. Gofehr durch das lnteresse des Versicherers oder durch ein EF
eignis, für das derVersicherer hafrel, oder durch ein Gebol der Menschlichkeil veranlassl wird.

§ 27 VersVG:

('1) Trin nach dem Abschluss d6s Venrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gsfshrein, so isl derVersicherer berechtigt, das Versiche-
rungsverhällnis unter Einhallung einer Kündigüngsfrisl von einem Monai zu kündigen. Das Kündigungsrecht edischl,w€nn es nichl innerhalb eines Monals von dem Zeil-
punkt an eusgeübl wird, in dem der Versioherervon der Erhöhung der Gefahr Kennlnis erlangl hal, oderwenn dsrZustand wiederhergeslellt ist, der vor der Erhöhung be-

(2) Der Versich€rungsnehm6r hal, sobald ervon der Erhöhung der Gefahr Konnlnis erlangl. demVersicherer unvozüglich Anzeig€ zu machsn.

(3) lsl die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannle Umslände verursachl, die nicht nur auf die Riskefl b€slimmler Versicharungsnehmer einwirk€n , etwa durch eine An-
derung von Rechtsvorschriflen, so odischtdas KLlndigungsrecht des Versicherers nach Abs. 1 ersl nach einem Jahr und istAbs.2 nichl anzuwenden.
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§ 39a VersVGl

lsl der Versicherungsnehmer bloß mit nichi mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchsiens aber mil50 Euro im Verzlg, so lrilt eine im § 38 odBr § 39 vorgesehene Leislungsfrei_
heil des Versioherers nicht ein.

§ 64 VersVG:

(1) Eine Vereinbarung, dass einzelne Voraussetzungen d6s Anspruchs aus der Versicherung oder die Höhe des Schadens in einem Schiedsguiachteruerfahren duroh SaohveF

in gleicherAnzahl vom Versicherer und vom Versicherungsnehmer namhafl gemacht werden, wobeivorgesehen werden kann. dass diese Sachversländigen oder ein unbe-
teiligler Dritier einen Vorsitzenden zu bestimmen haben.

folgt in diesem Falldurch Urleil. Das gleiche gill, w6nn die Sachverständigen die Feslslellung nichtlreffen können oderwollen oder sie verzögern.

(3) Sind nach dem Verlrag die Sachvers!ändigen vom Gerichl ar bestellen, so isl fürdie Bestellung das Bezirksgerichl zuständig, in dess€n Sprengelder Schaden entslanden
isl. Durch eine ausd rückliche Vereinbarung der Bsleiliglen kann die Zusländigkeil eines anderen Bezirksgerichles begründel werden. Der Beschluss, durch den dem Anlrag
auf Bestellung der Sa.hverstä.digen slallgegeben wird, ist nichl anfechtbar.

(4) Elne Vereinbarung, dievon der Vorsch rift des Abs. l Salz 1 abwelchl, isl nichtig.

§ 68 versvc:

resse genommen isl, das lnteresso nichl zur Enislghung, so isi der Versicherungsnehmer von der Verpflichlung zur Zahlung der Prämi6 freii der Versicherer kann eine an-
gemessene Geschäflsgebühr verlangen.

(2) Fällldas versicherle lnleresse nach dem Beginn derVersicherung weg, so gebohd dem Versicherer die Prämie, die er hälle erheben können, v,/enn.lie Versicherung nur bis
zu dem Zeilpunkt beanlragt worden wäre, in welchem der Versicherervom Wegfalldes Interesses Kennlnis erlangl.

(3) Fälli das versicherte lnleresse nach d6m Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine b€hördliche l\raßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist
derWegfalldes lnleresses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebilhrl dem Versicherer nur der Teilder Prämie, wolcherder Dauer der Gefahrtragung enlsprichl.

(4) ln den Fällen derAbs.2 und 3 sind die dem Versicherungsneh mer zurückuerslatienden Prämienleile ersl nach Kriegsende zu zahlen.

(5) (Anm.: aufsehoben durch BGBI. Nr. s09/19s4)

§ 48ä Börsegesetz:

(1) 3. 'Finanzinslrumenle' sind

a) Werlpapiere im Sinne von § 1 Z 4 WAG 2007,

b) Anleile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren,

c) Geldma.ktinstrumenle,

d) Finanzlerminkonlrahe (Fulures) sinschließlich gleichuJerliger bar abgerechneler lnslrumenle,

e) Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward Rate Agrcemenl),

f) Zins- und Devisenswaps sowie Swaps aufAldien od6r Aklien indexbasis (Eq!ily-Swaps),

visen- und Zinsoptaonen,

h) Warenderivale,

i) Zwei-Tage-Spols im Sinne von Arl. 3 Z 3 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 (Zwei-Tage-Spots auf Emissionszerliflkate),

j) alle sonstigen lnslrumenle, die zum Handelauf eanem geregellen lvarK in einem Milgliedslaal zugelassen sind oder für die ein Anlrag aufZulassung zum Handelauf ei-
nem solchen Markl geslelll wurde; insbesondero auch Fünf-Tage-Fulur€s im Sinne von Arl. 3 Z 4 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 (Fünf-Tage-Fulures aul Emis-
sionszenifkate).

§ 3 KSchG:

Rücktrittsr€cht

(1) Hat der Verbraucher seine Verlragserklärung weder in den vom Unternehmer iUr seine geschäfllichen Zwecke dauernd beni.llzlen Rä!men noch bei einem von diesem daiür
auf einer lvlesse oder einem lvlarkl b€nlllzlen Sland abgegeben, so kann er von seinem Vertragsanlrag oder vom Verlrag zurücktrelen Dieser Rückt lt kann bis 2um Zu-
slandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden. Oer Lauf dieser Frisl beginnl mit der Ausfolgung einer Urkunde, die zumindest den Namen und
die Anschrifl des Unlernehmeß, die zur ldenlilizierung des Verlrags nolwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrechl, die Rücktritlsfrisl und die Vor-
gangsweise für die Ausübung des Rücklriltsrechls enthält, an den Verbraucher, früheslens jedoch mil dem Zusländekommen des Verlrags, bei Kaufverlrägen über Waren
mil dem Tag, an dem der Vefuraucher den Besilz an der Ware erlangl. lst die Ausfolgung einer solchen Urkunde unlerbli€ben, so sleht dem Verbraucher das Rücklrihsrecht
für eine Frist von zwölf Nlonaten und 14 Tagen ab Veriragsabschluss beziehungsweise Warenlieferung zu; wenn der unlernehmer die UrkLrndenausfolgung innerhalb von

rungsvertdgen endet die Rüchritlsfrisl späteslens einon lvlonat nach Zuslandekommen desVedrags.

(2) Das Rücklrittsrechl beslehl auch dann, wenn der lJnternehmer oder ein mit ihm zusammenwi*ender Dritter den Verbrauoher im Rahmen einer Werbefahrl, einer Ausflugs-
fahrl oder einer ähnlichen Vemnstallung oder durch persönliches, individuelles Anspreohen auf der Slraße ln die lom lJnlernehmer für seine geschäflichen Zwecke benülz-
len Räume gebrachi hal.

(3) Das Rüchrillsrecht stehl dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn erselbsl die geschäilliohe Ve rbindung mit dem Unternehmor ods dessen Beauftragien zwecks Schließung dieses Verlrages angebahnl hal,

2. wenn dBm Zuslandekommen des Verlrages kein6 Besprechungsn zwischon deh Beteiliglon oder ihren Beauftragien vorangegargen sind oder

3. beiVerträgen, bei denen die beider§eiiigen Leistungen soforl zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Uniernehmern außerhalb ihrer Geschäflsräume geschlossen
werden und das vereinbarte Enlgell 25 Esro, oder w€nn das Unternehmen nach seiner Natur nicht in ständigen Geschäftsräumen betrieben wird und das Enlgell 50 Euro
nicht übersleigl.

4. beiVerträgen, die dem Fern- und Auswärtsgesohäflo-Gesetz unlerliegen, oder
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5. bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körpedicher Abwesenheit des Unlernehmers abgegeben hal, es sei denn, dass er dazu vom Unlernehmer gedrängl wor
den isl.

(4) Oie Erklärung des Rücktrills isl an keine bestjmmle Form gebunden. Die Rücktrittsfrisl isl gewahn, wenn die Rücklritlserklärung inn€rhalb d6r Frisl abgesendel wkd.

(5) Der Verbrauchor kann ferner von seinem Vedragsanhag oder vom Verlrag zurücktreten, wenn der lJnlernehm6r gegen die geu/erberechtiichen Rage,ungen über das Sam-
meln und die Ehlgegennahrne von Beslellungen auf Oienslleastirngen (§ 54 Ge!rc 1994), über das Aufsuchen von Privalpersonen und Werbeveranslallungen (§ 57 Ge-
wO 1994) oder über die Entgegennahme von Beslellungen aufWaren von Privatpersonen (§ 59 GewO 1994) verstoß€n hal. Die Bestimmungen des Abs. 1, Abs.3 Z 4 und
5 und Abs. 4 sind auch auf dieses Rücktrillsrecht anzuwenden. Dieses slehl dem Verbraucher auch in den Fällen des Abs. 3 Z 1 bis 3 zu.

§ 3ä KSrhG:

der Unletnehm6r im Zuge der Vertragsverhandlungsn als wahrscheinlich dargeslellt hal, nichl oder nur i.r erheblich geringerem Ausmaß eintrel6n.

(2) Maßgsbliche Umstände im Sinn des Abs. 1 sind

kann,

(3)

(4)

2. die Aussichl auf steuerrechlliche Vorl€ile,

3. dieAussichl aufeine öffenlliche Förderung und

4. die Aussichl auf einen Kr€dil.

Der Rüchrin kenn binnen einer Woche erklärt werden. Die Frisl beginnl zu laufen, sobeld für d6n Verbraucher erkennbar ist, dass die in Abs. 'l genannlen Umslände nicht

dauer späleslens einen l\,'lonat nach dem Zuslandekommen d6s Vertrags,

Oas Rllcklrittsrechi sieht dem Verbraucher nichtzu, wenn

1. er bereik b€i defl Vertragsverhandlungefl wussle oder wissen musste, dass die maßgeblichen Umslände nichl oder nur in erheblich geringerem Ausmaß einirelen wer-
den,

2. der Ausschluss des Rüchriflsrechts im einzelnen ausgehandelt worden isl oder

3- d€r Unternehmersich zu einer angemessenen Anpassung des Vertrags bereil erklärt.

Für die Rüchriltsgrklärung gill § 3 Abs.4 sinngemäß.(s)

§ s1 as{ic:
Arbeitgeber" und Arbeltnehmerbeoriff

Lehr oder sonsligen Ausbildungsverhällnis stehen oder geslanden sind.

(2) Den Arbeilgebern stehen P€rsonen gleich, für die von einem Arbeitnehmer auf Grund eines Arbeilsverhälinisses mil eanem anderen wie von einem eigenen Arbeilnehmer
Arbeil geleistetwkd.

(3) Den Arbeitnehmern slehen gleich

1. P€rsonen, di€ den Entgollschutz für Heimarbeit genießen, so!,vie

2. sonstige nichl mit gowerbllehor Heimerbeit beschäftigte Personen, die, ohre in einem Arbeilsverhältnis zu slshen, im Auflrag und fllr Rechnung beslimml6r Personen Ar
beil leislen und wegen wirlschaft,icher Unsolbsländigkeil als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind.

§ 191 SIPO:

Einstellung wegen Geringf üglgkeit

slrafe und Geldslrafe hal die Slaalsanwallschaff abzusehen und dss Ermitllungsverfahren einzuslell6n, wenn

1. in Abwägung der Schuld, der Folgen dsr Tat und des Verhallens des Beschuldigten nach der Tat, insbesondsre im Hinblick auf eine al,fällige Sohadensgutmachung, so-
wie weilerer Umslände, die auf die Slralbemessung Einfluss hätten, der Störweri der Tat als gering anzusehen wäre und

2. eine Beslrafung oder ein Vorgohen nach dem 11. Hauptslück nicht gebolen erscheint, um den Beschuldjgten von dar Begehung slrarbarer Handlungen abzuhalten oder
der Begehung straibarer Handlungen durch andere enlgegen zu wirken.

(2) Nach Einbringen d€r Anklage, im Verfahron vor dem Landesgericht als Geschworenen- oder Schöffengerichl nach Rechlswirksamkeil der Anklageschrifl wegen Begehung
einer slrafbaren Handlung. di6 von Amls wegen zu vertolgen isl, hat das Gerichl unler denselben Vorausselzungen (Abs. 1) das V€rfahren bi6 zum Schluss der Hauplver
handlung mil Beschluss einzuslellen. § 209 Abs. 2 ersler Salz giltsinngemäß.

§ 198 §tPO

RücKritt von der Verfolgung (Oiversion)

slehl, dass eine Einslellung des Verfahrens nach den §§ 190 bis 'l32 nicht in Beirachl komml, eine Beslrafung jedoch im Hinblick auf

1. di6 Zahlung eines Geldbolrages (§ 200) oder

2. die Eöringung gBmeinnülzigor Leislung€n (§ 201) oder

3. die Bestimmung einer Probezeit, in Verbindung mil Bewährungshilfe und der Erfüllung von Pflichlen (§ 203), oder

4. einen Taiausgleich (§ 2O4)

nicht geboten erscheint, um den Beschuldiglen von der Begehung skatbarer Handlungen abzuhalten oder der Begehung slrafbarer Handlungen durch and€re enigegenzu-

(2) Ein Vorgehen nach diesem Hauptstück istjedoch nur zulässig, w€nn

1- die Slrafla! nichl in die Zuständigkeil des Landesg6dchls als Sohöffen- oder Geschworenengerichl fällt,
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2. die Schuld des Beschuldiglen nichl als schwer (§ 32 SIGB) anzusehen wäre und

3. die Tal nichtden Tod eines llrenschen zur Folge gehabt hai.

(3) Abweichend von Abs 2 Z 1 kann nach diesem Hauptsl(lok auch im Fall des lvlissbrauchs d6r Amlsgewall nach § 302 Abs. I SIGB vorgegangen werden, soweii der Be-
schuldigte durch die Tat keine oder eine bloß geringfügige oder sonsi unbedeulende Schädiguns an Rechten herbeigefühd hal und die Tat nicht auch nach § 304 SIGB mil
Slrafe bedroht ist.

§ 71 SIGB:

Schädliche Neigung

Aut der gleichen schädlichen Neigung beruhen mil Strafe bedrohle Handlungen, wenn sie gogen dasselbe Rechlsgui gerichlel oder auf gleichartige veMerfliche Beweggründe
oderauf den gleichen charaktermangal 2urllckzuführen sind.

§ 72 SteB:

Angehörige

(1) Unler Angehörigen einer Person sind ihre VeMandien und Verschwägerten in gerader Linie, ihr Ehegalle oder eingelragener Parlner und die Geschwister des Ehe$tten
oder eingeaagenen Parlners, ihre Geschwisler und deren Ehegatten oder eingelragene Parlner, Kinder und Enkel, die Geschwisler ihrer Ellern und Großellern, ihre Vettern

deren Obsorge sie st€hen, zu verslehen,

(2) Personen, die mileinander in Lebensgemeinschafl leb€n, werden wie Angehörige behandell, Kinder und Enkel einer von jhnen werden wie Angehörige auch der anderen

§'107a stGB:

Behadiche Verfolgung

(1) Wereine Peßon widerrechilich bBharrlich vedolgt (Abs.2), isl mit Freiheilsskafe bis zu einem Jahr zu beslrafen.

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignel isi, sie in ihrer Lebensführung unzumulbar zu beelnlräohtigen, eine längere Zeil hindurch forlgeseizl

1. ihre räumliche Nähe aufsucht.

2. im Wege einer Telekom m un ikalion oder unler Verwendung eines sonstigen Kommunikaiionsmitlels odsr über Dritto Koniah zu ihr herslelll,

3. unier VeMendung ihrer personenbezogenen Dalen Waren oder Dienstleislungen für sie beslelh oder

4. unter Verw€ndung ihrer p€rsonenbezogenen Daten Drille veranlassl, mit ihr Konlakl aufzunehmen.

(3) (Anm.:aufgehoben durch BGBI. I Nr.93/2007)

§ 16'l AußStr6:

Entscheidung über das Erbrecht

weisen. Darüb€r kann mil gesond€dem Beschluss (§ 36 Abs. 2) oder ftitdem Einantworlungsbeschluss enlschieden werden.

(2) Alrch während desVerfahrens über das Erbrechl sind alljene Abhandlungsmaßnahmen weilezuführen, die von der Festsiellung des Erbrechls unabhängig sind.

§ 26 DSG:

Dle Rechle des Betroftenen

Auskunftsrecht

son oder Personengemeinschafl verarbeilelen Dalon 2u geben. Mil Zuslimmung des Auftraggebers kann das Auskunflsbegehren auch mündlich gesiellt werden. Die Aus-
kunfl hat die verarbeiteten Daien, die lnformatonen über ihre He*unfl, allfällige Empfängsr oder Empfängerkreise von Übermitllungen, den Zvreck der Datenverwendung
sowie die Reohlsgrundlagen hiefür in allgemein versländlicher Form anzuführen. Auf V6rlangen eines Betrotrenen sind auch Namen und Adressen von Dienstleisiern be-
kannt zu geben, falls sie mit der Verarbeitung seiner Daten beaufiragl sind. Wenn zur Person des Auskunftswerbers keine Dalsn vorhandon sind, genilgl die Bekanntgabe

Einsichlnahme und derAbsch fr oder Ablichtung gegeb€n werden.

(2) Dle Ausku.ft isl nichl zu erteilen, soweit dies zLrm Schutz des Auskunftswerbers aus besonderen Gründen notwendig lsl oder soweil ubemiegende berechtigle lnleressen

können sich hiebei aus der Notwendigkeit

1 des Schulzes der verlassulqsmäßigen Ernrichlrrnge. der Republk Öslerreich oder

2. der Sicherung der Einsatzbereitschafi des Bundesh66res oder

3. derSicherung der lnleressen der umfassenden Landesverteidigung oder

4. des Schulzes wichtiger außenpolitischer, wirlschafllicher oder Iinanzieller lnleressen der Republik Öslerreich oder der Europäischen LJnion oder

5. derVorbeugung, V6rhinderung oder Verfolgung von Slraftaten

ergeben. Oie Zulässigkeil der Auskunftsverweigerung aus den Gründen der Z 1 bis 5 unterliegl der Konlrolle durch die Dalenschutzbehörde nach § 30 Abs. 3 und dem be-
sonderen Beschwerdeverfahren vor der Oaienschulzbehörde g€mäß § 31 Abs.4.

(3) Der Auskunftswerber hat am Alskunftsverfehrsn über Befragung in dem ihm zumutbaren Ausmaß milzuwirken, um ungerechlferligien und Lrnverhälhismäßigen Aufwand
beim Auflraggeber zu vermeiden.

(4) lnnerhalb von acht Wochen nach Einlangen des Begehrens ist die Auskunf zu erteilen oder schriftlich zu begründen, warüm sie nichl oder nichl vollsländig eneill wird- Von

der Erteilung der Auskunfi kann auch deshalb abgesoh€n ß€rden, lveilder Auskunftsw€rber am Verfahren nichl gemäß Abs. 3 milgewirh oder woil 6r den Koslenersalz
nichl geleistel hai.

(5) t.l ienen Bereichen d€r Vollziehung, die mii derWahrnshmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichnelen Aufgaben beiraul sind, ist, soweii dies zum Schuiz lener öffenllichen ln_

leressen notwendig isl, die eine AuskunttsveMeigerung erforderl, folgendermaßen vorzugeh€n:
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twJ
AßAEßWEAßHSEMEE
Versicherung Akiengesellschafl

Le durch die DalenschulzbehöIde nach § 30 Abs. 3 ufd dem besonderen Beschwerdeler{ahren vor der Dalefschutzbehörite nach s 31 Abs. 4.

che zuriickuerslallen wenn Daien .echisvr'idrig ve^rei.lel u/urden oder u/enn dre Auskunfl sonst zu e ner Rtchiigste tung geIühn hät

Falle der Erhebung einer Beschwerde gemäß§ 31 an die Daienschulzbehörde biszLrm rechlskräfligen Absohluss des Vedahrens ncht vernichten Drese Frist q t nichi
v/enn einem Lösch!ngsanlrag des A!skunfls!,./erbers nach § 27 Abs. 1 Z 2 oder s 28 zu enisprechen ist

(8) in dem Umfang. in dem eine Dalenanwendung für eine Person oder Personengemelnschafi hins chllich der zu ihr verarbeitelen Daten von ceseizes wegen einsehbar isl,

sind, können dennoch nach diesem Bundesseseiz gellend gemachi werden.

(9) Firr Auskünfte aus dem Slrafregisler gellen die besonderen Bestimmungen des Slrafregislergeselzes 1968 über Siralreg slerbescheinigufgen.

ALrskunfiswerber sein Auskunfisrechl gemäß Abs l gegen diesen geliend machen kann. Wird ein Auskuntlsbegehren an einen Dienstleisler gerichiei und lässl dieses eF

von achi Wochen ab Ein ansen des Auskunrisbegehrens beim Dienslleisier dem Auskunfswerber Auskunfl zu erleilen oder schriflich zu begriinden, v/arum sle nichl oder
ficht vollsländ g erleil urird ln lenen Bereichen der Vollz ehung, die mil der Wahrnehmung de. in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichnelen Aufgaben belraul sind, isi, soweii dies zum

so hat dlesernach Abs.5 vozugehen FürBekeibervon nform alionsverb! ndsyslemen g ili jedoc h aLr ssc h ieß lich § 50 Abs 1

§ 27 OSG:

Recht auf Richtigstellung oder Löschung

(l) Jeder Auftraggeber hal !nrichlige oder enlgegen den Bestimmungen dieses Bundesgeselies verarbeiiele Dalen richtigzuslellen oder zLr löschen und zvrar

l aus eigenem, sobald lhm die Unrichllgkeil von Daien oder d e UnzLrläss gkeii ihrer Verarbeiiung bekannl gev/orden lsi, oder

2 auf begründelen Antrag des Belroffenen.

es sei denn dass ihre Arch vierung rechtlich zulässig sl und dass der Zugang z! dlesen Dalen besonders geschülzt isi Die WeilerveMendung von Dalef fur einen anderen

cke ergibl slch aus den §§ 46 und 47.

Grufd von Angaben des Beiroflenen eririltell wurden.

forderlichen Richl gstellungen sind diesfalls durch enisprechende zusälzliche Anmerkungen zu bew rken.

chen oder schrifllich zLr begründen, warurn die verlangle Loschung oder RichligslellLrng nlchl vorgenommen u/ird.

(5) lnlenen Bereichen det Vollziehung die mil der Wahrnehmung der rr § 26 Abs. 2 Z 1 b s 5 bezeichn€ien Aufgaben beiraul sind, sl, sovr'eil dies zum Schuiz Jener öfenlli-

Löschung isl vorzunehmen, wenn das Begehren des Belroffenen nach Auffassung des ALrflraggebers berechl gi ist Die gemäß Abs. 4 eriorderliche Miltellung an den Be-
lrotfenen hat in allen Fällen dahingehend zu auien, dass dle Uberprüfung der Daienbesiände des Auflraggebers im Hinblick auf das Richligslellungs- oder Löschungsbe-
gehren durchgefilht wurde. Dle Zulässlgkeii dieser Vorgangsweise unteniegi der kontrolle durch die Dalenschllzbehörde nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen Be-
schv,/erdeverlahren vor der Daienschulzbehörde nach § 31 Abs 4

Zeilpunlden vorgenommen werden kann, sind bis dahin die 2u ldschenden Dalen für den Zugriff z! spefien und die 2Lr berrchiigenden Dalen mil einer berichl gefden An-
merkung zu versehen

gen Gerlchles oder der Dalenschu12b-.hörde gelcjschi vrerden.

ses an der VersländigLrns. bedeulel und die Empfänger noch festsiellbar sind

öffentlichef Eereichs gefühd vr'erdei, nur insowell als für

1. dl6 Verpflichl!ng zur Rlchligslellufg und LöschLrng von Amts wegen oder

2. das Verfahren der DurchselzLrng !nd die Zuständlgkeil zur Enischeidung über Berichllgungs- und Löschungsaniläse von Beiroffenen

durch Bundesgoseiz nichl anderes besl mml isl.

§ 28 DSG:

Widerspruchsrecht

(1) Sofern die VeMendung von Dalen nichl geselzlich vorgesehen isl hai jeder Belrotfene das Recht, gegen die Verwendung se ner Dalen wegen VerlelzLtng überu/iegender
schrlzwÜrdiger Geheimhallungsinteressen, d e slch aus seiner besonderen Siluaiion ergeben, be m Auflraggeber der Daienanwendung Widerspruch zu erheben. Der Auf-
lraggeber hai bei Voiiegen dieser Vorausselzirngen die Dalen des Belroffenen b nnen achl Wochen aus seiner Datenafwendung zu dschen und a llätige Übermrrtlunsen
zu unteriassen.
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(3)
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Wldersprlrch erheben Die Dalen s nd blnnen achl Wochen zu lÖschen.

§ 27 Abs. 4 bls 6 se 1ef alch r'r den Fä lef der Abs 1 ufd 2

artikel 133 Bundesverfassungsgesetz:

(1) Der Verirallunssserichlshol erkennl über

1. Rev sionen gegen das Erkainliis eiies Ver,raliLrngsgerichles v/-cgef Re.hlsvr'idi Ske li

2. Anlräge auf Fr stsetzuns wesen Verlelzung der Entscheidunssptiiohi duroh ein Verurait!ngsger cht

3. Kompetenzkonfl kle zv?ischef Verur'a lufgssenchien oder zv/lschen einenr Veru/allungsger chi und dem Vel\',rallufgsgerichtshof

steLlung der Rechlsiv dr gkeit e nas Besche des oder elnes Erkenr)lnrsses elnes Very,/a lungsgerichies vorgesehen \rrerden

(3) Rechlsv/ dr Skeit legl n chl vor, sovreit das Ver.,ra l!nssgericht Ermessen im Sinne des Geselzes geubl hal.

durch B!ndesgeselz vorsesehen werden dass d e Revisiof unzulassig s1

(5) Von der Zusiändlgkeii des Verv,altunssser chishoies äusgeschlossen s nd Rechlssachen, dle zrrr Zusländ gkeit des Verfass!ngsger chishofes gehoren

(6) Gegen das Erkenflnls e nes Verna lungsgerichies kann \tesen Rechtsridrigkeit Rev sion erheben

1 yrer durch das Erkenntnis n seinen Rechlen verlelzt zLr sein beha!plel;

2. die beiangle Behörde des Verfahrens \ror d€m Vervrall!ngsger chli

3 der zlständige Bundesminisler n def m Art 132 Abs 1 Z 2 genannlen Rechlssachefi

4. der LandesschLrlral auf Grund e nes Beschlusses des Kollegiums jn den im Ad 132 Abs 4 genainlen Rechtssachen

Enlsche dunsspfl chl berechligt zu sein beha!ptet

(E) Wer n anderei a s def n Abs 6 senannlef Fä le,r tregen Rechlsvr'idrigkeil Revis on erheben kann beslimmen die Bundes- oder Landesgeseize

Anikel 144 Bundesverfassungsgesetz:

nes Geselzes (Slaaisvedrages), eifes vedassungsyr'idrigen Gesetzes oder eines re.hisv/idrigen Slaalsverlrages ln selnen Re.hlen verletn z! sein beha!plel.

oder von der Enische dung dle K arung eirer ledasslnssrechllichen Frage rr chi 2u erv/arlen si

tungsgerichtshof abzLrireien Auf Besch üsse Semäß Abs 2 isl der ersle Sal: sinnge,näß anzu|ienden

§ 25 FinStrG:

Absehen von der Strafe; Verwärnung

ede len, vr'enn dies gebolen isl um ihn von vielleren Finanzvergehen abzuhallen

(3) (Annr.rautlehoben durch BGBI lNr 44/2007)

§ 143 Fanstrc:
E. Vereinfachtes Verfahren,

!er{ügunS geahndel ü/erden (vereinfachles Vedahren)

(2) Filr d e Zuz ehuns \,ön Nebenbelei isien si1 § 122

(3) Eine Siraiverfri!un! ist ausgeschlossen

a) vjefn .tie DurchtLrhuns der mtifdl chen Verharrdlung und die Fäl Lrns des Erkennlfisses gemäß § 58 Abs 2 ernem Spruchsenal obliesl,

b) s-/enn dte Vo'ausselzurgen für ein Verfahren geger Personen unbekannten Airfenihälles (§ 147) oder filr e n selbsländiges Verfahren (§ 148) geseber'r sind.
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Allgemeine Bedingungen der Grazer Wechsetseitigen
Versicherung AG fi..ir die Leitungswasserversicherung

(AWB 2002 / Stufe 2)

Allgemein.r Teil
Aui die Versicherung linden d e Besl mmungen der Allgemelnen Bedingungen der
Grazer Wechselsell gen Veßicherung AG für die Sachversicherung (ABS 2002)

Besonder€r Te:l
lnhaltsverzeichnis

A,lrkei 1 Versichede Gefahren lrnd Schäden
Anlkel 2 Nichi versicherle Schäder
Arlikel 3 Versicherle Sachen und Kosten

Adikel 4 Önliche Geftung der Versicherung
Adikel 5 Obliegenhelten des Versicherungsnehmers vor dem Schadenfal
Adikel 6 Obliesenheiien des Versiche.ungsnehmers im Schadenlal
Aa(ike 7 Vers cherungsv,/ed
Arlikel 8 Entschadigung

Arl kel I Unleruersicher!ng; Bruchlellversicherunq
Arl kel 10 Za h lu ng d er E ntschäd ig ung, Wiederhersiellung, W iede rbesc haffuf s
ArUkel 11 Sachversiändr!,envedahref
Aillkel 12 Reqreß Versicherungssumne nach dem Schadenfalt

Artikel I
Versicherte Gefahren und Schäden

1 Vers che( sind Sachschäden die durch die unmittetbare Einwirkung von
Leitungswasser einlrelen, das aus v,/asserfuhrenden Rohreiiunsen, ArmalLrren
oder angeschlossenen Elnrlchlungen a!slrili (Schadenereignis).

Verslcherl snd auch Sachschäden die as unvermeictliche Fotge dieses
Schadenereiqnisses einlrelen

2 Nur bei der Versicherung vof Gebäuden gellen zusälzlch ais Schadenereisnis

21 Frostschäden an wassedührefdef Rohrleilungen, Armailren oder
angeschlossenen EinrichiLrngen

2.2. Bruchschäden an vrasserführenden Rohrle l!nger'r.

Artiket 2
Nicht versicherte Schäden

Nlchl versrched sind auch nichi als Lrnvermeidliche Folge eines Schadenereignissesl

I Schäden, die vor Beginn des Veßicherungsschulzes enlsisnden sind auch vrenn
sie ersi nach Begifn des Versicherungsschulzes ln Erscheiflung treteni

2 Bruchschäden an v/asserführenden RohrlellLrngen durch Korrosiof Verschte ß
oder Abnülzung

3. Bruchschäden an v/asserführenden Rohrleitungen außerhalb von cebäuden;

4. Bruchschäden an Armaiuren oder angeschlossenen Einrlchlirngen

5. Schäden an Anlagen die ausschließ ich Wltieru nqsn iederschläse abteIen ]

6 Schäden am oder durch das Wä rmea bga besyslem erner Fußbodenhe zLrngi

7 Schäden an oder durch \r'rasserführende Solaranlagen;

8 Schäden an oder durch vr'asserführende Klimaanlager;

I Schäden an oder durch Sprinkleranlagen

10.Schäder durch Auslrelen von Wasser a!s Schv,/immbecken:

11.Schäden an Lrnier Erdniveau befindlichen Waren dienlchlmindestensl2cmüber
dem F!ßboden lagern

T2 Behebung von Versiopr!nsen jeder Arl

13 WasserverlLrsi lvielverlusl oder andere milielbare Schäden

la S. hdoen d. r.h cr-ndr"sscr Hoc-v.ds\e Ll,e sch,.e-mu g Vej,nu,,r,q
Wasser aLrs Witterungsniederschlägen und dadLroh verursachlen Rückstaui

15 Schäden durch Holzläule Vermorschung oder Schv/ammbildung;

16.Schäden durch Brafd, Bliizschiag, Exp osion oder Flugzeusabsiurz.

17 Schäden durch die unmitielbare oder m ltelbare Wirkung von

l7 1 Kr egsere ig n issen jeder Arl, mit oder ohne Kriegserklärung, elnsch ießtioh a ter
Gewalihandl!ngen vor Slaalen und aler Gey/ailhandlungei polilischer oder
lerrorisiischer Organisalionen;

17 2.inreren Unruhen Bürqerkfieg, Revolulion Rebeltion ALrIruhr, Aufsland

17 3 alen mit den genafnlen Ereignissen (Punke 17 1 und 17.2.) verbundenen
mililärischen oder behördlichen lvlaßnahmen

ßR,/ENWEC'ISEISE'T'GE
Versicherung Aktiengesellschaft

17.4.Erdbeben oder anderen außergewöhnlrchen Nalurereignissen

lT.5.Kernenergie, radioah ven lsoiopen oder lonisierender Strahlung.

Zu Punkt 17 gilt: lsl der Versicherungsfehmer Unlernehmer im Sinne des Konsu-
merlenschulzgeselzes, so hal er nachzuy/eisen, daß der Schaden mii den n den
Purkien 171 bis 17.5. genannlen Ereignissen oder deren Folgezusländen wede.
unmillelbar noch m lielbar m Zusamirenhang slehl

Artikel 3
Versicherte Sachen und Kosten

1. Versicherte Sachen

1.1. Versicherl sind die in der Pollzze bezeichnelen Sachen, die lm Eigentum .tes
Versicherungsnehmers siehen, ihm unler Eigenlumsvorbehall verkauil und
Übergeben oder ihm verptändet,,rurden.

T.2. Fremde Sachen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung, lnd nur soweii
nichi aus enem anderen Versrcherungsvenrag Enischädigunq ertanst v,/erden
kann verslcherl

Bei der Versicherung fremder Sachen lst iür den Vers cherurrgswert das
lnieresse des Eigenltimers maßgebend. soweil nichls anderes vereinbart isl

2, Versicherte Kosten

2.1. Versicherl sind Koslen für lMaßnahmen, auch iür erfolqlose d e der
VF'sicheru qs-ehmer oe. e,'em Schaoe-ere.gnrs .,u, Ab..cnd-ng o.le
l,4inderung des Schadens für nolwendig hallen durfie.

Der Ersalz dieser Koslen und die Entschädigung irir die versicherten Sachen
belragen zusammen höchslens dle Versicherufgssummet dies gili jedoch nichl,
sov,/6il Maßnahm-.n auiWeis!ng des Versiche.ers erfolgl sind.

2 2 NLrr beiderVersicherung von Gebälden sind veßichert

2 2 1 Auftaukosleni

2 2 2 Suchkosten, das s nd Kosien d e beieinenr Schadenereignis tür das A!fiifde.
der Schadensteile einsclrließlich der Behebung der dabei verursachlen
Schäden anfallen

2.3 Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versicherl:

2.3.1. Bewegungs- und Schulzkosien, das slnd Kosten, dle dadurch enislehen. daß
zun\ Z\Neck der Wiederhersle lung oder Wiederbeschaffung ve.sicherier
Sachen andere Sachen bevJegl, veränded oder geschützl werden müssei;
irsbesondere sind das Koslen für De- uid Remontage von Maschifen oder
Einrlchlungen sovrie für Durchbruch, Abriß oder Wiederaufbau von
Gebäudeleilen.

2 3 2 Abbruch- und Auf.äumkoslen, das sind Koslen tür Täliske len am
Versicherungsorl und sovrell sie versicherte Sachef belreifen, und zwar ftir den
nötisen Abbruch stehengebllebener, vom Schaden betroffener Teile sov/le für
das Aufräumen einschließlich Sorlieren der Resie und Ablä11e. Darunler iallen
nichl EntsorgLrngskosien näch Punki 2 3.3.

2.3.3. Entsorgungskoslen, das sind Kostef für Unlers!chung, Abfuhr Behand Lrng
und Deponierung vom Schaden belroifener versicherter Sachen

2.4. Nichi versicheri sind:

24.1. Koslen die durch Gesundhellsschäden bei Erfullung der Reltungspfllchi
verursachi werden:

242 Koslen Iür Leisiungen der im öffentichen lnieresse oder aui behördliche
Anordnung täiig gewordenen Feueru/ehren Lrnd anderen Verpflichlelen

Artikel4
örtliche celtung der Versicherung

Bewegllche Sachen sind nur an dern in der Po izze bezeichneien Verslcherungsod
versicherl Werden se von dorl entfernt, ruhi der Verslcherungsschuiz. Edolgl de
Enlfernung auf Dauer, so erlischl für dies6 Sachen de r Vers icherLr ngsveri la g

Artik€l 5
Obliegenheiten des Versacherungsnehmers vor dem Schadenfall

1. Der Versioherungsnehmer isl verpflichtel, die ve.sicheden Sachen, insbesondere
die wasserfuhrenden Rohrleitungen, Armaluref und angeschlossenen
einrichiungen, ordnungsgemäß lnstandzuhallen.

2. Werden Gebäude länser als 72 Stunden von alen Personen verlassen sind ate
Wassezuleiluf gen abzusperren und geeignele lr4aßnahmen gegen Froslschäden

Die Zuleilungen zu vrasseriührenden Schutzeinrichlungen (2.8. Sprinkleranlagen,
Wasseranschlusse iür die Feuerwehr) müssen nichi absesperd $rerdeni es s nd

iedoch geeigieie l\laßnahmen gegen Frostschädeh zu lreffen

3. Die vorslehenden Obliegenhelten gelien als vereinbarle Sicherheitsrorschrtfien
gemäß Anikel 3 ABS. lhre Verlelzung rührt nach lMäßgabe de. geseiztichen
Besl mmungen zur Leisiunosfieiheit des Versicherers
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Artllel6
Obliegenheiten des Verslcherungsnehmers lm Schädenfall

'1. Schadenminderungspflicht

Nach lr4öglichkeit isl bei 6inem unmiil6lbar drohenden od6r eingelrelenen Schaden

- für die Erhaliung und Rettung d6r varsicherlen Sachon zu sorgen;

- dazu Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhallen.

2. Schadenmeldungsptlicht

Jeder Schaden ist unvezüglioh dem Versichererzu melden.

3. Schadenauf klärungsptlicht

Dem Versicherer isl nach lvlöglichkeil jede Untersuchung Uber die Ursache und
Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Enlschädigungsleistlng zu
geslalten.

3.2. Bei der Schadenermittlung isi unterslützend mi?uwkken und auf Verlangen sind
dem Versichersr entsprechende Unterlagen zur Verfilgung zu siellen. Die Kosten
dafür lrägl der Versicherungsnehmer.

3.3. B€i Gebäudeschäde, isl dom Versicherer aul Verlaogen ein beglaubigler
Grundbuchauszug nach dem Stand vom Tag des Schadenereignisses
vorzulegen. Die Koslen dafilr lrägl der Veßicherungsnehmer.

3.4. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand dari, solange der Schaden nichl
ermitlell ist, ohne Zustimmung des Versicherers nichl veränden werden, es sei
denn, daß eine solche Veränderung zum Zweck der Schadenminderu.g oder im
öffentlichen lnleresse nolwendig isl.

4. Leistungsfrelheit

Verlelzt dsr Versicherungsnehmsr eine der vorslehenden Obliegenheilen, isl der
Versicherer nach lvlaßgabe des § 6 Versicherungsvertragsgeselz (VersVG) - im
Fall einer Verlelzung der Schadenminderungspflichl nach lvaßgabe des § 62
VersVG - von der Verpllichtung z!r Leistung frei.

Aftikel 7
Verslcherungswert

1, spezielle B€stimmungen zumVersicherungswert

'1.1. Der Versichen ngswerl von Gebäuden isl der Neuwert.

Als Neuwerl eines Gebäudes gellen die orlsüblichen Koslen seiner
Neuherslel ung einschließlich der Planungs- und Konslruklionskosten.

1.2. Der Versicherungswerl von Gebrauchsgegenständen uhd Bekiebseinrichtun-
gen isl der Neuwert,

Als Neuwert gellen die Koslen Itir die Wiederbeschaflung von neuen Sachen
gleicher Ari und Güle.

1.3.AIs Versicherungsw€rl von Walen und Vorräten gelen die Koslen für die
Wiederherslellung oder Wiederbeschaflung von Sachen gleicherArt und Güle.

lsi bei Waren und Vorälen der erzjelbare Verkaüfspreis niedriger als die Koslen
für die Wiedorherslellung oder Wiederbeschaffung, so gilt dieser als
Versich6rungswert.

1.4. Als Versicherungswerl gelien bei

- Geld und Geldeswenen der Nennwerl,

- Sparbiichern ohne Losungsworl der Beirag des Gulhabens,

- Sparbüchern mit Losungswori die Koslen des Kraftloserklärungsverfahrens

- Worlpapieren mit amtlichem Kurs di6 jeweils lelzte amlliche Nolierung,

- sonstigen Werlpapieren der l\rarkipreis.

1.5. Als Versicherungswed von Datenträgern mit den darauf befindlichen
Programmen und Dalen, Reproduhionshilfsmineln, Urkunden, Mustern,
Proloiypon und dergleichen gellen die Kosien für die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung.

1.6. Als Versicherungswerl behördlich zugelassener straßen-, wasser- und Luft-
fahrzeuge gill der Verkeh rswerl.

DerVerkshßwerl isl der elzielbare Verkaufspreis für die Sache.

'1.7. Als Versicherungswerl son§iger, in den Punkten 1.2. bis 1.6. nicht genannier
bewegllcher Sachen gill der Verkeh.swerl.

2. Allgemeine Bestimmungen zum Versiche,ungswert

2.1. Unabhängig von den Bestimmungen der Punhe 1.1. bis 1.7. gil als
Versicherungswert jedenfalls dor Verkehrswert:

2.1-1. bei Sachen von historisch6m oder kUnsllerischem Wert, b€i denen die Alterung
im allg€m6inenzu keiner Entwerl!ng fühd;

2.1.1. bei Sachen von hislorisohem oder künsllerisohem Werl, bei denen die Alterung
im allgemeinenzu keiner Entwerlung [ührli

2.1.2. bei beweglichen Saoher. die gewerbsmäßig verliehen werden, z.B. Leihbücher,
Leihvideobänder, Leihmaschinen und Leihgeräte;

2.2 Bei der Ermilllung des Versichgrungswertes wird ein persönlicher LiebhabeMerl
nichi berIcksichligl

Ar ketB
Entschädlguhg

1. Für Gebäude, Gebrauchsgegenstähde und Betriebseinrichtungen (Anikel 7,

Punkte 1.'1. und 1.2.)i

1.1. wird bei Z6rslörung der Versicherungswerl unmitlelbar vor Einlritt des Schaden-
ereignisses erselztl

1.2. werden bei Beschädigung die noiwendigen Reparalurkoslen zur Zeii d6s
Einiritles des Schadenereignisses (Nelwerlschaden), höchsiens jedoch der
Vercicherungswerl unmitlelbar vor Einlrill des Schadenereignisses, erseizl.

1.3. War der Zeilwert der vom Schaden betroffenen Sache unmiltelbar vor Einlritl des
schadenereignisses kleiner als 4070 des Nouwerles, wird höchstens der Zeitwerl

Der Zeilü/en wird aus dem Neuwen durch Abzug eines d6m Zusland der Sache,
insbesondere ihres Alters und ihrer Abnülzung enlsprechenden B€trages
ermittoll.

1.4. War die vom Schaden belrotrene Sache lnmiilelbar vor Eintritl dos
Schadenereignisses dauernd ent/i/ertet, wird höchsieosder Verkehrsweri erseizt.

Der Verkehrsw€rl isl der erzielbare Verkaufspreis, wobei bei Gebäuden der Werl
des Grundslilckes außer Ansaiz bleibl.

Ein Gebäude ist insbesondere dann dauernd entwertel. wenn es zum Abbruch
bestirnmt oder allgemein odor für seinen Betriebszweck nichl mehr verwendbar
ist.

Gebrauchsg€genslände und Beniebseinrichlungen sind insbesondere dann
dauernd enhrerlel, wenn sie dauernd aus dem Belrieb ausgeschieden oder
allgemein oder für ihren Belriebszweck nicht mehr verwendbar sind.

2. FürWaren und Vorräte (Artikel 7, Punkl3.)

2.1. wird bei Zerslörung der Veßictrerungswerl unmitlelbar vor Eintritt des Schaden-
ereignisses erselzli

2.2. $teden bei Beschädigung die nolwendigen Reparaturkoslen zur Zeii des
Einlritles des Schadenereignisses, höchstens jedoch der Versicherungswed
unmiil6lbar vor Einlritt des Schadenereignisses, erse2l.

2.3. War der ezielbare Verkaufspreis abzüglich der €rsparten Koslen unmitlelbar vor
Einlritl des Schadenereignisses njedriger äls die Kosten der Wiederherstellung
oder Wiederbesc haffu ng, uJird hdchslens dieser niedrigereWerl ersetzt.

3. Für Geld und Geldeswerte, Sparbücher und Wertpapiere (ArtikelT, Punld 1.4.)
werden die Kosten der Wiederbeschaffung, höchstens jedoch der Versioherungs-
werl unmiilelbar vor Eintriil des Schadenereignisses, ersel2t,

4. Für Datenträger und dergleichen (Artikel 7, Punkt 1.5.) werden die Kosien der
Wiederherslellung oder Wiederbeschaffung erselzl, soweit die Wiederhel§ieilung
oder Wiederbeschaffung nolwendig isl und innerhalb von zwei Jahren ab dem
Eintritl des Schedenereignisses lalsächlich erfolgt; andemfells vrird nur der
Malerial'r/erl ersetzl.

5. Für Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen (Arlikel 7, Punhe 1.6., 1.7.
und 2.)

5.1. wird bei Zorsiörung der Versicherungswert unmitlelbar vor Eintrill des Schad6n-
ereignisses erselztl

5.2. werden bei B€schädigung die notwendigen Reparalurkoslen zur Zeil des
Einlrittes des Schadenereignisses, höchslens jedoch der Versicherungswerl
unmitlelbar vor Eintritl des Schadenereignisses, e.selz.

6. Für versichene Kosten (Artikel 3, Punkt 2.) vJerden di6 latsächlich anfallenden

7. Allgemeine Bestimmungen zur Entschädigung

7.1. Wird durch die Repalalur einer Sache ihr Versicherungswert gegenüber ihrem
Versicherungswerl unmitlelbar vor Elnlritl des Schadenereignisses erhöhl,
werden die Reparaturkoslen um den Eelrag derWerlerhöhung geküra.

7.2. Der Wert verbliebener Reste wird iedenfalls angerechnet; b€hördliche
Beschränkungen der Wiederherslellung oder Wiedeöeschaffung we.den bei der
Bewerlung der Resle niohl berücksiohtigl.

7.3. Bei zusarhmengehödgen Einzelsachen wird die alllällige Entwertung, welche die
unbeschädigt gebliebenen Einzelsachen durch die Beschädigung oder
Zerstörung der anderen erleiden, nichi berücksichtigt.
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8. Besondere Bestimmungen zur Entschädigung

8.1. Bel Tapeien, Malereien sov./ie bei Wand- und Bodenbe äger aus texlitef
Ivalerialien oder Ku nslsioil v,,lrd höchslens der Zeilurert erseizi

8.2 Bei der Eehebung e:nes Bruchschadens an v/assedührenden Rohrleil!ngen
(Arlikel 1 Punkl 2.2.) werden die Koslen für den Austausch eines höchslens 2m
langen RohElüokes e nsohließlich der dafur noivrendigen Nebenarbeiten ersetzl
Wird.lieses Ausmaß überschrilten. werden die Koslen (einschließlich der Koslen
Iür Nebenarbelien) verhällnisriräßis sekürzl

Artikel I
Unterversicherungi Bruchteilversicherung

1 Gemäß Anikel I ermlltele Enlschädigunqen werden bei Voniegen einer Uflerver-
sicherung nach den Beslimm!ngen der ABS gekürn dies gll nlchi, vrenn
VFr. ''er-ng a .' E's-* R

2. Wird als Versicherung eln Bruchleil der in der Pollzze angeführlen
Vollv,/erlsumrne vereinbarl (Bruchteilversicherung), gi l:

2 1. d e Bruchieilversicherungssumme ist die Grenze der Entschädigung;

2.2. as Versi.herungssLrmme im Sinie des Arl kel 10 Absalz i2) ABS sil die der
Bruchtellversicherungssumme zugrundeliegende Vo h//erls!mme.

Artikel 10
Zahlung der Entschädigung; Wiederherstellung, Wiederbeschaffung

1. Der Versicheruhgsnehmer hat vorerst nur Anspruch:

1.1. BeiGebäuden

1.1 1. bei Zerslrjruns auf Ersalz des Zeihaerles, höchsiens ledoch des
Verkehrswedesi

1.1.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zell' erlschadens, hö.hslens jedoch des
Ve.kehrswertschadens

1.2. Bei Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen

' 2.'. be. Ze siöru-q au'E'srlz des Ze trverles

1.2.2. bei Beschädigung aut Efsälz des Zeilwerlschadens.

1.3. Der Zeiiwertschaden verhäll sich zum Neuv./enschaden wle der Zeitwed zum

Der Verkehrswerlschaden verhäll slch zum Neuwerlschaden vrie der
Verkehrsvr'ert zurn Neur"/erl

ffi

tw, GnAZEn WEeflSEtSHnAE
V6rsich€rung Aktiengesellschaft

2. Den Anspruch auf den die Zahlung gemäß Punkt 1. übersteigencten Teit der
Enischädigung eru,'lrbt der Versicherungsnehmer ersl dann Lrnd nur inso\rre i. a s
foigende Vorausselzunger edülll slndl

2 1 es isl gesicheri daß die Entschädigung zur Gänze zur W ederherstellLrng bzw.
Wiederbeschaff!ng verwerdet v/ird.

Sachen. die vor dem Einlritl des Schadenereignisses bereils hergeslelll,
an!,eschaffl oder bestell waren, oder sich in Hersiellung befanden, gelen nichl
d s nipde he ges e ll b vr. ,/ rederLes-lrd'f,

2.2. dle Wiederherslellung eines Gebäudes erfolgt an der bisherigen Slelle.

sl dle Wiederhersiellung an deser Sielle behördlich verboien, so genügl die
Wi-.derhersiell!nSan af derer Slelle innerhalb Oslerreichsi

2.3. die wlederhergeslelhen bzvr'. wiederbeschafften Sachen dienen dem gleichen
Belriebs' bzw Veff/endungszwecki

2.4. die W ederherslellung bz'r. W ederbeschafiung edolgl innerhalb von dre Jahren
ab dem Eintritt des Schadenereignisses

Artikel 11
sachverständigenverf ähren

Für das Sachversiändigenvedahren v,/ird ergänzend zu den Besilmmungen der ABS

1. Die Feslstellung der beiden Sachversländ gen muß auch def Versicherungsvr'ed
der vom Schaden benoffenen Sachen unmiltelbar \ror Eir'rlrill des
Schadefereignlsses sovr'ie den Wed de. Resle enlhalten

2. Auf Veranqen elnes Veiragsparlneß muß auch eine FesislellLrng des
Versicherungswertes der versicherlen vom Schaden nichl betroffenen Sachen
etfolgen

Artikel 12
Regreß; Versicherungssumm€ nach dem Schadenfall

1. Sovreil der Verslcherer dem Vers cherungsnehmer oder Versicherlen den Schaden
erselzt, gehen allfällige Schadenersalzansprüche des Versicherungsnehmers oder
Versicherlen gegen Dritle aufden Veßicherer uber.

2. Die Veßicherungssumme wird nlchl dadLrch verm nderl, daß elne Enischädigung
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Allgemeine Bedingungen der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG für die Sturmversicherung

(AStB 2002 / Stufe 2)

Allgemeiner Teil

Au{ die Versicheru rg fnden de Besllmm!ngei der Algemeinen Bedingungen der

Grazer Wechse seitig-.n Ve.sicherung AG fur de Sachvers cherirng (ABS 2002)

Besonderer Teil

lnhaltsverzeichnis

Ailikel 1 Verslchede Gerahren und Schäden

Adikel 2 Nicht versicherle schäden
Adikel 3 Versicherle Sachef und Kosien

Arlikel 4 Ö[ iche Gellrng der Versicherung

Arlikel 5 Obliegenhe ien des Versicherungsnehrieß vo. dem Schadenfall

Arlikel 6 Obliesenhe lerr des Vers cher!nssnehmers m SchadenJail

Arlikel 7 Versicherungswed
Arllkel 8 Entschädigrng
Arllkel I Unlervers cher!.9
A,llkel 10 Zah !ns der Enlschädigung;W ederherstellung W ederbeschaffurg

Arrlkel Tl Sachversländrgenverfahren

A ikel l2 Regreß VerslcherungssLrmme nach dem Schadenfall

Art;kel 1

Versicherte Gefahren und Schäden
'1. Versicherte Gefahren

1.1 Sturmi Sturm sl eine u/ellerbedingie Ll]fibevregung deren Geschwindigkeli am
Versicherungsorl mehr ais 60 Klomeierie Stunde beirägl.

Fur die Feslste lung der Gesohv/rdigkeil sl im E nzelfall die Auskunfi der
Zeflralansia I für MeleoroLogie und Geodynam k maßsebend.

T 2. Hagel: Hage ist eif nelterbed ngter Nlederschlag in Form von Eiskönrern

1 3 Schneedruckr Schneedruck isl die Kraflvr' rkLrns d!rch natur ich argesanrmelte
ruhende Schnee- oder Eismassen

] 4. F€lssturz/Steinschlagi Fe ssi!rzisie nschlag sl das nalurbed ngle Ablösen und
Abslürzen vof Gesleinsmasssn inr Ge ände

1.5. Erdrutsch Erdrutsch lsl e ne naturbed ngte Ab/r'ärisbe.degung von Boden- oder
Gesielnsmassen aLri einer unier der Obarlläche I egenden Gle lbahn.

2, Versicherte schäden

Veis che.i srnd Sachschäden. die

2.1. durch dLe unmittelbare Einwirkung e ner versicherlen Gefahr (S.hadenerelgn s)

E ne unmitelba.e Elnvrirkufg regi auch dani vor, !,r€nn Gebäudeleile, Bälma
[]las1e oder ähnlche Gegeista .le gelle vers chene Sachef geuJorren vr'erdefi

2 2. als unvermeidliche Folge e res Schadenere gnisses einlrelen;

2 3. durch Abhandenkommen bel einem Schadenere gnis ejntrelen.

artiket 2
Nicht versiche(e Schäden

Nichl versicherl sind auch n chl a s !nverme dliche FoLge e fes S.hadenere gn ssesr

1 Schäden durch Brand Bliizschlag Exploslor oder Flugzeugabst'rrzi

2 SL "uF_ o. rch Ld"'ne' Lrlo'L!{ Sl. ,nrlu 'lo h .d'".r Lla'-
schwemmüng oder Verm!rungi

3 Schaden durch Sos- oder Duc](l{ rkLrngell von Lu{l' oder Raumfahrzeusen

4 Schäden durch Wasser !fd dadurch veru.sachien Rilcksta!.

Schäden dLrrch Schmelz- oder Nieders.h assviässer sind aber,ersiched, vrenn
das Wasser dadurch in en GebäLrde eindringl. daß fesle Baubeslandleie oder

ordnunqsoemäfi verschlossene Fefsier oder Außeniülen durch eir
Schadenereign s beschädigi oder zelslöd v rdeni

5. Schader durch BevJegung von Boder oder Gesieinsmassen, vrenn diese
Be,/,egung durch Bauiätigkellen o.ler bergr!ännisch-. Täligkeiten velursachl !rurde

6 Schäden durch Bodensenkung

7 Schäden durch daue rrrde W itler! ng§- oder Uin!relleinflüssei

8. Bee na.ichtis!fsen ohne Ausvrlrkungen auf die Brauchbarkoii Frnkt onsfähigkeil
oder Nuiz!ngsdauer der Sachen

9. Schäden die dad!rch enlslanden sind.

- daß sich versicherle BaLrvr'erke oder Teie davon in enem baltäl gen Zuslann
befunden haben

- daß lm Z'rge vor Neu-, Zu- odef Umbauten versicheder Bauv,/erke Ba!beslaid-
ielle ncht oder nooh nichl enlsprechend fest mit dem sonsti!en Ba!rrerk
verbunden ,rarer oder Baubeslandte le aus der ilblichen Verbindung nrii dern
Bauvr'erk gelös1 frurdeni

10 Schädef duich die ufmiiielbare oder miilelbare W rkunil von

l0.l.Kriegsereignissen jeder Ad mit oder ohne Kr egserklarung, ersch eßlch älLer

Gev/allhandlun!,ef von Staaten !rd aller Gevralihafd ungen poltischer c,der

ieroristisch6r Organ satiorren;

10 2. nneren Llnuhen, Bürserkr eg, Revo uliof, RebeLion, Aufruhr Aufslaid:
'l0.3.allen mit den senannien E,esrissen (P!nkie 10.1. !nd 10.2.) verbundenen

millärischen und behörd chef Maßfahmen:

10.4. Erdlreben oder anderer aLrßergev,,öhnlichen NalLrereignlsseii

10.5 Kernenerg e radioakiiven lsolopen oder lon sierender Slrahlung

10.6. sl der Versicherun!snehmer Unierlrehmer im S nne des Konsumenlenschütu -
gesetzes so hal er nachz!,/reisen daß der Schaden rnii den in den Punden
10I b s 10 5 gefannlen Erc gn ssen oder deren Fo gez!sländen rr€rder
unm ltelbar noch mittelbar im Zusammenhang stehi

Artikel 3
Versicherte Sachen und Kosten

1, Versicherte Sachen

1.1. Verc cheri sind die n d-.r Polzze bezeichnelen Sachei, die m Eisentunr des
Vers cherungsnehmeß slehen rhm ufier Eigentumsvorbehall lerkaufl und
ilbergeben oder ihm verpläfdet r'urdei

1.2. Fremde Sachei sind n!r auigrLrn.l besonderer Vereinbarung, und n!r so,reit
nicht aus e nem anderen Versicherungsvelirag Entschädigung erlanlll /rerden
kanf verslcherl.

Bei der Vers cheftrng fremder Sacher ist frlr den Vers cher!rrgsvieii das
nleresse des Eigenlünrers maßgebend sovr'eit nichts and€res vereinbart lsl

1.3 N'r aufgrund besonderer Vereinbarufg versicherte Sachen

1 3 1 Verslas!ngen und Kunslstoflverglasungen aler Ar1 auch Lichlk!ppelni

1 3 2 Außenai asef aier Ad, z B Firmenschllder und Werbean agei. A!Ilen-
beerchiungen Einfriedungen, Anlenreranlagen Solaraniagen Markisen

1 3 3 Bevr'egl che Saohen lm Freien oder auf denr Transporl.

2. Versichene Kosten

21 Versichert slnd Kosien iilr l./aßnahmen auch lür efolglose die der
VersicherLrnssneh.rrer bei eine,n Schadenereig,ris z!r Abvr'end!ng oder
Minderung des Schadens für nolvr'end g hallen du'r1e.

Der Ersalz deser Kosten und dle Eflschädgung für die lersicherten Sachon
betragen z!sämmen höchslens d e Versicherungssumnrei d es gil iedoch n chl
sovrell i\4aßnahmef auf Weis!ng des Versicherers erfo 91 s nd

2.2. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versiche(:

2.2.1. Bev,,eglngs- und Schutzkoslen, das snd Koslen die dadLrch eflstehen d3ß
zum Zureck der W ederh erstel Lr ng oder Wiederbes.haffLrng verscherler
Sachen andere Sachen bev/egl veränderi oder geschuizt vrerden müssen;
insbesondere sind das Kosten filr De Lrnd Renrontälle von Maschinen oder
E nrichiungen sovre für Dlrchbru.h. Ab ß oder W ederaufbaL ,oi
Gebäüdelellon.

2.2.2 Abbrlch- und ALrfrälirkoslen das s nd Kostef fiir Täligke len am
Versicher!ngsorl und sov/e I sie versichede Sachen belretfef, und 21,Lar lür den
nö1igen Abbruch siehengebliebener vom Schaderr helrolfener Tei -. sow. iiir
das Aufrä'rmen e nsch eßlich Sodieren der Resle und Abiäle Darunler 13 len

nichl Enlsorsungskosien nach Punki 2 2.3

223 Entsorgungskosten, das sind Koslen fur Uniersuchung, Abfuhr Behand Lrng

Lrnd Depoflerung vom Schaden belrofiener versicherter Sachen.

2.3. Nicht versiched s;nd:

231 Koslen, de durch Gesundheilsschäden be Erf'rllung del Reiiungspf.hl
verursachl vr'erden

2.3.2. Kosten iür Leistungen der m öffenl ichen nleresse oder a!i behördl.che
Anordnung tätig gewordener Feueturehrei und anderen Verpflichlelen
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A.tikel 4
Önliche celtung der Versicherung

Be,,egllche Sachen sind nur an dem in der PoLizze bezeichneten Verslcherungsod
versiched Werden si€ von dort entfernl, ruhl der Versich er ungsschulz. E{olg1 die
Enlfernung aul Dauer. er ischi iiir diese Sachen der Versicheningsvedrag

A(ikel 5
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Schadenfall

1 Der Veßicherungsnehmer ist verpflichlel, die versichertef Sachen, bei versicherten
Gebäuden vor a lem das Dachwerk, ordn!nsssemäß nstandzuhallen

2 Diese Oblegenheil gilt als vereinbarle Sicherhellsvo.schrifi gemäß Arlikel 3 ABS
hre Verlelzung führl nach Maßgabe der gesetzlichen Beslimm!ngen zur
Leisiungsf reiheil des Versicherers

Artikel 6
obliegenheiten cles Versicherungsnehmers im Schadenfall

1- Schadenminderungspflicht

1.1. Nach Möglichkeil isi bei einem unmillelbar drohendef oder eingetreienen
Schaden

- {ür die Erhallung. Relllng und Wledererlangung der vers cherten Sachen zu

- dazu We sunq des Versicherers eiizuho en und einzuhallen

1.2. Bei Verlust von Sparbijchern und Werlpapieren muß dl€ Speffe von
Auszahlungen unverzLiglich bearrlragl und, sov,/ell möglich, das gelichtllche
Kraft oserklärungsverfahrer eingeleiiel werden.

2. Schadenmeldungspf licht

Jeder Schaden isi unvezüglich dem Versrcherer zu melden Wenn veßlcherie
Sachen abhandengekommen sind, lsl der Schaden auch der Sicherheiisbehörde
anzuzeigen ln der Anzelge snd lnsbesondere alle abhandengekomrnenen
Sachen ärrzugeben.

3. Schadenauf kläruhgspf licht

3 1 Dem Versicherer sl nach lvlcjglichkeil jede Unlersuchung uber die Ursache urd
Höhe des Schadens und ilber den Urnfang seiner EntschädigLrngsle slurg zu

3.2. Bei der Schadenerm llluns ist unlersiüizend miizuvrirken und auf Verlangen sind
dem Versicherer enlsprechende Unlerlagen zLrr Verfügung zü siel er. D e Koslen
dafialrägt der Verslcherungsnehmer.

3.3. Be Gebäudeschäden isl dem Veßlcherer auf Verlangen ein beglaubigier
Grundbuchauszug nach dem Sland vom Tag des Schadenereignisses
vorzuleqen Die Kosien dafur lrägl der Versicher!ngsnehmer.

3.4 Der durch den Schaden herbeigefühde Zusiand darf. solange der Schaden nichl
ermlliell ist, ohne Zuslimmung des Versicherers nicht verändad v'/erden, es sei
denn. daß eine solche Veränderung zum Zvreck der Schadenminderung oder im
ölfentlichef lnleresse nolwend !, isi.

4. Leistungsfreiheit

Verlelzl der Verslcherungsfehmer eine de. vorsiehenden Obliegenheilen sl der
Versicherer nach Maßgabe des § 6 Versicherungsveriragsgeselz (VersVG) - im
Falle einer Verlelzung der Schadenminderungspflichi nach Maßgabe des § 62

VersVG'von der Verpflchlung zur Leisl!ng Irei.

Artikel 7
Versicherungsw€rt

L Spezielle Bestimmungen zumVersichelungswert

1 1 Als VersicherLngsweri von Gebäuclen kann vereinbart werden:

111 der Neuv/ert

Als NeuvJerl eines Gebäudes gellen die odsüblchen Koslen se ner
Neuhersiel ung e nschleßlch der P anunss Lrnd Konskuklionskoslen;

1 12 der Zenwen-

Der Zeii\i/ert eines Gebäudes v,/ird aus dem Neuv/erl durch Abzug e nos dem
Zusland des Gebäudes insbesondere seines Aliels und seiner Abnüizung
entsprechenden Belrages erm lteili

1.1.3. der Verkehrswerl

Der VerkehßvJerl eines Gebä!des isl der erzelbare Verkaufspreis $robei der

Werl des Grundslückes außer Ansatz bleibi

$, AßAZEßWECIISEL EMOE
Versicherung Aktiengesellschaft

1.2. Als versicherungswerl von G€brauchsgegenständen und Betriebseinrichtun"
gen kann vereinbarl werdenl

1.2.1. der Neuwerl.

Als Nerurerl gelien die Koslen für d e WlederbeschaifLrng von neLren Sachen
gleicher Ad und Gülei

1 2.2 der Zeilv/erl

Der Zelhve.t wird aus dem Neuv,reir durch Abzug eines dem Zusland der
Sache, insbesondere ihres Allers und ihrer Abfülzung enlsprechenden
Beirages ermiilelti

123 der Verkehrswed

DerVerkehrswerl rst der erzielbare Verkaltspreis fLrr die Sache

T.3.Als Versicherurgslred lon War€n und Vorräten geten de Koslen für die
Wiederherslellung ader Wiede rbeschaffu ng vof Sachen gleicher An Lrnd Guie

lst bei Waren und Vorrälen der erzie bare Verkäufspreis niedrlger ais die Koslen
für d e Wiederherslellurg oder WlederbeschaffunS, so gili dieser als
Versicherungsvrerl.

1.4. Als Versicherungs,r'/erl gellen bei

- Geld und Geldeswerten der Nennwert,

- Sparbuchern ohne Losungswod der Belrag des Gulhabens,

- Sparbüchern,nil Losungsv,rort d e Koslen des Kraftloserklärungsverfahrens

- Werlpapleren mii amllichem Kurs die jeweils lelzle amillche Noiierung

- so"- !,e Wenp.pre Pn.lcr VJrklo,F,s.

1.5. As Versioherunosv,/e.l von Datenträgeln mii den darauf beflndlichen
Programmen und Dalen, Reproduklionshilism te n Urk!nden ut'sletn,
Prolotypen und dergleichen gellen die Koslen füI die W ederherslellung oder
WiederbesohafiLrnq

16 Als Versicherungsv,reit behördlch zugelassener Straßen-, WasseF und Luft-
fahrzeuge gill der Verkehrswerl.

I7 Als Versicherungswed sonstiger, n den Punklen 12 bs 1.6 nichi genannier
beweglicher Sachen gill der Verkehrsvreri

2, Allgemeine Bestimmungen zum Versicherungswert

2.1. Unabhäfgig lon den Bestimmungen der Punkle 1 1 bis 1.7. gilt als
Versicherungswerl jedenfalls der Verkehrsv,/ert

2.1.1 bel S.lchen von historischeff oder künstlerischem Wed, be denen die Allerrng
im allgemeinen zu keiner Enlwerlung fÜhrt.

2.1.2 bei beweglichen Sachen, die gev/erbsmaß g veriehen vrerden, z.B. Le hbücher,
Leihvideobänder, Leihmaschlnen Lrnd Lerhgeräle

2 2 Ber der Ermitllung des Versicherungsweries wlrd e n persÖn icher Liebhabeture,'l
nicht berücksichiigl.

Artikel 8
Entschädigung

1. Für Gebäude, Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtungen (Ariikel 7

Punkie'l 1 und 1.2.)l

'1.1. lsi die Verslche.ung zum Neuwert gemäß Arlikel 7 verelnbal(

1.1 l wird bei Zerslörung oder Abhandenkommen der Vers cherungswert unnrillelbar
vor ELnlrilt des Schadenereignisses elsetzl;

112 v,/erden bei Beschäd gung dle nolwefdlgef Reparal!rkosten zur Zeil des
Eintrlfles des Schadenerelgnisses {Neuwerrschaden), höchslens ledoch der
Vers cherungsv,/ert unmlllelbarvor Eintriil des Schadenerelgnisses erselzi.

1 1 3 War der Zeiiwerl der vom Schaden beiroffe|en Sache unrillielbar vor Eintrli
des Schadenereignisses kleiner a1s 400/" des Neuweries, v'/ird höchsiens der
Zeiiwert ercelzl.

1 14 War die vom Schaden belroffene Sache unmllie bar vor Einirlt des
Schadenere gnisses dauernd enlwerlel, wrd höchslens der Verkehrs'rerl

Ein Gebäude lsl insbesondere dann dauernd entv/edel, vrenn es zum Abbruch
besl mmi oder allgemein oder für seinen Belriebszweck nlchi mehr vervr'endbar

Gebrauchsgegenslände und Betr ebsein richtu ngen sind insbesondere danr
daLrernd eniwerlel, wenn sie dauernd ars dem Beirieb ausgeschieden oder
äligemein oderfür lhren Belriebszre.k niohl mehrver'rendbar s nd.
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1 2 sl die Versiche.ung zum Zeitwert gemäß Arl ke 7 vereinba.l

1 2 1. !.iird bei Zerstörung oder Abhan.leikommei der Veßicheiungswerl !nm 1te bar
vor E nlriä des Schadenereignisses erseizti

122.werden be Beschädigung die nolv,end gei Reparalurkoslen zur Zel des
Einirilles des Schadenereigflsses, gekiirzl m Verhällnis Zeil,/ert zu Neuv,,ert
höchsiens ledoch der Verslcher!nssvreri !nmiltelbär \ror E nlritl des
Schadenereignisses erselzt

1 2.3. War die vom Schaden belroffene Sache lnmiielbar lor E nlrill des
Schadenereignisses dauernd entLrerlel (Pufkt 1.1.4.), 'rrd höchslens der
Verkehßrre.l erselzt

I 3 sl die Vers cherung zum Verkehrswe( genräß Arl ke 7 lere nbar1.

1 3 1 Niird bei Zerslorung oder Abhandenkomrnen der Verslcherungsvred unmritelbar
vor E nlrill des Schadenereign sses erselzli

132 vr'erden bei BeschädiSL]llg dle notviend gef Reparalurkosien zur Zei des
E nlrities des Schadenereignisses qekürzl lm Verhä1rs Verkehrsvrerl zu
Neuyrert höchslens jedoch der Vers cherungsvved unmiitelbar vor Eiflrill des
Schadenereign sses erselzl.

2. Ftir Waren und Vorräte (Arlikel 7 Plnkl I 3 )

2.1 irird be Zersiörung oder Abhandenkonrmen der Versicher!ngsvrerl unrnitlelbar
vor Eintr lt des Schadenere gn sses erselzt

22 ./r'erd€n be Beschäd gung dle folv,rend gen Reparaiurkosien zur Zell des
E nlritles des Schadefere gnisses, höchsiens l€doch der Versicherungs,rert
unmitlelbar vor Eintrilt des Schadenereign sses, erselzi

2 3 War der erzielbare Verkaufspre s abzüg ich der ersparlen Kosier lnm lte bar \ror

Eintriti des Schadenereign sses niedriser als die Kosten der Wiederhersie iung
ode r W ederbesch affLr n !, vrlrd höchslens d ese r n ied rigere Wed ersetzi

3 Für Geld und Geldeswerte, Sparbücher und Werlpapiere (Arl kel 7, Punkt 14)
\rerden die Koslen der W ederbeschaffung höchslens jedoch dor
Versicherungsv,,en !nm ite bar vor E iirrli des Schadenereignisses erselzt.

4 Für Datenträger und derglejchen (Arlkel 7 Punkl 1.5.) !,rerdef die Koslen der
W ederherste iung oder WiederbeschaflLrng erseizi sov?e i die Wlederhersieilung
oder W ederbeschafflns nolyrendig isl und innerhab von zyr'ei Jahren ab dem
Einirlt des SchEdenere gnisses ialsächlich erlolgli andernfa ls orird n!r der
lMaieria vred €ßeizt

5 Filr Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen (Arl kei 7 Puikle16. 1.7.und
21)

51 w rd bei Zerslönrng oder Abhandenkorrmen der Versicherungsvreri |rnmltebar
vor Eiflriil des Schadenereigfisses erselzli

52 v,/erden bei Aeschädig!ng die not\irend gen Reparalurkoslen zur Zeit des
Eintrltes des Schadenereisnlsses, höohstens jedoch der Vers cherungs,/red
!nmrlle bar vor E flriti des Schadenereignisses erseizl.

6 Für versicherte Kosten (Anikel 3 Punki 2 ) ,,"erden die talsäch ch anfailenden

7. Allgemeine Besl mmungen zur Entschadigung

7I Wird dlrch die ReparalLrr eifer Sache ihr Veßicherungsv/ed gegelüber ihrem
Versicherungsv"erl unmiilelbar !or E nlritl des Schadenereignisses erhöhl,
vr'erden d e Reparaturkosien um den Betrag derWerlerhöhung gekürz1

7 2. Der Wed verl, ebener Resie v/ rd tedenfaLls angerechneli behördliche
Beschränkunger der Wiederherslellung oder W ederbeschaffung r4/erdei ber der
Bevreduns der Resle n chl berucksichlisl

73 Fir abhandengekonrmene und später vrleder herbe seschafite Sachef glil

731.Der Vers cherungsnehmer sl zur Zurilcknahnre deser Sachei verpflichlel
soweil dLes zumulbar sl

7.3.2. Werden Sachen na.h Zah ung der Entschäd llLtng \rieder herbe geschaffi, hal
der Ve.srcherungsnehmer d e erhaliene Enlschädigung abzügli.h der
Vergüiuig für enen allällgen M ndervreri zurückzugeben. Sachen de.ef
Zurücknahnre ficht zumulbar st, sind dem Versicherer zu übere gnen.

7 4 Bei zusammeigehör gen E izelsachen l,r rd d e alfäll ge Enivrenung, vrelche .lie
!rbeschädigl gebliebenen Einzelsachen durch die Beschäd !,uns Zerslörun!,
oder das Abhandenkommei der anderen erle den nLchl berucksichtigl.

Artiket 9
Unterversicherung

Genräß Anikel 8 erm ite le Enlschäd gLigei werden be Vorl egen e ner
Unieruersicherung fach den Beslmmungen der ABS gekllf:i dies gll nchi,,rrenn
Vers cheturng aui Ersles Ris ko vere nlrarl s1

Artikel 10
Zahlung der Entschadigung; Wiederherstellung, Wiederbeschaff ung

1, DerVersicherungsnehmer hatvorerst nurAnspruch:

I 1 BeiGebäuden

1 1 1 bei Zerstörung auf Ersalz des Ze lflerles, höchslens ledoch des
Verkehrsv/e,1es:

1 1 2 be Beschädisuis airf Ersalz des Zeil, erlschadens, höchsiens jedoch les
Verkehrsv,,ertschadens

1.2. Be Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen

1 2.T. bei Zerstörun! oder Abhandenkomrnen a!f ErsaD des Zeilvreries

1 2 2 bei Easchädig!ng auf Ersatz des ze tgerlschaders

13 D€r Zeh,rerlschaden verhä1 sicl zum Neuv,/erischaden vrie der Zeilviert runr

Der Verkehrsv/eAschaden veirä I si.h zrm N-au\(edschaden ,,r e der
Ver kehrs"-red zum NeLr,/Jeri

2. Den Anspruch auf clen die Zahlung gemäß Punkt 1. ,bersteagenden Teil der
Enlschädgufg er{r'irbl der Vers cherungsfehmer ersl dann und nrr insovJel als
folgende Voraussetzun!en efülit slnd:

2.1. es isi gesicherl daß die Enischäd sun0 zur cänze zur WiederherstelLrng b7!.r
Wiederbeschafiung ve r,"\,end el wrrd

Sachen, dle \ior dem Eintrlt d-.s S.hadenerelgn sses bereils hergestrll
angeschaffl oder beste 1l v",aren, oder sch I Herslelllng befanden geien nichl
als v?iede rhe rgesle I 1 brv/. vrlederbeschafil

2 2 die Wiederherslell!is eines Geba'rdes edolgt an der bisher gen Stel e

sl dle W ederhersle lung an deser Slele behordlich verboien, so genilgl de
W edF,hFr<lelJng an d de'pr SlF e n.a,-"'o Osre..e,c.s

23 die vriederhergeslelllen bzv/. y; ede rbasc hafflen Sachen dienen dem glechen
Belriebs- lrzw Ven endungszweck;

2.4. die W ederlrersiell'rng bzv/. Wlederbeschaffung edolgl nierhalb yof drei Jahref
ab dem E nlrili des Schadenereiilnisses

Artikel 11
Sachverständigenverfahren

Für das Sachversiändigenvertahren yr rd ergänzend z! den Besl rrm!flten der ABS

1 Die Feslslel! r!l der beiden Sachverslandlqen muß auch den Versic h er u nss,-,,e ri
der vom Schadef belrofenen Sachen Lrnm lte bar vor E nlritl des
Schade.ereianisses so?iie den Werl der Resie enlhahen

2. AUI Verlangen elnes Veriragspariners muß auch eine Fesistelung des
Versicherungsderls der vers cherlen vom Schadon niohl tJelroffenen Sachen

Artikel 12
Regreß; Versicherungssumme nach dem Schadenlall

1. So,rre i der Vsrsicherer denr Versicherungsnehmer oder Verslch€rlen der Scha.lcn
erselzl gehen a liälige Schadeneßatzansprüche des Versicherungsnehmers oler
Vers cherlen gegen Drlte a!f den Vorsi.here. ilber.

2 Die Versicherungssunrnre wird n chi dadurch verminded, daß eine Entschädigr Ig
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Allgemeine und Ergänzende Allgemeine Bedingungen
der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG für die

Haftpflichtversicherung - FN
(AHVB/EHVB - FN 2012 / Stufe 1)

Die Allgemeinen Bedlngungen für die Haflpf ichtversic herunq IAHVB) finden insovr'e 1

Afv,/endung, als in den Ergäflzenden Allgemeinen Bedingufgen fur die
Haftpflichtversicherung (EHVB) keine Sonderrege[rngen geAoffen,/r'err]en.

Allgemeine Bedingungen für die Haftpfl ichtversicherung
(AHVB)

Artiket 1

Versicherungsfall und Versicherungsschutz

l Versicherungsfall

1 1 VersicherLrngsfa I ist ein Schadenereignis, das dem versicherlen Risiko entsprinCl
und aus v/elchem dem Versicher!ngsnehmer Schadenersaizverpfticht!ngen
(Pld 2) e^aachsen oder erwachsen könnten.

1.2 Serienschaden

lvlehrere auf derselben Ursaohe beruhende Schadenereignisse geten ats ein
Versicherungsfäll. Ferner gelien als ein Versicherunssfall Schadenereisn sse dte
auf gleicharllgef. in zeiillchem Zusammenhang slehenden Ursachen berrhen,
v/enrr zyr,ischen diesen Ursachef ein rechtlicher v,/idsc h aftlicher od er lechn scher
Zusammefhans beslehl.

2 Versicherungsschuiz

2 1 m Versicherungsfa I übernimml derVerclcherer

2l1dieErfüllungvonSchadenersalzverpflichiungen,diedemVersicherungsnehmer
v\,egen eines Personenschadens, eines Sachschadens oder eines
Vermögensschädens der auf einen versicherlen Personen- oder Sachschaden
zurückuführen is1 äufgrund geselzlcher Hafipflichibeslmmungen
privalrechtiichen lnhalis erwachsen (in der Fotge klrz
"Schadenersatzverpflichlungen' genanil);

2.1.2 die Koslen der Fesisle lung und der Abyrehr einer von elnem Drillef
behaupieten SchadenersalzverpflichlLrng m Rahmen des An.5, Pkl 5

2.2 Schadenersatzverpflrchl!ngen aus Venud oder Abhandenkommen körpertcher
Sachen slnd nlrr dann versicheri urenn erne in den Ergänzenden Atlgemeiner'l
Beding!ngen lür die Flallpilichlversicherullg (EHVB) vorgesehene besondere
Vereinbarung getroffen u.,urde ln deradigen Fälten finden de Besltmmungen
über Sachschäden Anwendung.

2 3 Personenschäden sind die Tölung Körpenr'erlelzung oder cesundheirs-
schädig!ng von [4enscheD. Sachschäden s]nd die Beschäcliguna, oder dje
Velnlchlung von korperlichen Sachen

Ver usl, Veränderun! oder Nichlverfügbarkeil von Daten auf etekironis.hen
Spelchermedlen gelien nichl als Sachschäden.

Artiket 2

Vergrößerung des versicherten Risikos

l Die Versicherung erslreckt sich auch auf Erhöhungen !nd berriebs- oder
beruisbedingie Enrellerungen des versicherten Risikos

2 Wird eine Erhöhung des versicherten Risikos durch Anderung oder Neuschaffufg
von Rechlsnormen bewlrki, so kann der Versicherer innerhätb eines Jahres ab
lnkrattlrelen der Rechlsnormen miliels einqeschriebenen Briefes den
Versicherungsvertrag unler Einhaltung einer Frisl vof einem A,4onal kündigen

Artikel 3
Örtlicher celtungsbereich des Versicherungsschutzes

I Der Vers -ne'LnqssLhu l bel ehr srch r-i i. Os,p, e,.- F nqFt,pipnp
Vers cherunqsfälie

2 Schadenersalzverpflichlungen (Regressverpilichiungen) gesenüber den
öslerechischen Sozlalvers cherungslrägern falten jedoch auoh dafn unler
Versicherungsschutz, yrenn der Ve.sicherLrngsfätl im Austand einsereten ist

Anikel4
Zeitlicher Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

l Die Velsicherufg erslreckl sich auI Versicherungsfätle die während der
Wirksamkeil des Versicheftrngsschutzes (Laufzeii des Versicherungsvertrages
unter Beachiuns der §§ 38, 39 und 39 a Versicherlngsverlraqsqeselz (VersVG),
BGBI. N..2/1959 n derjewells gellenden Fassung) eingelrelen sind.

Versicherungsiälle d e zv/ar während der Wirksamkeil des Versrcherungsschulzes
elngelrelen sind deren Ursache jedoch in die Zeil vor Abschtuss des
Versicherungsvertrages iälll, sifd nur gedeckl. wenn dem Versicherungsnehmer
oder dem Versicherten bis ?Lrm Abschluss des Verstcherungsverlrages von .ler
Llrsache die zu dem Versicherungsfall gefuhri hai, nichis bekanni vr'ar

2 Eln Serienschaden gilt als in dem Zeiipunh eingeteten, n dem das ersie
Schadenereignis der Serie eingetrelen lsl, vr'obei der zum Zeilpunkt des erslen
Schadene.eignisses vereiibarle Umfang des Versicherungsschuizes maßgebend
lsl Wenn der Versicherer das Versicherungsverhällnis gemäß Arl.12 künd gt oder
bei Risikowegiall (4r1.12, Pk14), beslehl nichl nur frir die urährend der Wirksamkeii
des Versicherungsschutzes, sondern auch für die nach Beendigung des Verirages
einlrelenden Schadenereignisse einer Serie Versicherungsschutz.

lst das ersle Schadenereignis einer Serie vor Absch uss des
Veßicherungsyerlrages eiigelrelen und v/ar dem Versicherungsnehmer oder
Versicherten vonr Eintrli des Serienschadens nichls bekannt, dänn gll .ler
Serienschaden mii dem erslen in die Wirksamkeil des Veßicherungsschulzes
tallenden Schadenereignrs als einselreien, solern hierfür nichl a|derweilig
Versicherungsschulz besiehi.

lsl das ersie Schadenereignis einer Sere !,/ährend einer Untorbrechuno des
Versioherungsschuizes einselrelen und \r'rar dem Versicherungsnehnrer oder
Versicherlen vom Elnlrill des Serlenschadens nichls bekannt dann gil der
Serienschaden mit dem eßien in den Wiederbegirn des Verslcherungsschutzes
fallenden Schadenereignis als eingelreten.

3 8ei einem Personenschaden gilt inr Zvreifel der Versich6rlrnssfail mil der ersten
nachprüIbaren Feslsieliung der Gesundheitsschädigung durch einen Arzl als

Artikel 5

Summenmäßiger l.lmfäng des Versicherungsschutzes

1 Die Versicherungssumme slelll die Höchslleisllrng des Versicherers ftir enen
Versicherungsfall im Sinn des Arl.1, Pkl 1 dar, und zv,rar auch dann, v/enn stch der
Versicherungsschuiz auI mehrere schadenersalzpflichllge Personen ersirech
lsi eire Pauschalverslcherungssumme vereinban, so g I diese tür
Personenschäden, Sachschäden und Vermösensschäden die auf einen
verslchertef Personen- oder Sachschaden zurückzuführen slnd. zLrsammen

2 Der Verslcherer leislel iür die nnerhalb eines Versioheru|gsjahres eingelrerenen
Versicherungslälle höchslens das Dreifache der ievvells maßgebenden
Versicherungssumnre

3 Af einer Slcherheilsleisiung oder Hinierlegung, die der Verslcherungsnehmer kraft
Geselzes oder gerlchllicher Anordnung zut Deckung
Schadenersalzverpfllchlung vorzunehmen hal. beleiligi sich der Versicherer n
demselben Umfang urle an der Ersalzleistung

4 Hal der Versicherungsnehmer Renienzahlungen zu leislen und übersieigl der
Kapilalv,/erl der Renre die Versicherungssumme oder den nach Abzlg eivr'a ger
sonsiiger Lelslungen sus demselben Versicherunqsfalt noch ve$teibenden
Reslbeiras der Versicherunossumme, so \/ird die zu leistende Refle nur m
Verhällnis der Versicher!ngssumme bzw. lhres Reslbetrages zLrm Kapjlatv/er1 der
Rerle erslaliel. Der Käpitalvrert der Renie vird z! diesem Zweck aufgrund der
österreichischen Slerbelafel OEIM 2000/2002 !nd eines ZlnsfLrßes von iährllch 3 %
ermlliell (siehe Renlenlafel).

5 Reli!ngskoslent Koslen

5.1 Die Versicherlrng umfassl den E.satz von Rettungskosien.

5.2 Die Versicherung !mfassl ferner die den Llmständen nach gebolenen
serichillchen und aL/ßerserichllichen Kosten der Fesislellung und Abwehr einer
von einem Drillen behauplelen Schadenersalzpfllchl, und zwar auch dann v,/enn
s ch de Ansn-uch ä.\ unoereLhliqr eru eFl

5.3 Oie Versicheruns umfassl weiieß die Koslen der über Weis'rns des Versicherers
(s;ehe Art.8, Pkl.1.4) geführlen Verleid gung in e nem Strat- oder
Diszip inafr'erfahren.

Koslen gemäß den Plnk1en 5 1 bis 5.3 und Zirsen werden aui die
Versicher!ngssumme angerechnel

6 Falls dle vom Versicherer venangle Erledlgung einer Schadenersarzverpflchrun§
durch Anerkenntnis Befr edigung oder Vergleich am Widersiand des
Versicherunqsnehmers scheiied und der Versicherer mltels etnoeschrieb€nen
B' efes ore Er< ir-nC ,b9 bt. se'-en .er'dgsfläßigen A tpit a En-s;hädrqung -no
Koslen zur Befred gung des Geschäd gten zur Verfügung zu halten, hat der
Versicherer für den von der e^rähnien Erklärung an eitstehendef I\/ehraui/Jand
an Hauplsache, Zlnsen und Koslen nichi aulzukommen.
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Anlkel 6

Versicherungsschutz Iür Sachschäden durch Umweltstörung

Für Schaden€rselzverpflichlungen aus Sachschäden durch lJmwelislörung
- einschließlich des Schadens an Erd.eich oder Gewässern - besleht
Versicherungsschulz nur aufgründ einer besonderen Vereinbarung nach Maßgabe der
nachstehond angeführlen Bedingungen:

1 umweltslörung isl die Beeinlrächligung der Beschaffenheil von Lun, Erdreich oder
Gewässern durch lmmissionen.

2 Versicherungsschutz für Sachschäden durch Umwellslör!ng - einschließlich des
Schadens an Erdreich oder Gewässern - besieht, wenn di6 Umwellstörung durch
einen einzelnen plölzlich eingetr6l6nen, unvorhergesehenen Vorfall ausgelösl
wird, welch€rvom ordnungsgemäßen, slörungsfreien Belriebsgeschehen abweicht.

Somil boslehl insbesondere kein Versicherungsschulz, wenn nur durch mehrere in
der Wi ung gleichartige Vorfälle (wie Verkleck€rn, Verdunsten) eine
Umwellstörung, die bei einzelnsn Vorfällen dieser Arl nicht eingelrelen wäre,
ausgelösl wird.

Ari.7, Pkl.11 findel keine Anwendung.

3 Besondere Regelungen fi.lr den Versicherungsschulz gemäß Pkl.2

3.1 Versicherungsfall

3.1.1 Versicherungsfall isl abweich€nd von Art.'l, PK.l die erste nachprürbare
Feslslellung einer Umwollsl6rung, aus \,!€lcher dem Versicherungsnehmer
Schad6nersalzverpf lichlungen erwachsen oder erwEchs€n körnlen.

3.1.2 Serienschaden

Abweichend von Art.1, Pld.'1.2 gilt die Feststellung mehr6rer durch denselben
Voriall ausgelösier lJmwellstörungen als ein Versicherungsfall. Ferner gellen
als ein Versicherungsfall Feslslellungen von umw€llstörungen, die durch
gleicharlige in zeillichem Zusammenhang stehende Vorfälle ausgelösl werden,
wenn zwischen diesen Vorfällen ein rechllich€r, wirlschafllicher oder
lechnischer Zusammenhang besleht.

Art.4, Pk1.2 AHVB findel sinngemäß Anwendung.

3.2 Örtlicher Geltu nqsbereich

Versich6rungsschutz besiehl..abweichend von Art.3 wenn die schädigenden
Folgen der Umwellstörung in oslerreich eingeireten sind.

3.3 ZeillicherGellungsbereich

Abvleichend von Arl.4 erstreckl sich der Versacherungsscholz auf eine
Umwellslörung. die während der Wirksamkeil des Vsßicherungsschulzes odel
spälestens zwej Jahre danach fesigestelll wird (Pkt.3.1.1). Der Vorfall muss sich
währ€nd der Wirksamkeitdes Veßicherungsschutzes 6reignen.

Eine Umwellstörung, die zwar während der Wirksamkeii des
Versicherungsschulzes feslgostelll wird, di6 aber auf ein€n Vorfall vor Abschluss
des Versicherungsverlrages zurilckzufilhren isi, ist nur dann versichert, wenn
sich dieser Vorfall früheslens zwei Jahre vor Abschluss des
Versicherungsvertrages ereignBl hel und dem Versicherungsnehmer oder dem
Versicherlen bis zum Abschluss das Versicherungsverlrages der Vo{a,l oder die
L,mwellstörung nicht bekannl wer ond auch nichl bekannl sein konnte.

A,1.4. PK.2 findel sinngemäß Anwend-ng.

3.4 Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer ist - bei sonsliger Leislungsfreiheil des Versicherers
gemäß den Vorausselzungen und Begrenzungen des § 6 VersVG (vollsländiger
Geselz€sten im Anhang 1 der Poli?2e) - verpflichtel,

3, 1 die lur rhn naßgebhchen ernschlägigen Geselze. Verordnungen, behordlichen
Vorschriflen und Auflagen. die einscl'lägigen O-Normen und dre Richthnien des
Osterreichischen Wasserwirlschaflsverbandes elnzuhallen i

3.4.2 umweltgefährdende Anlagsn !nd sonstige umwellgefährdende Einrichiungen
fachmännisch zu warlen oder v!€rier zu lassen. Nolwendige Reparaluren und
Warlungsarbeilen sind unverzl.lglich auszuführen.

Mindestens allefünf Jahre - sofeh niohl gesetzlich oder behördlich eine küzere
Frisl vorgeschrieben isl- müssen diese Anlagen und Einrichlungen durch
Fachlsule iiberprüft werden. Oiese Frisl beginnt ungsachlet des Beginnes des
V€rsicherungsschutzes mil lnbekiebnahme der Anlage oder deren letzler
Uberprüfung.

3.5 Selbsibehali

Der Selbslb€hall des Versicherungsnehmers beträgl in i€dem Verslcherungsfall
10 o/" des Schadens, höchslens EUR 35.000,...

3.6 Ausschlüsse vom Versicherungsschul2

Kein Versioherungsschulz beslehl für Abwasserreinigungsänlagen, Kläranlagen
und Ablallbehandlungsanlagsni weiters für die Zwischenlagerung von
qefäh ichen Abfällen sowie für die Endlagerung {Deponierung) von Abfällen jeder

Artikel 7
Ausschlüsse vom Versicherungsschutz

1 Unter die Versicherung gemäß Ad.1 fallen insbesondere nicht

1.1 Anspruche aus Gewahrleisiung IUr Mangel:

1.2 Ansprilche, so\./eii sie aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen Zusag€
über den Umtang der geselzlichen Schadenersatzpflicht hinausgehen;

'1.3 die Erfüllung von Verlrägen und die an die Stelle d€r Erfüllung lretende
Ersatzleistung.

2 Die Versicherung ersireckt sich nchl aLrf Schadenersalzverpflichlungen der
Personen, die den Schaden, für den sie von einem Driäen verantworllich gemachl
werden, rechlswidrig und vorsälzlich herbeigeführl haben. Dem Vorsalz wird gleich

2.1 eine Handlung oder Unlerlassung, bei welcher der Schadenseintritl mil
Wahrscheinlichteil erwarlel werden mussle, jedoch in Keuf genommen vrurde
(2.8. im Hinblickauf die Wahleiner kosten- oder zeilsparsndsn Arbeilsweise)i

2.2 die Kenninis der tvlangelhafligkeit od6r Sohädlichkeil von hergestellten oder
geliefeden Wa16n od€r geleisielen Arbeilen.

3 Die Ve.sicherung erstrech sich nlchl auf Schadenersalzverpflichlungen aufgrund
des Amtshanungs- (BGBI. Nr. 20h949) und des Organhafipflichlgeselzes (BGAI.
Nr. '181/'1967), beide in der jeweils gellenden Fassung.

4 Die Versicherung erstreckt sich nichl auf Schadenersal2verpflichlungen aus
Schäden, die in unmitlelbarem oder mitlelbarem Zusammenhang mii
Auswirkungen der Alomenergie slehen, insbesondere mil

4.1 Reaktionen spalibareroderverschmelzbarerKernbrennsloffei

4.2 der Slrahlung radioakliver Sloffe sowie der Einwirkung von Sirahlen, die dlrch
Beschleunigung geladenerTeilchen erzeugl werdeni

4.3 der Verseuchung durch radioaktive Sloffe.

5 Die VeEicherung erslreckl sich nichl aul Schadenersalzverpflichlungen aus
Schäden, die der Versicherungsnehmer oder die für ihn handelnden Personen
verursachen durch Haltung oder Verwendung von

5.1 Luf$ah126ugen,

5.2 Luftfahrlgerälen,

5.3 Kraflfahzeugen oder Anhängern, die nach ihrer Bauarl und Ausrüslung oder
ihrer VeMendung im Rahmen des versicherlen Risikos ein behördliches Kenn-
zeichen llagen mü§sen oder lalsächlich lragen. Dieser Ausschluss bezieht sich
jedoch nicht auf die VeMendung von Kraftfahrzeugen als orlsgebundene
Kraflquell6.

Die Begrifle Luflfahrzeug und Lufifahrtgerät sind im Sinn des Luflfahrlgesetzes
(BGBI. Nr. 253/1957), dle Begriffe Kraftfährzeug, Anhäng€r und behördliche
Kennzeichen in Sinn des Kraftfahrgeselzes (BGBI. Nr.26711967), beide in der
jeweils geltenden Fassungi auszulegen.

6 Es bestehl k€in Versicherungsschulz aus Schäden, diezugefilgt werden

6.1 dem Versicherungsnehmer (den Versicherungsnehmern) selbsl;

6.2 Angehörigen des Versicherungsnehmers (als Angehörige gellen der Ehegatle,
Verwandte in gerader auf- und absleigender Linie, Schwieger-, Adopliv- und
Siiefeltern, im gemeinsamen Haushall lebende Geschwisier; eine außereheliche
cemeinschafl ist in ihrerAuswirkung der ehelichen gleichgeslelll);

6.3 Gesellsohaflern des Veßicherungsnehfiers und deren Angehörigen (Ph.6.2);

6.4 Gesellschafien, an denen der Versicherungsnehmer oder seine Angehörigen
(PK.6.2) beleiligl sind, und zvüar im Ausmaß der prozonluellen Beteiligung des
Versioherungsnehmers und seiner Angehörigen (Pk1.6.2) an diesen
Gesellschaft6n

Beijuristischen Personen, g6schäflsunfähigen oder beschlänh geschäflsfähigen
Personen werden deren gesetzliche Vertreler und Angehörige dem
Versicherungsnehmerund seinenAngehörigen gleich gehalten.

7 Die Versicherung erslrech sich nichi auf Schad€nersalzverpflichlungen aus
Schäden, die durch Veränderung des Erbguls von menschlichen Keimzellen oder
Embryonen entslehen, gleichgüllig ob die Veränderung eu, die Überiragung oder
indkekte Einwirkuog lransgenen Erbguls odor auf direklen gen- oder
fortpfl anzungstechnischen Eingriff zurückuführen ist.

Nicht versichorl sind Schäden irn Zusammenhang mii genlechnisch veränderlen
Organismen,

8 Der Versicherer leislei keinen Vorsicherungsschulz für Schäden, Verlusle,
Schadene6alzverpflichlungen, Ansprllche und Kosten jeglicherArt, die in direktem
oder indirekt€m zusammenhang entslehen durch Gewallhandlungen lon Staalen
oder gegen Slaaten und ihre Organe, Gewahhandlungen von politischen und
lerrorislischen Organisationsn, Gewallhandlungen anlässlich öffentlicher
Versammlungen, Kundgebungen und Aufmärsohen sowie Gewalihandlungen
anlässlich von Skeiks und Aussperrungen. Dies gilt auch für alle in irgendeinem
denkbaren Zusamrnenhäng stehendan Erelgnisse und Handlungen, auch wenn
diese dar Vorbeugung, Unierdrückung oder Kontrolle derariigor Aklivitäien dienon.
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lw, ANAZEN WECHSHSEMOE
Versicherung Aktiengesellschaft

Terror st jede Handlung mii oder ohne Anv,/endung oder Androhung von Gevrall
durch e ne Peßon oder eine Gruppe von Personen die enlweder selbsländig oder
im Zusammenhang mit einer Organisällon oder Regierung oder aus polilischen.
relLg ösen, ideologischen bzr. lergl,aichbaren Absichlen oder Gdtnden handeln
mll derrr Zel oder d€m Zweck eine Regierung zu bee nfiussen und/oder die
Öfienllichkeil oder Telle der ÖfienlLichkeil in Furchl und Schrecken zu versetzen

9 Die Versicherung ersireckt sich ncht auf Schadenersaizverpflichlungen vregen
Schäden. d e an den vom Versicherungsnshmer (oder in seinem Auflrag oder frir
seine Rechnung von Drllien) hergesielllen oder ge eferlen Arbeilen od;r Sachen
nfolge einer in der Hersiellung oder Lieierung jregenden Ußache entslehen.

10 Die Vers cherunq erstrech sich n chl auf Schadenersatzverptichiungen wegei
Schäden an

101 Sachen, die der Versicherunssnehmer oder die für jhn handetnder personen
enlliehen, gemieiel, seleast gepachiel oder tn Verv,/ahrung genommen habef,
sei es auch im Zuge der Veruiahrung als Nebenverpflichruns, sowie an Sachen,
deren Bes lz dem Veßicherungsnehmer oder den für ihn handetnden personer
lm Rahmen von bloßen Gefälligkeiisverhällnissen uber assen rur.lei

10.2 bev/eglchen Sachen, die bei oder infoLge ihrer Benulzung, Beförrlerüng.
Bearbeilung oder e ner sonsllgen Täiigkeit an oder mil ihnen enisleheni

103 jenen Tellen von Lrnbeweglichen Sachen, die unmilletbar Gegensland der
Bearbeitung, Benutzung oder e ner sonstigen Tätigkeil sifd

11 Die Versicherung erslreckl slch ficht auf SchadenersalzverpftichlLrngen v/ege
Schäden an Sachen d!rch allmähliche Emisston oder a mähtche Einurirkung von
Temperat!r Gasen Dänrpfen, Flüssigkeiien, Feuchiigkel oder nich!
almosphärschen Nlederschlägen (vrieRauch Ruß Sraub us\r)

12 Dle Versi.herung erslreckl sich nichi auf Schadenersaizverpflichtrngen aus
Schäden an Sachen durch ÜoerttLrtungen aus siehenden und fließenden
Gev/ässern die durch solche Anlagen, Ivlaßnahmen und Einbnng!ngen des
Versioherungsnehmers verursachl v,Jerden für dle eife Bewilliglng nach dem
Wasserrechlsgeserz (BGB. Nr 215/1359) n der jeweis ge[enden Fassung,
edorderlich si Ebenso wenig ersirecki sich die Versicherung auf derariige
Schadenersalzverpillchlungen die daraus entslehen, dass der
Versicherungsnehmer an der Herstellung, Lieferung, Wartung oder Reparalur
solcher Anlagen unmillelbar mitwift

T3Die Versiche.ung erstreckt sich nicht auf Schadenersaizverpflichl!ngen aus
Schäden, die n unmittelbarem oder mitietbarem Zusanrmenhang mit
Auswirk!ngen eleklromagnellscher Felder stehen

14Dle Versicherung eßlreckl sich nichl auf Schadenersalzverpftichlungen sus
Schäden, die direkl oder lndirekl aui Asbesl oder asbeslhattige t\raieria ien
zurückuführen sind oder mii diesen im Zusammenhang slehen.

15Die Vercicherung erstrecki sch nichi aul Schadenersaizverpftiohtungen vregen
Sach- und/oder Vermögensschädef, die unler die Tatbesiände des Abschniil A.
Z 2, PK.4 EHVB (ervreilerie Deckufg der Produkthafipflichl) falen.

16 Dre Versicherung erslrecki slch richl auf Schadenersalzverpflichl!nsen v/egen
Schäden aus Persörlichkeils- oder Namensre.hlsverlelzungen

17 Die Versicherung eßlrech sich nichl auf Schadenersalzverpftichlungen vr'egen
Schäden aus Anfeindung, Schlkane, Belästig!ng Ungteichbehandtung oder
sonsligen Diskriminierungen

Artikel 8

Obliegenh€iten; Vollmacht des Versicherers

1 Als Obli69enheilen, deren Veietzung die Leistunssfreiheii des Versicherers gemäß
den Vorausselzungen und Begrenzungen des § 6 VeßVG (volsländ]ger
Gesetzeslexl im Anhang I der Polizze) bewirkl, werden besl mmt:

1 1 Der Versicherungsnehmer isl verpflichtet besonders gefahrdrohende Umstände
deren Beseiligung der Versrcherer blligevreise vertangen konnie und vertangt
halte. innerhalb e ner angemessenen Frisl zLr beseiligen. Ein Umsland we cher
schon zu einem Schaden getühil hal, gill im Zwetfet ats besonders

1 2 Der Versicherungsnehmer hai alles ihm Zumutbare zLr tLrn um Ursachen
Hergang und Fo gef des Versicher!ngsfalles aufzuk ären und den enisrandenen
Schaden gering zu hslier

1 3 Er hal den Versicherer umfassend und unverzüglich, späleslens tnnerhatb einer
Woche ab Kennlnis, zu lnformieren, und zvlar in geschriebener Form, sofern nichl
die Schrifiiorm ausdrück ich und mit gesonderler Erkärung veretnbad \i/urde, ta s
erforder ich auch fernmürdlich oder fernschr fil ch

insbesondere sind anzuzeigen:

1 31 der Versicherungsfall;

1.3 2 die Geliendmachufg einer Schadenersatziorderung

133 die Zuslelung einer Slratverfügung sowie die Einieilung enes Stral,,
Veru/aliurlgssAai- oder Dlsz plinarvedahrens gegen den Verstcherungsnehmer
oder den Versicherienl

13-4 alle lMaßnahmen Drilter zur
Schadenersalzforderungen.

1 4 Der Versicherungsnehmer hal den Versicherer bei der Festslellung und
Erledigung oder Abv,/ehr des Schadens z! unleßlülzen.

14'1 Der Versicherungsnehmer hai den vom Vers cherer besielllen Anvlalt
(Verle diger, Rechtsbeistand) zu bevollmächligen, ihm a;le von ihm benöliglen
lrformationen zu geben und ihin die Prozessführung zu überlassen.

142 lsl dem Versicherungsnehmer de rechizelige Einholung der Weisungef des
Verslcherers nicht mögiich so hai der Veßicherungsnehmer aus eigenem
lnnerhalb der vorgeschriebenen Frist alle geboienen Prozesshandlungen (auch
Einspruch gegen eine Stratverlügung) vorzunehmen.

1 4 3 Der Versicherungsnehmer sl nicht berechligt, ohne vorhertge Zlrsiimmung des
Versicherers eine Schadenersatzverplichtung ganz oder 2um Tejl
anzüerkennen es sei denn. der Versrcherunosrehmer konhie dte
A-Fr\e4, u.g -ichr o-na ore..bd e Lnurtrg,<e. ,:ru.",ge n

1 5 Zufir Zweck der Aufrechterhall!ng der Aqulvalenz zw schen Risiko und Präriie isr
der Verslcherungsnehmer verpilichlel, dem Versrcherer die Angaben gemäß
Arl.1T, Ph.3 1 AHVB auf Anfrage wahrheitsgemäß milzuleilen

2 Der Versicherer ist bevollmächligt im Rahmen selner Verpfllchiunq zur Leislunq
rrre rh- zlecrmäß,q F.§chenende. E,kjar-r,qen Ir,\.me .lec va s,.heru js.
nehmers abzugeben

Artikel I
Abtretung oder Verpfänclung des Versicherungsanspruches

Der Versicherungsanspruch darf vor seiner endgültigen Festsleltu|g ohne
ausdrückliche Zusllmmung des Versioherers,,.,,eder abgeireien noch verptändei

artiket 10

Versicherung für fremcle Rechnung

Soweil die VersicherLrng neben SchadenersalzverFfltchtungen des
Versicherungsnehmers selbsl auch Sch adene rsalzverpf ichiu nger anderer Personen
umfasst, sind alle n dem Versicherungsvenrag bezüglich des Versicherungsnehrners
gelrofienen Bestimmungen auch auf diese Personen slnngemäß arzuv/enden sie
sind neben dem Versicher!ngsnehmer im glecher Umfang v,rle dleser für die
Edüli!ng der Obliegenheilen verantvrodlich. Die Ausübung der Rechie aus dem
Vers cheftrngsvertrag sleht ausschließ ichdenr Versicherungsnehmerz!.

Artiket 11

V€rsicherungsperiode; Prämie, Beginn und Voraussetzungen des
Versicherungsschutzes; Prämienaufteitung; Kosten, Spesen, Verzugszinsen,

Geschäftsgebühr

1 Als Versicherungsperiode gill, yrenn der Vers cherungsvertrag nlchl für elne kürzere
Zeit abgeschlosser ist der Zeiiräum elnes Jahres, gerechnel vom Tag des
Hauplfälllgkeilsiermins an. und z$/ar auch dann, v,/enn die Jahresprämie
verlragsgemäß in Teilbelrägen zu entrlchten isl
Der Hauptfälligkeiisiermin isl jevJeils der Ersie lenes lvlonals. in dem die ln der
Polizze äusgevr'iesene Versicherungsdauer endel.

2 Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Sleuern ist vom
Versicher!ngsnehmer gegen Übermitllung der Polizze sofo.l fach Abschluss des
Vers cherungsverlrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Anlrags-
annahmeerklärung) und Auiforderung zur Prämienzahlung zu zahlen

3 Der Ve.sioherungsschrlz beginnl mi dem vereinbarten Versicherungsbeginn,
jedoch nur unler der Vorausselzung, dass der Versicherungsnetrmer die ersie oder
einmalige Prämie einschließlich Sleuern rechizeil g, däs heißt innerhalb von 14
Tagen, oder ohne schuldhaffen Verzug zahli.
Die nähere BesllmmLrng des Beginns dieser Frisl von 14 Tagef, die u./eiteren
Vorausselzürsen für die Leistunssfre he I bei Zahlirngsverzug oder bei nur reit-
werser Zahlung der erslen oder einmaligen Prämie, die Beslinmung des Beginns
des Ve.sicherungsschllzes bej nlchl rechlzeiliger Prählenzalrluig sovrle vr'eitere
Reohlslolgen des Zahlungsve.zuges slnd in den §§ 38 und 39a VercVG geregeli

4 Die fichi rechlzeiiige Zahlung der erslen oder ernmaligen Präme einschtießtich
Steuern berechligt den Versicherer gemäß den Voraussetzunsen des § 38 VersVG
zum Rückirill vom Verirag

5 Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeilsiermlnen zu zahten
Die Rechlsfolgen des zahlunssverzugs mit Folgeprärnien slnd in den §§ 39, 39a
lnd 91 VersVG geregeli.

6 Wrd der Versicherungsverlrag vrährend der Versicherungsperiode oder sonsl
vorzeillg aufgelöst so gebühd dem Versicherer die Prämie fur die bis dahtn
verclrichene Vei(ragslaLrizeli, soweii nloht Sonderlrestimmungen anderes vorsehon
(§ 40 Satz 1 VersVG).
Endet der Veßicher.rngsverlrag vor Ablauf der Vertragszeii v,regen Wegfalts des
hleresses gebühr1 dem Versicherer dle Pränrie, die er häiie efteben können.
v/enn die Vers cherung nur bis zu dem Zelpunkl beankagl worden rJäre, in
welchem der Versicherer von dem Wegfall des lnleresses Kennlnis ertängj
(§ 68 Abs 2 VersVG).

7 Die einzelnen Spaden einer Bündelversicherung ste ten rechitich setbständige
Verlräge dar m Fall des Prämienzahlungsverzuges !1ird der aushaflende Belrag

geriohillchen Durchselzung
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im Verhällnis der für die einzelnen Sparlen vereinbarlen Prämien auf die
ein2elnen Verträge aufgeleilt.

I lm Fall des Zahlungsverzuges wird der Vercicherer die aushaflenden Belräge in
ansemessener und branchenübllcher Weise zunächst außergerichtlich beim
Versicherungsnehmer einrnahnen. oer Versicherungsnehmer hat die dadurch
verursachlen lMehraufwendungen, die als l\Iahnspesen verrechnel werden, dern
Versichererzu ersslzen.

I Die aushafienden Belräge werden, unabhängag von den sonsligen Folgen der
Nichtzahlung, vom Fälligkeatslag an bis zur vollsländigen Erfüllung der
Zahlungsverpflichlung mil einem Zinssalz von 0,8 Prozenl je Monal verzinsl.

lm Fall von ZBhlungsrücksländen weden beim Versicherer einlangende
zahlungen vorrengig auf aushafiende Zins6n und Kosten - unabhängig davon, ob
es sich um Zinson und Kosien aus älteren oder iünqeren Prämienfälliqkeiien
handell - dann jeweils auf die älleslen, bereils fälligen Prämienforderung€n

10 Wird der Vertlag aus Verschulden d€s Versicherungsnehmers oder sonsl aus
Gründen, die in der Sphäre des Versicherungsnehmers li€gen, vorzeilig beend€|,
so isl der Versicherungsnehmer verpflichlel, dem Versicherer eine angemessene
Geschäftsgebühr zu bezahlen. Disse belrägt 30 % der j€weilig€n Jahresprämie
mindeslens EUR 35,-, höchslens EUR 350,-.

Artikel 12

Automatische Vertragsverlängerung, Kündigung, Risikowegfall

1 Der Vertrag gilt zunächsl für die in der Polizze feslgeselzle Oaüer. Belrägl die
vereinbarle Vertragsdauer mindeslens ein Jahr, verlängerl sich der Verl.ag um
jeweils ein Jahr, wenn er nicht drei l\ronale vor Ablauf gekündigl wird. Für die
Erklärung der Ablaufttindigung slehi die gesamle Verlragslaufzeil, unler Beachlung
der zuvor beslimmten Frisi von drei lvlonalen, zur Verfügung.

Für Versicherungsverlräge, deren Abschluss nichl zum Belrieb eines
Unlernehmens des Versicherungsnehmers gehörl (V6rbraucherverlräge) isl
vereinbarl. dass der Versichererden Versicherungsnehmer auf die Rechlsfolge der
Verlragsverlängorung bei unlerlass6ner Kündigung früheslens seohs ironal6,
späleslens ab6r vier lvlonate vor Ablauf der vereinbarlen Laufzeit, besonders

Belrägt die vereinbarte Verlragsdauer weniger als ein Jahr, endel der Vertrag ohne
Kündigung.

2 Kündigu.g im Vercioherungsfali

2.1 Hai nach Einlrill eines Versicherungsfalles der Versicherer die Verpflichtunq zur
Leistung der Enlschädigung an€rkannl, so sind beids Verlragsparlner dann
berechligi, den Vorsicherungsverlrag zu kündigen, wenn die gesamlen
Schadenszahlungen seil Eeginn des Verlrages, längslens jedoch innerhalb dos
lelzten Jahres, die für diesen Z€itraum verrechnele Prämie ilbersleigen.

Beide Vertragsparlner verzichten jedoch auf dieses Kündigungsrecht im
Versichorungsfall, w€nn sich eine dies6 Grenze ütersleigende
schadensbelaslung aoseinem sinzelnen Schadensereignis ergibl.

2.2 Davon unabhängig istzur Kilndlgung berechligt

- der Versicherer in allen Fällen des vollendeten oder auch bloß versuchlen
Versicherungsmissbauchs durch den Versicherungsnehmer bzw. sonst aus
dem Verlrag Anspruchsberechtiglen ;

- der V€rsicherungsnehmer, wenn der Versichor€r die Leistung der fälligen
Enischädigung zu Unrechl verv/eigerl.

2.3 Die Kündigung isl jedezeil, jedoch nur bis zum Ablauf eines lvonats seil dem
Abschluss der Verhandlungen über die Enlschädigung zu ässig.

2.4 Der Versicherer hal eine Kündigungsfrisl von einem lvlonal einzuhalien. Hat der
Versicherungsnehmer einen Entschädigungsanspruch arglislig erhoben, isl d€r
Versicherer jedoch berechtigl, den Ve.sicherungsverlrag nach Ablehnung des
Enls6häd jgungsanspruches mil sofortiger Whkung zu kündigen.

2.5 Oer Versichemngsnehmer kann nichl für einen späleren Zeilpunh als den
Schlussder laufenden Versicherungsperiode kündigen.

Artlkel 13

Gerichtsstand: anzuwendendes Recht

Für die aus diesem Veßicherungsverhällnis enlstehenden Rechtssireiiigkeilen isl
ausschließlich das Gerichl d€s inländischen Wohnsilzes (Silzes) des
Versicherungsnehmers zusländig. sowe{ dies nach inlernalonalen Übereinkommen
zulässig isl. Es isl österreichisches Rechl anzuwenden.

Artikel l4
Form der Erklärungen

Für sämlliche Anzeigen und Erklärungen des Veßicherungsnehmers an den
Versicherer ist die geschriebene FoIm erforderlich, sofern nichi die Schraftform
ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde.
Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Texles in Schiflzeichen enl-
sprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgehl (2.8. Telefax oder E]vaiD.
Schriflform bedeulel, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mil
eigenhändiger Unierschrifl des Erklärenden zugehen muss.

Artikel 15

Wohnonwechsel - Adressänderung

Der Versicherungsnehmer hat ein€n Wechsel seiner Anschrifi dem Veßicherer
bekannt zu geben. E;ne rechllich bedeutsame Erklärung gill auch dann als
zugegang€n wenn der Versicherungsnehmer seiner Verpflichtung zur Eekannlgabe
des Anschriflwechsels nichl nachkommt und der Versicherer die Erklärung an d e
zulelzi bekannl gegebene Anschrift des Versicherungsneh mers sendet.

Rententafel
auf Grund der österreichisohen a llgemeinen Slerbelafel OEM 2000/2m2 und 6ines Zinsfußes von jährlich 3 % (Arl.5, Pkt.4)

die Höhe der auf eine Vers icherungssumme von EUR 1.000,- enlfallenden Jahresrente aus denselben Rechnungsgrundlagen zu erslellen. Für die Berechnung der Renie isl das

Alter Jahresrente Alter Jahresrente Alter Jahresrente

0 33,50 17 36,56 34 42,30 51 68 90,75 85 222,12

1 33,62 18 36,79 42 A1 56,72 69 86 n7,49

2 33,75 19 37,03 36 43 34 7A 98,36 87

3 33,89 20 37,28 43 91 54 59 30 71 102,63 88 271,76

34,03 21 37,53 44,50 55 60,70 72 107,26 89 291,97

5 34,19 22 37,80 39 45,12 56 62 18 73 112,24 90 314,40

6 34,34 23 38 08 40 45,77 57 63,76 74 117,76 91 339,20

T 34 51 24 38 38 41 46 45 65,45 75 92 366,54

8 34,68 25 38 69 42 47 16 59 67,26 76 134 24 93 396,71

9 34,86 26 39 01 43 60 69,20 77 137,36 94 430,39

10 35,05 27 39 35 48,7',\ 6T 71,28 78 145,15 95 469,14

11 2A 39 71 45 49 54 62 73,51 79 153,67 96 516,41

12 35,44 29 40,09 46 50,41 63 75,S0 80 162,96 97 580 35

13 35,65 30 40,49 51,34 64 74,47 81 173 08 98 683 05

14 35,87 31 40,97 48 65 a2 184,03 99 903,98

15 36.10 32 41,35 49 66 84,18 83 195,79 r00 1445,02

'16 36,33 41,41 54.40 a734 i 84 2o8,42

AH/90011/1 F470 01142012 416
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Polizze Nr.

Grcz, am 04 112415

4,6s3.992

Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die
Haft pflichtversicherung (EHVB)

Abschnitt B:

Ergänzende Regelungen für spezielle Betriebs- und Nichtbetriebsrisiken

Vorbemerkungr Deckung reiner Vermögensschäden

Falls n den nachstehenden BeslmmLrngen oder in einer Besonderen Bedingung die
Deckung relne r Ve rmogenssc häden vorgesehef isl, gili folgendes

1 Reine Velmögensschäden sind solche Schäden, die v/eder Personen- noch
Sa.hs.häden sind (Art 1 Pkl.2 AHVB) roch sich aus solchen Schäden herleilen.

2 Ab1/,,erchend von Art 1 AHVB isl VersicherLrngsfali eln Verstoß (HandlLrng oder
Unlerlassrrng), der den versicherlen Täligkeiien enlsprifgi u.rd a!s vrelchem dem
Verslcherungsnehmer Schadenersalzverpllichiungen enlachsen oder en"Jachsen

2 1 Serienschaden: Als eln Vers cherungsfallgellen auch die Folgen

2.1.1 eines Versloßes:

2.1 2 mehrerer auf ders6lben Ursache beruhender Verstößei

2.1 3 meh.erer lm zeillchen Zusammenhang slehender und auf gleicharligen
Ursachen beuhender Versiöße. wenn zv,/ischel diesen Ursachen e n

rechtllche r, lech n scher oder wirlschaftiicherZusammenhang besiehl.

4d.4, Pkt.2 AHVB findet sinngemäß Anwendun0.

3 Abweichend von Art3 AHVB bestehl Verslcherungsschulz. wenn der Versloß n

dem in der Polizze vereinbarten ödlichen Geltungsbereich begangen v,/!rde s ch in
diesem vrirlschaflLich aus\rirkl !nd alrch die Geliendmachuns des Anspruches in
diesem örlliohen Gellungsbäreich edolgt.

4 Abweichend von Arl 4 AHVB besleht Versicherungsschulz v/enn der Versloß
v,/ährend der Wirksamkeil des Versicherungsschuizes begargef "-/urde ufd die
Anzeige des Versicherungsfalles beinr Versicherer spälestens zwei Jahre na.h
Beendigung des Versicher!ngsverträges einlangt.

4.1 Wurdeein Schaden durch Unlerlass!ng verLrsachl, so gili im Zvrellelder Versloß
mit dem Tag als begangen, an dem die versäumie Handlung späieslens hälte
vorgenommen vrerden mussen, um den E nlritl des Schadens abzu\r'renden.

5 Ausgeschlossen vom Ve.slcherungsschuiz sind Schäden durch Fehlbelräg-^ bei
der Kassenführung dLrrch Veßlöße beim Zahlungsaki, durch Veruntreuung se lens
des Peßonals des VersicherLrngsnehmers oder anderer für hn handelnder
Persoren, durch Venust oder Abhandenkommen von Geld Werlpaperen Lrnd

Werlsachen sovr'ie durch Übersehre lung von Koslenvoransch ägen und Kredilen.

2, Baugewerbe und ähnliche Gewerbe
I Da.tlnre fallFn im S,n1 dipser Bedi Su-Ue

Hoch- und TielbauLrnlernehmen (e nschließlich Stahlba!unlernehmen) Baunreisier
([,4aurelmeisleo, Z]mmermeisler, Brunnenmeisler Abd chler gegen Feuchl gkeit
und Druckvrasser Asphaliierer und Schvrarzdecker Dachdecke., Fliesenleger
Spengler, Gas- und Wa sser eiiu ngsinsia llaieure Elehroinsta laieure (Elehrikeo
Heizunss' und Klirnalechn ker Abbruchsuniernehmer, Baggereien (Delchgralrer),
Sand- und Schollererzeuger Spreng!ngsLrnlernehmer und Sprergmelsler
Sleinbruchunlernehmer und Tierbohrunternehmer

2 Die Versicherung erstreckl sich näch Maßgabe des Deckungsumfänges der AHVB
und des Abschnitles A der EHVB insbesondere auch auf
Schadenersatzverpflichlunsen aLrs

2.1 Personen- und Sachschäden, die aus vom Versicherunqsnehmer
vorgenommenen P anungen entslehenl

2.2 Schäden an unlerirdisohen Anlasen (wie Elehriziiäls-, Gas-, Wssserleilungen
Femmeldekabel Karäle und dgl.), v,,obei AirT Punkie 10.2 und 103 AHVB
kelne Anwendung iindeni

2.3 Schäden irfoige Unlerfahrens oder Unlerfansens von Bauwerkenl

2.4 Schäden durch Sefkung von Grundsiücken. auch ernes daraui errichielen
Bauvrerkes oder eines Teiieseines solchen sowie durch Erdruischufgen

2.5 Schädef an benachbarten Bauvr'erken lnfolge Unlerassung sachgemäßer
Pölzüngen (auch Versleifungen und Verspreizung6n);

2 6 Schäden durch Sprengungen nach Maßgabe fo gender Aestimmungenl

2.6 1 Versicherungsschutz beslehl nur dann vJenn die Sprengarbellen von einem
Sprengbefugten im Sinn der Sprengarbeiief-VerordnLrns (BGBl. Nr 7711954)
n der lewe ls gelienden Fas,sung. dLrrchgelühd werden.

2 6 2 Sachschäden, d e sich innerhalb eines Radius von 100 m von der Sprenqstelle
ere gnen sind vom Verslch')rungsschutz ausgeschlossen.

2 6 3 Daruber hinaus le slel der Verslcherer keinen Versicherungsschulz fur so che
Sachschäden mil denen bei Sprenqarbeiten volz Anyrendunq der
vorgeschriebef en S cherh,) tsmaßnahmen übl cherureise gerechnei $rerdeI

GNAENWECII§E'SHNOE
Versicherung Akiengesellschaft

ffi

t@,
3 So\"reii keine abweichende Regelung verelnbad ist, belrägl der Selbstbehall in

jedem Verslcherunsslall be

3.1 Schäden an unlerirdischen Anlagen:

20 % des Schadens mindesie.s EUR 175,.. höchsiens EUR 1.750, -l

3 2 sonsligen Sachschäden'

10 % des Schadens mindeslens EUR 175,-., hd.hstens EUR 1 750 -.
4 Die Verslcherurg erslrech sich nichi aLrf Schadenersaizverpflichlungen aus der

Belelligung an Arbe lsgemelnschaflen. Das Täiigwerden eines Parlners der
Arbeiisgemeinsehafl als Subunlernehmer dieser Arbeilsgemeinschafl aufgrund
eines sc h riillic hen Auflrages gill nicht als Beleilig!ng an der Arbelisgemeinschafl

6, Fremdenbeherbergung
1 Die Versicherung erstrecki s ch abv/eichend von 4d.7, Punkte 10.1 und 10 2 AHVB

auch auf die Haftuns des Versicherungsnehmers as Ve^vahrer aus der
Beschädigung von 6ifgebrachten Sachen der zur Beherbergung aulgenommenen
Gäste. Als einsebrachl gellen Sachen die dem Versicherungsnehmer oder einem
seiner Lelle übergeben oder an eifen von diesen angevr'iesenen oder hierzu
beslimmlen On gebrachl sind

2 Nur bel besonderer VereinbarLrng erslrecki sich der Versicherungsschuiz auch auf
die s eichaitige Haftung des Versicherungsnehmers ä!s dem Verusi und
Abhandenkommen del in Ph 1 bezelchnelen Sachen

Bei Vorliegen einer solchen Vere nbarung sl der Versicherungsnehmer -bei
sonsliger Le s1u ngsfreiheil des Versichereß gemäß def Voraussetzunsen und

Begrenzungen des §6 VersVG (vols1ändiger Geseizesle( im Anhang 1 der
Polizze) - verpfl chlel,

2 1 im Fall des Ver usles oder Abhandenkommens einer Sache unverzilglch bei der
zusländigen S cherhellsb6hörde Anzeige zu erslallen

2.2 sofern der Belrieb einer behördllchen Gev,'erbeberechl gung bedart, ilberdies
durch augenfäiligen Anschlag bekannl zu geben, dass Geld, Werlpaplere
(Reisezahlungsmitlel) und Koslbarkeilen gegen Bestäligung bei der h erfur
bezei.hneten Slelle des versichefier Belriebes zu h nie.legen sind.

3 Ausschlüsse vom Verslcherungsschutz

Dle Ausdehnung des Vers cherungsschulzes gemäß den Punklen 1 und 2 ersirecki
s ch n chl auf Ansprüche aus Schäden

3.1 an den eingebrachlen Sachen bei oder info ge ener rjber den Rahmen der
Beförderung hinaussehenden Tätigke I an oder mil ihnen durch den
Versicherungsnehmer oder seine LeLrlei

3.2 af den von den Gäslen e ngebrachlen Kratu lnd Wasserfahrzeugen, deren
zubehör ufd Bestandteilen und den au{ oder in d esen Fahe eugen befindl ohen
Sachen, sov,re I der Schadenersalzanspruch auf den §§ 970 oder 970 a ABGB

3.3 aus dem Verlust oder Abhandenkonrmen von Sachen aus allgemein
zugänglichen Räumen in denen Speisen oder Gelränke verabreicht werden

4 Die Versicherung erctrecki sich abweichend von Ari.1, Pkl.2 AHVB auch auf
Schadenersaizverpflicht!ngen aus reinen Vermögefsschäden bis z! eifer
Versicheru ng ssu m rn e von EUR 7 500.-

10, Haus- und Grundbesitz
1 Die Versicherung erstreckl sich nach I!4aßgabe des Deckufgsumfanges derAHVB

aul S.hadef ersaizverpfl chlungen

1 1 äus der lnnehäbung VeNrallung, B€aufslchligung, Versorgung Reinhallufg,
Beleuchtung lrnd Pflege der verslcherten Liegenschafl e nschlleßlich der in oder
auf ihr befindlichen Bauvierke und Einrlchlungen wie z B Aulzüge, He zungs- und
Klimaanlagen, Schwimmbecken, Kinderspie plä1ze und Garlenanlagen.

Ein im unmiilelbaren räumlichen Zusammenhang mit der versicherlen
Liegenschafl vorhaidener Pr vatbadeslrand rsi rnilversicheil.

1 2 aus der Durchführung von Abbruch-, 8au-, ReparaluF und Grabarbeiien an der
vers cherten Liegenschafl, wenn de Gesamikoslen des Bauvorhabens ufler
EinrschnLrng eturaiger Elgenleistungen EUR 75.000,'- nichi iiberschreilen.
Abschnill B 2.2, Pkt2 EHVB findei Anu/endung. Für solche Bauvorhaben slnd
Schadenersalzverpflichiunsen des Veßicherunqsrehmers als Bairhefl

1 3 aus der Frerndenbeherbergung auf der versicherten Lieqenschail nach lvlaßgabe
von Absohntl B, 2.6 EHVB, vr'enn keine behördliche Ge'rerbeberechligung
edorderlich isli

14 aus Sachschäden durch Umu/eltstörung aus der Laserlns von
lvlineralölproduklen bis zu einem Lageruol!inen von 100 Liter nach Maßgabe des
AN,6 AHVB,

Die Versicherungssumme h erfür bekä91 m Rahinen der
Pauschaiversicherungss!mme EUR 75.000 -.
Abvr'e chend vor Art 6 Pk1.3.5 AHVB beträgl der Selbslbehall des
Vers cherungsnehmers ln ledem Versicherungsfal EUR 350,-.

AH/90011/1 F470 41.14.2012 516
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Polizze Nr.

Gtaz, am 04 11 2415

4,653.SS2

2lvlilversicherlfachlllaßgabedesPkl.lsindSchadefersalzverpflchlunger

2.1 des Hause genlümers und -bes lzers:

2 2 des Häusverr'ralters und des Hausbesorgers;

2.3 jener Personen die im Auflrag des Versicherungsnehmersfür hn handeln. sofern
d ese Täligke I nichl in Alrsrlb!ng ihres Berufes oder GeuJerbes erfo gli

2 .1 jener Personen, dre inio ge Fruchtnieß!ng, Konkurs- oder Zvrangsvervraliung an
d e Sie le.les Vars cherungsnehmerslreien

ALrsgeschlossen sifd Pesonenschäden, bei yrelchen es sich um Arbeilsunfälle m
Srnn der Sozialversicherungsgeselze !nter g eichgeste llen beaullraglen Personer
gernäß den PLfktef 2 1 b s 2.4 händeit.

3 Be Schäden durch W llerungs n ledersch läge an Tapetef, Zmmermaereei,
Zierstukkaluren Wafdverk e dungen F!ßböden, Slrom Fernspr-.ch, oner
anderen Le lungen und an sonsl gem Zubelrör des Hauses n vermielelen Wohri
und Geschäftsräumli.hkellen - ausgenommen an Fenslerr und Ttiren der
Außenseite des Gebäudes' lelslel der Versrcherer abvr'e chend vof Ar1 1 AHVII
Ersaiz auch tr-/enn eine Haflpflichi des Verm elers geg€nüber dem lvlieler nclli
gegebef isl.

Der Ersatz umfassl die Koslen der W ederherslel ungsarbelien soy;e I es s ch nrcht
üm ErhaltunSskoslen hande l, dre der Vermieler geselzllch zu lragen hal.

Enlslehen dre genannlen Schäden durch Überschyremin!ngen, Grundvjass,rr oder
im ZusammenhanS mit Erdbeben so le slel der Vers cherer nur nach Maßgabe des
Ari.1 AHVB

4 Schädenersäiransprich-" vor lvllegeniürnern. WohnLrngsegenlümerlr
Nutz!nssberechirsien !nd de.en An!,ehörigen (Ad.7 Pki.6.2 AHVB s nd
millers cheri sorern diese Personen oder hre gesetzlichen Verireler I chi ;lrfolqe
persöili.her Handlungen oder Unler assung für den e ngelreienen Schaden selbsl
veranivrodlich srnd

Der Verslcherrngsschutz gemäß Pkl3 glt sinngemäß auch Iilr die yor dlesen
Personen ben'rlzlen Wohn' und GeschäIisräum lchkeiten

11. Tierhaltung
T Dle Versicher!n! erslreckt slch alrch a!f die S.hadenersaizlerpflichiung des

jewe iigen Very,/ahrers Beireuers oder Verfirgungsberechiigien.

Nur bel besofderer Vereinbarung besleht Versi.her!ngssch!1:: firr
Schadenersatzvelrfichiurgen aus Schäden an z!m Belegen z!geführlen T eren

2 Der Vors chorungsschuiz erslreckl sich abneichefd von Ad.3 AHVB auf
Versicherungsfäle, dle in ELropa oder elnem außereuropa schen lr'lllle meer-
An iegerslaal eingelreien sind

AH/90011/1 F470 4110 2412 616
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Polizze Nr.

Gtaz, am 04.11.2415

4,653.992

Zusatzbedingungen der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG für die Feuerversicherung

von wohngebäuden
(ZB F WG 2002 / Stufe 3)

1 Wohngebäude sind ml allen Baubestandteilen ilber und unter Erdfiveau
versicherl: dabei zählen zu den Baubeslandieilen auch:

- Blilzschuizanlagen

- Elektro-, Gas- und Wasserinstaliationen samt ZLrbehor, jedoch ohne
angeschlossene Einrichl!ngen !nd Verbrauchsgerä1e

- Sanilärailagen das sind Klosetls, Bade- und Wasche nnchlungen

' He zungs-, Warm\r'rasserbereilungs-, Lüfiungs- und Klimaanlägen

- Aufzilge

2. Sou/ei1 lm Eigenlum des Gebäudeeigeniumers befind ich, ist auch folgendes
Gebäudezubehör miiversichertl

- resl einsebaule Trennungswände, Zwschendecken, Wand- und Decken-
verkleidunSen, nichl ledoch Einba!möbel

- semauerle Öfen

- lMarkisen, Jalous en und Roläder sarnl BeläiigLrngselemenien

- Balkonverkleidungen

- A{rßenantennen

- Torsprech- und Gegenspreohan asen TorbeläligLrngsanlagen

- Brandme deanlagen, Alarmanlage'r

bei Miet-, Wohhuhgseigentums- und Genossenschaftswohnhäusern auch

- Einrichlung von allgeme n genulzten Räumen

- Reinigungs- !nd Gartengeräte,

' Außenbeleuchlungskörper

- ceschäftsportale sofern sie sich im Eigentum des Gebäudee genlümers
befnden oder soweit der Gebäudeeigenlürner für die Wiederherslellunü
aufzukommef hal

3. So,,l/eit der Verslcherer deFr Versicherunssnehmer oder Verslchenen den Schaden
ersel:t qehen a lfäliqe Schadenersalzansprüche des Versicherungsnehmers oder
Versicherlen gegen Dritte äuf den Versicherer über (Ariikel 11 AFB)

Der Verslcherer verzichlel ledoch auf diesen Regreßanspruch, wenn sich der
Ersatzanspr!ch gegen einen Wohnungsinhaber, dessen Hausangeslellien oder
gegen einen im gemeinsamen Häushall lebenden Familienangehörigen (auoh

LebensgEf ähiren) richlet.

Dleser Regreßverzichi gilt nur dann, wenn der Eßalzprlichiise den Schaden v'reder
grobfahnässig noch vorcälzlich herbeigeiuhd hat.

GNA;IEß WECH§ELSHNßE
V6rsicherung Aldiengesellschaftw,

,4A/90086/0 F171 01.41.2042 111
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Polizze Nr.

Graz am A4 11 2015

4,653.992

Zusatzbedingungen der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG für die Sturmversicherung

von Wohngebäuden
(ZB St WG 2002 / §tufe 3)

1 Wohngebäude sind mii allen Baubeständt€ilen (ausgenomnren Verg asungeo unc
K!nslstoflverslas!nsen aler Ar1, äuch L chlkuppein) ilber !nd unler ErdniveaL
versichea: dabel zählen zu den Baubesiandlellen auch

- Bllzschutzan agef

Elekrro- Gas !nd Wasserinsla iatioi-an saml Zubehor tedoch ohne
anseschlossene Einrichtungef , Verbrauchsgeräte und So aranlasef zrr
Stromerzeug ng

- Sanitäranlagef. das s nd Klosells Bade- u d Wascheinrichlunsen

- He z!ngs-, Warmtrasserbere lungs', Lüä!ngs- !nd K imaanlagen ausgenommen
Solaran ägef

2. Sov/eil im Egenl'rm des Gebäudoeisenlilmers befifdlch, isi auch folgendes
Gebaudezubehör miiverslchen:

- fesl e ngeballe TrerrnLrngsyiände Zv,/ scheidecken, Wand !nd Decken
verkleidurrgen n chl jedoch Einbaunröbe

, senrauerie Öfer

' Jalousien und Rolade,r saml Betatigungse ernenlen

- Balkonverkle dunger

Torsprech und Gegensprechanlagen, Torbetätigungsanlagen

BlandmeLdeanlagen, Alarmaf la.ren

be lr'liet-, Wohnungseigentums- und Genossenschaftswohnhäusern aLrch

- Einrichiung von allgeme I genutzlen Räumen

- Reinlgungs- uid cartengeräle in Gebäuden.

Geschäftsportale, soferf sie sich m Elgenium des Gebä!dee geili|ners
beliid-.n, oner soJ/eii der Gebäudeeigenlümer für die W ederherslellunrl

3. So\,reii der Vers cherer dem Versicheruigsnehmer oder Veli cherlef den Schadef
eßetzl gehen ailfällige Schadenersalzänspruche des Versicherungsnehmers oder
Vers cherten gegen Driile auI den Vers cherer über (Ad kel 12 ASIB.)

Der Versicherer verz chtel jedoch auf desen ResreßafsprLrch, vrenn sch der
Ersalza spruch gegei eiien Wohnungsifhaber dessef Ha!sangesiellien oder
!,egen enen im gemensame Haushal lebenden Familenangehör gen (auch
Lebensoefährien) richtet

Dieser Regreßverzichi g ll n!r dann L/r'ein der Ersalzpflchll!t€ den Schadef i.^reder

grobfahrlässig f och vorsätzlich herbeigef ührt hal

AN900A7o F172 01.41.2042 1t1
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Polizze Nr.

GGz, am 04 .1 1 .2015

4,653.992

Zusatzbedingungen der Grazer Wechselseitigen
Versicherung AG fUr die Leitungswasserversicherung

von Wohngebäuden
(ZB W WG 2002 / Stufe 3)

1. Wohngebäude sind mil allen Baubestandteilen über und unler Erdniveau
versicherl; dabei zählen zu den Baubeslandleilen auch:

- Blilzschulzanlagen

- Elekrro-, Gas- und Wasserinstallationen saml Zulrehör, jedoch ohne
angeschlossene Einrichlungen (ausgenommen bei Frosischäden) und
Verbrauchsgeräle

- Sanitäranlagen, das sind Klosetts, Bade- und Wascheinrichlungen

- Heizungs-, Wamwasserbereitungs- und Lüflungsanlagen, ausgenommen
Solaranlagen, Fußbodenheizungen und Klimaanlagen

- Aufzüge.

2. Soweil im Eigenlum des cebäudeeigentumers befindlich, ist auch folgendes
Gebäudezubehör milversicherl:

- fest eingebaute Trenn ungswände, Zwischendecken, Wand- und Decken-
verlleidungen, nichl jedoch Einbaumöb€l

- gemauerte Ofen

- Nlarkisen, Jalousien und Rolläden samt Beläligungselementen

- Balkonverkleidungen

- Außenanlennen

- Torsprech- und Gegensprechanlagen, Torbeläliguogsanlagen

EAAZEE WECHSEIJ§EII IGE
Versicherung Aktiengesellschaft

&

tw,

- Einr;chlung von allgemein genulr€n Räumen,

- Reinigungs' und Garlengeräle in Gebäuden,

- Außenbeleuchlungskörper.

- Geschäftspo.tale sofem sie sich im Eagentum des Gebäudeeigertümers
befindeo, oder sol,^/€il der Gobäude€igenlümer für die Wi€derherslellung
aufzukommen hal.

3. Sowelt der Varsicherer dem Versicherunosnehmer oder Versich6rlen den Schaden
erseln, gehen allfällige Schadenersatzansprüche des Versioh6rungsnehmers oder
Versicherten gegen Dritle aufden Versicherer über (Adikel 12 AWB).

Der Versicheror verzichlel jedoch auf diesen Regreßanspruch, wenn sich der
Ersalzanspruch gegen einen Wohnungsinhaber, dessen Hausangeslelllen oder
gegen einen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen (auch
Lebensgeführlen) richlel.

Dieser Regreßvezichl gill nur dann, wenn der Ersalzpflichtige d6n Schaden weder
grobfahrlässig noch vorsälzlich herbeigefilhrl hal.

- Brandmeldeanlagen. Alarmanlagen

bei Miet-, Wohnungseigentums- und
die
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